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Baden-Württemberg: 

 

 

Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz - DSchG) 

in der Fassung vom 6. Dezember 1983 (GBl. 1983, 797, Glied.-Nr.: 2139-1), letzte berück-

sichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 2014 (GBl. S. 686) 
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1. ABSCHNITT  

Denkmalschutz und Denkmalpflege 

  

§ 1  

Aufgabe 

(1) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kulturdenkmale zu schützen 

und zu pflegen, insbesondere den Zustand der Kulturdenkmale zu überwachen sowie auf die 

Abwendung von Gefährdungen und die Bergung von Kulturdenkmalen hinzuwirken. 

 

(2) Diese Aufgabe wird vom Land und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit von den Gemein-

den erfüllt. 

  

    

2. ABSCHNITT  

Gegenstand und Organisation des Denkmalschutzes 

  

§ 2  

Gegenstand des Denkmalschutzes 

(1) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Sachen, Sachgesamtheiten und Teile von 

Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtli-

chen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. 

 

(2) Zu einem Kulturdenkmal gehört auch das Zubehör, soweit es mit der Hauptsache eine 

Einheit von Denkmalwert bildet. 

 

(3) Gegenstand des Denkmalschutzes sind auch 

 

1. die Umgebung eines Kulturdenkmals, soweit sie für dessen Erscheinungsbild von erhebli-

cher Bedeutung ist (§ 15 Abs. 3), sowie 

 

2. Gesamtanlagen (§ 19). 

  

§ 3  

Denkmalschutzbehörden 

(1) Denkmalschutzbehörden sind 

1. das Finanz- und Wirtschaftsministerium als oberste Denkmalschutzbehörde, 

2. die Regierungspräsidien als höhere Denkmalschutzbehörden, 

3. die unteren Baurechtsbehörden als untere Denkmalschutzbehörden, 

4. das Landesamt für Denkmalpflege, 

5. das Landesarchiv als Landesoberbehörde für den Denkmalschutz im Archivwesen. 

 

(2) Die oberste Denkmalschutzbehörde entscheidet über alle grundsätzlichen Angelegenheiten 

des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie über andere wichtige Angelegenheiten 

von landesweiter Bedeutung, insbesondere über die Aufstellung des Denkmalförderpro-

gramms. 

 

(3) Die den Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach Absatz 1 Nr. 3 übertragenen 

Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde sind Pflichtaufgaben nach Weisung; das Wei-

sungsrecht ist nicht beschränkt. Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen gilt das Kom-

munalabgabengesetz. 
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(4) Die unteren Denkmalschutzbehörden entscheiden nach Anhörung des Landesamtes für 

Denkmalpflege nach Absatz 1 Nr. 4. Will die untere Denkmalschutzbehörde von der Äuße-

rung des Landesamtes für Denkmalpflege abweichen, so hat sie dies der höheren Denkmal-

schutzbehörde rechtzeitig vorher mitzuteilen. Im Bereich des Archivwesens tritt an die Stelle 

des Landesamtes für Denkmalpflege das Landesarchiv. 

 

(5) Ist das Land als Eigentümer oder Besitzer betroffen, entscheidet die untere Denkmal-

schutzbehörde im Einvernehmen mit der für die Verwaltung des Kulturdenkmals zuständigen 

Landesbehörde. 

 

(6) Leistet eine Denkmalschutzbehörde einer ihr erteilten Weisung innerhalb der gesetzten 

Frist keine Folge, so kann an ihrer Stelle jede Fachaufsichtsbehörde die erforderlichen Maß-

nahmen auf Kosten des Kostenträgers der Denkmalschutzbehörde treffen. § 129 Abs. 5 der 

Gemeindeordnung gilt entsprechend. 

 

§ 3a  

Landesamt für Denkmalpflege  

Das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart ist zuständige Behörde 

für die fachliche Denkmalpflege. Es unterstützt die Denkmalschutzbehörden in allen Angele-

genheiten der fachlichen Denkmalpflege bei der Ausführung dieses Gesetzes. Dabei hat es im 

Rahmen der Vorgaben der obersten Denkmalschutzbehörde insbesondere die Aufgabe, 

1. fachliche Grundlagen und Leitlinien für Methodik und Praxis der Denkmalpflege zu erar-

beiten und deren landeseinheitliche Umsetzung sicherzustellen, 

2. die Aufstellung von Denkmalförderprogrammen vorzubereiten und abzuwickeln, 

3. Kulturdenkmale und Gesamtanlagen in Listen zu erfassen, zu dokumentieren und zu erfor-

schen, 

4. Dritte, insbesondere die Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen, denkmalfachlich 

zu beraten, 

5. die zentrale denkmalfachliche Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen und das vom Denkmal-

schutz umfasste kulturelle Erbe des Landes und die Maßnahmen zu seinem Erhalt in der Öf-

fentlichkeit zu vermitteln, 

6. zentrale Fachbibliotheken, Dokumentationen, Fachdatenbanken sowie sonstige zentrale 

Dienstleistungen zu unterhalten und 

7. Steuerbescheinigungen nach § 10g des Einkommensteuergesetzes zu erteilen, soweit keine 

Zuständigkeit des Landesarchivs besteht. 

 

§ 4  

Denkmalrat 

(1) Bei der obersten Denkmalschutzbehörde wird ein Denkmalrat gebildet. Der Denkmalrat 

soll von der obersten Denkmalschutzbehörde bei allen Entscheidungen von grundsätzlicher 

Bedeutung gehört werden. 

 

(2) Die Mitglieder des Denkmalrats werden von der obersten Denkmalschutzbehörde auf die 

Dauer von fünf Jahren berufen. Die Mitgliederzahl kann bis zu 40 Personen betragen. Dem 

Denkmalrat sollen insbesondere Vertreter der Denkmalschutzbehörden, der staatlichen Hoch-

bauverwaltung, der Kirchen, der kommunalen Landesverbände und der Kulturdenkmaleigen-

tümer sowie weitere Personen angehören, die mit den Fragen des Denkmalschutzes vertraut 

sind. Dem Denkmalrat sollen Personen aus allen Regierungsbezirken angehören. 

 

(3) In den Sitzungen führt die oberste Denkmalschutzbehörde den Vorsitz. Die Mitglieder des 

Denkmalrats sind ehrenamtlich tätig. 
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(4) Die oberste Denkmalschutzbehörde erläßt eine Geschäftsordnung für den Denkmalrat, die 

auch das Berufungsverfahren und das Vorschlagsrecht regelt. Die Geschäftsordnung kann 

bestimmen, daß der Denkmalrat Fachausschüsse bildet, an die Aufgaben delegiert werden 

können. 

  

§ 5  

Entschädigungen 

Die oberste Denkmalschutzbehörde kann mit Zustimmung des Finanzministeriums durch 

Rechtsverordnung die Entschädigung und den Reisekostenersatz für die Beauftragten der 

Denkmalschutzbehörden regeln. Dabei können Durchschnittssätze festgesetzt werden. 

  

   

3. ABSCHNITT  

Allgemeine Schutzvorschriften 

    

 § 6  

Erhaltungspflicht 

Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen haben diese im Rahmen des Zumutbaren zu 

erhalten und pfleglich zu behandeln. Das Land trägt hierzu durch Zuschüsse nach Maßgabe 

der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bei. 

  

§ 7  

Maßnahmen und Zuständigkeit der Denkmalschutzbehörden 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben diejenigen Maß-

nahmen zu treffen, die ihnen nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen. Die 

Vorschriften der §§ 6, 7 und 9 des Polizeigesetzes finden sinngemäß Anwendung. 

 

(2) Soweit ein Vorhaben einer Genehmigung nach diesem Gesetz bedarf, kann diese mit Be-

dingungen oder Auflagen verknüpft werden. 

 

(3) Bedarf ein Vorhaben nach anderen Vorschriften einer Genehmigung, tritt die Zustimmung 

der Denkmalschutzbehörde an die Stelle der Genehmigung nach diesem Gesetz. 

 

(4) Soweit nicht etwas Abweichendes bestimmt ist, ist die untere Denkmalschutzbehörde zu-

ständig. Erscheint bei Gefahr im Verzug ein rechtzeitiges Tätigwerden der zuständigen 

Denkmalschutzbehörde nicht erreichbar, so kann das Landesamt für Denkmalpflege oder im 

Bereich des Archivwesens das Landesarchiv oder, falls diese nicht rechtzeitig tätig werden 

können, die höhere Denkmalschutzbehörde oder, falls auch diese nicht rechtzeitig tätig wer-

den kann, der Polizeivollzugsdienst die erforderlichen vorläufigen Maßnahmen treffen. Die 

zuständige Behörde ist unverzüglich zu unterrichten. 

 

(5) Ist als Eigentümer oder Besitzer eine kommunale Körperschaft betroffen, so entscheidet 

1. die höhere Denkmalschutzbehörde 

 

bei Stadt- und Landkreisen, Großen Kreisstädten sowie Verwaltungsgemeinschaften nach 

§ 17 des Landesverwaltungsgesetzes, die der Rechtsaufsicht des Regierungspräsidiums unter-

stehen, und den ihnen angehörenden Gemeinden, 
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2. das Landratsamt als untere Denkmalschutzbehörde 

 

bei Verwaltungsgemeinschaften nach § 17 des Landesverwaltungsgesetzes, die der Rechts-

aufsicht des Landratsamts unterstehen, und den ihnen angehörenden Gemeinden, bei sonsti-

gen Gemeinden mit Baurechtszuständigkeit sowie bei sonstigen Verwaltungsgemeinschaften 

mit Baurechtszuständigkeit und den ihnen angehörenden Gemeinden. 

 

(5) Ist als Eigentümer oder Besitzer eine kommunale Körperschaft betroffen, so entscheidet 

1. die höhere Denkmalschutzbehörde 

 

bei Stadt- und Landkreisen, Großen Kreisstädten sowie Verwaltungsgemeinschaften nach 

§ 14 des Landesverwaltungsgesetzes, die der Rechtsaufsicht des Regierungspräsidiums unter-

stehen, und den ihnen angehörenden Gemeinden, 

 

2. das Landratsamt als untere Denkmalschutzbehörde 

 

bei Verwaltungsgemeinschaften nach § 14 des Landesverwaltungsgesetzes, die der Rechts-

aufsicht des Landratsamts unterstehen, und den ihnen angehörenden Gemeinden, bei sonsti-

gen Gemeinden mit Baurechtszuständigkeit sowie bei sonstigen Verwaltungsgemeinschaften 

mit Baurechtszuständigkeit und den ihnen angehörenden Gemeinden. 

 

§ 8  

Allgemeiner Schutz von Kulturdenkmalen 

(1) Ein Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde 

 

1. zerstört oder beseitigt werden, 

2. in seinem Erscheinungsbild beeinträchtigt werden oder 

3. aus seiner Umgebung entfernt werden, soweit diese für den Denkmalwert von wesentlicher 

Bedeutung ist. 

 

(2) Dies gilt für bewegliche Kulturdenkmale nur, wenn sie allgemein sichtbar oder zugänglich 

sind. 

   

§ 9  

Sammlungen 

Von den Genehmigungspflichten nach diesem Gesetz sind Kulturdenkmale ausgenommen, 

die von einer staatlichen Sammlung verwaltet werden. Die oberste Denkmalschutzbehörde 

kann andere Sammlungen von den Genehmigungspflichten ausnehmen, soweit sie fachlich 

betreut werden. 

     

§ 10  

Auskunfts- und Duldungspflichten 

(1) Eigentümer und Besitzer sind verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, die zur Erfüllung der 

Aufgaben des Denkmalschutzes notwendig sind. 

 

(2) Die Denkmalschutzbehörden oder ihre Beauftragten sind berechtigt, Grundstücke und zur 

Verhütung dringender Gefahr für Kulturdenkmale Wohnungen zu betreten und Kulturdenk-

male zu besichtigen, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes erforderlich 

ist. Sie sind zu den erforderlichen wissenschaftlichen Erfassungsmaßnahmen - wie der Inven-

tarisation - berechtigt; insbesondere können sie in national wertvolle oder landes- oder ortsge-
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schichtlich bedeutsame Archive oder entsprechende andere Sammlungen Einsicht nehmen. 

Artikel 13 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt. 

 

(3) Kirchen, die nicht dauernd für die Öffentlichkeit zugänglich sind, dürfen nur mit Zustim-

mung betreten werden. Öffentliche Kirchenräume dürfen nur außerhalb des Gottesdienstes 

besichtigt werden. 

    

§ 11  

Kulturdenkmale, die dem Gottesdienst dienen 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben bei Kulturdenkmalen, die dem Gottesdienst dienen, 

die gottesdienstlichen Belange, die von der oberen Kirchenbehörde oder der entsprechenden 

Stelle der betroffenen Religionsgemeinschaft festzustellen sind, vorrangig zu beachten. Vor 

der Durchführung von Maßnahmen setzen sich die Denkmalschutzbehörden mit der oberen 

Kirchenbehörde oder der entsprechenden Stelle der betroffenen Religionsgemeinschaft ins 

Benehmen. 

 

(2) § 7 Abs. 1, § 8 sowie § 15 Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung auf Kulturdenkmale, die 

im kirchlichen Eigentum stehen, soweit sie dem Gottesdienst dienen und die Kirchen im Ein-

vernehmen mit der obersten Denkmalschutzbehörde eigene Vorschriften zum Schutz dieser 

Kulturdenkmale erlassen. Vor der Durchführung von Vorhaben im Sinne der erwähnten Best-

immungen ist die höhere Denkmalschutzbehörde zu hören. Kommt eine Einigung mit der 

höheren Denkmalschutzbehörde nicht zustande, so entscheidet die obere Kirchenbehörde im 

Benehmen mit der obersten Denkmalschutzbehörde. 

 

(3) Der 8. Abschnitt dieses Gesetzes ist auf kircheneigene Kulturdenkmale nicht anwendbar. 

  

    

 4. ABSCHNITT  

Zusätzlicher Schutz für eingetragene  

Kulturdenkmale 

  

 § 12  

Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung 

(1) Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung genießen zusätzlichen Schutz durch Eintra-

gung in das Denkmalbuch. 

 

(2) Bewegliche Kulturdenkmale werden nur eingetragen, 

 

1. wenn der Eigentümer die Eintragung beantragt oder 

2. wenn sie eine überörtliche Bedeutung haben oder zum Kulturbereich des Landes besondere 

Beziehungen aufweisen oder 

3. wenn sie national wertvolles Kulturgut darstellen oder 

4. wenn sie national wertvolle oder landes- oder ortsgeschichtlich bedeutsame Archive dar-

stellen oder 

5. wenn sie auf Grund internationaler Empfehlungen zu schützen sind. 

 

(3) Die Eintragung ist zu löschen, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 

     

§ 13  

Eintragungsverfahren 

(1) Für die Eintragung und Löschung ist die höhere Denkmalschutzbehörde zuständig. 
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(2) Bei einem unbeweglichen Kulturdenkmal ist die Gemeinde zu hören, in deren Gebiet es 

sich befindet. 

 

(3) Bestehen aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen erhebliche Zweifel, wer Eigentümer 

eines Kulturdenkmals ist, so können Verwaltungsakte der Denkmalschutzbehörden öffentlich 

bekanntgegeben werden. 

 

(4) Die Eintragung wirkt für und gegen den Rechtsnachfolger. 

     

§ 14  

Denkmalbuch 

(1) Das Denkmalbuch wird von der höheren Denkmalschutzbehörde geführt. 

 

(2) Die Einsicht in das Denkmalbuch ist jedermann gestattet, der ein berechtigtes Interesse 

darlegt. 

    

§ 15  

Wirkung der Eintragung 

(1) Ein eingetragenes Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde 

 

1. wiederhergestellt oder instand gesetzt werden, 

2. in seinem Erscheinungsbild oder seiner Substanz verändert werden, 

3. mit An- oder Aufbauten, Aufschriften oder Werbeeinrichtungen versehen werden, 

4. von seinem Stand- oder Aufbewahrungsort insoweit entfernt werden, als bei der Eintragung 

aus Gründen des Denkmalschutzes verfügt wird, das Kulturdenkmal dürfe nicht entfernt wer-

den. 

 

Einer Genehmigung bedarf auch die Aufhebung der Zubehöreigenschaft im Sinne von § 2 

Abs. 2. 

 

(2) Aus einer eingetragenen Sachgesamtheit, insbesondere aus einer Sammlung, dürfen Ein-

zelsachen nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde entfernt werden. Die höhere 

Denkmalschutzbehörde kann allgemein genehmigen, daß Einzelsachen im Rahmen der ord-

nungsgemäßen Verwaltung entfernt werden. 

 

(3) Bauliche Anlagen in der Umgebung eines eingetragenen Kulturdenkmals, soweit sie für 

dessen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist, dürfen nur mit Genehmigung der 

Denkmalschutzbehörde errichtet, verändert oder beseitigt werden. Andere Vorhaben bedürfen 

dieser Genehmigung, wenn sich die bisherige Grundstücksnutzung ändern würde. Die Ge-

nehmigung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben das Erscheinungsbild des Denkmals nur uner-

heblich oder nur vorübergehend beeinträchtigen würde oder wenn überwiegende Gründe des 

Gemeinwohls unausweichlich Berücksichtigung verlangen. 

    

§ 16  

Anzeigepflichten 

(1) Eigentümer und Besitzer haben Schäden oder Mängel, die an eingetragenen Kulturdenk-

malen auftreten und die ihre Erhaltung gefährden können, unverzüglich einer Denkmal-

schutzbehörde anzuzeigen. 
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(2) Wird ein eingetragenes Kulturdenkmal veräußert, so haben Veräußerer und Erwerber den 

Eigentumswechsel innerhalb von einem Monat einer Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

    

§ 17  

Vorläufiger Schutz 

Die höhere Denkmalschutzbehörde kann anordnen, daß Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile 

von Sachen, mit deren Eintragung als Kulturdenkmal in das Denkmalbuch zu rechnen ist, 

vorläufig als eingetragen gelten. Die Anordnung tritt außer Kraft, wenn die Eintragung nicht 

binnen eines Monats eingeleitet und spätestens nach sechs Monaten bewirkt wird. Bei Vorlie-

gen wichtiger Gründe kann diese Frist um höchstens drei Monate verlängert werden. 

  

§ 18  

Besonderer Schutz bei Katastrophen 

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zum 

Schutz eingetragener Kulturdenkmale für den Fall von Katastrophen erforderlichen Vorschrif-

ten zu erlassen. Dabei können insbesondere die Eigentümer und Besitzer verpflichtet werden, 

 

1. den Aufbewahrungsort von Kulturdenkmalen zu melden, 

2. Kulturdenkmale mit den in internationalen Verträgen vorgesehenen Kennzeichen versehen 

zu lassen, 

3. Kulturdenkmale zu bergen, besonders zu sichern, bergen oder besonders sichern zu lassen 

oder sie zum Zwecke der vorübergehenden Verwahrung an Bergungsorten auf Anordnung der 

Denkmalschutzbehörde abzuliefern, 

4. die wissenschaftliche Erfassung von Kulturdenkmalen oder sonstige zu ihrer Dokumentie-

rung, Sicherung oder Wiederherstellung von der Denkmalschutzbehörde angeordnete Maß-

nahmen zu dulden. 

 

Soweit in der Rechtsverordnung eine Ablieferungspflicht vorgesehen wird, ist anzuordnen, 

daß die abgelieferten Sachen unverzüglich den Berechtigten zurückzugeben sind, sobald die 

weitere Verwahrung an einem Bergungsort zum Schutz der Kulturdenkmale nicht mehr erfor-

derlich ist. 

 

(2) Die Ermächtigung nach Absatz 1 kann von der obersten Denkmalschutzbehörde durch 

Rechtsverordnung auf die nachgeordneten Denkmalschutzbehörden übertragen werden. 

  

 

5. ABSCHNITT  

Gesamtanlagen 

    

§ 19 

(1) Die Gemeinden können Gesamtanlagen, insbesondere Straßen-, Platz- und Ortsbilder, an 

deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen 

ein besonderes öffentliches Interesse besteht, im Benehmen mit dem Landesamt für Denk-

malpflege durch Satzung unter Denkmalschutz stellen. 

 

(2) Veränderungen an dem geschützten Bild der Gesamtanlage bedürfen der Genehmigung 

der unteren Denkmalschutzbehörde. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Veränderung 

das Bild der Gesamtanlage nur unerheblich oder nur vorübergehend beeinträchtigen würde 

oder wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls unausweichlich Berücksichtigung verlan-

gen. Die Denkmalschutzbehörde hat vor ihrer Entscheidung die Gemeinde zu hören.  
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6. ABSCHNITT  

Fund von Kulturdenkmalen 

    

§ 20  

Zufällige Funde 

(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen 

ist, dass an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen 

Gründen ein öffentliches Interesse besteht, hat dies unverzüglich einer Denkmalschutzbehör-

de oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vier-

ten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 

Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Diese Verpflichtung 

besteht nicht, wenn damit unverhältnismäßig hohe Kosten oder Nachteile verbunden sind und 

die Denkmalschutzbehörde es ablehnt, hierfür Ersatz zu leisten. 

 

(2) Das Landesamt für Denkmalpflege und seine Beauftragten sind berechtigt, den Fund aus-

zuwerten und, soweit es sich um bewegliche Kulturdenkmale handelt, zu bergen und zur wis-

senschaftlichen Bearbeitung in Besitz zu nehmen. 

 

(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, die ihnen bekanntwerdenden Funde unverzüglich dem 

Landesamt für Denkmalpflege mitzuteilen. 

  

§ 21  

Nachforschungen 

Nachforschungen, insbesondere Grabungen, mit dem Ziel, Kulturdenkmale zu entdecken, 

bedürfen der Genehmigung. Die Genehmigung erteilt das Landesamt für Denkmalpflege im 

Benehmen mit der höheren Denkmalschutzbehörde. 

  

§ 22  

Grabungsschutzgebiete 

(1) Die untere Denkmalschutzbehörde ist ermächtigt, Gebiete, die begründeter Vermutung 

nach Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung bergen, durch Rechtsverordnung zu Gra-

bungsschutzgebieten zu erklären. 

 

(2) In Grabungsschutzgebieten dürfen Arbeiten, durch die verborgene Kulturdenkmale zutage 

gefördert oder gefährdet werden können, nur mit Genehmigung vorgenommen werden. Die 

Genehmigung erteilt das Landesamt für Denkmalpflege im Benehmen mit der höheren 

Denkmalschutzbehörde. Die bisherige land- und forstwirtschaftliche Nutzung bleibt unbe-

rührt. 

   

§ 23  

Schatzregal 

Bewegliche Kulturdenkmale, die herrenlos sind oder die so lange verborgen gewesen sind, 

daß ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des 

Landes, wenn sie bei staatlichen Nachforschungen oder in Grabungsschutzgebieten entdeckt 

werden oder wenn sie einen hervorragenden wissenschaftlichen Wert haben. 
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7. ABSCHNITT  

Entschädigung 

    

§ 24 

(1) Soweit Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes enteignende Wirkung haben, ist eine an-

gemessene Entschädigung zu leisten. §§ 7 bis 13 des Landesenteignungsgesetzes gelten ent-

sprechend. 

 

(2) Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht zustande, so entscheidet die höhere 

Denkmalschutzbehörde. 

  

  

 

8. ABSCHNITT  

Förmliche Enteignung 

     

§ 25  

Voraussetzungen der Enteignung 

(1) Die Enteignung ist zulässig, soweit die Erhaltung eines eingetragenen Kulturdenkmals 

oder seines Erscheinungsbildes oder die Erhaltung einer geschützten Gesamtanlage auf andere 

zumutbare Weise nicht gesichert werden kann. 

 

(2) Die Enteignung ist außerdem zulässig 

 

1. bei Funden, soweit auf andere Weise nicht sicherzustellen ist, daß ein Kulturdenkmal wis-

senschaftlich ausgewertet werden kann oder allgemein zugänglich ist, 

2. bei Kulturdenkmalen, soweit auf andere Weise nicht sicherzustellen ist, daß sie wissen-

schaftlich erfaßt werden können. 

 

(3) Zum Zwecke von planmäßigen Nachforschungen ist die Enteignung zulässig, wenn eine 

begründete Vermutung dafür besteht, daß durch die Nachforschung Kulturdenkmale entdeckt 

werden. 

  

§ 26  

Enteignung beweglicher Sachen 

(1) Ist Gegenstand der Enteignung eine bewegliche Sache, ein Recht an einer beweglichen 

Sache oder ein Recht, das zum Erwerb, Besitz oder zur Nutzung der beweglichen Sache be-

rechtigt oder den Verpflichteten in der Nutzung der beweglichen Sache beschränkt, gelten 

§§ 4 , 5 , 7 bis 13 , 17 , § 22 Abs. 1, 3 und 4 , §§ 23 , 27 bis 36 , 39 , 40 , 42 und 43 des Lan-

desenteignungsgesetzes entsprechend. In der Ausführungsanordnung können der Eigentümer 

und der Besitzer verpflichtet werden, die Sache an den Enteignungsbegünstigten herauszuge-

ben. 

 

(2) Ist zur Erhaltung, wissenschaftlichen Erfassung oder Auswertung eines Kulturdenkmals 

die sofortige Herausgabe an den Antragsteller dringend geboten, kann die Enteignungsbehör-

de den Eigentümer oder Besitzer verpflichten, die Sache an den Antragsteller herauszugeben. 

Im übrigen gelten § 37 Abs. 2 bis 5 und § 38 Abs. 2 und 3 des Landesenteignungsgesetzes 

entsprechend. 
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9. ABSCHNITT  

Ordnungswidrigkeiten und Schlußbestimmungen 

  

§ 27  

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. ohne Genehmigung der Denkmalschutzbehörde die in § 8, § 15 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, 

Abs. 3 Sätze 1 und 2, § 21, § 22 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Handlungen vornimmt oder den 

in Genehmigungen enthaltenen vollziehbaren Auflagen zuwiderhandelt, 

2. den ihn nach § 16, § 20 Abs. 1 treffenden Pflichten zuwiderhandelt, 

3. den Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden nach § 7 Abs. 1 oder 4 zuwiderhandelt, so-

fern die Behörde auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

4. den Vorschriften einer nach § 18 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die 

Rechtsverordnung auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

5. ohne Genehmigung der Denkmalschutzbehörde entgegen § 19 Abs. 2 Satz 1 Veränderun-

gen an dem geschützten Bild einer Gesamtanlage vornimmt oder den in Genehmigungen ent-

haltenen vollziehbaren Auflagen zuwiderhandelt, soweit die Gesamtanlage durch Rechtsver-

ordnung nach § 19 Abs. 1 dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1983 geltenden Fas-

sung unter Denkmalschutz gestellt wurde, 

6. den Vorschriften einer nach § 19 Abs. 1 erlassenen Satzung zuwiderhandelt, soweit die 

Satzung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 250 000 Euro, in besonders 

schweren Fällen bis zu 500 000 Euro geahndet werden. 

 

(3) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1, 3 oder 4 bezieht, 

können eingezogen werden. 

 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten ist die untere Denkmalschutzbehörde.  

 

§ 28  

Übergangsbestimmungen 

(1) Als Eintragung in das Denkmalbuch gemäß § 12 gilt die Eintragung in 

 

1. das Denkmalbuch und das Buch der Bodenaltertümer nach dem bad. Landesgesetz zum 

Schutz der Kulturdenkmale, 

2. das auf Grund von Artikel 97 Abs. 7 der württ. Bauordnung angelegte Landesverzeichnis 

der Baudenkmale, 

3. das auf Grund von § 34 der bad. Landesbauordnung angelegte Verzeichnis der Baudenkma-

le, 

4. das Verzeichnis der Denkmäler nach Artikel 8 und 10 des hess. Gesetzes den Denkmal-

schutz betreffend vom 16. Juli 1902 (RegBl. S. 275), 

5. das Denkmalverzeichnis gemäß Verfügung des württ. Ministeriums des Kirchen- und 

Schulwesens, betreffend den Schutz von Denkmalen und heimatlichem Kunstbesitz, vom 

25. Mai 1920 (RegBl. S. 317). 

 

(2) Die Eintragungen nach Absatz 1 sollen in das nach diesem Gesetz anzulegende Denkmal-

buch nach den für Neueintragungen geltenden Bestimmungen übertragen werden. 
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(3) Straßen-, Platz- und Ortsbilder, die nach dem bad. Denkmalschutzgesetz geschützt waren, 

behalten diese Eigenschaft gemäß § 19, soweit der Schutz im Einvernehmen mit der Gemein-

de verfügt worden ist. Gebiete, die nach dem bad. Denkmalschutzgesetz zu Grabungsschutz-

gebieten erklärt waren, werden Grabungsschutzgebiete gemäß § 22 . 

 

(4) Kulturdenkmale im Eigentum des Staates und öffentlich-rechtlicher Körperschaften, An-

stalten oder Stiftungen, die nicht in das Denkmalbuch eingetragen sind, aber eine besondere 

Bedeutung besitzen, stehen bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Geset-

zes den eingetragenen Kulturdenkmalen gleich. 

 

(5) Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Fideikommissauflösung zum Schutz von Ge-

genständen und Sachgesamtheiten von besonderem künstlerischen, wissenschaftlichen, ge-

schichtlichen oder heimatlichen Wert getroffen sind, werden durch dieses Gesetz nicht be-

rührt. Solche Maßnahmen können geändert, an die Vorschriften dieses Gesetzes angepaßt 

oder aufgehoben werden. Zuständig hierfür sind die höheren Denkmalschutzbehörden. Sie 

haben auch die zur Durchsetzung der Maßnahmen erforderlichen Anordnungen zu treffen. 

Soweit zur Wirksamkeit eines Rechtsgeschäftes oder zur Vornahme einer Handlung die Ge-

nehmigung des Fideikommissgerichts erforderlich war, geht die Genehmigungszuständigkeit 

auf die höhere Denkmalschutzbehörde über. 

  

§ 29  

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1972 in Kraft.  

 

(2) Gleichzeitig treten alle diesem Gesetz entsprechenden oder widersprechenden Vorschrif-

ten außer Kraft, insbesondere 

 

1. das bad. Landesgesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Badisches Denkmalschutzgesetz) 

vom 12. Juli 1949 (GVBl. S. 303), 

2. das württ. Gesetz betreffend den vorläufigen Schutz von Denkmalen im Eigentum bürgerli-

cher oder kirchlicher Gemeinden sowie öffentlicher Stiftungen vom 14. März 1914 (RegBl. S. 

45), 

3. das württ. Gesetz betreffend den vorläufigen Schutz von Denkmalen und heimatlichem 

Kunstbesitz vom 14. Mai 1920 (RegBl. S. 305), 

4. die Verfügung des württ. Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens, betreffend den 

Schutz von Denkmalen und heimatlichem Kunstbesitz, vom 25. Mai 1920 (RegBl. S. 317), 

5. § 131 des Polizeistrafgesetzbuches für Baden vom 31. Oktober 1863 in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 25. Juli 1923 (GVBl. S. 216), 

6. die bad. Verordnung vom 27. November 1914, Ausgrabungen und Funde betreffend 

(GVBl. S. 290), 

7. das preuß. Ausgrabungsgesetz vom 26. März 1914 (GS S. 41), 

8. die württ. Verfügung des Ministeriums des Innern über Baudenkmale vom 14. Januar 1912 

(RegBl. S. 10), 

9. Artikel 97 der württ. Bauordnung vom 28. Juli 1910 (RegBl. S. 333), 

10. §§ 6 und 7 des Gesetzes über das Erlöschen der Fideikommisse und sonstiger gebundener 

Vermögen vom 6. Juli 1938 (RGBl. I S. 825) und § 7 der Verordnung zur Durchführung und 

Ergänzung des Gesetzes über das Erlöschen der Fideikommisse und sonstiger gebundener 

Vermögen vom 20. März 1939 (RGBl. I S. 509), soweit sie den Schutz und die Sicherung von 

Gegenständen und Sachgesamtheiten von besonderem künstlerischen, wissenschaftlichen, 

geschichtlichen und heimatlichen Wert betreffen, 
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11. die Verfügungen Nr. 41 und 42 des württ.-bad. Kultministeriums betr. den Denkmalschutz 

von Innenräumen vom 18. Juli 1946 (RegBl. S. 215) und vom 19. Dezember 1946 (RegBl. 

1947 S. 1). 

___________________________________________________________________________ 
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Bayern: 

 

 

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 25. 

Juni 1973 (GVBl. S. 328), in der Fassung des Gesetzes vom 17. Dezember 2014 (BayRS IV, 

354 [2242-1-WFK], LT-Drs. 17/4521, GVBl 2014, 548) 
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I. Anwendungsbereich  

  

Art. 1 

Begriffsbestimmungen 

(1) Denkmäler sind von Menschen geschaffene Sachen oder Teile davon aus vergangener 

Zeit, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wissen-

schaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt. 

 

(2) 1 Baudenkmäler sind bauliche Anlagen oder Teile davon aus vergangener Zeit, soweit sie 

nicht unter Absatz 4 fallen, einschließlich dafür bestimmter historischer Ausstattungsstücke 

und mit der in Absatz 1 bezeichneten Bedeutung.2 Auch bewegliche Sachen können histori-

sche Ausstattungsstücke sein, wenn sie integrale Bestandteile einer historischen Raumkonzep-

tion oder einer ihr gleichzusetzenden historisch abgeschlossenen Neuausstattung oder Umge-

staltung sind.3 Gartenanlagen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen, gelten als 

Baudenkmäler. 

 

(3) Zu den Baudenkmälern kann auch eine Mehrheit von baulichen Anlagen (Ensemble) ge-

hören, und zwar auch dann, wenn nicht jede einzelne dazugehörige bauliche Anlage die Vo-

raussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, das Orts-, Platz- oder Straßenbild aber insgesamt erhal-

tenswürdig ist. 

 

(4) Bodendenkmäler sind bewegliche und unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden befin-

den oder befanden und in der Regel aus vor- oder frühgeschichtlicher Zeit stammen. 

  

 Art. 2 

Denkmalliste 

(1) 1 Die Baudenkmäler und die Bodendenkmäler sollen nachrichtlich in ein Verzeichnis 

(Denkmalliste) aufgenommen werden. 2 Die Eintragung erfolgt durch das Landesamt für 

Denkmalpflege von Amts wegen im Benehmen mit der Gemeinde. 3 Der Berechtigte und der 

zuständige Heimatpfleger können die Eintragung anregen. 4 Die Eintragung ist im Bebau-

ungsplan kenntlich zu machen. 5 Die Liste kann von jedermann eingesehen werden. 

 

(2) Auf Antrag des Berechtigten und in besonders wichtigen Fällen können bewegliche 

Denkmäler, soweit sie nicht nach Absatz 1 eingetragen sind, in das Verzeichnis eingetragen 

werden. 

  

Art. 3 

Geltung 

(1) Die Schutzbestimmungen dieses Gesetzes gelten für Baudenkmäler, für Bodendenkmäler 

und für die eingetragenen beweglichen Denkmäler. 

 

(2) Die Gemeinden nehmen bei ihrer Tätigkeit, vor allem im Rahmen der Bauleitplanung, auf 

die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, insbesondere auf die Erhaltung 

von Ensembles, angemessen Rücksicht. 

II. Baudenkmäler  

  

Art. 4 

Erhaltung von Baudenkmälern 

(1) 1 Die Eigentümer und die sonst dinglich Verfügungsberechtigten von Baudenkmälern 

haben ihre Baudenkmäler instandzuhalten, instandzusetzen, sachgemäß zu behandeln und vor 

Gefährdung zu schützen, soweit ihnen das zuzumuten ist. 2 Ist der Eigentümer oder der sonst 
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dinglich Verfügungsberechtigte nicht der unmittelbare Besitzer, so gilt Satz 1 auch für den 

unmittelbaren Besitzer, soweit dieser die Möglichkeit hat, entsprechend zu verfahren. 

 

(2) 1 Die in Absatz 1 genannten Personen können verpflichtet werden, bestimmte Erhal-

tungsmaßnahmen ganz oder zum Teil durchzuführen, soweit ihnen das insbesondere unter 

Berücksichtigung ihrer sonstigen Aufgaben und Verpflichtungen zumutbar ist; soweit sie die 

Maßnahmen nicht selbst durchzuführen haben, können sie zur Duldung der Maßnahmen ver-

pflichtet werden. 2 Entscheidungen, durch die der Bund oder die Länder verpflichtet werden 

sollen, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Obersten Denkmalschutzbehörde. 

 

(3) 1 Macht der Zustand eines Baudenkmals Maßnahmen zu seiner Instandhaltung, Instand-

setzung oder zu seinem Schutz erforderlich, ohne daß eine vollstreckbare Entscheidung nach 

Absatz 2 vorliegt, so kann die zuständige Denkmalschutzbehörde die Maßnahmen durchfüh-

ren oder durchführen lassen. 2 Die dinglich und obligatorisch Berechtigten können zur Dul-

dung der Maßnahmen verpflichtet werden. 3 Die Kosten der Maßnahmen tragen die in Absatz 

1 genannten Personen, soweit sie nach Absatz 2 zur Durchführung der Maßnahmen verpflich-

tet wurden oder hätten verpflichtet werden können, im übrigen der Entschädigungsfonds (Art. 

21 Abs. 2). 

 

(4) Handlungen, die ein Baudenkmal schädigen oder gefährden, können untersagt werden. 

  

Art. 5 

Nutzung von Baudenkmälern 

1 Baudenkmäler sollen möglichst entsprechend ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung ge-

nutzt werden. 2 Werden Baudenkmäler nicht mehr entsprechend ihrer ursprünglichen Zweck-

bestimmung genutzt, so sollen die Eigentümer und die sonst dinglich oder obligatorisch zur 

Nutzung Berechtigten eine der ursprünglichen gleiche oder gleichwertige Nutzung anstreben. 

3 Soweit dies nicht möglich ist, soll eine Nutzung gewählt werden, die eine möglichst weitge-

hende Erhaltung der Substanz auf die Dauer gewährleistet. 4 Sind verschiedene Nutzungen 

möglich, so soll diejenige Nutzung gewählt werden, die das Baudenkmal und sein Zubehör 

am wenigsten beeinträchtigt. 5 Staat, Gemeinden und sonstige Körperschaften des öffentli-

chen Rechts sollen Eigentümer und Besitzer unterstützen. 6 Die Eigentümer und die sonst 

dinglich oder obligatorisch zur Nutzung Berechtigten können bei Vorliegen der Vorausset-

zungen des Art. 4 Abs. 2 verpflichtet werden, eine bestimmte Nutzungsart durchzuführen; 

soweit sie nicht zur Durchführung verpflichtet werden, können sie zur Duldung einer be-

stimmten Nutzungsart verpflichtet werden. 

  

Art. 6 

Maßnahmen an Baudenkmälern 

(1) 1 Wer 

 

1. Baudenkmäler beseitigen, verändern oder an einen anderen Ort verbringen oder 

 

2. geschützte Ausstattungsstücke beseitigen, verändern, an einen anderen Ort verbringen oder 

aus einem Baudenkmal entfernen 

 

will, bedarf der Erlaubnis. 2 Der Erlaubnis bedarf auch, wer in der Nähe von Baudenkmälern 

Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will, wenn sich dies auf Bestand oder Erschei-

nungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann. 3 Wer ein Ensemble verändern will, be-

darf der Erlaubnis nur, wenn die Veränderung eine bauliche Anlage betrifft, die für sich ge-
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nommen ein Baudenkmal ist, oder wenn sie sich auf das Erscheinungsbild des Ensembles 

auswirken kann. 

 

(2) 1 Die Erlaubnis kann im Fall des Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 versagt werden, soweit ge-

wichtige Gründe des Denkmalschutzes für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zu-

stands sprechen. 2 Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 kann die Erlaubnis versagt werden, soweit 

das Vorhaben zu einer Beeinträchtigung des Wesens, des überlieferten Erscheinungsbilds 

oder der künstlerischen Wirkung eines Baudenkmals führen würde und gewichtige Gründe 

des Denkmalschutzes für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustands sprechen. 

 

(3) 1 Ist eine Baugenehmigung oder an ihrer Stelle eine bauaufsichtliche Zustimmung oder 

abgrabungsaufsichtliche Genehmigung erforderlich, entfällt die Erlaubnis. 2 Ist in den Fällen 

des Art. 18 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) keine Baugenehmigung oder bau-

aufsichtliche Zustimmung, jedoch eine durch die Denkmaleigenschaft bedingte Abweichung 

nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO erforderlich, schließt die Erlaubnis nach diesem Gesetz die 

Zustimmung im Einzelfall nach Art. 18 Abs. 2 BayBO und die Abweichung nach Art. 63 Abs. 

1 Satz 1 BayBO ein. 

 

(4) Bei Entscheidungen nach den Abs. 1 bis 3 sind auch die Belange von Menschen mit Be-

hinderung und von Menschen mit sonstigen Mobilitätsbeeinträchtigungen zu berücksichtigen. 

  

  

III. Bodendenkmäler  

 

Art. 7 

Ausgraben von Bodendenkmälern 

(1) 1 Wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder zu einem anderen 

Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen will, obwohl er weiß oder vermutet 

oder den Umständen nach annehmen muß, daß sich dort Bodendenkmäler befinden, bedarf 

der Erlaubnis. 2 Die Erlaubnis kann versagt werden, soweit dies zum Schutz eines Boden-

denkmals erforderlich ist. 

 

(2) 1 Die Bezirke können durch Verordnung bestimmte Grundstücke, in oder auf denen Bo-

dendenkmäler zu vermuten sind, zu Grabungsschutzgebieten erklären. 2 In einem Grabungs-

schutzgebiet bedürfen alle Arbeiten, die Bodendenkmäler gefährden können, der Erlaubnis. 3  

Art. 6 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 gelten entsprechend. 4 Grabungsschutzgebiete sind im Flä-

chennutzungsplan kenntlich zu machen. 

 

(3) Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 gelten nicht für Grabungen, die vom Landesamt für Denk-

malpflege oder unter seiner Mitwirkung vorgenommen oder veranlaßt werden. 

 

(4) 1 Wer in der Nähe von Bodendenkmälern, die ganz oder zum Teil über der Erdoberfläche 

erkennbar sind, Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will, bedarf der Erlaubnis, wenn 

sich dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines dieser Bodendenkmäler auswirken kann. 2  

Art. 6 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 gelten entsprechend. 

 

(5) 1 Soll eine Grabung auf einem fremden Grundstück erfolgen, so kann der Eigentümer ver-

pflichtet werden, die Grabung zuzulassen, wenn das Landesamt für Denkmalpflege festge-

stellt hat, daß ein besonderes öffentliches Interesse an der Grabung besteht. 2 Der Inhaber der 

Grabungsgenehmigung hat den dem Eigentümer entstehenden Schaden zu ersetzen. 
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Art. 8 

Auffinden von Bodendenkmälern 

(1) 1 Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denk-

malschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. 2 Zur Anzeige ver-

pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer 

und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 3 Die Anzeige eines der Ver-

pflichteten befreit die übrigen. 4 Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt 

haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unterneh-

mer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

 

(2) Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 

nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 

Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht bei Arbeiten, die vom Landesamt für Denkmalpflege 

oder unter seiner Mitwirkung vorgenommen oder veranlaßt werden. 

 

(4) Eigentümer, dinglich Verfügungsberechtigte und unmittelbare Besitzer eines Grundstücks, 

auf dem Bodendenkmäler gefunden werden, können verpflichtet werden, die notwendigen 

Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des Fundgegenstands sowie zur Klärung der Fundum-

stände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dul-

den. 

 

(5) Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Denkmalpflege oder einer Denkmal-

schutzbehörde unverzüglich zur Aufbewahrung zu übergeben, wenn die Gefahr ihres Abhan-

denkommens besteht. 

  

Art. 9 

Auswertung von Funden 

Der Eigentümer eines beweglichen Bodendenkmals, die dinglich Verfügungsberechtigten und 

die unmittelbaren Besitzer können verpflichtet werden, dieses dem Landesamt für Denkmal-

pflege befristet zur wissenschaftlichen Auswertung und Dokumentation zu überlassen. 

  

 

IV. Eingetragene bewegliche Denkmäler  

  

Art. 10 

Erlaubnispflicht 

(1) 1 Wer ein eingetragenes bewegliches Denkmal beseitigen, verändern oder an einen ande-

ren Ort verbringen will, bedarf der Erlaubnis. 2 Die Erlaubnis kann versagt werden, soweit 

dies zum Schutz des Denkmals erforderlich ist. 

 

(2) 1 Die Veräußerung eines eingetragenen beweglichen Denkmals ist dem Landesamt für 

Denkmalpflege unverzüglich anzuzeigen. 2 Zur Anzeige sind der Veräußerer und der Erwer-

ber verpflichtet. 
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V. Verfahrensbestimmungen  

  

Art. 11 

Denkmalschutzbehörden 

(1) 1 Untere Denkmalschutzbehörden sind die Kreisverwaltungsbehörden. 2 Soweit kreisan-

gehörigen Gemeinden die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörden übertragen sind oder 

übertragen werden, gilt diese Übertragung auch für die Aufgaben der Unteren Denkmal-

schutzbehörden. 3 Art. 115 Abs. 2 der Gemeindeordnung  (BayRS 2020-1-1-I) gilt entspre-

chend. 

 

(2) Höhere Denkmalschutzbehörden sind die Regierungen. 

 

(3) Oberste Denkmalschutzbehörde ist das für das Denkmalschutzrecht zuständige Staatsmi-

nisterium. 

 

(4) 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Unteren Denkmalschutzbehörden für den 

Vollzug dieses Gesetzes zuständig. 2 In den Fällen des Art. 73 Abs. 1 BayBO treten die Hö-

heren an die Stelle der Unteren Denkmalschutzbehörden. 

 

(5) Die Aufgaben der Denkmalschutzbehörden sind Staatsaufgaben; für die Gemeinden sind 

sie übertragene Aufgaben. 

  

Art. 12 

Landesamt für Denkmalpflege 

(1) 1 Das Landesamt für Denkmalpflege ist die staatliche Fachbehörde für alle Fragen des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. 2 Es ist dem Staatsministerium unmittelbar nach-

geordnet. 

 

(2) 1 Dem Landesamt für Denkmalpflege obliegen die Denkmalpflege und die Mitwirkung 

beim Denkmalschutz. 2 Die Denkmalpflege umfasst auch die Erforschung der Denkmäler, 

soweit solche Vorhaben mit den sonstigen Aufgaben des Landesamts für Denkmalpflege in 

unmittelbarem Zusammenhang stehen und mit diesen vereinbar sind. 3 Insbesondere hat es 

folgende Aufgaben: 

 

1. Mitwirkung beim Vollzug dieses Gesetzes und anderer einschlägiger Vorschriften nach 

Maßgabe der hierzu ergangenen und ergehenden Bestimmungen; 

 

2. Herausgabe von Richtlinien zur Pflege der Denkmäler unter Beteiligung der kommunalen 

Spitzenverbände; 

 

3. Erstellung und Fortführung der Inventare und der Denkmalliste; 

 

4. Konservierung und Restaurierung von Denkmälern, soweit die Konservierung und die Res-

taurierung nicht von anderen dafür zuständigen staatlichen Stellen durchgeführt werden; 

 

5. fachliche Beratung und Erstattung von Gutachten in allen Angelegenheiten des Denkmal-

schutzes und der Denkmalpflege; 

 

6. Überwachung der Ausgrabungen sowie die Überwachung und Erfassung der anfallenden 

beweglichen Bodendenkmäler; 
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7. Fürsorge für Heimatmuseen und ähnliche Sammlungen, soweit diese nicht vom Staat ver-

waltet werden. 

 

4 Das Staatsministerium kann dem Landesamt für Denkmalpflege weitere einschlägige Auf-

gaben zuweisen. 

 

(3) Die bisherigen Aufgaben der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten 

und Seen bleiben unberührt. 

  

Art. 13 

Heimatpfleger 

(1) 1 Die Heimatpfleger beraten und unterstützen die Denkmalschutzbehörden und das Lan-

desamt für Denkmalpflege in den Fragen der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes. 2 

Ihnen ist durch die Denkmalschutzbehörden in den ihren Aufgabenbereich betreffenden Fäl-

len rechtzeitig Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

 

(2) Die Denkmalschutzbehörden und das Landesamt für Denkmalpflege sollen sich in geeig-

neten Fällen der Unterstützung kommunaler Stellen sowie privater Initiativen bedienen. 

  

Art. 14 

Landesdenkmalrat 

(1) 1 Der Landesdenkmalrat hat die Aufgabe, die Staatsregierung zu beraten und in wichtigen 

Fragen der Denkmalpflege mitzuwirken. 2 Soll eine Mehrheit von baulichen Anlagen (En-

semble) festgelegt werden, so ist der Landesdenkmalrat zu beteiligen. 3 Die Mitglieder des 

Denkmalrats werden vom Landtag bestellt, die Mitglieder nach Absatz 2 Buchst. b bis n auf 

Vorschlag der entsendenden Stelle. 4 Die Bestellung der Mitglieder erfolgt für die Dauer der 

jeweiligen Legislaturperiode. 5 Sie sind ehrenamtlich tätig; die Bestellung je eines stellvertre-

tenden Mitglieds nach den Sätzen 3 und 4 ist möglich. 6 Sie wählen einen Vorsitzenden aus 

ihrer Mitte. 7 Das für das Denkmalschutzrecht zuständige Staatsministerium sowie die 

Staatsministerien des Innern, für Bau und Verkehr (Oberste Baubehörde) und der Finanzen, 

für Landesentwicklung und Heimat sowie das Landesamt für Denkmalpflege sind zu allen 

Beratungen des Landesdenkmalrats einzuladen. 

 

2) Der Landesdenkmalrat besteht aus 

 

a) sechs Abgeordneten des Landtags, 

b) je einem Vertreter des Bayerischen Gemeindetags, des Bayerischen Städtetags und des 

Bayerischen Landkreistags, 

c) einem Vertreter des Bayerischen Bezirketags, 

d) je zwei Vertretern der Katholischen Kirche und der Evangelisch-Lutherischen Landeskir-

che, 

e) drei Vertretern der privaten Denkmaleigentümer, 

f) einem Vertreter der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, 

g) je einem Vertreter der Architektenschaft und der Deutschen Akademie für Städtebau und 

Landesplanung, Landesgruppe Bayern, 

h) einem Vertreter des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, 

i) einem Vertreter des Bayerischen Bauernverbands, 

k) zwei vom Staatsministerium vorzuschlagenden sachverständigen Persönlichkeiten aus dem 

Gebiet der Kunstgeschichte und der Vor- und Frühgeschichte, 

l) einem Vertreter der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, 

m) einem Vertreter des bayerischen Handwerks, 
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n) bis zu fünf weiteren vom Staatsministerium vorzuschlagenden Persönlichkeiten. 

 

(3) Fraktionen des Landtags, auf die im Landesdenkmalrat kein Sitz gemäß Absatz 2 Buchst. 

a entfällt, erhalten zusätzlich einen Sitz. 

 

(4) Zur Klärung einzelner Sachfragen kann der Landesdenkmalrat Sachverständige ohne 

Stimmrecht als nicht ständige Mitglieder berufen. 

 

(5) Das Staatsministerium wird ermächtigt, Regelungen über die Gliederung, die Einberufung 

und die Geschäftsführung des Landesdenkmalrats und die Berufung seiner Mitglieder sowie 

über die den Mitgliedern des Landesdenkmalrats zu gewährende Reisekostenvergütung durch 

Rechtsverordnung zu treffen. 

  

Art. 15 

Erlaubnisverfahren und Wiederherstellung 

(1) 1 Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach Art. 6, 7 und 10 Abs. 1 und auf Verpflich-

tung des Eigentümers nach Art. 7 Abs. 5 ist schriftlich bei der Gemeinde einzureichen, die ihn 

mit ihrer Stellungnahme unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde vorlegt. 2  Art. 75 

und 76 BayBO (BayRS 2132-1-I) gelten in den Fällen der Art. 6, 7 und 8 Abs. 2 entsprechend. 

 

(2) 1 Die Untere Denkmalschutzbehörde soll vor einer Entscheidung nach den Abschnitten II 

bis IV dieses Gesetzes das Landesamt für Denkmalpflege hören. 2 Art. 65 Abs. 1 Satz 3 Bay-

BO gilt entsprechend. 

 

(2a) Für eine Erlaubnis nach den Abschnitten II bis IV dieses Gesetzes gilt Art. 69 BayBO 

entsprechend.  (HINWEIS: Art. 15 Abs. 2a DSchG ist auf Erlaubnisse anzuwenden, die nach 

dem In-Kraft-Treten des Gesetz zur Änderung denkmalrechtlicher Vorschriften vom 24. Juli 

2003 erteilt werden. Im Übrigen sind Verwaltungsverfahren nach den bisherigen Vorschriften 

weiterzuführen, vgl. § 3 Abs. 2 des G. v. 24.7.2003, GVBl. S. 475) 

 

(3) Werden Handlungen nach Art. 6, 7, 8 Abs. 2 oder Art. 10 Abs. 1 ohne die erforderliche 

Erlaubnis, Baugenehmigung oder abgrabungsaufsichtliche Genehmigung durchgeführt, so 

kann die Untere Denkmalschutzbehörde verlangen, daß der ursprüngliche Zustand wieder 

hergestellt wird, soweit dies noch möglich ist, oder daß Bau- und Bodendenkmäler und einge-

tragene bewegliche Denkmäler auf andere Weise wieder instandgesetzt werden. 

 

(4) Wer widerrechtlich Bau- oder Bodendenkmäler oder eingetragene bewegliche Denkmäler 

vorsätzlich oder grob fahrlässig zerstört oder beschädigt, ist unabhängig von der Verhängung 

einer Geldbuße zur Wiedergutmachung des von ihm angerichteten Schadens bis zu dessen 

vollem Umfang verpflichtet. 

 

(5) Die zuständige Behörde kann die Entscheidung über einen Antrag auf Erlaubnis, Bauge-

nehmigung, baurechtliche Zustimmung oder abgrabungsaufsichtliche Genehmigung auf 

höchstens zwei Jahre aussetzen, soweit dies zur Klärung der Belange des Denkmalschutzes, 

insbesondere für Untersuchungen des Baudenkmals und seiner Umgebung, erforderlich ist. 

  

Art. 16 

Betretungs- und Auskunftsrecht 

(1) Die Denkmalschutzbehörden und das Landesamt für Denkmalpflege sind berechtigt, im 

Vollzug dieses Gesetzes Grundstücke auch gegen den Willen der Betroffenen zu betreten, 
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soweit das zur Erhaltung eines Bau- oder Bodendenkmals oder eines eingetragenen bewegli-

chen Denkmals dringend erforderlich erscheint. 

(2) Eigentümer und Besitzer von Bau- und Bodendenkmälern und von eingetragenen beweg-

lichen Denkmälern und sonstige Berechtigte sind verpflichtet, den Denkmalschutzbehörden 

und dem Landesamt für Denkmalpflege alle zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen. 

  

Art. 17 

Kostenfreiheit 

1 Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Kosten nicht erhoben. 2 Schließt die Er-

laubnis gemäß Art. 6 Abs. 3 Satz 2 die Zustimmung im Einzelfall nach Art. 18 Abs. 2 BayBO 

oder die Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO ein, werden für die Zustimmung 

oder die Abweichung Kosten nach dem Kostengesetz erhoben. 

  

  

VI. Enteignung  

  

Art. 18 

Zulässigkeit der Enteignung 

(1) 1 Kann eine Gefahr für den Bestand oder die Gestalt eines Bau- oder Bodendenkmals oder 

eines eingetragenen beweglichen Denkmals auf andere Weise nicht nachhaltig abgewehrt 

werden, so ist die Enteignung zugunsten des Staates oder einer anderen juristischen Person 

des öffentlichen Rechts zulässig. 2 Zugunsten einer juristischen Person des Privatrechts ist die 

Enteignung dann zulässig, wenn die dauernde Erhaltung des Bau- oder Bodendenkmals oder 

des eingetragenen beweglichen Denkmals zu den satzungsmäßigen Aufgaben der juristischen 

Person gehört und bei Berücksichtigung aller Umstände gesichert erscheint. 

 

(2) 1 Zugunsten des Staates ist die Enteignung außerdem zulässig bei beweglichen Boden-

denkmälern, an deren Erhaltung für die Öffentlichkeit ein besonderes Interesse besteht. 2 Im 

Fall des Satzes 1 kann der Antrag nur gestellt werden, wenn dem Landesamt für Denkmal-

pflege im Zeitpunkt der Antragstellung die vollständige Bergung des Bodendenkmals nicht 

länger als ein Jahr bekannt war. 

 

(3) bis (5) (aufgehoben) 

 

Art. 19 

Vorkaufsrecht 

(1) 1 Dem Freistaat Bayern steht beim Kauf historischer Ausstattungsstücke, die nach Art. 1 

Abs. 2 zusammen mit Baudenkmälern geschützt und in die Denkmalliste eingetragen sind, 

und beim Kauf von eingetragenen beweglichen Denkmälern ein Vorkaufsrecht zu. 2 Das 

Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt, 

insbesondere wenn die Ausstattungsstücke oder die eingetragenen beweglichen Denkmäler 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder in ihrer Gesamtheit erhalten werden sollen. 3 Das 

Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer Ausstattungsstücke oder eingetragene 

bewegliche Denkmäler an seinen Ehegatten oder an eine Person veräußert, die mit ihm in ge-

rader Linie verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt 

ist. 4 Das Vorkaufsrecht beim Kauf historischer Ausstattungsstücke ist ausgeschlossen, wenn 

diese mit dem Baudenkmal veräußert werden und in dem Baudenkmal verbleiben sollen. 

 

(2) 1 Das Vorkaufsrecht kann nur binnen drei Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrags an 

das Landesamt für Denkmalpflege durch das Landesamt für Denkmalpflege ausgeübt werden. 
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2 §§ 463 bis 468 Abs. 1, 469 Abs. 1, § 471 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind anzuwenden. 3 

Das Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar. 4 Es geht unbeschadet bundesrechtlicher Vorschrif-

ten allen anderen Vorkaufsrechten im Rang vor. 5 Bei einem Eigentumserwerb auf Grund der 

Ausübung des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte. 

  

Art. 20 

Enteignende Maßnahmen 

(1) 1 Soweit der Vollzug dieses Gesetzes eine über den Rahmen der Sozialgebundenheit des 

Eigentums (Art. 14 Abs. 2 des Grundgesetzes (BGBl. FN 100-1), Art. 103 Abs. 2 und Art. 

158 der Verfassung (BayRS 100-1-S) hinausgehende Wirkung hat, ist dem Betroffenen nach 

den Vorschriften des Bayerischen Gesetzes über die entschädigungspflichtige Enteignung 

(BayRS 2141-1-I) Entschädigung in Geld zu gewähren. 2 Steuervorteile, die auf die Denk-

maleigenschaft zurückzuführen sind, sind in allen Fällen in angemessenem Umfang auf die 

Entschädigung anzurechnen. 

 

(2) 1 Die Kreisverwaltungsbehörde setzt auf Antrag des Betroffenen die Entschädigung fest. 2 

Die Vorschriften des Bayerischen Gesetzes über die entschädigungspflichtige Enteignung 

über die Festsetzung der Entschädigung gelten sinngemäß. 

 

(3) 1 Ergeht auf einen neuen Antrag hin eine Entscheidung, die für den Entschädigungsbe-

rechtigten günstiger ist als die der Entschädigungsfestsetzung nach Absatz 1 zugrunde liegen-

de Entscheidung, so ist in allen Fällen die Entschädigung auf die Höhe herabzusetzen, die der 

entstandenen Beeinträchtigung entspricht. 2 Absatz 2 gilt entsprechend. 3 Ein überzahlter 

Betrag ist zurückzuerstatten, soweit der Entschädigungsberechtigte noch bereichert ist. 

  

Art. 21 

Tragung des Entschädigungsaufwands 

(1) 1 Der Freistaat Bayern und die Gemeinden haben die Entschädigung grundsätzlich ge-

meinsam zu tragen. 2 Absatz 5 bleibt unberührt. 3 Die Ansprüche des Berechtigten sind gegen 

den Freistaat Bayern zu richten. 4 Der Entschädigungsfonds erstattet dem Freistaat Bayern die 

dem Betroffenen gewährten Entschädigungsleistungen. 5 Für die Geltendmachung des Erstat-

tungsanspruchs ist die Regierung zuständig. 

 

(2) 1 Die Oberste Denkmalschutzbehörde errichtet und verwaltet mit Wirkung zum 1. Januar 

des auf das Inkrafttreten des Gesetzes folgenden Jahres einen Entschädigungsfonds als staatli-

ches Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. 2 Die jährlichen Beiträge an den 

Fonds werden vom Freistaat Bayern und von den Gemeinden je zur Hälfte aufgebracht. 3 Sie 

betragen in der Regel je fünf Millionen Euro. 4 Durch Rechtsverordnung nach Absatz 4, die 

der Zustimmung des Landtags bedarf, können die Beiträge abweichend von Satz 3 festgesetzt 

werden; dabei kann nach Anhörung des Bayerischen Städtetags und des Bayerischen Ge-

meindetags die Beitragspflicht der Gemeinden bis auf 50 v. H. der vom Staat im Vorjahr nach 

Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 20 und nach Art. 4 Abs. 3 erbrachten Leistungen er-

höht werden, wenn die Mittel des Fonds zur Deckung dieser Leistungen nicht ausreichen. 

 

(3) Die Beiträge der einzelnen Gemeinden zu dem von ihnen insgesamt gemäß Absatz 2 zum 

Entschädigungsfonds zu leistenden Anteil bestimmen sich nach dem Verhältnis ihrer für das 

laufende Rechnungsjahr maßgebenden Umlagegrundlagen (Art. 18 Abs. 3 , Art. 21 Abs. 3 des 

Finanzausgleichsgesetzes (BayRS 605-1-F). 

 

(4) 1 Die Oberste Denkmalschutzbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den Staats-

ministerien des Innern, für Bau und Verkehr und der Finanzen, für Landesentwicklung und 
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Heimat durch Rechtsverordnung die Einzelheiten, insbesondere auch des Berechnungs- und 

Erhebungsverfahrens, zu regeln. 2 Es kann vorgesehen werden, daß das Landesamt für Statis-

tik und Datenverarbeitung die Beiträge ermittelt und festsetzt und daß die Erhebung bei den 

kreisangehörigen Gemeinden im Weg der Verrechnung über die Landkreise erfolgt. 

 

(5) Erfolgt eine Enteignung auf Grund eines Enteignungsverfahrens zugunsten einer juristi-

schen Person des öffentlichen Rechts, die nicht Gebietskörperschaft ist, oder zugunsten einer 

juristischen Person des Privatrechts, so hat diese die Entschädigung zu tragen. 

  

   

VII. Finanzierung  

  

Art. 22 

Leistungen 

(1) 1 Der Freistaat Bayern beteiligt sich unbeschadet bestehender Verpflichtungen in Höhe 

der jeweils im Staatshaushalt ausgewiesenen Mittel an den Kosten des Denkmalschutzes und 

der Denkmalpflege, insbesondere an den Kosten der Instandsetzung, Erhaltung, Sicherung 

und Freilegung von Denkmälern. 2 Die Höhe der Beteiligung richtet sich nach der Bedeutung 

und der Dringlichkeit des Falls und nach der Leistungsfähigkeit des Eigentümers. 

 

(2) Die kommunalen Gebietskörperschaften beteiligen sich im Rahmen ihrer Leistungsfähig-

keit in angemessenem Umfang an den Kosten der in Absatz 1 genannten Maßnahmen. 

  

  

VIII. Ordnungswidrigkeiten  

 

Art. 23 

(1) Mit Geldbuße bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig 

 

1. Handlungen nach Art. 4 Abs. 4 vornimmt, obwohl ihm dies durch vollziehbare Anordnung 

untersagt wurde, 

 

2. ohne die nach Art. 6 Abs. l, Art. 7 Abs. 4 Satz 1 oder Art. 10 Abs. l erforderliche Erlaubnis 

oder die an ihre Stelle tretende baurechtliche oder abgrabungsaufsichtliche Genehmigung 

Maßnahmen an einem Denkmal durchführt, 

 

3. ohne die nach Art. 7 Abs. 1 erforderliche Erlaubnis nach Bodendenkmälern gräbt oder zu 

einem anderen Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornimmt oder wer ohne die nach 

Art. 7 Abs. 2 erforderliche Erlaubnis Arbeiten in einem Grabungsschutzgebiet durchführt, die 

Bodendenkmäler gefährden können, 

 

4. die gemäß Art. 8 Abs. 1 oder Art. 10 Abs. 2 erforderliche Anzeige nicht unverzüglich er-

stattet, 

 

5. die aufgefundenen Gegenstände und den Fundort nicht gemäß Art. 8 Abs. 2 unverändert 

läßt, 

 

6. seiner Übergabepflicht gemäß Art. 8 Abs. 5 nicht unverzüglich nachkommt. 

 

(2) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten verjährt in fünf Jahren.   
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IX. Allgemeine Bestimmungen und Schlußbestimmungen  

  

Art. 24 

Grundrechtseinschränkung 

Die Grundrechte der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes (BGBl. FN 

100-1), Art. 106 Abs. 3 der Verfassung  (BayRS 100-1-S), der freien Entfaltung der Persön-

lichkeit (Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes, Art. 101 der Verfassung) und des Eigentums (Art. 

14 des Grundgesetzes, Art. 103 der Verfassung) werden durch dieses Gesetz eingeschränkt. 

  

Art. 25 

Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke 

Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen werden vorbehaltlich ander-

weitiger Bestimmungen vom Landesamt für Denkmalpflege erteilt. 

  

Art. 26 

Kirchliche Denkmäler 

(1) Art. 10 §§ 3 und 4 des Konkordats mit dem Heiligen Stuhl (BayRS 2220-1-K) vom 29. 

März 1924 und Art. 18 und 19 des Vertrags zwischen dem Freistaat Bayern und der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in Bayern rechts des Rheins (BayRS 2220-1-K) vom 15. November 

1924 bleiben unberührt. 

 

(2) 1 Sollen Entscheidungen über Bau- oder Bodendenkmäler oder über eingetragene beweg-

liche Denkmäler getroffen werden, die unmittelbar gottesdienstlichen Zwecken der Katholi-

schen Kirche oder der Evangelisch-Lutherischen Kirche dienen, so haben die Denkmal-

schutzbehörden die von den zuständigen kirchlichen Oberbehörden festgestellten kirchlichen 

Belange zu berücksichtigen. 2 Die Kirchen sind am Verfahren zu beteiligen. 3 Die zuständige 

kirchliche Oberbehörde entscheidet im Benehmen mit der Obersten Denkmalschutzbehörde, 

falls die Untere und Höhere Denkmalschutzbehörde die geltend gemachten kirchlichen Be-

lange nicht anerkennen. 4 Gegenüber anderen Religionsgemeinschaften, die Körperschaften 

des öffentlichen Rechts sind, gelten die Sätze 1 bis 3 sinngemäß. 

  

Art. 27 

(Änderungsbestimmung)  

  

Art. 28 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1973 in Kraft (betrifft die ursprüngliche Fassung vom 

25. Juni 1973 (GVBl. S. 328). [Anmerkung: Art. 14 Abs. 1 Sätze 3, 5 und 7, Abs. 2 und Art. 21 

Abs. 4 Satz 1 berücksichtigen bereits die ab 1. Januar 2015 geltende Fassung] 

 

(2) (gegenstandslos) 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Berlin: 

 

 

Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin (Denkmalschutzgesetz Berlin - DSchG Bln) 

vom 24. April 1995 (GVBL. S. 274), geändert durch Art. II Nr. 1 u. 2 d. Ges. v. 4. Juli 1997 

(GVBL. S. 376), Art. IV d. Ges. v. 17. Mai 1999 (GVBL. S. 178), Art. XLVI d. Ges. v.16. 

Juli 2001 (GVBL. S. 260), Art. IV d. Ges. v. 29. September 2005 (GVBL. S. 495) und Art. II 

d. Ges. v. 14. Dezember 2005 (GVBL. S. 754), zuletzt geändert d. Art. II d. Ges. v. 8. Juli 

2010 (GVBl. S. 396) 
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E r s t e r A b s c h n i t t 

Aufgaben, Gegenstand und Organisation des Denkmalschutzes 

 

§ 1 

Aufgaben 

(1) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, Denkmale nach Maßgabe dieses 

Gesetzes zu schützen, zu erhalten, zu pflegen, wissenschaftlich zu erforschen und den Denk-

malgedanken und das Wissen über Denkmale zu verbreiten. 

 

(2) Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind in die städtebauliche Ent-

wicklung, Landespflege und Landesplanung einzubeziehen und bei öffentlichen Planungen 

und Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen. 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Denkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Baudenkmale, Denkmalbereiche, Gartendenkma-

le sowie Bodendenkmale. 

 

(2) Ein Baudenkmal ist eine bauliche Anlage oder ein Teil einer baulichen Anlage, deren oder 

dessen Erhaltung wegen der geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städte-

baulichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt. Zu einem Baudenkmal gehören 

sein Zubehör und seine Ausstattung, soweit sie mit dem Baudenkmal eine Einheit von Denk-

malwert bilden.  

 

(3) Ein Denkmalbereich (Ensemble, Gesamtanlage) ist eine Mehrheit baulicher Anlagen ein-

schließlich der mit ihnen verbundenen Straßen und Plätze sowie Grünanlagen und Frei- und 

Wasserflächen, deren Erhaltung aus in Absatz 2 genannten Gründen im Interesse der Allge-

meinheit liegt, und zwar auch dann, wenn nicht jeder einzelne Teil des Denkmalbereiches ein 

Denkmal ist. Auch Siedlungen können Denkmalbereiche sein. 

 

(4) Ein Gartendenkmal ist eine Grünanlage, eine Garten- oder Parkanlage, ein Friedhof, eine 

Allee oder ein sonstiges Zeugnis der Garten- und Landschaftsgestaltung, deren oder dessen 

Erhaltung aus in Absatz 2 genannten Gründen im Interesse der Allgemeinheit liegt. Zu einem 

Gartendenkmal gehören sein Zubehör und seine Ausstattung, soweit sie mit dem Garten-

denkmal eine Einheit von Denkmalwert bilden. 

 

(5) Ein Bodendenkmal ist eine bewegliche oder unbewegliche Sache, die sich im Boden oder 

in Gewässern befindet oder befunden hat und deren Erhaltung aus in Absatz 2 genannten 

Gründen im Interesse der Allgemeinheit liegt. 

 

§ 3 

Bodendenkmale 

(1) Wer ein Bodendenkmal entdeckt, hat die Arbeiten an der Fundstelle sofort einzustellen 

und die Entdeckung unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Zur Anzei-

ge verpflichtet sind der Entdecker und der Verfügungsberechtigte; wird das Bodendenkmal 

bei der Durchführung eines Bauvorhabens entdeckt, so ist auch der Bauleiter zur Anzeige 

verpflichtet. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der 

Anzeige in unverändertem Zustand zu belassen. Die oberste Denkmalschutzbehörde kann 

diese Frist angemessen verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung 

des Bodendenkmals dies erfordert. Ist das Bodendenkmal bei laufenden Arbeiten entdeckt 

worden, soll die Frist von vier Werktagen nur überschritten werden, wenn der Betroffene 
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hierdurch nicht wirtschaftlich unzumutbar belastet wird. Die zuständige Denkmalbehörde ist 

unbeschadet des Eigentumsrechts berechtigt, den Bodenfund auszuwerten und, soweit es sich 

um bewegliche Bodendenkmale handelt, zu bergen und zur wissenschaftlichen Bearbeitung in 

Besitz zu nehmen, grundsätzlich jedoch nicht länger als sechs Monate vom Eingang der An-

zeige an gerechnet. 

 

(2) Bewegliche Bodendenkmale, deren Eigentümer nicht mehr zu ermitteln sind, werden mit 

der Entdeckung Eigentum des Landes Berlin.  

 

(3) Das Graben nach Bodendenkmalen bedarf unbeschadet sonstiger Erlaubnisse der Geneh-

migung der zuständigen Denkmalbehörde. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn nicht 

Gewähr dafür gegeben ist, dass die Durchführung der Grabung dem Schutze und der Pflege 

der Bodendenkmale gerecht wird.  

(4) Abgegrenzte Flächen, in denen Bodendenkmale vorhanden sind oder vermutet werden, 

kann die zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung zu Grabungsschutzgebieten 

erklären. In Grabungsschutzgebieten bedürfen Arbeiten, die Bodendenkmale zu Tage fördern 

oder gefährden können, der Genehmigung der zuständigen Denkmalbehörde. § 13 gilt ent-

sprechend. Eine bisherige land- und forstwirtschaftliche Nutzung bleibt ohne Genehmigung 

zulässig, sofern sie bodendenkmalverträglich ist. 

 

§ 4 

Denkmalliste 

(1) Denkmale sind nachrichtlich in ein öffentliches Verzeichnis (Denkmalliste) einzutragen. 

Bewegliche Bodendenkmale im Eigentum staatlicher oder kommunaler Museen und Samm-

lungen sind nur in den dort zu führenden Inventaren einzutragen.  

 

(2) Die Eintragung erfolgt von Amts wegen oder auf Anregung des Verfügungsberechtigten. 

Eintragungen in den Denkmallisten werden von Amts wegen oder auf Anregung des Verfü-

gungsberechtigten gelöscht, wenn die Eintragungsvoraussetzungen entfallen sind. Dies gilt 

nicht, wenn die Wiederherstellung eines Denkmals angeordnet ist. Die Verfügungsberechtig-

ten werden umgehend von der Eintragung sowie der Löschung unterrichtet. 

 

(3) Die Denkmallisten werden ortsüblich bekannt gemacht. Die Einsicht in die Denkmallisten 

ist jedermann gestattet. 

 

§ 5 

Denkmalfachbehörde 

(1) Denkmalfachbehörde ist eine der zuständigen Senatsverwaltung nachgeordnete Behörde. 

 

(2) Der Denkmalfachbehörde obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Mitwirkung beim Vollzug dieses Gesetzes und nach Maßgabe weiterer einschlägiger Best-

immungen, 

2. systematische Erfassung von Denkmalen (Inventarisierung) und Erstellen einer Denkmal-

topographie sowie deren Veröffentlichung, 

3. nachrichtliche Aufnahme von Denkmalen in ein Verzeichnis (Denkmalliste) und dessen 

Führung,  

4. wissenschaftliche Untersuchungen der Denkmale und Unterhaltung denkmalfachlicher 

Sammlungen als Beitrag zur Landesgeschichte, 

5. Beratung und Unterstützung der Eigentümer und Besitzer von Denkmalen bei Pflege, Un-

terhaltung und Wiederherstellung, 

6. Hinwirken auf die Berücksichtigung von Denkmalen bei der städtebaulichen Entwicklung, 
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7. Herausgabe von Rundschreiben zur Pflege von Denkmalen, 

8. fachliche Beratung und Erstattung von Gutachten in allen Angelegenheiten der Denkmal-

pflege, 

9. Vergabe von Denkmalpflegezuschüssen, 

10. Veröffentlichung und Verbreitung von denkmalfachlichen Erkenntnissen, 

11. Vertretung öffentlicher Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, 

12. Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben nach diesem Gesetz, soweit Aufgaben der Haupt-

verwaltung, 

13. Entscheidung über die Zustimmung nach § 6 Abs. 5 Satz 1. 

 

§ 6 

Denkmalschutzbehörden 

(1) Den Denkmalschutzbehörden als Sonderordnungsbehörden obliegt der Schutz der Denk-

male im Sinne des § 2 Abs. 1. 

(2) Oberste Denkmalschutzbehörde ist die zuständige Senatsverwaltung. 

(3) Untere Denkmalschutzbehörden sind die Bezirksämter; sie sind für alle Ordnungsaufga-

ben nach diesem Gesetz zuständig, soweit nichts anderes bestimmt 

ist. 

 

(4) Der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg obliegen in bezug auf 

denkmalgeschütztes Stiftungsvermögen die Aufgaben einer unteren Denkmalschutzbehörde 

nach Absatz 3. Absatz 5 gilt entsprechend. 

 

(5) Die unteren Denkmalschutzbehörden entscheiden im Einvernehmen mit der Denkmal-

fachbehörde. Das Einvernehmen gilt als hergestellt, wenn nicht innerhalb von vier Wochen 

eine Stellungnahme der Denkmalfachbehörde vorliegt. Kommt kein Einvernehmen zustande, 

so trifft die oberste Denkmalschutzbehörde als zuständige Behörde innerhalb von zwei Wo-

chen die Entscheidung. Bei Gefahr im Verzug können die unteren Denkmalschutzbehörden 

vorläufig ohne Einvernehmen mit der Fachbehörde zum Schutze der Denkmale entscheiden. 

In diesen Fällen ist eine einvernehmliche Entscheidung mit der Fachbehörde unverzüglich 

nachzuholen. Satz 3 gilt entsprechend.  
 

§ 7 

Landesdenkmalrat 

(1) Der Landesdenkmalrat berät das zuständige Mitglied des Senats. In allen Angelegenheiten 

von grundsätzlicher Bedeutung ist er zu hören. 

 

(2) In den Landesdenkmalrat werden auf Vorschlag des zuständigen Mitglieds des Senats 

vom Senat für die Dauer von vier Jahren zwölf Mitglieder berufen. Der Landesdenkmalrat 

soll sich aus Vertretern der Fachgebiete Denkmalpflege, der Geschichte und der Architektur 

sowie paritätisch aus sachberührten Bürgern und Institutionen Berlins zusammensetzen. 

 

(3) Die Mitglieder des Landesdenkmalrates sind ehrenamtlich tätig. Sie sind an Weisungen 

nicht gebunden. 

 

(4) Der Landesdenkmalrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

 

(5) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Landesdenkmalrates, die vom Senat erlassen 

wird. 
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Z w e i t e r A b s c h n i t t 

Allgemeine Schutzvorschriften 

 

§ 8 

Erhaltung von Denkmalen 

(1) Der Verfügungsberechtigte ist verpflichtet, ein Denkmal im Rahmen des Zumutbaren in-

stand zu halten und instand zu setzen, es sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdungen zu 

schützen. Mängel, die die Erhaltung des Denkmals gefährden, hat er der zuständigen Denk-

malbehörde unverzüglich anzuzeigen.  

 

(2) Der Verfügungsberechtigte kann durch die zuständige Denkmalbehörde verpflichtet wer-

den, bestimmte Maßnahmen zur Erhaltung des Denkmals durchzuführen. Kommt der Verfü-

gungsberechtigte seiner Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 nicht nach und droht hierdurch 

eine unmittelbare Gefahr für den Bestand eines Denkmals, kann die zuständige Denkmalbe-

hörde die gebotenen Maßnahmen selbst durchführen oder durchführen lassen. Der Verfü-

gungsberechtigte kann im Rahmen des Zumutbaren zur Erstattung der entstandenen Kosten 

herangezogen werden. Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte haben die Durchfüh-

rung der Maßnahmen zu dulden.  

 

(3) Für Denkmale kann die Erstellung von Denkmalpflegeplänen durch den Verfügungsbe-

rechtigten von der zuständigen Denkmalbehörde angeordnet werden, sofern dies zur dauerhaf-

ten Erhaltung der Denkmale sowie zur Vermittlung des Denkmalgedankens und des Wissens 

über Denkmale erforderlich ist. Denkmale sind nach diesen Denkmalpflegeplänen im Rahmen 

des Zumutbaren zu erhalten und zu pflegen. 

 

§ 9 

Nutzungen von Denkmalen 

Denkmale sind so zu nutzen, dass ihre Erhaltung auf Dauer gewährleistet ist. 

 

§ 10 

Schutz der unmittelbaren Umgebung 

(1) Die unmittelbare Umgebung eines Denkmals, soweit sie für dessen Erscheinungsbild von 

prägender Bedeutung ist, darf durch Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen, durch die 

Gestaltung der unbebauten öffentlichen und privaten Flächen oder in anderer Weise nicht so 

verändert werden, dass die Eigenart und das Erscheinungsbild des Denkmals wesentlich be-

einträchtigt werden. 

 

(2) Die unmittelbare Umgebung eines Denkmals ist der Bereich, innerhalb dessen sich die 

bauliche oder sonstige Nutzung von Grundstücken oder von öffentlichen Flächen auf das 

Denkmal prägend auswirkt.  

 

 

D r i t t e r A b s c h n i t t 

Maßnahmen des Denkmalschutzes; öffentliche Förderung; Verfahrensvorschriften 

§ 11 

Genehmigungspflichtige Maßnahmen 

(1) Ein Denkmal darf nur mit Genehmigung der zuständigen Denkmalbehörde  

1. in seinem Erscheinungsbild verändert, 

2. ganz oder teilweise beseitigt, 

3. von seinem Standort oder Aufbewahrungsort entfernt oder 

4. instand gesetzt und wiederhergestellt werden. 



 

© Wolfgang Karl Göhner (Stand: 19.02.2015)     

32 

Dies gilt auch für das Zubehör und die Ausstattung eines Denkmals. Die Genehmigung nach 

Satz 1 ist zu erteilen, wenn Gründe des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen oder ein 

überwiegendes öffentliches Interesse die Maßnahme verlangt. 

 

(2) Einer Genehmigung bedarf ferner die Veränderung der unmittelbaren Umgebung eines 

Denkmals, wenn diese sich auf den Zustand oder das Erscheinungsbild des Denkmals aus-

wirkt. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Eigenart und das Erscheinungsbild des 

Denkmals durch die Maßnahme nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

 

(3) Bei Werbeanlagen sind entgegenstehende Gründe des Denkmalschutzes gemäß Absatz 1 

Satz 3 oder eine wesentliche Beeinträchtigung gemäß Absatz 2 Satz 2 nicht anzunehmen, 

wenn sie für höchstens sechs Monate angebracht werden und der Werbeinhalt vorrangig im 

öffentlichen Interesse liegende Ziele verfolgt. 

 

(4) Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des 

Widerrufs oder befristet erteilt werden. Gebietet es die besondere Eigenart eines Denkmals, 

kann die Genehmigung auch mit der Bedingung verbunden werden, dass bestimmte Arbeiten 

nur durch Fachleute oder unter der Leitung von Sachverständigen ausgeführt werden, die die 

zuständige Denkmalbehörde bestimmt. 

 

(5) Alle Veränderungen und Maßnahmen an Denkmalen sind zu dokumentieren. Die Doku-

mentationspflicht obliegt dem Eigentümer, dem sonstigen Nutzungsberechtigten oder dem 

Veranlasser nach zumutbarer Maßgabe der zuständigen Denkmalbehörde. 

 

(6) Die Denkmalbehörden berücksichtigen bei ihren Entscheidungen die Belange mobilitäts-

behinderter Personen. 

 

§ 12 

Genehmigungsverfahren 

(1) Der Genehmigungsantrag ist der zuständigen Denkmalbehörde in Schriftform und mit aus 

denkmalfachlicher Sicht prüffähigen Unterlagen einzureichen; bei bauordnungsrechtlich ge-

nehmigungspflichtigen Vorhaben ist der Antrag bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Im 

Falle eines bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens kann eine Genehmigung nach § 

11 Abs. 1 und 2 auch gesondert beantragt werden. Im Ausnahmefall kann die beantragte Ge-

nehmigung bis zu zwölf Monate ausgesetzt werden, soweit vorbereitende Untersuchungen am 

Denkmal oder seiner unmittelbaren Umgebung erforderlich sind. Satz 2 gilt entsprechend für 

das Zustimmungsverfahren nach der Bauordnung für Berlin. 

 

(2) Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit 

der Ausführung begonnen oder wenn die Ausführung ein Jahr unterbrochen worden ist. Die 

Fristen nach Satz 1 können auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlängert wer-

den.  

 

(3) Durch die Erteilung von Genehmigungen auf Grund dieses Gesetzes werden Genehmi-

gungen, die auf Grund anderer Rechtsvorschriften erforderlich sind, nicht ersetzt. Wird im 

Falle eines bauordnungsrechtlichen Genehmigungs- oder Zustimmungsverfahrens eine Ge-

nehmigung nach § 11 Abs. 1 und 2 nicht gesondert beantragt, schließt die Baugenehmigung 

oder bauordnungsrechtliche Zustimmung die denkmalrechtliche Genehmigung ein. Die Ent-

scheidung ergeht im Einvernehmen mit der zuständigen Denkmalbehörde. Im bauaufsichtli-

chen Verfahren beteiligt die Bauaufsichtsbehörde die Denkmalschutzbehörde dann, wenn in 
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der Denkmalliste eingetragene Denkmale betroffen sind. Diese Regelung gilt entsprechend für 

Entscheidungen, die die unmittelbare Umgebung eines Denkmals betreffen (§ 10 Abs. 1). 

 

§ 13 

Wiederherstellung; Stillegung 

(1) Ist ein Denkmal ohne Genehmigung verändert und dadurch in seinem Denkmalwert ge-

mindert worden oder ist es ganz oder teilweise beseitigt oder zerstört worden, so kann die 

zuständige Denkmalbehörde anordnen, dass derjenige, der die Veränderung, Beseitigung oder 

Zerstörung zu vertreten hat, den früheren Zustand wiederherstellt. Die Denkmalbehörde kann 

die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Verpflichteten durchführen lassen, wenn die 

denkmalgerechte Wiederherstellung sonst nicht gesichert erscheint. Sie kann von dem Ver-

pflichteten einen angemessenen Kostenvorschuss verlangen. Verfügungsberechtigte, Mieter, 

Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte haben die Durchführung der Maßnahmen zu dul-

den. 

 

(2) Werden genehmigungspflichtige Maßnahmen ohne Genehmigung begonnen, so kann die 

zuständige Denkmalbehörde die vorläufige Einstellung anordnen. Werden unzulässige Bauar-

beiten trotz einer schriftlich oder mündlich verfügten Einstellung fortgesetzt, so kann die zu-

ständige Denkmalbehörde die Baustelle versiegeln oder die an der Baustelle vorhandenen 

Baustoffe, Bauteile, Geräte, Maschinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen. 

Die vorläufige Einstellung gilt für höchstens einen Monat. 

 

§ 14 

Auskunfts- und Duldungspflichten 

(1) Verfügungs- und Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, zur Erfüllung der Aufgaben nach 

diesem Gesetz den Denkmalbehörden oder ihren Beauftragten auf Verlangen die erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen. Notare, andere Personen und Stellen 

haben Urkunden, die sich auf ein Denkmal beziehen, den Denkmalbehörden vorzulegen und 

Auskünfte zu erteilen. 

 

(2) Die Verfügungs- oder Nutzungsberechtigten haben zu ermöglichen, dass die Beauftragten 

der Denkmalbehörden in Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz auf Verlangen 

Grundstücke, Gebäude und Räume zu angemessener Tageszeit betreten können. Wohnungen 

dürfen gegen den Willen des Nutzungsberechtigten nur zur Verhütung einer dringenden Ge-

fahr für ein Denkmal betreten werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 

(Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 19 der Verfassung von Berlin) wird insoweit einge-

schränkt. 

 

(3) Die zuständigen Denkmalbehörden und ihre Beauftragten sind berechtigt, Bodendenkmale 

zu bergen und die notwendigen Maßnahmen zur Klärung der Fundumstände sowie zur Siche-

rung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodenfunde durchzuführen. 

 

(4) Der Wechsel des Eigentums an einem Denkmal ist unverzüglich der unteren Denkmal-

schutzbehörde von dem Veräußerer und im Falle der Erbfolge von dem Erben anzuzeigen. 

 

§ 15 

Öffentliche Förderung 

(1) Für Maßnahmen zur Erhaltung, Unterhaltung und Wiederherstellung von Bau-, Garten- 

und Bodendenkmalen sowie sonstigen Anlagen von denkmalpflegerischem Interesse können 

im Rahmen der im Haushaltsplan von Berlin bereitgestellten Mittel Darlehen oder Zuschüsse 

gewährt werden. 
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(2) Die Gewährung eines Darlehens oder eines Zuschusses kann mit Auflagen und Bedingun-

gen verbunden werden. Auflagen und Bedingungen, die sich auf den Bestand oder das Er-

scheinungsbild der Anlagen beziehen, sind auf Ersuchen der Denkmalfachbehörde als Baulas-

ten in das Baulastenverzeichnis nach der Bauordnung für Berlin einzutragen. Das Nähere re-

gelt die zuständige Senatsverwaltung durch Förderrichtlinien. 

 

 

V i e r t e r A b s c h n i t t 

Ausgleichspflichtige Eigentumsbeschränkung, Enteignung, Vorkaufsrecht 

§ 16 

Ausgleichspflichtige Eigentumsbeschränkung 

(1) Soweit durch die Anordnung von Maßnahmen nach § 8 und § 9 besondere Aufwendungen 

erforderlich werden, die in der Eigenschaft des Denkmals begründet sind und über das auch 

bei einem Denkmal wirtschaftlich zumutbare Maß hinausgehen, kann der Verfügungsberech-

tigte für die dadurch entstehenden Vermögensnachteile einen angemessenen Ausgleich in 

Geld verlangen. Unzumutbar ist eine wirtschaftliche Belastung insbesondere, soweit die Kos-

ten der Erhaltung und Bewirtschaftung dauerhaft nicht durch die Erträge oder den Ge-

brauchswert des Denkmals aufgewogen werden können. Ein Anspruch auf Ausgleich besteht 

nicht, soweit der Verfügungsberechtigte oder sein Rechtsvorgänger die besonderen Aufwen-

dungen durch mangelnde Instandhaltung selbst zu verantworten hat. 

 

(2) Wird durch die Versagung einer nach § 11 Abs. 1 und 2 erforderlichen Genehmigung oder 

durch sonstige behördliche Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes eine bisher rechtmäßig 

ausgeübte wirtschaftliche Nutzung eines Denkmals oder seiner unmittelbaren Umgebung 

wirtschaftlich unzumutbar erschwert, so kann ebenfalls ein angemessener Ausgleich in Geld 

verlangt werden. 

 

(3) § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt sinngemäß. Öffentliche Fördermaßnahmen und 

staatliche Begünstigungen sind auf den Ausgleich anzurechnen. 

 

(4) Würde der Ausgleich nach Absatz 1 oder Absatz 2 mehr als 50 vom Hundert des Ver-

kehrswertes des Grundstückes oder des Verfügungsrechts betragen, so kann das Land Berlin 

die Übertragung des Eigentums oder sonstigen Verfügungsrechts verlangen. Kommt eine Ei-

nigung über die Übertragung nicht zustande, so kann das Land Berlin die Enteignung zu sei-

nen Gunsten verlangen. 

 

§ 17 

Enteignung 

(1) Kann eine Gefahr für den Bestand, die Eigenart oder das Erscheinungsbild eines Denk-

mals auf andere Weise nicht nachhaltig abgewehrt werden, so ist die Enteignung zugunsten 

des Landes Berlin zulässig.  

 

(2) Der Eigentümer von Zubehör und Ausstattung im Sinne von § 2 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 

Satz 2, der nicht zugleich Verfügungsberechtigter des Bau- oder Gartendenkmals ist, kann zur 

Aufrechterhaltung der Einheit von Denkmalwert verpflichtet werden, die Zubehör- und Aus-

stattungsstücke auch nach Beendigung seines Nutzungsrechts in dem Bau- oder Gartendenk-

mal zu belassen. Soweit ihm hierdurch wirtschaftlich nicht zumutbare Nachteile entstehen, 

kann er einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen. Eine Enteignung zugunsten des 

Verfügungsberechtigten des Bau- oder Gartendenkmals ist zulässig, wenn die Einheit von 

Denkmalwert auf andere Weise nicht sichergestellt werden kann. 
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(3) Für die Enteignung und Entschädigung, auch bei beweglichen Sachen, gelten die Vor-

schriften des Berliner Enteignungsgesetzes vom 14. Juli 1964 (GVBl. S. 737), geändert durch 

Artikel I des Gesetzes vom 30. November 1984 (GVBl. S. 1664), soweit in diesem Gesetz 

nicht etwas anderes bestimmt ist. 

 

§ 18 

Vorkaufsrecht 

aufgehoben 

 

 

F ü n f t e r A b s c h n i t t 

Bußgeldvorschriften 

§ 19 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 nach Entdeckung eines Bodendenkmals die Arbeiten an der 

Fundstelle nicht sofort einstellt oder die Entdeckung der zuständigen Behörde nicht unverzüg-

lich anzeigt, 

2. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 3 den Fund oder die Fundstelle bis zum Ablauf von vier Werkta-

gen nach Abgabe der Anzeige nicht in unverändertem Zustand belässt, sofern die oberste 

Denkmalschutzbehörde der Fortsetzung der Arbeit nicht zugestimmt hat, 

3. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 1 ohne Einwilligung der zuständigen Denkmalbehörde nach Bo-

dendenkmalen gräbt,  

4. entgegen § 8 Abs. 2 einer von der zuständigen Denkmalbehörde zur Erhaltung des Denk-

mals getroffenen vollziehbaren Anordnung nicht nachkommt oder deren Durchführung nicht 

duldet, 

5. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 2 ein Gartendenkmal nicht erhält oder pflegt, 

6. ohne die nach § 11 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 erforderliche Genehmigung eine dort genann-

te Handlung vornimmt oder eine gemäß § 11 Abs. 3 mit der Genehmigung verbundene Aufla-

ge oder Bedingung nicht erfüllt, 

7. einer zur Wiederherstellung eines Denkmals von der zuständigen Denkmalbehörde erlasse-

nen vollziehbaren Anordnung nach § 13 Abs. 1 Satz 1 zuwiderhandelt oder entgegen § 13 

Abs. 1 Satz 4 die Durchführung der Maßnahmen nicht duldet, 

8. entgegen § 14 Abs. 1 der Auskunfts- oder Vorlagepflicht nicht vollständig oder nicht rich-

tig nachkommt oder entgegen § 14 Abs. 2 einem Beauftragten einer Denkmalbehörde das 

Betreten eines Grundstückes oder Besichtigen eines Denkmals nicht gestattet, 

9. entgegen § 14 Abs. 4 den Eigentumswechsel nicht unverzüglich anzeigt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 000 Euro geahndet werden. 

 

 

S e c h s t e r A b s c h n i t t 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 20 

Verwaltungsvorschriften 

Die für den Denkmalschutz zuständige Senatsverwaltung erlässt die zur Ausführung des Ge-

setzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 
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§ 21 

Religionsgemeinschaften 

(1) Entscheidungen und Maßnahmen der zuständigen Denkmalbehörde über Denkmale, die 

unmittelbar gottesdienstlichen Zwecken anerkannter Religionsgemeinschaften dienen, sind im 

Benehmen mit den zuständigen Behörden der Religionsgemeinschaften und unter Berücksich-

tigung der von diesen festgestellten gottesdienstlichen Belange zu treffen.  

 

(2) § 16 Abs. 4 und § 17 finden auf Denkmale, die unmittelbar gottesdienstlichen Zwecken 

dienen, keine Anwendung. 

 

§ 22 

Überleitungsvorschrift 

Die in dem Baudenkmalbuch und in dem Bodendenkmalbuch bislang eingetragenen Denkma-

le sowie die als in das Baudenkmalbuch eingetragen geltenden Denkmale gelten mit dem In-

krafttreten dieses Gesetzes als in die Denkmalliste nachrichtlich eingetragen. Bestands- und 

rechtskräftige Entscheidungen wirken gegenüber den Verfügungsberechtigten und Dritten 

fort. 

 

§ 23 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 

Berlin in Kraft. 

 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Denkmalschutzgesetz Berlin vom 

22. Dezember 1977 (GVBl. S. 2540), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

30. November 1981 (GVBl. S. 1470), außer Kraft. 

 

(3) Die nach § 17 des Denkmalschutzgesetzes Berlin vom 22. Dezember 1977 (GVBl. S. 

2540) erlassenen Rechtsverordnungen treten spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses 

Gesetzes außer Kraft. 

___________________________________________________________________________ 
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Brandenburg: 

 

 

Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg 

(Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I S. 215, 

Glied.-Nr.: 557-1)  
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Abschnitt 7 

Überleitungsbestimmungen   

§ 28 Überleitungsbestimmungen  

  

   

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Grundsätze 

(1) Denkmale sind als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Be-

standteile der Kulturlandschaft des Landes Brandenburg nach den Bestimmungen dieses Ge-

setzes zu schützen, zu erhalten, zu pflegen und zu erforschen. 

 

(2) Das Land, Gemeinden und Gemeindeverbände, Behörden und öffentliche Stellen haben 

im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Verwirklichung der Ziele des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege zu unterstützen. Sie haben die für Denkmalschutz und Denkmalpflege zustän-

digen Behörden bereits bei der Vorbereitung aller öffentlichen Planungen und Maßnahmen, 

die die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege berühren können, zu unterrich-

ten und anzuhören, soweit nicht eine weitergehende Form der Beteiligung vorgeschrieben ist. 

 

(3) Die für Denkmalschutz und Denkmalpflege zuständigen Behörden wirken darauf hin, dass 

Denkmale in die Raumordnung, Landesplanung, städtebauliche Entwicklung und Landespfle-

ge einbezogen und sinnvoll genutzt werden. 

 

(4) Denkmalschutz und Denkmalpflege berücksichtigen die Belange von Menschen mit Be-

hinderung im Rahmen der geltenden Gesetze. 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Denkmale sind Sachen, Mehrheiten von Sachen oder Teile von Sachen, an deren Erhal-

tung wegen ihrer geschichtlichen, wissenschaftlichen, technischen, künstlerischen, städtebau-

lichen oder volkskundlichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht. 

 

(2) Denkmale können sein: 

 

1. bauliche Anlagen (Baudenkmale), technische Anlagen (technische Denkmale) oder Teile 

solcher Anlagen sowie gärtnerische Anlagen oder sonstige von Menschen gestaltete Teile von 

Landschaften mit ihren Pflanzen, Frei- und Wasserflächen (Gartendenkmale). Das Inventar 

ist, soweit es mit dem Denkmal eine Einheit von Denkmalwert bildet, Teil desselben; 

 

2. Mehrheiten baulicher oder technischer Anlagen einschließlich der mit ihnen verbundenen 

Frei- und Wasserflächen, die in ihrer Gesamterscheinung, Struktur, Funktion oder in anderer 

Weise aufeinander bezogen sind, unabhängig davon, ob die einzelnen Anlagen für sich die 

Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen (Denkmalbereiche). Denkmalbereiche sind insbe-

sondere Zeugnisse der Siedlungs- und Produktionsgeschichte, des Städtebaus und der Garten- 

und Landschaftsgestaltung; 

 

3. bewegliche Sachen, Sammlungen oder sonstige Mehrheiten beweglicher Sachen (bewegli-

che Denkmale); davon ausgeschlossen ist Archivgut, soweit es den dafür geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen unterliegt, und 
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4. bewegliche und unbewegliche Sachen, insbesondere Reste oder Spuren von Gegenständen, 

Bauten und sonstigen Zeugnissen menschlichen, tierischen und pflanzlichen Lebens, die sich 

im Boden oder in Gewässern befinden oder befanden (Bodendenkmale). 

 

(3) Dem Schutz dieses Gesetzes unterliegt auch die nähere Umgebung eines Denkmals, so-

weit sie für dessen Erhaltung, Erscheinungsbild oder städtebauliche Bedeutung erheblich ist 

(Umgebungsschutz). 

 

§ 3 

Denkmalliste 

(1) Denkmale sind nachrichtlich in ein öffentliches Verzeichnis (Denkmalliste) einzutragen. 

Der Schutz nach diesem Gesetz ist nicht von der Eintragung der Denkmale in die Denkmallis-

te abhängig. Die Eintragung beweglicher Denkmale und beweglicher Bodendenkmale öffent-

lich-rechtlicher Museen und Sammlungen in die Inventare ersetzt die Eintragung in die 

Denkmalliste. 

 

(2) Die Denkmalliste wird durch die Denkmalfachbehörde geführt. Eintragungen erfolgen von 

Amts wegen. Eintragungen sind zu löschen, wenn die Eintragungsvoraussetzungen entfallen 

sind. Eintragungen oder Löschungen können von Dritten angeregt werden. 

 

(3) Die Denkmalliste muss mindestens folgende Angaben über das Denkmal enthalten: 

 

1. die Bezeichnung des Denkmals und Angaben zum Ort; bei Baudenkmalen, die aus mehre-

ren baulichen Anlagen bestehen, und Gartendenkmalen ist die Begrenzung in einer Karte im 

geeigneten Maßstab anzugeben; 

 

2. die Beschreibung des Denkmals und die Benennung des Schutzumfangs und 

 

3. die wesentlichen Gründe der Eintragung. 

 

Die Denkmalliste ist mit der Bezeichnung des Denkmals und den Angaben zum Ort fortlau-

fend im Amtsblatt für Brandenburg bekannt zu machen; dies gilt nicht für bewegliche Denk-

male und Bodendenkmale, soweit es für ihren Schutz erforderlich ist. Die Denkmalliste wird 

mit diesen Angaben von der Denkmalfachbehörde zusätzlich aktualisiert und in elektronischer 

Form veröffentlicht. 

 

(4) Die untere Denkmalschutzbehörde erhält die Denkmalliste für ihr Gebiet. Sie hat die Ver-

fügungsberechtigten der Denkmale zu ermitteln und unverzüglich über die Eintragung oder 

Löschung zu unterrichten. Sind mehr als 20 Verfügungsberechtigte betroffen, können die Ver-

fügungsberechtigten über die Eintragung oder Löschung durch eine Bekanntmachung im amt-

lichen Verkündungsblatt des Landkreises oder der kreisfreien Stadt unter Angabe der Stellen, 

bei denen die Denkmalliste eingesehen werden kann, unterrichtet werden. 

 

(5) Die Einsicht in die Denkmalliste ist jedermann gestattet. Soweit es sich um bewegliche 

Denkmale oder Bodendenkmale handelt, ist ein berechtigtes Interesse darzulegen. 

 

(6) Soweit ein Denkmal aufgrund dieses Gesetzes in die Denkmalliste eingetragen wurde, hat 

die Denkmalfachbehörde auf Antrag des Verfügungsberechtigten die Eigenschaft als Denk-

mal durch Verwaltungsakt festzustellen. 
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§ 4 

Denkmalbereiche 

(1) Denkmalbereiche können von den Gemeinden im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde 

durch Satzung unter Schutz gestellt werden. Für den Inhalt der Satzung gilt § 3 Abs. 3 Satz 1 

entsprechend. 

 

(2) Hat eine Gemeinde keine Satzung erlassen, kann die Denkmalschutzbehörde den Denk-

malbereich durch eine ordnungsbehördliche Verordnung unter Schutz stellen, wenn eine Ge-

fährdung der Substanz der Anlagen des Denkmalbereichs oder ihrer Gesamterscheinung, 

Struktur, Funktion oder des sie prägenden sonstigen Bezugs zu besorgen ist. Zuständig für 

den Erlass der Verordnung ist der Landrat. Bei kreisfreien Städten tritt an die Stelle der unte-

ren Denkmalschutzbehörde die oberste Denkmalschutzbehörde. Die Verordnung ist aufzuhe-

ben, sobald die Gemeinde eine Satzung nach Absatz 1 erlassen hat. 

 

§ 5 

Grabungsschutzgebiete 

Abgegrenzte Flächen, die bekannte oder nach begründeter Vermutung Bodendenkmale von 

besonderer Bedeutung bergen, an denen ein herausragendes wissenschaftliches Interesse be-

steht, können durch Rechtsverordnung der Landesregierung zum Zweck der dauerhaften Be-

wahrung der Bodendenkmale vor Zerstörung oder bis zur ihrer wissenschaftlichen Untersu-

chung zu Grabungsschutzgebieten erklärt werden. 

 

§ 6 

Denkmalpflegepläne 

Gemeinden können Denkmalpflegepläne aufstellen und fortschreiben. Der Denkmalpflege-

plan enthält auf der Grundlage der Erfassung und Bewertung des Denkmalbestandes ein Pla-

nungs- und Handlungskonzept, wie die Erhaltung und Nutzung der Denkmale gewährleistet 

werden soll. 

   

 

Abschnitt 2 

Schutzbestimmungen 

 

§ 7 

Erhaltungspflicht 

(1) Verfügungsberechtigte von Denkmalen haben diese im Rahmen des Zumutbaren nach 

denkmalpflegerischen Grundsätzen zu erhalten, zu schützen und zu pflegen. 

 

(2) Denkmale sind so zu nutzen, dass ihre Erhaltung auf Dauer gewährleistet ist. Die bisher 

rechtmäßig ausgeübte oder eine der Lage und Beschaffenheit des Denkmals entsprechende 

Nutzung ist zulässig. Denkmale sollen im Rahmen des für die Verfügungsberechtigten Zu-

mutbaren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

 

(3) Soweit in ein Denkmal eingegriffen wird, hat der Veranlasser des Eingriffs im Rahmen 

des Zumutbaren die Kosten zu tragen, die für die Erhaltung, fachgerechte Instandsetzung oder 

Bergung und Dokumentation des Denkmals anfallen. 

 

(4) Die Zumutbarkeit ist unter Berücksichtigung der durch die Denkmaleigenschaft begründe-

ten sozialen Bindung des Eigentums und dessen Privatnützigkeit zu bestimmen. Unzumutbar 

sind insbesondere in der Eigenschaft des Denkmals begründete besondere Belastungen, die 

zur Aufhebung der Privatnützigkeit führen, soweit sie durch Verwaltungsakte oder Maßnah-
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men nach diesem Gesetz entstehen. Eine wirtschaftliche Belastung ist insbesondere unzumut-

bar, soweit die Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung dauerhaft nicht durch die Erträge 

oder den Gebrauchswert des Denkmals aufgewogen werden. Eine unzumutbare Belastung 

liegt auch dann vor, soweit durch die Versagung einer Erlaubnis oder Maßnahmen nach die-

sem Gesetz eine bisher rechtmäßige oder zulässige, der Lage und Beschaffenheit des Denk-

mals entsprechende, insbesondere wirtschaftliche Nutzung des Denkmals unmöglich oder in 

einer Weise erschwert wird, so dass von dem Denkmal kein vernünftiger Gebrauch gemacht 

werden kann. Können Verfügungsberechtigte oder Veranlasser Zuwendungen aus öffentli-

chen oder privaten Mitteln oder steuerliche Begünstigungen in Anspruch nehmen oder werden 

anderweitig Kompensationen eingeräumt, ist dies bei der Bestimmung der Zumutbarkeit zu 

berücksichtigen. 

 

(5) Die Unzumutbarkeit ist durch die Verfügungsberechtigten oder Veranlasser nachzuwei-

sen. Sie können sich nicht auf Belastungen durch erhöhte Erhaltungskosten berufen, soweit 

sie oder ihre Rechtsvorgänger die erhöhten Erhaltungskosten durch Unterlassen erforderlicher 

Erhaltungsmaßnahmen nach diesem Gesetz oder sonstigem öffentlichen Recht verursacht 

haben. § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt sinngemäß. 

 

(6) Verfügungsberechtigte und Veranlasser haben in Verfahren nach diesem Gesetz Anspruch 

auf Beratung. Das Land trägt zur Erhaltung und Pflege der Denkmale, insbesondere wenn 

Verfügungsberechtigte und Veranlasser wirtschaftlich unzumutbar belastet würden, nach 

Maßgabe dieses Gesetzes sowie der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bei. 

 

§ 8 

Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden 

(1) Die Denkmalschutzbehörde hat nach pflichtgemäßem Ermessen diejenigen Maßnahmen 

zu ergreifen, die zum Schutz der Denkmale erforderlich sind. 

 

(2) Kommen Verfügungsberechtigte oder Veranlasser ihren Pflichten nach § 7 nicht nach und 

tritt hierdurch eine Gefährdung des Denkmals ein, können sie im Rahmen des Zumutbaren 

von der Denkmalschutzbehörde verpflichtet werden, die zum Schutz des Denkmals erforderli-

chen Maßnahmen durchzuführen. 

 

(3) Erfordert der Zustand eines Denkmals Maßnahmen zu seinem Schutz, ohne deren unver-

zügliche Durchführung es gefährdet würde, kann die Denkmalschutzbehörde diese Maßnah-

men im Rahmen des Zumutbaren auf Kosten der Verfügungsberechtigten oder Veranlasser 

selbst durchführen oder durchführen lassen. 

 

(4) Wer ein Denkmal 

 

1. widerrechtlich vorsätzlich oder fahrlässig beschädigt oder 

 

2. dadurch beeinträchtigt, dass er Maßnahmen, die nach diesem Gesetz der Erlaubnis bedür-

fen, ohne die erforderliche Erlaubnis oder im Widerspruch zu ihr durchführt oder durchführen 

lässt, 

 

hat auf Anordnung der Denkmalschutzbehörde den früheren Zustand wieder herzustellen oder 

das Denkmal auf andere seiner Eigenart entsprechende Weise instand zu setzen. Die Denk-

malschutzbehörde kann die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Verpflichteten selbst 

durchführen oder durchführen lassen, wenn die denkmalgerechte Wiederherstellung sonst 

nicht gesichert erscheint. 
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(5) Verfügungsberechtigte oder Veranlasser sind zur Duldung von Maßnahmen nach den Ab-

sätzen 3 und 4 verpflichtet. Dritte können von der Denkmalschutzbehörde zur Duldung ver-

pflichtet werden, soweit dies für die Durchführung der Maßnahmen erforderlich ist. 

   

§ 9 

Erlaubnispflichtige Maßnahmen 

(1) Einer Erlaubnis bedarf, wer 

 

1. einen anderen Ort verbringen, 

 

2. ein Denkmal instand setzen, in seiner Substanz, seinem Erscheinungsbild oder in sonstiger 

Weise verändern, 

 

3. die Nutzung eines Denkmals verändern, 

 

4. durch die Errichtung oder Veränderung von Anlagen oder sonstige Maßnahmen die Umge-

bung eines Denkmals verändern oder 

 

5. die bisherige Bodennutzung in Grabungsschutzgebieten oder von Grundstücken, von denen 

bekannt ist, dass sie Bodendenkmale bergen, verändern 

 

will. 

 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, soweit 

 

1. die beantragte Maßnahme nach denkmalpflegerischen Grundsätzen durchgeführt werden 

soll oder 

 

2. den Belangen des Denkmalschutzes entgegenstehende öffentliche oder private Interessen 

überwiegen und sie nicht auf andere Weise oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand be-

rücksichtigt werden können. 

 

(3) Alle Veränderungen und Maßnahmen an Denkmalen nach Absatz 1 sind nach Maßgabe 

der Denkmalschutzbehörde zu dokumentieren. 

 

(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen verbunden werden. Die Erlaubnis zur Zer-

störung eines Denkmals kann mit der Nebenbestimmung verbunden werden, bestimmte Teile 

zu erhalten oder bei einer anderen baulichen Anlage wieder zu verwenden. Weiter kann ins-

besondere bestimmt werden, dass Maßnahmen nur nach einem von der Denkmalschutzbehör-

de genehmigten Konzept oder bestimmte Arbeiten nur durch Fachleute oder unter der Leitung 

von Sachverständigen, deren Auswahl die Denkmalfachbehörde zustimmt, ausgeführt werden. 

In die Nebenbestimmungen zu Maßnahmen an Bodendenkmalen sind Art und Ausmaß der 

erforderlichen Bergung und Dokumentation aufzunehmen. 

 

§ 10 

Nachforschungen 

(1) Wer nach Bodendenkmalen zielgerichtet mit technischen Hilfsmitteln suchen, nach Bo-

dendenkmalen graben oder Bodendenkmale aus einem Gewässer bergen will, bedarf der Er-

laubnis der Denkmalfachbehörde. Dies gilt nicht für Nachforschungen, die von der Denkmal-

fachbehörde oder unter ihrer Mitwirkung vorgenommen oder veranlasst werden. 
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(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn Bodendenkmale oder Quellen für die Forschung nicht 

gefährdet werden oder ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Nachforschung be-

steht. 

   

§ 11 

Funde 

(1) Funde sind Sachen, Mehrheiten von Sachen, Teile oder Spuren von Sachen, von denen 

anzunehmen ist, dass es sich um Denkmale (§ 2 Abs. 1) handelt. Deren Entdeckung ist unver-

züglich der Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

 

(2) Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Verfügungsberechtigte des Grundstücks sowie 

der Leiter der Arbeiten, bei denen der Fund entdeckt wurde. Die Anzeige durch eine dieser 

Personen befreit die übrigen. 

 

(3) Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unver-

ändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des 

Fundes zu schützen. Die Denkmalschutzbehörde kann die Frist um bis zu zwei Monate ver-

längern, wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies erfordert. Besteht an der Ber-

gung und Dokumentation des Fundes aufgrund seiner Bedeutung ein besonderes öffentliches 

Interesse, kann die Frist auf Verlangen der Denkmalfachbehörde um einen weiteren Monat 

verlängert werden. § 7 Abs. 3 bleibt unberührt. Innerhalb der in Satz 2 genannten Frist hat die 

Denkmalschutzbehörde dem Veranlasser die mit der Bergung und Dokumentation verbunde-

nen Kosten mitzuteilen. 

 

(4) Die Denkmalfachbehörde ist berechtigt, den Fund zur wissenschaftlichen Bearbeitung in 

Besitz zu nehmen. 

   

§ 12 

Schatzregal 

(1) Bewegliche Denkmale und bewegliche Bodendenkmale, die herrenlos sind oder die so 

lange verborgen waren, dass ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Ent-

deckung Eigentum des Landes und sind unverzüglich an die Denkmalfachbehörde zu überge-

ben, wenn sie bei archäologischen Untersuchungen, in Grabungsschutzgebieten oder bei uner-

laubten Nachforschungen entdeckt werden oder wenn sie für die wissenschaftliche Forschung 

von Wert sind. 

 

(2) Dem Entdecker zufälliger Funde, die nach Absatz 1 Eigentum des Landes werden, ist 

durch die Denkmalfachbehörde eine angemessene Belohnung in Geld zu gewähren, es sei 

denn, bewegliche Bodendenkmale sind bei unerlaubten Nachforschungen entdeckt worden. 

   

§ 13 

Anzeigepflicht 

(1) Verfügungsberechtigte haben Schäden oder Mängel, die an Denkmalen auftreten oder die 

ihre Erhaltung gefährden können, unverzüglich der Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

 

(2) Wird ein Grundstück mit einem in die Denkmalliste eingetragenen Denkmal veräußert, so 

hat der Veräußerer den Erwerber auf den bestehenden Schutz hinzuweisen und unverzüglich 

der Denkmalschutzbehörde den Eigentumswechsel anzuzeigen. 
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§ 14 

Auskunftspflicht und Betretungsrecht 

(1) Verfügungsberechtigte und Veranlasser sind verpflichtet, den nach diesem Gesetz zustän-

digen Behörden die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

(2) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind berechtigt, nicht einge-

friedete Grundstücke und nach vorheriger Benachrichtigung eingefriedete Grundstücke, Ge-

bäude und Wohnungen zu betreten, um Denkmale festzustellen, zu besichtigen oder zu unter-

suchen, soweit es zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Aufgaben erforderlich 

ist. Die Denkmalfachbehörde kann insbesondere verlangen, rechtzeitig vor Beginn eines Ein-

griffs Gelegenheit zur fachwissenschaftlichen Untersuchung von Denkmalen oder zu deren 

Bergung zu erhalten. Hierzu sind ihr rechtzeitig alle einschlägigen Planungen sowie deren 

Änderungen bekannt zu geben. Die Arbeiten der Denkmalfachbehörde haben so zu erfolgen, 

dass keine unzumutbaren Behinderungen bei der Durchführung des Vorhabens entstehen. Das 

Betreten einer Wohnung ohne Einwilligung des Inhabers ist nur zulässig, wenn dies zur Ver-

hütung einer dringenden Gefahr für ein Denkmal erforderlich ist. Das Grundrecht auf Unver-

letzlichkeit der Wohnung ( Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 15 der Verfassung des Lan-

des Brandenburg) wird insoweit eingeschränkt. 

  

§ 15 

Kennzeichnung der Denkmale 

Denkmale sollen gekennzeichnet werden. Dabei soll von der obersten Denkmalschutzbehörde 

eine Plakette herausgegeben werden. Verfügungsberechtigte haben die Anbringung von 

Kennzeichen und Erläuterungstafeln zu dulden. 

  

   

Abschnitt 3 

Organisation 

   

§ 16 

Denkmalschutzbehörden 

(1) Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben der unteren Denkmalschutz-

behörden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. Sie sind für die sich aus die-

sem Gesetz ergebenden Aufgaben zuständig, soweit dieses Gesetz nichts Anderes bestimmt. 

 

(2) Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ist untere Denkmal-

schutzbehörde für die in ihrem Vermögen befindlichen baulichen und gärtnerischen Anlagen. 

 

(3) Oberste Denkmalschutzbehörde ist das für Denkmalschutz zuständige Ministerium. 

 

(4) Die Denkmalschutzbehörden sind Sonderordnungsbehörden. Die oberste Denkmalschutz-

behörde ist Sonderaufsichtsbehörde. 

 

(5) Für den Vollzug der Aufgaben und auf das Aufsichtsrecht findet das Ordnungsbehörden-

gesetz Anwendung, soweit dieses Gesetz nichts Anderes bestimmt. Die Sonderaufsichtsbe-

hörde kann anstelle der unteren Denkmalschutzbehörde auf deren Kosten tätig werden, wenn 

ihre Weisung innerhalb der bestimmten Frist nicht ausgeführt wurde. Die untere Denkmal-

schutzbehörde ist davon unverzüglich zu unterrichten. 
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§ 17 

Denkmalfachbehörde 

(1) Denkmalfachbehörde ist das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archä-

ologisches Landesmuseum. 

 

(2) Die Denkmalfachbehörde hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

1. Feststellung der Denkmaleigenschaft und systematische Erfassung des Denkmalbestandes 

(Inventarisation) sowie Führung der Denkmalliste, 

 

2. Erforschung der Denkmale, 

 

3. fachliche Beratung, Abgabe fachlicher Stellungnahmen auf Verlangen der Behörden, deren 

Belange durch Denkmalschutz und Denkmalpflege berührt sind, die Erstellung von Gutachten 

in allen Angelegenheiten der Denkmalpflege sowie fachlicher Publikationen, 

 

4. Unterhaltung des Archäologischen Landesmuseums und fachwissenschaftlicher Sammlun-

gen und 

 

5. Berufung ehrenamtlicher Denkmalpfleger und Bodendenkmalpfleger. 

 

(3) Die Denkmalfachbehörde ist bei der Erstellung von Gutachten nicht an fachliche Weisun-

gen gebunden. 

 

(4) Die Denkmalfachbehörde ist Träger öffentlicher Belange. 

   

§ 18 

Beirat und Beauftragte für Denkmalpflege 

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde beruft einen ehrenamtlichen Beirat für Denkmalpflege 

mit bis zu zehn Mitgliedern. Er soll zu Grundsatzentscheidungen gehört werden, die Denk-

malschutz und Denkmalpflege betreffen. Er ist berechtigt, Empfehlungen auszusprechen. Die 

Mitglieder des Beirats sind an Weisungen nicht gebunden. 

 

(2) Dem Beirat gehören neben Vertretern der kommunalen Spitzenverbände Persönlichkeiten 

des öffentlichen Lebens und Vertreter der Fachwissenschaften an, die qualifizierte Kenntnisse 

der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes besitzen oder zu den Belangen des Denkmal-

schutzes einen engen Bezug haben. 

 

(3) Vertreter der Denkmalfachbehörde nehmen von Amts wegen an den Sitzungen des Beirats 

mit beratender Stimme teil. 

 

(4) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Beirats, die die oberste Denkmalschutzbe-

hörde erlässt. 

 

(5) Die unteren Denkmalschutzbehörden können einen ehrenamtlichen Beirat oder ehrenamt-

liche Beauftragte für Denkmalpflege berufen. 
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Abschnitt 4 

Verfahrensbestimmungen 

 

§ 19 

Erlaubnisverfahren 

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 9 ist schriftlich bei der Denkmalschutz-

behörde einzureichen. Dem Antrag sind alle für die Beurteilung des Vorhabens und die Bear-

beitung des Antrags erforderlichen Unterlagen wie Pläne, Dokumentationen, Bestandsunter-

suchungen, Fotografien, Gutachten oder Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizu-

fügen. 

 

(2) Die Denkmalschutzbehörde hat binnen zwei Wochen nach Eingang des Antrags zu prüfen, 

ob der Antrag vollständig ist. Ist der Antrag unvollständig oder weist er sonstige erhebliche 

Mängel auf, fordert die Denkmalschutzbehörde den Antragsteller zur Behebung der Mängel 

innerhalb einer angemessenen Frist auf. Werden die Mängel nicht innerhalb der Frist beho-

ben, gilt der Antrag als zurückgenommen. 

 

(3) Sind die Antragsunterlagen vollständig, holt die Denkmalschutzbehörde eine Stellung-

nahme der Denkmalfachbehörde ein. Gibt die Denkmalfachbehörde innerhalb eines Monats 

nach Zugang des Ersuchens keine Stellungnahme ab, gilt das Benehmen als hergestellt. Will 

die Denkmalschutzbehörde von einer Stellungnahme der Denkmalfachbehörde abweichen, 

kann die Denkmalfachbehörde innerhalb von zwei Wochen verlangen, dass der Vorgang der 

obersten Denkmalschutzbehörde vorgelegt wird. Die oberste Denkmalschutzbehörde soll in-

nerhalb eines Monats den Vorgang entscheiden. 

 

(4) Liegen für bestimmte erlaubnispflichtige Maßnahmen denkmalpflegerische Sammelgut-

achten der Denkmalfachbehörde vor, so entfällt die Beteiligung der Denkmalfachbehörde. Die 

Denkmalschutzbehörde soll innerhalb eines Monats über den Antrag entscheiden. 

 

(5) Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 10 ist schriftlich bei der Denkmalfachbe-

hörde einzureichen. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten entsprechend. Die Denkmalfachbe-

hörde soll innerhalb eines Monats über den Antrag entscheiden. 

 

(6) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz erlischt vier Jahre nach ihrer Erteilung. Die Frist kann 

auf schriftlichen Antrag einmalig um zwei Jahre verlängert werden. 

 

§ 20 

Bauordnungsrechtlich genehmigungspflichtige Vorhaben 

(1) Die bauordnungsrechtliche Genehmigung schließt die Erlaubnis nach § 9 ein. Die Bauauf-

sichtsbehörde entscheidet im Benehmen mit der Denkmalschutzbehörde. § 19 Abs. 2 bis 4 

bleibt unberührt. Im bauaufsichtlichen Verfahren beteiligt die Bauaufsichtsbehörde die 

Denkmalschutzbehörde, wenn in der Denkmalliste eingetragene Denkmale oder in Bauleit-

pläne übernommene Denkmale betroffen sind; dies gilt entsprechend für Entscheidungen, die 

die nähere Umgebung eines Denkmals betreffen. 

 

(2) Für die Überwachung der Bauausführung nach den unter die Bestimmungen dieses Geset-

zes fallenden Teilen der bauordnungsrechtlichen Genehmigung ist die untere Denkmalschutz-

behörde zuständig. 
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§ 21 

Denkmale, die der Religionsausübung dienen 

Bei Entscheidungen über Denkmale, die der Religionsausübung dienen, haben die Denkmal-

schutzbehörde und die Denkmalfachbehörde die von den Kirchen und Religionsgemeinschaf-

ten festgestellten Belange der Religionsausübung zu beachten. In Streitfällen entscheidet die 

oberste Denkmalschutzbehörde im Benehmen mit der zuständigen kirchlichen Oberbehörde 

oder der zuständigen Stelle der betroffenen Religionsgemeinschaft. 

 

§ 22 

Gebühren und Bescheinigungen für steuerliche Zwecke 

(1) Für die Denkmalschutzbehörden und die Denkmalfachbehörde sind Auszüge aus Büchern, 

Schriftstücken und Flurkarten des Liegenschaftskatasters, auch in elektronisch gespeicherter 

Form, frei von Gebühren und Auslagen. 

 

(2) Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen werden von der Denkmal-

schutzbehörde ausgestellt. 

 

   

Abschnitt 5 

Enteignung und Entschädigung, Ausgleich 

 

§ 23 

Enteignung 

(1) Die Enteignung ist gegen Entschädigung zulässig, wenn auf andere zumutbare Weise nicht 

erreicht werden kann, dass 

 

1. ein Denkmal in seiner Substanz, seiner Eigenart oder seinem Erscheinungsbild erhalten 

werden kann, 

 

2. ein Denkmal der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden kann, sofern hieran ein öffent-

liches Interesse besteht, oder 

 

3. in einem Grabungsschutzgebiet planmäßige Nachforschungen betrieben werden können. 

 

(2) Die Enteignung erfolgt zugunsten des Landes oder einer anderen juristischen Person des 

öffentlichen Rechts. Zugunsten einer juristischen Person des Privatrechts ist die Enteignung 

dann zulässig, wenn der Enteignungszweck zu den satzungsmäßigen Aufgaben der juristi-

schen Person des Privatrechts gehört und seine Erfüllung im Einzelfall gesichert erscheint. 

 

(3) Für das Enteignungs- und Entschädigungsverfahren ist das Enteignungsgesetz des Landes 

Brandenburg anzuwenden. 

   

§ 24 

Ausgleich 

(1) Soweit Verwaltungsakte oder sonstige Maßnahmen nach diesem Gesetz zu einer unzu-

mutbaren Belastung (§ 7 Abs. 4) führen würden, ist ein angemessener Ausgleich in Geld zu 

gewähren, sofern und soweit die Belastung nicht anderweitig ausgeglichen werden kann. Über 

den Ausgleich ist im Einvernehmen mit der obersten Denkmalschutzbehörde zugleich mit der 

belastenden Maßnahme zumindest dem Grunde nach zu entscheiden. Für die Bemessung des 

Ausgleichs ist das Enteignungsgesetz des Landes Brandenburg entsprechend anzuwenden. 
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(2) Absatz 1 gilt nicht für juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öf-

fentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften. 

   

§ 25 

Berechtigte und Verpflichtete 

(1) Entschädigung nach § 23 oder Ausgleich nach § 24 kann verlangen, wer in seinem Recht 

durch Enteignung oder Eigentumsbeschränkung beeinträchtigt wird und dadurch einen Ver-

mögensnachteil erleidet. 

 

(2) Zur Leistung der Entschädigung nach § 23 oder des Ausgleichs nach § 24 ist das Land 

verpflichtet. Erfolgt eine Enteignung aufgrund eines Enteignungsverfahrens zugunsten einer 

juristischen Person des öffentlichen Rechts, die nicht Gebietskörperschaft ist, oder zugunsten 

einer juristischen Person des Privatrechts, so hat diese die Entschädigung zu tragen. 

   

 

Abschnitt 6 

Ordnungswidrigkeiten 

   

§ 26 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. einer zur Erhaltung des Denkmals getroffenen vollziehbaren Anordnung nach § 8 Abs. 1 

und 2 nicht nachkommt oder die Durchführung von Maßnahmen nach § 8 Abs. 3 und 4 nicht 

duldet, 

 

2. Maßnahmen, die nach § 9 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 der Erlaubnis bedürfen, ohne Erlaubnis 

oder abweichend von ihr durchführt oder durchführen lässt, 

 

3. eine nach § 11 Abs. 1 erforderliche Anzeige nicht unverzüglich erstattet, 

 

4. eine Fundstelle nach § 11 Abs. 3 nicht unverändert hält oder 

 

5. eine nach § 14 Abs. 1 geforderte Auskunft nicht erteilt oder das Betreten eines Grund-

stücks, Gebäudes oder einer Wohnung nach § 14 Abs. 2 nicht duldet. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne 

oder Unterlagen vorlegt, um einen Verwaltungsakt nach diesem Gesetz zu erwirken oder zu 

verhindern. 

 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer wider besseres Wissen entgegen diesem Gesetz die Erlaub-

nis zur Zerstörung eines Denkmals erteilt. 

 

(4) Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbuße bis zu 500 000 Euro geahndet werden. 

 

(5) Bewegliche Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 

oder nach einer Verordnung nach § 27 Abs. 1 bezieht, können eingezogen werden. § 23 des 

Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 

 

(6) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten verjährt in fünf Jahren. 
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(7) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten ist die untere Denkmalschutzbehörde. 

  

§ 27 

Verordnungsermächtigung für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-

Brandenburg 

(1) Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg wird ermächtigt, zur 

Abwehr von Gefahren für die in ihrem Vermögen befindlichen baulichen und gärtnerischen 

Anlagen eine ordnungsbehördliche Verordnung zu erlassen. Ordnungswidrigkeiten nach die-

ser Verordnung können mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro geahndet werden. Die Stiftung 

Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg vollstreckt die Geldbuße nach den Vor-

schriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Brandenburg. Die Stiftung 

kann mit der Landeshauptstadt Potsdam oder den Landkreisen durch eine öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung regeln, dass Vollstreckungsaufgaben durch diese wahrgenommen werden. 

 

(2) Zuständig für den Erlass der ordnungsbehördlichen Verordnung ist der Generaldirektor. 

 

(3) Die ordnungsbehördliche Verordnung ist im Amtsblatt für Brandenburg zu verkünden. 

 

 

Abschnitt 7 

Überleitungsbestimmungen 

  

§ 28 

Überleitungsbestimmungen 

(1) Soweit die nach § 9 der bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes geltenden Fassung des 

Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes geführten Verzeichnisse der Denkmale nach der 

Verordnung über das Verzeichnis der Denkmale vom 30. April 1992 (GVBl. II S. 179) be-

kannt gemacht sind oder nach § 34 Abs. 1 der bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes gel-

tenden Fassung des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes als für die Führung des Ver-

zeichnisses der Denkmale übernommen gelten, werden sie Bestandteil der Denkmalliste nach 

§ 3. 

 

(2) Denkmale mit Gebietscharakter nach dem Gesetz zur Erhaltung der Denkmale in der 

Deutschen Demokratischen Republik (Denkmalpflegegesetz) vom 19. Juni 1975 (GBl. I Nr. 

26 S. 458), geändert durch Gesetz vom 3. Juli 1980 (GBl. I Nr. 20 S. 191), die in das Ver-

zeichnis der Denkmale eingetragen waren, gelten als nach § 3 in die Denkmalliste eingetra-

gen. Die Eintragungen sind innerhalb von fünf Jahren nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 

um die nach § 3 Abs. 3 erforderlichen Angaben zu ergänzen. 

 

(3) Die Denkmalliste nach § 3 Abs. 3 Satz 2 ist spätestens sechs Monate nach In-Kraft-Treten 

dieses Gesetzes im Amtsblatt für Brandenburg erstmalig bekannt zu machen. 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bremen: 

 

 

Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmäler (Bremisches Denkmalschutzgesetz - 

DSchG ) vom 27. Mai 1975 (BremGBl. S. 265), zuletzt geändert durch Artikel 2 § 5 des Ge-

setzes vom 17. Dezember 2002 (BremGBl. S. 605)  
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Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen  

 

§ 1 Denkmalpflege und Denkmalschutz  

(1) Denkmalpflege und Denkmalschutz haben die Aufgabe, Kulturdenkmäler wissenschaftlich 

zu erforschen, zu pflegen, zu schützen und zu erhalten sowie auf ihre Einbeziehung in die 

städtebauliche Entwicklung, die Raumordnung und die Landespflege hinzuwirken.  

 

(2) Denkmalpflege und Denkmalschutz sind Angelegenheiten des Landes. Bei der Durchfüh-

rung der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes arbeiten die zuständigen Behörden des 

Landes und der Stadtgemeinden mit den Eigentümern von Kulturdenkmälern und den sonsti-

gen Verfügungsberechtigten zusammen. Soweit das Land oder die Stadtgemeinden Eigentü-

mer oder sonst Verfügungsberechtigte von Kulturdenkmälern sind, haben sich die zuständigen 

Behörden in besonderem Maße der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes anzunehmen.  

 

§ 2 Begriffsbestimmungen  

(1) Kulturdenkmäler im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. unbewegliche Denkmäler, wie Baudenkmäler und deren Inneres, sowie andere feststehende 

Denkmäler der Kunst, Kultur oder Technik; 

2. Gruppen unbeweglicher Denkmäler und Gesamtanlagen (Ensembles); 

3. bewegliche Denkmäler einschließlich Urkunden und Sammlungen, die für die bremische 

Geschichte von besonderer Bedeutung sind; 

4. unbewegliche Bodendenkmäler, wie Hügelgräber, Steindenkmäler, Wurten, Burgwälle, 

Schanzen, Landwehre sowie in der Erde oder im Wasser verborgene unbewegliche oder be-

wegliche Sachen, Überreste und Spuren, 

deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen, technik- oder heimatgeschichtlichen 

Gründen im öffentlichen Interesse liegt.  

 

(2) Zu einem Kulturdenkmal gehört auch das Zubehör, soweit es mit der Hauptsache eine 

kulturelle Einheit bildet, deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen, technik- 

oder heimatgeschichtlichen Gründen im öffentlichen Interesse liegt. Satz 1 gilt entsprechend 

für die Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals.  

 

§ 3 Geschützte Kulturdenkmäler  

(1) Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 werden unter Denkmalschutz gestellt. Auf Grund der 

Unterschutzstellung unterliegen sie den Schutzvorschriften dieses Gesetzes.  

 

(2) Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 unterliegen der Schutzvorschrift des § 10 bereits 

vor der Unterschutzstellung.  

 

§ 4 Denkmalschutzbehörden  

(1) Denkmalschutzbehörde für den Bereich der Stadtgemeinde Bremen ist das Landesamt für 

Denkmalpflege; für den Bereich Stadtgemeinde Bremerhaven werden die Aufgaben dem Ma-

gistrat übertragen.  

 

(2) Obere Denkmalschutzbehörde ist der Senator für Inneres, Kultur und Sport.  

 

(3) Den Denkmalschutzbehörden obliegen der Schutz und die Erhaltung der Kulturdenkmäler.  
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(4) Die obere Denkmalschutzbehörde entscheidet nach Anhörung der Denkmalfachbehörden. 

Die Denkmalschutzbehörden entscheiden im Einvernehmen mit den Denkmalfachbehörden; 

kommt kein Einvernehmen zu Stande, entscheidet die obere Denkmalschutzbehörde.  

 

§ 5 Denkmalfachbehörden  

(1) Denkmalfachbehörden sind das Landesamt für Denkmalpflege und der Landesarchäolo-

gie.  

 

(2) Den Denkmalfachbehörden obliegt die Pflege der Kulturdenkmäler sowie deren wissen-

schaftliche Erfassung und Erforschung.  

 

(3) Die Denkmalfachbehörden können zur Erfüllung ihrer Aufgaben Fachwerkstätten einrich-

ten und betreiben.  

 

§ 6 Denkmalrat  

(1) Für die Denkmalfachbehörden wird ein unabhängiger und sachverständiger Denkmalrat 

gebildet. Der Denkmalrat soll die Denkmalfachbehörden beraten und von diesen in allen An-

gelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung gehört werden.  

 

(2) Die Mitglieder des Denkmalrates werden vom Senator für Inneres, Kultur und Sport be-

stellt. Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere, insbesondere die Zu-

sammensetzung des Denkmalrates, die Bestimmung des Vorsitzenden des Denkmalrates, die 

Anzahl der Mitglieder, die Amtszeit der Mitglieder und das Vorschlagsrecht für die Benen-

nung der Mitglieder zu regeln.  

 

§ 7 Unterschutzstellung und Eintragung in die Denkmalliste  

(1) Die Unterschutzstellung der Kulturdenkmäler erfolgt von Amts wegen. Die zuständige 

Denkmalfachbehörde nimmt durch Bescheid die Unterschutzstellung vor. Der Bescheid ist 

dem Eigentümer oder sonstigem Verfügungsberechtigten bekannt zu geben.  

 

(2) Der Senat wird ermächtigt, Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 abweichend von Ab-

satz 1 durch Rechtsverordnung unter Denkmalschutz zu stellen. Die Behörden, deren Belange 

berührt werden, sind zu beteiligen. Der Entwurf der Rechtsverordnung wird öffentlich ausge-

legt. Einwendungen können nur während der Auslegungsfrist von einem Monat schriftlich 

oder zur Niederschrift geltend gemacht werden.  

 

(3) Die nach Absatz 1 oder Absatz 2 unter Denkmalschutz gestellten Kulturdenkmäler werden 

nachrichtlich in die Denkmalliste eingetragen. Die Eintragung der nach Absatz 2 unter Denk-

malschutz gestellten Kulturdenkmäler soll den Eigentümern oder sonstigen Verfügungsbe-

rechtigten bekannt gemacht werden.  

 

(4) Die Denkmallisten dienen als Verzeichnis aller unter Denkmalschutz gestellten Denkmä-

ler; sie werden bei den Denkmalfachbehörden (§ 5) geführt und können vom Eigentümer oder 

sonstigen Verfügungsberechtigten eines Kulturdenkmals bei den Denkmalfachbehörden oder 

dem Magistrat der Stadt Bremerhaven eingesehen werden. Auf Verlangen erteilen die Denk-

malfachbehörden und der Magistrat der Stadt Bremerhaven Auskunft darüber, ob ein Kultur-

denkmal unter Denkmalschutz steht. Die Unterschutzstellung eines Kulturdenkmales wird im 

Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt gemacht. Unter Denkmalschutz gestellte 

Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 sollen in die Bebauungspläne nachrichtlich 

aufgenommen werden.  
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(5) Nach dem Verlust der Eigenschaft als Kulturdenkmal wird die Unterschutzstellung aufge-

hoben und die Eintragung gelöscht. Die Löschung der Eintragung wird im Amtsblatt der 

Freien Hansestadt Bremen bekannt gemacht.  

 

(6) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Einzelheiten der Unterschutzstel-

lung nach Absatz 2 sowie des Eintragungs- und Löschungsverfahrens nach den Absätzen 3 bis 

5 zu regeln.  

 

§ 8 Vorläufiger Schutz  

(1) Die Denkmalfachbehörde kann anordnen, dass ein Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 

bis 4 vorläufig als geschütztes Kulturdenkmal im Sinne des Gesetzes gilt, wenn mit der Un-

terschutzstellung gemäß § 7 Abs. 1 oder 2 zu rechnen ist und die Sicherung des Schutzzwe-

ckes dieses Gesetzes die sofortige Anwendbarkeit der Schutzvorschriften erfordert.  

 

(2) Die Anordnung ist dem Eigentümer oder sonstigen Verfügungsberechtigten zuzustellen. 

Sie verliert ihre Wirksamkeit, wenn das Kulturdenkmal nicht binnen 6 Monaten nach der An-

ordnung unter Denkmalschutz gestellt wird.  

 

Zweiter Abschnitt 

Allgemeine Schutzvorschriften  

 

§ 9 Erhaltungspflicht  

(1) Eigentümer und sonstige Verfügungsberechtigte von geschützten Kulturdenkmälern haben 

dies zu pflegen und im Rahmen des ihnen Zumutbaren zu erhalten. Das Land und die Stadt-

gemeinden tragen zur Erhaltung und Pflege durch Zuschüsse nach Maßgabe der ihnen zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel bei.  

 

(2) Bei öffentlichen Bauvorhaben sind Aufwendungen zum Schutz von Kulturdenkmälern 

Teil der Baukosten.  

 

§ 10 Genehmigungspflichtige Maßnahmen  

(1) Ein geschütztes Kulturdenkmal (§§ 3 und 8) darf nur mit Genehmigung der Denkmal-

schutzbehörde 

1. zerstört oder beseitigt werden; 

2. von seinem Standort entfernt werden; 

3. in seinem Bestand oder Erscheinungsbild beeinträchtigt oder verändert werden; 

4. wieder hergestellt oder instandgesetzt werden; 

5. mit An- oder Aufbauten, Aufschriften oder Werbeeinrichtungen versehen werden.  

 

(2) Der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedürfen ferner Maßnahmen nach Absatz 1 

in der Umgebung geschützter unbeweglicher Kulturdenkmäler.  

 

(3) Die Genehmigung nach Absatz 1 und 2 darf nur versagt werden, wenn Belange des 

Denkmalschutzes entgegenstehen.  

 

(4) Die Genehmigung kann unter Bedingungen oder Auflagen erteilt werden. Insbesondere 

kann die Genehmigung an die Bedingung geknüpft werden, dass die Ausführung der Arbeiten 

nur nach einem von der zuständigen Denkmalschutzbehörde genehmigten Plan und unter 

Aufsicht einer Denkmalschutzbehörde oder eines von ihr benannten Sachverständigen erfolgt.  
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(5) Wer eine Maßnahme im Sinne der Absätze 1 und 2 ohne Genehmigung der zuständigen 

Denkmalschutzbehörde beginnt oder eine genehmigte anders ausführt als in der Genehmigung 

vorgeschrieben wurde, hat auf Anordnung der Denkmalschutzbehörde den früheren Zustand 

wiederherzustellen oder das Kulturdenkmal auf eine andere von der zuständigen Denkmal-

schutzbehörde zu bestimmende Weise instandzusetzen.  

 

(6) Ist für eine Maßnahme nach Absatz 1 und 2 die Genehmigung durch eine Bauordnungsbe-

hörde erforderlich, so entscheidet die Bauordnungsbehörde im Einvernehmen mit der Denk-

malschutzbehörde. Bedingungen und Auflagen nach Absatz 4 werden Inhalt des Genehmi-

gungsbescheids. Der Denkmalschutzbehörde obliegt hierbei die Überwachung des in ihren 

Aufgabenbereich fallenden Teils nach den Bestimmungen dieses Gesetzes.  

 

§ 11 Anzeigepflichten  

(1) Eigentümer, Besitzer und sonst Verfügungsberechtigte haben Schäden oder Mängel, die 

an geschützten Kulturdenkmälern auftreten und die ihre Erhaltung gefährden können, unver-

züglich einer Denkmalschutzbehörde zu melden.  

 

(2) Jeder Eigentumswechsel an einem geschützten Kulturdenkmal ist von dem bisherigen Ei-

gentümer unverzüglich, spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach dem Eigentumsüber-

gang einer Denkmalfachbehörde anzuzeigen.  

 

(3) Bei jedem Eigentumswechsel an einem geschützten Kulturdenkmal ist der bisherige Ei-

gentümer verpflichtet, den neuen Eigentümer auf den bestehenden Denkmalschutz hinzuwei-

sen.  

 

§ 12 Sicherung der Erhaltung eines geschützten Kulturdenkmals  

(1) Wenn der Eigentümer oder der sonst Verfügungsberechtigte nicht für die Erhaltung eines 

geschützten Kulturdenkmals sorgt, kann die zuständige Denkmalschutzbehörde ihm eine Frist 

zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen setzen; nach Ablauf der Frist kann sie die 

unabweisbar gebotenen Sicherheitsmaßnahmen durchführen. Der Eigentümer, der Besitzer 

oder der sonst Verfügungsberechtigte ist zur Duldung dieser Maßnahme verpflichtet.  

 

(2) Der Eigentümer oder der sonst Verfügungsberechtigte kann zur Deckung der Kosten im 

Rahmen des § 9 herangezogen werden.  

 

§ 13 Auskunfts- und Duldungspflichten  

(1) Der Eigentümer, der Besitzer und der sonst Verfügungsberechtigte sind verpflichtet, Aus-

künfte zu erteilen, die zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes notwendig sind.  

 

(2) Denkmalschutzbehörden und Denkmalfachbehörden sind nach vorheriger Benachrichti-

gung der Eigentümer und der Besitzer berechtigt, Grundstücke zu betreten und Kulturdenk-

mäler zu besichtigen, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes erforderlich 

ist.  

 

§ 14 Zugang zu Kulturdenkmälern  

Geschützte Kulturdenkmäler sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sofern es 

ihre Zweckbestimmung und die Wahrung der schutzwürdigen Belange der Eigentümer, der 

sonstigen Verfügungsberechtigten und der Nutzer erlauben.  
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§ 14a Datenschutz  

(1) Die bei den Denkmalfachbehörden und dem Magistrat der Stadt Bremerhaven geführten 

Denkmallisten enthalten Daten zur Kennzeichnung des Kulturdenkmals mit Straße, Haus-

nummer und Liegenschaftskataster und über baurechtliche Festsetzungen für das Kultur-

denkmal sowie den Namen und die Postanschrift des Eigentümers oder sonstigen Verfü-

gungsberechtigten.  

 

(2) Der Senat wird ermächtigt, den Umfang der zu erhebenden Daten, die Bestimmung der 

Register zur Ermittlung dieser Daten und das Verfahren zu ihrer Löschung im Rahmen der 

Rechtsverordnung gemäß § 7 Abs. 3 bis 5 zu regeln.  

 

(3) Hinsichtlich der technischen und organisatorischen Maßnahmen gilt § 6 des Bremischen 

Datenschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Oktober 1987 (Brem. GBl. 

S. 263 - 206-a-1).  

 

Dritter Abschnitt 

Ausgrabungen und Funde  

 

§ 15 Funde  

(1) Wer ein Kulturdenkmal oder Überreste oder Spuren eines solchen entdeckt oder findet, hat 

dies unverzüglich einer Denkmalfachbehörde mitzuteilen.  

 

(2) Diese Verpflichtung obliegt auch dem Eigentümer, dem Besitzer oder dem sonst Verfü-

gungsberechtigten des Grundstücks, auf dem die Entdeckung oder der Fund erfolgt ist, sowie 

dem Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 

eines Verpflichteten befreit die Übrigen.  

 

(3) Die nach Absatz 1 und Absatz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fund-

stätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Kosten 

geschehen kann oder die zuständige Denkmalfachbehörde sich bereit erklärt, hierfür Ersatz zu 

leisten. Diese Verpflichtung erlischt nach Ablauf einer Woche seit Zugang der Mitteilung.  

 

§ 16 Ausgrabungen  

(1) Wer nach Bodendenkmälern gräbt, bedarf hierfür der Genehmigung des Landesarchäolo-

gen. Wer ohne Genehmigung gräbt, hat auf Anforderung des Landesarchäologen unverzüg-

lich den früheren Zustand wiederherzustellen.  

 

(2) Die Genehmigung kann unter Bedingungen oder Auflagen erteilt werden. Die Auflagen 

können insbesondere die Ausführung der Grabung, die Mitteilung von gefundenen und ent-

deckten Sachen und deren Sicherung und Erhaltung betreffen. Wer die Bedingungen oder 

Auflagen nicht erfüllt, hat auf Anordnung des Landesarchäologen den früheren Zustand wie-

derherzustellen.  

 

§ 17 Grabungsschutzgebiet  

(1) Der Senat wird ermächtigt, abgegrenzte Gebiete, in denen Bodendenkmäler vermutet wer-

den, durch Rechtsverordnung zu Grabungsschutzgebieten zu erklären.  

 

(2) In Grabungsschutzgebieten bedürfen Arbeiten, die Bodendenkmäler gefährden können, 

der Genehmigung der oberen Denkmalschutzbehörde.  
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(3) Die obere Denkmalschutzbehörde kann die Nutzung eines Grundstücks oder eines Grund-

stückteils beschränken, wenn Bodendenkmäler gefährdet sind.  

 

§ 18 Ablieferung  

(1) Die zuständige Denkmalfachbehörde kann verlangen, dass ein gefundenes bewegliches 

Kulturdenkmal vorübergehend zum Zwecke der wissenschaftlichen Erfassung und Erfor-

schung zugänglich gemacht oder an sie ausgehändigt wird.  

 

(2) Die vorübergehende Ablieferung nach Absatz 1 kann außerdem verlangt werden, wenn zu 

befürchten ist, dass der Erhaltungszustand des Gegenstandes verschlechtert wird oder der Ge-

genstand verloren geht. Ist der Gegenstand nicht innerhalb von drei Monaten nach der Ablie-

ferung in das Eigentum des Landes oder einer Stadtgemeinde übergegangen, so ist der Gegen-

stand zurückzugeben.  

 

§ 19 Schatzregal  

(1) Bewegliche Kulturdenkmäler, die herrenlos sind oder die solange verborgen waren, dass 

ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des Landes, 

wenn sie bei staatlichen Nachforschungen oder in Grabungsschutzgebieten entdeckt worden 

sind oder wenn sie einen hervorragenden wissenschaftlichen Wert haben.  

 

(2) Das nach Absatz 1 erworbene Eigentum erlischt, wenn die obere Denkmalschutzbehörde 

nicht innerhalb von drei Monaten, nachdem sie die entdeckte Sache in Besitz genommen hat, 

gegenüber der zuständigen Denkmalfachbehörde zur Eintragung in die Denkmalliste erklärt, 

das Eigentum behalten zu wollen. Ist das Eigentum des Landes erloschen, so fällt das Eigen-

tum an die nach § 984 des Bürgerlichen Gesetzbuches Berechtigten.  

 

Vierter Abschnitt 

Enteignung und Entschädigung  

 

§ 20 Enteignung  

(1) Die Enteignung ist zulässig zu Gunsten des Landes oder einer Stadtgemeinde, soweit auf 

andere Weise nicht sichergestellt werden kann, dass 

1. ein geschütztes Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 in seinem Bestand oder Erschei-

nungsbild erhalten bleibt; 

2. ein bewegliches Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 wissenschaftlich ausgewertet oder 

der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden kann; 

3. in einem Grabungsschutzgebiet (§ 16) planmäßige Nachforschungen betrieben werden 

können.  

 

(2) Eine Enteignung ist außerdem zulässig bei Funden (§ 15) und bei Zubehör von Kultur-

denkmälern (§ 2 Abs. 2), wenn auf andere Weise nicht sichergestellt werden kann, dass diese 

wissenschaftlich ausgewertet oder der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden können.  

 

(3) Für die Enteignung ist Entschädigung zu leisten.  

 

(4) Für das Enteignungs- und Entschädigungsverfahren und für die bei einer Enteignung zu 

leistende Entschädigung gelten die Vorschriften des Enteignungsgesetzes für die Freie Hanse-

stadt Bremen vom 5. Oktober 1965 (Brem. GBl. S. 129 - 214-a-1) in der jeweils geltenden 

Fassung. Antragsberechtigt ist die obere Denkmalschutzbehörde.  
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§ 21 Sonstige entschädigungspflichtige Maßnahmen  

Soweit Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes enteignende Wirkung haben, ist eine ange-

messene Entschädigung zu zahlen. § 20 gilt entsprechend.  

 

§ 22 Einschränkung von Grundrechten  

Soweit durch die Vorschriften dieses Gesetzes das Grundrecht der freien Entfaltung der Per-

sönlichkeit (Artikel 2 Abs. 1 des Grundgesetzes) oder das Grundrecht des Eigentums (Artikel 

14 des Grundgesetzes) berührt werden, werden diese Rechte eingeschränkt.  

 

 

Fünfter Abschnitt 

Schlussbestimmung  

 

§ 23 Bußgeldbestimmungen  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 10 Abs. 1 bis 3, § 16 Abs. 1 und § 17 Abs. 2 genehmigungspflichtige Maßnah-

men ohne Genehmigung beginnt oder durchführt oder einer von der zuständigen Behörde mit 

der Genehmigung erteilten Auflage zuwiderhandelt; 

2. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 2 Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden zur Abwendung 

einer unmittelbaren Gefahr für den Bestand eines Kulturdenkmals nicht duldet; 

3. entgegen §§ 11 und 13 Abs. 1 der Anzeige- und Auskunftspflicht nicht nachkommt oder 

entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 den Beauftragten der zuständigen Behörde das Betreten von 

Grundstücken oder das Besichtigen von Kulturdenkmälern nicht gestattet; 

4. entgegen § 15 Abs. 1 und 2 einen Bodenfund nicht unverzüglich anzeigt oder entgegen § 

15 Abs. 3 den Bodenfund oder die Fundstelle nicht bis zum Ablauf einer Woche nach der 

Anzeige in unverändertem Zustand lässt.  

 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 2 bis 4 und Nr. 1 mit Ausnahme der Zuwider-

handlung gegen § 10 Abs. 1 Nr. 1 können mit einem Bußgeld bis zu fünfzigtausend Deutsche 

Mark geahndet werden. Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 können im Falle der Zu-

widerhandlung gegen § 10 Abs. 1 Nr. 1 mit einem Bußgeld bis zu fünfhunderttausend Deut-

sche Mark geahndet werden.  

 

(3) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 und 4 beziehen, 

können eingezogen werden. § 19 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.  

 

§ 24 Inkrafttreten  

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.  

 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 

1. das Gesetz, betreffend den Schutz von Baudenkmälern und Straßen- und Landschaftsbil-

dern vom 4. März 1909 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. November 1934 (SaB-

remR 2131-a-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Oktober 1972 (Brem.GBl. S. 235); 

2. das Gesetz gegen die Verunstaltung von Ortschaften und landschaftlich hervorragenden 

Gegenden vom 15. Juli 1907 (GS S. 260 - Brem.GBl. S. 107 - 101-a- 2 Anlage B Nr. 11); 

3. das Ausgrabungsgesetz vom 26. März 1914 (GS S. 41 - Brem.GBl. S. 107 - 101-a-2 Anlage 

B Nr. 14).  

 

(3) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes auf Grund des Gesetzes, betref-

fend den Schutz von Baudenkmälern und Straßen- und Landschaftsbildern in die Liste der 
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bremischen Denkmäler aufgenommenen Kulturdenkmäler gelten als in die Denkmalliste ein-

getragene Kulturdenkmäler im Sinne dieses Gesetzes. 
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Hamburg: 

 

 

Denkmalschutzgesetz vom 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142, Glied.-Nr.: 224-1), verkündet 

als Artikel 1 des Gesetzes zum Neuerlass des Denkmalschutzgesetzes und zur Anpassung 

weiterer Vorschriften vom 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142) 

 

 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

 

Abschnitt I - Allgemeine Bestimmungen  

§ 1   Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

§ 2   Denkmalpflegerin oder Denkmalpfleger, Bodendenkmalpflegerin oder Bodendenkmal-

pfleger 

§ 3   Denkmalrat 

§ 4   Gegenstand des Denkmalschutzes 

§ 5   Unterschutzstellung beweglicher  Denkmäler 

§ 6   Nachrichtliche Denkmalliste, konstitutives Verzeichnis beweglicher Denkmäler 

Abschnitt II - Schutzbestimmungen und Genehmigungsverfahren 

§ 7   Denkmalgerechte Erhaltung, Instandsetzung, Ersatzvornahme 

§ 8   Umgebungsschutz 

§ 9   Genehmigungsvorbehalt für Veränderungen von Denkmälern 

§ 10 Denkmalpflegepläne, Denkmalpflegerische Zielstellung 

§ 11 Entscheidung über einen Genehmigungsantrag 

§ 12 Änderungen im Verfügungsrecht 

§ 13 Wiederherstellung, Stilllegung 

§ 14 Genehmigungspflicht für Ausgrabungen 

§ 15 Grabungsschutzgebiete 

§ 16 Maßnahmen in Grabungsschutzgebieten 

§ 17 Funde 

§ 18 Überlassungspflicht 

Abschnitt III - Enteignung und ausgleichspflichtige Maßnahmen 

§ 19 Enteignungsgründe 

§ 20 Begünstigte 

§ 21 Ausgleichspflichtige Maßnahmen 

§ 22 Übertragungsanspruch der Freien und Hansestadt Hamburg 

§ 23 Verfahren 

Abschnitt IV - Ausführungs- und Schlussbestimmungen 

§ 24 Denkmäler, die der Religionsausübung dienen 

§ 25 Besichtigung von Denkmälern und Fundstellen 

§ 26 Einschränkung von Grundrechten 

§ 27 Ordnungswidrigkeiten 

§ 28 Fortführung der Denkmalliste 

§ 29 Verordnungsermächtigung 
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ABSCHNITT I 

Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

(1) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Denkmäler wissenschaftlich 

zu erforschen und nach Maßgabe dieses Gesetzes zu schützen und zu erhalten, sowie darauf 

hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landespflege 

einbezogen werden. 

 

(2) Die Freie und Hansestadt Hamburg soll auch als Eigentümerin oder sonst Verfügungsbe-

rechtigte und als obligatorisch Berechtigte durch vorbildliche Unterhaltungsmaßnahmen an 

Denkmälern für den Wert des kulturellen Erbes in der Öffentlichkeit eintreten und die Privat-

initiative anregen. Dazu gehört auch die Verbreitung des Denkmalgedankens und des Wissens 

über Denkmäler in der Öffentlichkeit. 

 

§ 2 Denkmalpflegerin oder Denkmalpfleger, 

Bodendenkmalpflegerin oder Bodendenkmalpfleger 

Der Senat bestellt auf Vorschlag der zuständigen Behörde eine Kunsthistorikerin oder einen 

Kunsthistoriker oder eine kunsthistorisch vorgebildete Architektin oder einen kunsthistorisch 

vorgebildeten Architekten als Denkmalpflegerin oder Denkmalpfleger und eine Archäologin 

oder einen Archäologen als Bodendenkmalpflegerin oder Bodendenkmalpfleger. 

 

§ 3 Denkmalrat 

(1) Für die Zwecke des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege wird der zuständigen Be-

hörde der Denkmalrat als unabhängiger sachverständiger Beirat beigeordnet. Der Denkmalrat 

besteht aus zwölf Mitgliedern. Er soll sich zusammensetzen aus Vertreterinnen und Vertretern 

der Fachgebiete der Denkmalpflege, Geschichte und Architektur sowie aus in der Sache en-

gagierten Bürgerinnen und Bürgern und Institutionen der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Frauen und Männer sollen zu gleichen Teilen berücksichtigt werden. Die Leiterin oder der 

Leiter des Staatsarchivs nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des Denkmalrats teil. 

(2) Die Mitglieder des Denkmalrates werden auf Vorschlag der zuständigen Behörde vom 

Senat ernannt. Die zuständige Behörde hat Vorschläge der Fachverbände und des Landeskir-

chenamtes der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und des Erzbistums 

Hamburg einzuholen. Die Amtsdauer beträgt drei Jahre. Eine einmalige Wiederernennung ist 

zulässig. Eine erneute dritte Ernennung ist frühestens drei Jahre nach dem Ausscheiden mög-

lich. Für die Berechnung der Amtszeit ist das Kalenderjahr maßgebend. Scheidet ein Mitglied 

während der Amtszeit aus, so ernennt der Senat ein Ersatzmitglied, falls der Rest der Amtszeit 

des ausscheidenden Mitglieds mehr als ein Vierteljahr beträgt. 

(3) Beamtete Mitglieder des Denkmalrates sind an Weisungen nicht gebunden. 

(4) Der Denkmalrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine 

stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er gibt sich eine Ge-

schäftsordnung, die der Genehmigung der zuständigen Behörde bedarf. Der Denkmalrat kann 

andere Sachverständige und die Bezirksämter hören. 

(5) Der Denkmalrat berät die zuständige Behörde. Er nimmt Stellung zu grundsätzlichen und 

aktuellen Fragestellungen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Der Denkmalrat ist 

berechtigt, Empfehlungen auszusprechen. Der Senat berichtet alle zwei Jahre der Bürger-

schaft über die Arbeit des Denkmalrates zu Denkmalschutz und Denkmalpflege. Die Be-

schlüsse des Denkmalrates sollen auf der Internetseite der zuständigen Behörde unter Beach-

tung datenschutzrechtlicher Bestimmungen veröffentlicht werden. 
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§ 4 Gegenstand des Denkmalschutzes 

(1) Nach diesem Gesetz sind Baudenkmäler, Ensembles, Gartendenkmäler und Bodendenk-

mäler als Denkmäler geschützt. Das Gleiche gilt für bewegliche Denkmäler, deren Verfügung 

über die Unterschutzstellung unanfechtbar geworden ist oder wenn sofortige Vollziehung 

angeordnet wurde. 

(2) Ein Baudenkmal ist eine bauliche Anlage oder ein Teil einer baulichen Anlage im Sinne 

des § 2 Absatz 1 der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 

525, 563), zuletzt geändert am 20. Dezember 2011 (HmbGVBl. S. 554), in der jeweils gelten-

den Fassung, deren oder dessen Erhaltung wegen der geschichtlichen, künstlerischen oder 

wissenschaftlichen Bedeutung oder zur Bewahrung charakteristischer Eigenheiten des Stadt-

bildes im öffentlichen Interesse liegt. Zu einem Baudenkmal gehören auch sein Zubehör und 

seine Ausstattung, soweit sie mit dem Baudenkmal eine Einheit von Denkmalwert bilden. 

(3) Ein Ensemble ist eine Mehrheit baulicher Anlagen einschließlich der mit ihnen verbunde-

nen Straßen und Plätze sowie Grünanlagen und Frei- und Wasserflächen, deren Erhaltung aus 

in Absatz 2 genannten Gründen im öffentlichen Interesse liegt, und zwar auch dann, wenn 

kein oder nicht jeder einzelne Teil des Ensembles ein Denkmal darstellt. Zu einem Ensemble 

gehören auch das Zubehör und die Ausstattung seiner Bestandteile, soweit sie mit den Be-

standteilen des Ensembles eine Einheit von Denkmalwert bilden. 

(4) Ein Gartendenkmal ist eine Grünanlage, eine Garten- oder Parkanlage, ein Friedhof, eine 

Allee oder ein sonstiges Zeugnis der Garten- und Landschaftsgestaltung einschließlich der 

Wasser- und Waldflächen oder Teile davon, deren oder dessen Erhaltung aus in Absatz 2 ge-

nannten Gründen im öffentlichen Interesse liegt. Zu einem Gartendenkmal gehören auch sein 

Zubehör und seine Ausstattung, soweit sie mit dem Gartendenkmal eine Einheit von Denk-

malwert bilden. 

(5) Ein Bodendenkmal ist ein Überrest, eine bewegliche oder eine unbewegliche Sache, der 

oder die von Epochen und Kulturen zeugt, für die Ausgrabungen und Funde eine der Haupt-

quellen wissenschaftlicher Erkenntnis sind und deren Erhaltung aus in Absatz 2 genannten 

Gründen im öffentlichen Interesse liegt. 

(6) Bewegliche Denkmäler sind alle nicht ortsfesten Sachen, die nicht unter die Absätze 2 bis 

5 fallen und deren Erhaltung aus den in Absatz 2 genannten Gründen im öffentlichen Interes-

se liegt, insbesondere: 

1. bewegliche Einzelgegenstände, 

2. Sammlungen und sonstige Gesamtheiten von beweglichen Einzelgegenständen. 

 

§ 5 Unterschutzstellung beweglicher Denkmäler 

(1) Die Unterschutzstellung beweglicher Denkmäler wird von der zuständigen Behörde durch 

Verwaltungsakt verfügt. Die zuständige Behörde ist in Fällen der Gefahr befugt, zur Siche-

rung der durch dieses Gesetz geschützten Interessen anzuordnen, dass bewegliche Denkmäler 

vorläufig in das Verzeichnis der beweglichen Denkmäler (§ 6 Absatz 4) eingetragen werden. 

Die Anordnung tritt außer Kraft, wenn die Unterschutzstellung nicht innerhalb von drei Mo-

naten eingeleitet und nach weiteren sechs Monaten verfügt worden ist. 

(2) Bewegliche Sachen werden als bewegliche Denkmäler nur unter Schutz gestellt, wenn sie 

von besonderer Bedeutung sind. 

 

§ 6 Nachrichtliche Denkmalliste, konstitutives Verzeichnis beweglicher Denkmäler 

(1) Bei der zuständigen Behörde wird eine Denkmalliste für die Denkmäler im Sinne des § 4 

Absätze 2 bis 5 geführt. In dieser Denkmalliste werden eine Identitätsnummer, die Belegen-

heit und eine Denkmalkurzbezeichnung aufgeführt. Der Schutz nach diesem Gesetz ist nicht 

von der Eintragung dieser Denkmäler in die Denkmalliste abhängig. Die Einhaltung der ge-

setzlichen Schutzpflichten kann von der bzw. dem Verfügungsberechtigten erst ab der Eintra-

gung verlangt werden. Die Denkmalliste kann von jeder natürlichen und jeder juristischen 
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Person eingesehen werden. Soweit es sich um eine Einsichtnahme im Hinblick auf die Bo-

dendenkmäler handelt, ist ein berechtigtes Interesse darzulegen. 

(2) Die Eintragung erfolgt von Amts wegen oder auf Anregung der bzw. des Verfügungsbe-

rechtigten. Eintragungen in der Denkmalliste werden gelöscht, wenn die Eintragungsvoraus-

setzungen entfallen sind. Dies gilt nicht, wenn die Wiederherstellung eines Denkmals ange-

ordnet ist. 

(3) Verfügungsberechtigte, deren Denkmäler bis zum 30. April 2013 noch nicht in die Denk-

malliste eingetragen waren, werden von der Eintragung unterrichtet. Ist die Ermittlung der 

bzw. des Verfügungsberechtigten nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten 

oder Kosten möglich, ist die Eintragung öffentlich bekannt zu machen. Ebenso kann die Ein-

tragung oder Löschung öffentlich bekannt gemacht werden, wenn mehr als 20 Verfügungsbe-

rechtigte betroffen sind. 

(4) Bei der zuständigen Behörde wird gesondert ein konstitutives Verzeichnis der bewegli-

chen Denkmäler geführt. In diesem Verzeichnis werden die Identitätsnummer und eine 

Denkmalkurzbezeichnung aufgeführt. Es kann von jeder natürlichen und jeder juristischen 

Person eingesehen werden. 

 

Abschnitt II 

Schutzbestimmungen und Genehmigungsverfahren 

 

§ 7 Denkmalgerechte Erhaltung, Instandsetzung, Ersatzvornahme 

(1) Die Verfügungsberechtigten sind verpflichtet, das Denkmal im Rahmen des Zumutbaren 

denkmalgerecht zu erhalten, vor Gefährdungen zu schützen und instand zu setzen. Unzumut-

barkeit ist insbesondere gegeben, soweit die Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung dau-

erhaft nicht durch die Erträge oder den Gebrauchswert des Denkmals aufgewogen werden 

können. Können die Verfügungsberechtigten Zuwendungen aus öffentlichen oder privaten 

Mitteln oder steuerliche Vorteile in Anspruch nehmen, so sind diese anzurechnen. Die Verfü-

gungsberechtigten können sich nicht auf die Belastung durch erhöhte Erhaltungskosten beru-

fen, die dadurch verursacht wurden, dass Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonsti-

gem öffentlichen Recht zuwider unterblieben sind. 

(2) Die Freie und Hansestadt Hamburg trägt zu den Kosten der Erhaltung und Instandsetzung 

von Denkmälern nach Maßgabe der im Haushalt hierfür bereit gestellten Mittel bei. 

(3) Bei allen Entscheidungen nach diesem Gesetz sind die berechtigten Interessen der Verfü-

gungsberechtigten über das Denkmal, insbesondere die Belange von Menschen mit Behinde-

rungen oder mit Mobilitätsbeeinträchtigungen, zu berücksichtigen. 

(4) Die Verfügungsberechtigten haben der zuständigen Behörde das Auftreten offenkundiger 

Mängel anzuzeigen, welche die Erhaltung des Denkmals gefährden. 

(5) Wird in ein Denkmal eingegriffen, es von seinem Standort entfernt oder beseitigt, so hat 

die Verursacherin oder der Verursacher des Eingriffes im Rahmen des Zumutbaren alle Kos-

ten zu tragen, die für die Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung und wissen-

schaftliche Dokumentation des Denkmals anfallen. 

(6) Die Verfügungsberechtigten können durch die zuständige Behörde verpflichtet werden, 

bestimmte Maßnahmen zur Erhaltung des Denkmals durchzuführen. Kommen die Verfü-

gungsberechtigten ihrer Verpflichtung nach Absatz 1 nicht nach, kann die zuständige Behörde 

die gebotenen Maßnahmen selbst durchführen oder durchführen lassen. Die Kosten der Maß-

nahmen tragen im Rahmen des Zumutbaren die Verfügungsberechtigten. Mieterinnen und 

Mieter, Pächterinnen und Pächter sowie sonstige Nutzungsberechtigte haben die Durchfüh-

rung der Maßnahmen zu dulden. 

(7) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Vorschriften über die Erhal-

tung von Bau- und Gartendenkmälern sowie Ensembles zu erlassen. Der Senat wird ferner 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Verordnungsermächtigung nach Satz 1 für Festset-
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zungen im Rahmen von Bebauungsplänen für die Fälle auf die Bezirksämter weiter zu über-

tragen, in denen die örtlich zuständigen Bezirksversammlungen den Bebauungsplanentwürfen 

zugestimmt haben. Dabei besteht insbesondere die Möglichkeit, Ensembles baulich zu ver-

dichten, wenn hierfür eine denkmalverträgliche Planung vorliegt. 

(8) Bei Maßnahmen und Planungen ist die Verpflichtung zur Bewahrung des Kulturerbes ge-

mäß dem Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt vom 16. Novem-

ber 1972 (BGBl. 1977 II S. 215) zu berücksichtigen. 

(9) Bescheide und sonstige Maßnahmen gelten auch für und gegen Rechtsnachfolgerinnen 

und Rechtsnachfolger. 

 

§ 8 Umgebungsschutz 

Die unmittelbare Umgebung eines Denkmals, soweit sie für dessen Erscheinungsbild oder 

Bestand von prägender Bedeutung ist, darf ohne Genehmigung der zuständigen Behörde 

durch Errichtung, Änderung oder Beseitigung baulicher Anlagen, durch die Gestaltung der 

unbebauten öffentlichen oder privaten Flächen oder in anderer Weise nicht dergestalt verän-

dert werden, dass die Eigenart und das Erscheinungsbild des Denkmals wesentlich beeinträch-

tigt werden. 

 

§ 9 Genehmigungsvorbehalt für Veränderungen von Denkmälern 

(1) Denkmäler dürfen ohne Genehmigung der zuständigen Behörde nicht ganz oder teilweise 

beseitigt, wiederhergestellt, erheblich ausgebessert, von ihrem Standort entfernt oder sonst 

verändert werden. Einer Genehmigung für eine Standortveränderung beweglicher Denkmäler 

innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes bedarf es nicht; die Verfügungsberechtigten 

sind jedoch verpflichtet, bei der zuständigen Behörde den jeweiligen Standort anzuzeigen. 

(2) Die beantragte Genehmigung darf nur versagt werden, wenn ihr überwiegende Gründe des 

Denkmalschutzes entgegenstehen. Sie ist zu erteilen, sofern überwiegende öffentliche Interes-

sen dies verlangen, dabei sind insbesondere Belange des Wohnungsbaus, der energetischen 

Sanierung, des Einsatzes erneuerbarer Energien und die Belange von Menschen mit Behinde-

rungen oder Mobilitätsbeeinträchtigungen zu berücksichtigen. Der Senat kann alle Entschei-

dungen selbst treffen. Entscheidet der Senat, ist die Frist des § 11 Absatz 1 während dieses 

Zeitraums gehemmt. 

(3) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden, soweit dies zum Schutz 

des Denkmals oder zur Dokumentation erforderlich ist. Insbesondere kann eine Genehmigung 

an die Bedingung geknüpft werden, dass die Ausführung nur nach einem von der zuständigen 

Behörde gebilligten Plan gemäß § 10, einer gebilligten denkmalpflegerischen Zielstellung 

gemäß § 10 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 oder unter Leitung einer oder eines von der zuständi-

gen Behörde bestimmten Sachverständigen erfolgt. 

(4) Die Genehmigung der Beseitigung eines Denkmals und die Genehmigung der Entfernung 

eines Denkmals von seinem Standort können an die Bedingung der Wiedererrichtung des 

Denkmals an geeigneter Stelle und für eine seiner Eigenart entsprechenden Verwendung auf 

Kosten der Verfügungsberechtigten geknüpft werden. Die Wiedererrichtung kann auch auf 

einem Grundstück gefordert werden, das den über das Denkmal Verfügungsberechtigten nicht 

gehört. 

 

§ 10 Denkmalpflegepläne, Denkmalpflegerische Zielstellung 

(1) Für Denkmäler kann die Erstellung von Denkmalpflegeplänen durch die oder den Verfü-

gungsberechtigten von der zuständigen Behörde angeordnet werden, sofern dies zur dauerhaf-

ten Erhaltung der Denkmäler sowie zur Vermittlung des Denkmalgedankens und des Wissens 

über Denkmäler erforderlich ist. Denkmäler sind nach diesen Denkmalpflegeplänen im Rah-

men des Zumutbaren zu erhalten und zu pflegen. 
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(2) Der Denkmalpflegeplan gibt die Ziele und Erfordernisse des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege sowie die Darstellungen und die Festsetzungen der Bauleitplanung wieder. Er 

kann insbesondere enthalten: 

1. die Bestandsaufnahme und Analyse des Plangebietes unter denkmalfachlichen und denk-

malschutzrechtlichen Gesichtspunkten, 

2. die topographischen Angaben über Lage und Ausdehnung der Denkmäler und der Boden-

denkmäler, 

3. die denkmalpflegerischen Zielstellungen, unter deren Beachtung die Pflege und Erhaltung 

der Denkmäler jeweils zu verwirklichen ist. 

 

§ 11 Entscheidung über einen Genehmigungsantrag 

(1) Wird ein Genehmigungsantrag nicht innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des 

schriftlichen Antrags und Vorlage vollständiger Unterlagen im Sinne des Absatzes 2 bei der 

zuständigen Behörde beschieden, gilt die Genehmigung als erteilt. Wird die Antragstellerin 

oder der Antragsteller dahin beschieden, dass der Antrag noch nicht abschließend geprüft 

werden konnte, so verlängert sich die Frist nach Satz 1 um drei Monate. 

(2) Mit dem Genehmigungsantrag sind alle für die Beurteilung des Vorhabens und die Bear-

beitung des Antrags erforderlichen Unterlagen einzureichen. Das können insbesondere Pläne, 

Dokumentationen, Fotografien, Gutachten, Nutzungskonzepte sowie Kosten- und Wirtschaft-

lichkeitsberechnungen sein. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die erforderlichen 

Unterlagen anfordern und verlangen, dass der Genehmigungsantrag durch vorbereitende Un-

tersuchungen ergänzt wird. 

(3) Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit 

der Ausführung begonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 

Die Fristen nach Satz 1 können auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlängert 

werden. 

(4) Über den Eingang eines Genehmigungsantrages ist der Antragstellerin oder dem Antrag-

steller auf Verlangen eine Bescheinigung auszustellen. 

 

§ 12 Änderungen im Verfügungsrecht 

Änderungen im Verfügungsrecht über Denkmäler sind der zuständigen Behörde durch die 

oder den Verfügungsberechtigten, im Erbfall durch die Erbin, den Erben, die Testamentsvoll-

streckerin oder den Testamentsvollstrecker unverzüglich anzuzeigen. 

 

§ 13 Wiederherstellung, Stilllegung 

(1) Ist ein Denkmal ohne Genehmigung verändert und dadurch in seinem Denkmalwert ge-

mindert worden oder ist es ganz oder teilweise beseitigt oder zerstört worden, so soll die zu-

ständige Behörde anordnen, dass derjenige, der die Veränderung, Beseitigung oder Zerstörung 

zu vertreten hat, den früheren Zustand wiederherstellt. Die zuständige Behörde soll die erfor-

derlichen Arbeiten auf Kosten des Verpflichteten durchführen lassen, wenn die denkmalge-

rechte Wiederherstellung sonst nicht gesichert erscheint. Sie kann von dem Verpflichteten 

einen angemessenen Kostenvorschuss verlangen. Verfügungsberechtigte, Mieterinnen, Mie-

ter, Pächterinnen, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte haben die Durchführung der 

Maßnahmen zu dulden. 

(2) Werden genehmigungspflichtige Maßnahmen ohne Genehmigung begonnen, so kann die 

zuständige Behörde die vorläufige Einstellung anordnen. Werden unzulässige Bauarbeiten 

trotz einer schriftlich oder mündlich verfügten Einstellung fortgesetzt, so kann die zuständige 

Behörde die Baustelle versiegeln oder die an der Baustelle vorhandenen Baustoffe, Bauteile, 

Geräte, Maschinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen. 
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§ 14 Genehmigungspflicht für Ausgrabungen 

(1) Wer Bodendenkmäler ausgraben, aus einem Gewässer bergen oder unter Einsatz von 

technischen Suchgeräten entdecken will, bedarf der Genehmigung der zuständigen Stelle. Die 

Genehmigung kann insbesondere gemäß § 7 Absatz 5 an Bedingungen oder Auflagen hin-

sichtlich der Ausführung der Ausgrabungen, der Dokumentation, des Fundverbleibes sowie 

der Konservierung und Restaurierung der aufzufindenden Überreste, Sachen oder Spuren ge-

knüpft werden. 

(2) Beabsichtigte Änderungen der Bodennutzung an einem Grundstück, welches Bodendenk-

mäler enthält, sind von den Verfügungsberechtigten bei der zuständigen Stelle anzuzeigen. 

Nach Eingang der Anzeige darf die Änderung der Bodennutzung nicht vor Ablauf einer Frist 

von zwei Monaten vorgenommen werden. Die Änderung der Bodennutzung bedarf der Ge-

nehmigung, sofern sie die Bodendenkmäler beeinträchtigen kann. Ob eine Beeinträchtigung 

zu erwarten ist, entscheidet die zuständige Stelle. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Auffindung von Bodendenkmälern zwar nicht be-

zweckt wird, der Antragstellerin oder dem Antragsteller aber bekannt ist oder bekannt sein 

müsste, dass solche bei Erdarbeiten voraussichtlich entdeckt werden könnten. 

(4) §§ 11 und 18 gelten entsprechend. 

(5) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung eine zuständige Stelle für die Aus-

übung der Bodendenkmalpflege zu bestimmen und dieser den Gebührenanspruch für diesen 

Bereich zu übertragen. 

 

§ 15 Grabungsschutzgebiete 

(1) Bestimmte abgegrenzte Flächen, in denen Bodendenkmäler vorhanden oder zu vermuten 

sind, können vom Senat durch Rechtsverordnung befristet oder auf unbestimmte Zeit zu Gra-

bungsschutzgebieten erklärt werden, um die Bodendenkmäler zu erhalten. 

(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Verordnungsermächtigung nach 

Absatz 1 für Festsetzungen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren für die Fälle auf die 

Bezirksämter weiter zu übertragen, in denen die örtlich zuständigen Bezirksversammlungen 

den Bebauungsplanentwürfen zugestimmt haben. 

 

§ 16 Maßnahmen in Grabungsschutzgebieten 

In Grabungsschutzgebieten bedürfen alle Maßnahmen, die Bodendenkmäler gefährden kön-

nen, der Genehmigung der zuständigen Stelle. § 9 Absatz 3, § 7 Absatz 5 und § 11 gelten ent-

sprechend. 

 

§ 17 Funde 

(1) Werden bei Erdarbeiten, Baggerungen oder anderen Gelegenheiten Sachen oder Sachteile 

gefunden, bei denen Anlass zu der Annahme besteht, dass es sich um bisher unbekannte Bo-

dendenkmäler handeln kann, so haben die Finderin oder der Finder und die oder der Verfü-

gungsberechtigte den Fund unverzüglich anzuzeigen und die zu seiner Sicherung und Erhal-

tung ergehenden Anordnungen zu befolgen. § 9 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(2) Die gleiche Verpflichtung obliegt der Leiterin oder dem Leiter der Arbeiten, bei denen der 

Fund gemacht worden ist. Zur Erfüllung der Anzeigepflicht genügt die Erstattung der Anzeige 

durch einen der Anzeigepflichtigen. 

(3) Denkmäler, die so lange im Boden verborgen gewesen sind, dass die Eigentümerin oder 

der Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum der Freien 

und Hansestadt Hamburg. Der Fund ist unverzüglich der zuständigen Stelle anzuzeigen. 

(4) Liegt kein Fall nach § 14 vor, dürfen die Arbeiten vor Ablauf von drei Tagen - Sonnaben-

de, Sonn- und Feiertage nicht gerechnet - nach Anzeigeerstattung nicht fortgesetzt werden, es 

sei denn, die zuständige Stelle genehmigt die vorzeitige Fortsetzung. 
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§ 18 Überlassungspflicht 

Bewegliche Funde, die unter die Anzeigepflicht nach § 17 Absätze 1 und 2 fallen, sind der 

zuständigen Stelle vorübergehend zur wissenschaftlichen Bearbeitung zu überlassen. 

 

Abschnitt III 

Enteignung und ausgleichspflichtige Maßnahmen 

 

§ 19 Enteignungsgründe 

Enteignungen im Rahmen dieses Gesetzes sind zulässig 

1. zur Erhaltung eines gefährdeten Denkmals, 

2. zur Entfernung eines Denkmals von seinem Standort und zur Wiedererrichtung eines 

Denkmals auf einem anderen geeigneten Grundstück gemäß § 9 Absatz 4, 

3. zur Erhaltung oder Umgestaltung der Umgebung eines Denkmals, soweit sie aus zwingen-

den Gründen des Denkmalschutzes erforderlich sind, 

4. zur Vornahme von Ausgrabungen von Bodendenkmälern. 

 

§ 20 Begünstigte 

Maßnahmen nach §§ 19, 21 und 22 sollen zu Gunsten der Freien und Hansestadt Hamburg 

getroffen werden. Sie dürfen zu Gunsten Dritter getroffen werden, wenn die Verwirklichung 

des Zwecks der Enteignung oder sonstigen Maßnahme erreicht und durch die Begünstigten 

dauerhaft gesichert wird. 

 

§ 21 Ausgleichspflichtige Maßnahmen 

Soweit Maßnahmen nach diesem Gesetz zu einer wirtschaftlich unzumutbaren, die Grenzen 

der Sozialbindung überschreitenden Belastung des Eigentums führen, ist ein angemessener 

Ausgleich in Geld zu gewähren, sofern und soweit die Belastung nicht in andere Weise aus-

geglichen werden kann. Über den Ausgleich ist durch die zuständige Behörde zugleich mit 

der belastenden Maßnahme zumindest dem Grunde nach zu entscheiden. 

 

§ 22 Übertragungsanspruch der Freien und Hansestadt Hamburg 

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg kann von der durch eine ausgleichspflichtige Maß-

nahme nach diesem Gesetz betroffenen Eigentümerin oder von dem durch eine ausgleichs-

pflichtige Maßnahme nach diesem Gesetz betroffenen Eigentümer die Übertragung des Ei-

gentums verlangen, wenn der an die Eigentümerin oder den Eigentümer zu zahlende Aus-

gleich mehr als 50 vom Hundert des Wertes betragen würde. Die Übertragung eines Grund-

stücksteils kann verlangt werden, wenn die Teilung nach dem Baugesetzbuch zulässig ist. Der 

Übertragungsanspruch erlischt durch Verzicht der Eigentümerin oder des Eigentümers auf 

den Mehrbetrag. 

(2) Kommt eine Einigung über die Übertragung nicht zustande, so kann das Eigentum durch 

Enteignung entzogen werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Erbbauberechtigte. 

 

§ 23 Verfahren 

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten die Vorschriften des Hamburgischen 

Enteignungsgesetzes in der Fassung vom 11. November 1980 (HmbGVBl. S. 305), zuletzt 

geändert am 18. Februar 2004 (HmbGVBl. S. 107), in der jeweils geltenden Fassung. 
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Abschnitt IV 

Ausführungs- und Schlussbestimmungen 

 

§ 24 Denkmäler, die der Religionsausübung dienen 

(1) Sollen Entscheidungen über Denkmäler getroffen werden, die unmittelbar gottesdienstli-

chen Zwecken der Kirchen oder anerkannter Religionsgemeinschaften dienen, beziehungs-

weise deren Gemeindeleben, so hat die zuständige Behörde die von der zuständigen kirchli-

chen Oberbehörde festgestellten liturgischen und gemeindlichen Belange und Erfordernisse 

zu berücksichtigen. Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften sind 

im Verfahren zu beteiligen. Die zuständige Behörde entscheidet nur im Benehmen mit der 

zuständigen kirchlichen Oberbehörde. 

(2) Der Vertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und der Nordelbischen Evan-

gelisch-Lutherischen Kirche (heutige Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland) 

vom 29. November 2005 (HmbGVBl. 2006 S. 430) und der Vertrag zwischen dem Heiligen 

Stuhl und der Freien und Hansestadt Hamburg vom 29. November 2005 (HmbGVBl. 2006 S. 

436) bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 25 Besichtigung von Denkmälern und Fundstellen 

(1) Bedienstete und Beauftragte der zuständigen Behörde dürfen nach vorheriger Benachrich-

tigung Grundstücke, zur Abwehr einer dringenden Gefahr für ein Denkmal auch Wohnungen, 

betreten, soweit es zur Durchführung dieses Gesetzes notwendig ist. Sie dürfen Denkmäler 

oder als Denkmal in Betracht kommende Sachen besichtigen und die notwendigen wissen-

schaftlichen Erfassungsmaßnahmen, insbesondere zur Inventarisation, durchführen. Im Falle 

einer Gefahr für das Denkmal ist das Betreten von Grundstücken auch ohne vorherige Be-

nachrichtigung zulässig. 

(2) Verfügungsberechtigte von Denkmälern oder als Denkmal in Betracht kommenden Sa-

chen haben der zuständigen Behörde sowie ihren Beauftragten die zum Vollzug dieses Geset-

zes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

§ 26 Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz wird das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 

Grundgesetzes) eingeschränkt. 

 

§ 27 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. Maßnahmen, die nach § 8, § 9, § 14 oder § 16 der Genehmigung bedürfen, ohne Genehmi-

gung oder abweichend von ihr durchführt oder durchführen lässt, 

2. Anordnungen, Bedingungen oder Auflagen nach § 9 Absätze 3 und 4, § 10 Absatz 1, § 13 

Absatz 1, § 14 oder § 17 Absätze 1 und 2 nicht erfüllt, 

3. den ihr oder ihm nach § 7 Absatz 1, § 18 oder § 25 Absatz 2 obliegenden Pflichten nicht 

nachkommt, 

4. im Falle des § 17 Absatz 4 die Arbeiten vorzeitig fortsetzt, ohne dass eine der dort genann-

ten Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer wider besseres Wissen unrichtige Angaben macht oder un-

richtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen Verwaltungsakt nach diesem Gesetz zu er-

wirken oder zu verhindern. 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer einer ihm nach § 7 Absatz 4, § 12, § 14 Absatz 2 oder § 17 

Absätze 1 bis 3 obliegenden Anzeigepflicht nicht nachkommt. 

(4) Ordnungswidrig handelt, wer ein Denkmal im Sinne von § 4 fahrlässig zerstört. 

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro geahndet werden. 
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(6) Gegenstände, die durch ordnungswidrige Handlungen unter Verletzung des § 12 oder § 14 

erlangt worden sind, können eingezogen werden. 

 

§ 28 Fortführung der Denkmalliste 

Das Verzeichnis der erkannten Denkmäler wird zusammen mit der bisherigen Denkmalliste 

als Denkmalliste fortgeführt. Es gilt als nach diesem Gesetz angelegt. Die in der bisherigen 

Denkmalliste eingetragenen beweglichen Denkmäler werden in das Verzeichnis der bewegli-

chen Denkmäler überführt und gelten als rechtskräftig eingetragen. Die Denkmalliste wird 

spätestens bis zum 1. November 2013 öffentlich bekannt gemacht. Dies gilt nicht für Boden-

denkmäler, soweit es für ihren Schutz erforderlich ist. 

 

§ 29 Verordnungsermächtigung 

Der Senat wird ermächtigt, für Amtshandlungen nach diesem Gesetz Gebührenordnungen zu 

erlassen. 
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Hessen: 

 

 

Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz) 

in der Fassung vom 5. September 1986 (GVBl. I 1986, 262, Glied.-Nr: 76-4), zuletzt geändert 

durch geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. November 2012 (GVBl. S. 444) 
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Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

(1) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kulturdenkmäler als Quellen 

und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung nach Maßgabe dieses Gesetzes zu 

schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, daß sie in die städtebauliche Entwick-

lung, Raumordnung und Landschaftspflege einbezogen werden. 

 

(2) Bei der Erfüllung dieser Aufgaben wirken im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit das Land, 

die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmä-

lern zusammen. 

 

§ 2 

Begriffsbestimmung 

(1) Schutzwürdige Kulturdenkmäler im Sinne dieses Gesetzes sind Sachen, Sachgesamtheiten 

oder Sachteile, an deren Erhaltung aus künstlerischen, wissenschaftlichen, technischen, ge-

schichtlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. 

 

(2) Kulturdenkmäler sind ferner 

 

1. Straßen-, Platz- und Ortsbilder einschließlich der mit ihnen verbundenen Pflanzen, Frei- 

und Wasserflächen, an deren Erhaltung insgesamt aus künstlerischen oder geschichtlichen 

Gründen ein öffentliches Interesse besteht (Gesamtanlagen). Nicht erforderlich ist, daß jeder 

einzelne Teil der Gesamtanlage ein Kulturdenkmal darstellt. 

 

2. Bodendenkmäler (§ 19). 

 

§ 3 

Denkmalschutzbehörden 

(1) Oberste Denkmalschutzbehörde ist der Minister für Wissenschaft und Kunst. 

 

(2) Untere Denkmalschutzbehörde ist in den kreisfreien Städten und in den kreisangehörigen 

Gemeinden, denen die Bauaufsicht übertragen ist, der Gemeindevorstand, in den Landkreisen 

der Kreisausschuß. Die Aufgaben des Denkmalschutzes obliegen den Landkreisen und Ge-

meinden zur Erfüllung nach Weisung. 

 

(3) Bei der unteren Denkmalschutzbehörde soll nach Anhörung der Denkmalfachbehörde 

vom Kreisausschuß oder Magistrat ein sachverständiger, weisungsunabhängiger Beirat beru-

fen werden, der die Denkmalschutzbehörden bei der Durchführung ihrer Aufgaben unter-

stützt. Der Beirat kann bestimmte Aufgaben auf ehrenamtliche Vertrauensleute übertragen. 

 

§ 4 

Denkmalfachbehörde 

(1) Denkmalfachbehörde ist das Landesamt für Denkmalpflege. 

 

(2) Die Denkmalfachbehörde hat zur Erfüllung der in § 1 Abs. 1 genannten Ziele insbesonde-

re folgende Aufgaben: 

 

1. Durchführung des Denkmalschutzes nach Maßgabe dieses Gesetzes. 
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2. Beratung und Unterstützung der Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmälern bei Pfle-

ge, Unterhaltung und Wiederherstellung (Denkmalpflege). 

 

3. Systematische Aufnahme der Kulturdenkmäler (Inventarisation). 

 

4. Führung des Denkmalbuches. 

 

5. Wissenschaftliche Untersuchung der Kulturdenkmäler als Beitrag zur Erforschung der 

Landesgeschichte. 

 

Die Denkmalfachbehörde soll in der Öffentlichkeit Verständnis für Denkmalschutz und 

Denkmalpflege wecken und fördern. 

 

§ 5 

Denkmalrat 

(1) Der Hessische Minister für Wissenschaft und Kunst bildet zu seiner Beratung einen 

Denkmalrat. 

 

(2) Dem Denkmalrat sollen je ein Vertreter der mit Denkmalpflege und Denkmalschutz be-

faßten Fachgebiete wie Kunstgeschichte, Vorgeschichte, Architektur, Städtebau, Geschichte, 

Volkskunde und bildende Künste, des Hessischen Museumsverbandes, des Hessischen Lan-

desamtes für geschichtliche Landeskunde, der staatlichen Hochbauverwaltung, der evangeli-

schen und katholischen Kirche, der kommunalen Spitzenverbände und des Haus- und Grund-

besitzervereins angehören, die qualifizierte Kenntnisse der Denkmalpflege und des Denkmal-

schutzes besitzen. 

 

(3) Die im Hessischen Landtag vertretenen politischen Parteien entsenden je einen Vertreter 

mit beratender Stimme. 

 

(4) Vertreter der für Denkmalschutz, Umweltschutz, Landschaftspflege, Naturschutz und 

Raumordnung zuständigen oberen Landesbehörden sollen zu den Sitzungen des Denkmalrates 

eingeladen werden. 

 

(5) Das Nähere bestimmt die Satzung des Denkmalrates, die der Minister für Wissenschaft 

und Kunst erläßt. 

 

§ 6 

Zuständigkeiten 

(1) Für Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes sind die unteren Denkmalschutzbehörden zu-

ständig, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 

 

(2) Bei Maßnahmen an Kulturdenkmälern, die im Eigentum des Bundes oder des Landes Hes-

sen stehen, entscheidet die oberste Denkmalschutzbehörde oder die von ihr bestimmte Behör-

de. § 11 Abs. 2, §§ 12, 25 und 26 finden auf Kulturdenkmäler im Eigentum des Landes Hes-

sen keine Anwendung. 

 

(3) Können bei Gefahr im Verzug die zuständigen Behörden nicht rechtzeitig tätig werden, 

soll die Polizei nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung die 

erforderlichen vorläufigen Maßnahmen treffen. Die zuständige Behörde ist unverzüglich zu 

unterrichten. 

§ 7 
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Allgemeine Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben diejenigen Maßnahmen zu treffen, die ihnen nach 

pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen, um Kulturdenkmäler zu schützen, zu er-

halten und zu bergen sowie Gefahren von ihnen abzuwenden. Sie haben bei allen Entschei-

dungen den berechtigten Interessen der Eigentümer oder Besitzer von Kulturdenkmälern 

Rechnung zu tragen. Bei Kulturdenkmälern, die der unmittelbaren Religionsausübung dienen, 

sind die von den Leitungen der Religionsgesellschaften festgestellten religiösen Belange vor-

rangig zu berücksichtigen. 

 

(2) Soweit ein Vorhaben nach diesem Gesetz einer Genehmigung bedarf, kann diese unter 

Bedingungen oder Auflagen erteilt werden. 

 

(3) Durch die Erteilung von Genehmigungen auf Grund dieses Gesetzes werden Genehmi-

gungen, die auf Grund anderer Rechtsvorschriften erforderlich sind, nicht ersetzt. Baugeneh-

migungen und bauordnungsrechtliche Zustimmungen schließen die denkmalschutzrechtliche 

Genehmigung ein; sie bedürfen insoweit der Zustimmung der Denkmalschutzbehörde. 

 

§ 8 

Beseitigung widerrechtlicher Maßnahmen 

Wer eine Maßnahme, die nach diesem Gesetz der Genehmigung bedarf, ohne die erforderli-

che Genehmigung oder im Widerspruch zu den bei der Genehmigung erteilten Auflagen 

durchführt, ist auf Anordnung der Denkmalschutzbehörde verpflichtet, den alten Zustand 

wieder herzustellen oder das Kulturdenkmal auf andere Weise entsprechend den Auflagen der 

Denkmalschutzbehörde instandzusetzen. 

 

  

Zweiter Abschnitt 

Besondere Vorschriften 

 

§ 9 

Kulturdenkmäler 

(1) Unbewegliche Kulturdenkmäler werden nachrichtlich in ein öffentliches Verzeichnis 

(Denkmalbuch) aufgenommen; Bodendenkmäler jedoch nur, wenn sie oberirdisch sichtbar 

oder von besonderer Bedeutung sind. Der Schutz unbeweglicher Kulturdenkmäler und der 

Bodendenkmäler ist nicht davon abhängig, daß sie in das Denkmalbuch eingetragen sind. 

 

(2) Bewegliche Kulturdenkmäler sind in das Denkmalbuch einzutragen, wenn es sich bei 

ihnen 

 

1. um Zubehör eines Baudenkmals handelt, das mit der Hauptsache aus künstlerischen, ge-

schichtlichen oder sonstigen Gründen eine Einheit bildet, 

 

oder 

 

2. um Gegenstände der bildenden Kunst handelt, deren Zugehörigkeit zu einem bestimmten 

Ort historisch begründet ist und deren Verbleib an Ort und Stelle im öffentlichen Interesse 

liegt. 

 

(3) Von der Eintragung beweglicher Kulturdenkmäler sind Gegenstände ausgenommen, die 

von einer staatlichen Sammlung verwaltet werden. Die Denkmalfachbehörde soll von der 
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Eintragung von Gegenständen in anderen Sammlungen, soweit diese fachlich betreut werden, 

Abstand nehmen. 

 

§ 10 

Denkmalbuch 

(1) Das Denkmalbuch wird von der Denkmalfachbehörde geführt. Die Eintragung erfolgt von 

Amts wegen oder auf Antrag. Antragsberechtigt sind der Eigentümer des Kulturdenkmals, die 

Gemeinde, in der das Denkmal gelegen ist, sowie der Beirat nach § 3 Abs. 3. 

 

(2) Die Eintragung ist von Amts wegen zu löschen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 

nicht mehr vorliegen. 

 

(3) Eintragungen erfolgen im Benehmen mit der Gemeinde. 

 

(4) Eigentümer sollen von der Eintragung unterrichtet werden. Die Unterrichtung kann bei 

Gesamtanlagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 1) durch Bekanntmachung im Staatsanzeiger für das Land 

Hessen erfolgen. 

 

(5) Vor der Eintragung beweglicher Kulturdenkmäler sind die Eigentümer zu hören und von 

deren Vollzug unverzüglich zu unterrichten. 

 

(6) Die unteren Denkmalschutzbehörden und die Gemeinden führen für ihr Gebiet Auszüge 

aus dem Denkmalbuch. Die Einsicht in das Denkmalbuch und seine Auszüge ist jedermann 

gestattet. Die Daten des Denkmalbuches können über geeignete, öffentlich verfügbare Tele-

kommunikationsmittel bereitgestellt werden. 

 

§ 11 

Erhaltungspflicht 

(1) Eigentümer, Besitzer und Unterhaltungspflichtige von Kulturdenkmälern sind verpflichtet, 

diese im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und pfleglich zu behandeln. 

 

(2) Das Land sowie die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen hierzu durch Zuschüsse 

nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel bei. 

 

§ 12 

Durchsetzung der Erhaltung 

(1) Kommen Eigentümer, Besitzer oder sonstige Unterhaltungspflichtige ihren Verpflichtun-

gen nach § 11 nicht nach und tritt hierdurch eine Gefährdung des Kulturdenkmals ein, können 

sie von den Denkmalschutzbehörden verpflichtet werden, erforderliche Erhaltungsmaßnah-

men durchzuführen. 

 

(2) Erfordert der Zustand eines Kulturdenkmals zu seiner Instandhaltung, Instandsetzung oder 

zu seinem Schutz Maßnahmen, ohne deren unverzügliche Durchführung es gefährdet würde, 

können die Denkmalschutzbehörden diejenigen Maßnahmen selbst durchführen, die zur Ab-

wendung einer unmittelbaren Gefahr für den Bestand des Kulturdenkmals geboten sind. Ei-

gentümer und Besitzer sind verpflichtet, solche Maßnahmen zu dulden. Eigentümer, Besitzer 

und sonstige Unterhaltungspflichtige können im Rahmen des Zumutbaren zur Erstattung der 

entstandenen Kosten herangezogen werden. 
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§ 13 

Nutzung von Kulturdenkmälern 

Werden Kulturdenkmäler nicht mehr entsprechend ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung 

genutzt, sollen die Eigentümer eine Nutzung anstreben, die eine möglichst weitgehende Erhal-

tung der Substanz auf die Dauer gewährleistet. 

 

§ 14 

Auskunfts- und Duldungspflichten 

(1) Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmälern sind verpflichtet, die zur Erfüllung der 

Aufgaben des Denkmalschutzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

(2) Denkmalschutzbehörden und Denkmalfachbehörde sind nach vorheriger Benachrichtigung 

der Eigentümer und Besitzer berechtigt, Grundstücke zu betreten und Kulturdenkmäler zu 

besichtigen, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes erforderlich ist. 

Wohnungen dürfen gegen den Willen des Besitzers nur zur Abwendung drohender Gefahr für 

Kulturdenkmäler betreten werden. Die Unverletzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 des 

Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt. 

 

§ 15 

Zugang zu Kulturdenkmälern 

Kulturdenkmäler oder Teile derselben sollen der Öffentlichkeit soweit wie möglich zugäng-

lich gemacht werden, wenn der öffentliche Zutritt zugemutet werden kann. Die Denkmalfach-

behörde soll mit dem Eigentümer solcher Denkmäler Vereinbarungen über den freien Zutritt 

treffen; dies gilt insbesondere dann, wenn für die Erhaltung des Denkmals öffentliche Mittel 

aufgewendet werden oder aufgewendet worden sind. 

 

§ 16 

Genehmigungspflichtige Maßnahmen 

(1) Der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedarf, wer ein Kulturdenkmal oder Teile 

davon 

 1. zerstören oder beseitigen, 

 2. an einen anderen Ort verbringen, 

 3. umgestalten oder instandsetzen, 

 4. mit Werbeanlagen versehen 

will. 

  

(2) Der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedarf ferner, wer in der Umgebung eines 

unbeweglichen Kulturdenkmals Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will, wenn sich 

dies auf den Bestand oder das Erscheinungsbild des Kulturdenkmales auswirken kann. 

  

(3) Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls 

dem nicht entgegenstehen. Eine Maßnahme an einer Gesamtanlage (§ 2 Abs. 2 Nr. 1) ist zu 

genehmigen, wenn sie deren historisches Erscheinungsbild nur unerheblich oder nur vorüber-

gehend beeinträchtigt. Die Behörde hat sowohl private als auch öffentliche Interessen des 

Klima- und Ressourcenschutzes sowie den Grad der Schutzwürdigkeit der Denkmäler in an-

gemessener Weise zu berücksichtigen. 
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§ 17 

Anzeigepflichtige Maßnahmen 

(1) Eigentümer und Besitzer haben Schäden und Mängel, die an Kulturdenkmälern auftreten 

und ihren Denkmalwert und ihre Substanz beeinträchtigen, unverzüglich der Denkmalschutz-

behörde anzuzeigen. 

 

(2) Wird ein bewegliches eingetragenes Kulturdenkmal veräußert, so haben Veräußerer und 

Erwerber den Eigentumswechsel innerhalb eines Monats den zuständigen Denkmalschutzbe-

hörden anzuzeigen. 

 

§ 18 

Genehmigungsverfahren 

(1) Der Genehmigungsantrag ist der zuständigen Behörde (§ 6) schriftlich mit allen für die 

Beurteilung des Vorhabens und der Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unterlagen einzu-

reichen. Im Einzelfall kann verlangt werden, daß der Genehmigungsantrag durch vorbereiten-

de Untersuchungen am Kulturdenkmal ergänzt wird. 

 

(1a) Über den Antrag auf Genehmigung nach Abs. 1 Satz 1 entscheidet die zuständige Behör-

de innerhalb einer Frist von drei Monaten. § 42a Abs. 2 Satz 2 bis 4 des Hessischen Verwal-

tungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend. 

 

(1b) Das Verfahren nach Abs. 1 Satz 1 kann über eine einheitliche Stelle nach Teil V Ab-

schnitt 1a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. 

 

(2) Soweit die besondere Eigenart eines Kulturdenkmales dies gebietet, kann die Leitung oder 

Ausführung von Arbeiten, die besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzen, durch 

denkmalfachlich geeignete Personen verlangt werden. 

 

(3) Die Denkmalschutzbehörden beteiligen die Denkmalfachbehörde an ihren Entscheidun-

gen. Kommt zwischen unterer Denkmalschutzbehörde und Denkmalfachbehörde kein Einver-

nehmen zustande, ist die Weisung der obersten Denkmalschutzbehörde einzuholen. 

 

(4) Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit 

der Ausführung begonnen oder die Ausführung ein Jahr unterbrochen worden ist. Die Fristen 

nach Satz 1 können auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden. 

 

 

Dritter Abschnitt 

Bodendenkmäler 

 

§ 19 

Bodendenkmäler 

Bodendenkmäler im Sinne der folgenden Bestimmungen sind bewegliche oder unbewegliche 

Sachen, bei denen es sich um Zeugnisse, Überreste oder Spuren menschlichen, tierischen oder 

pflanzlichen Lebens handelt, die aus Epochen und Kulturen stammen, für die Ausgrabungen 

und Funde eine der Hauptquellen wissenschaftlicher Erkenntnisse sind. Die Vorschriften des 

Naturschutzrechts bleiben unberührt. 
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§ 20 

Funde 

(1) Wer Bodendenkmäler entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich der Denkmalfachbehör-

de anzuzeigen. Die Anzeige kann auch gegenüber der Gemeinde oder der unteren Denkmal-

schutzbehörde erfolgen; diese leiten die Anzeige unverzüglich der Denkmalfachbehörde zu. 

 

(2) Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer des Grundstücks sowie der Leiter der 

Arbeiten, bei denen die Sache entdeckt worden ist. 

 

(3) Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im un-

veränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des 

Fundes zu schützen. Die Denkmalfachbehörde soll der Fortsetzung der Arbeiten zustimmen, 

wenn ihre Unterbrechung unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht. 

 

(4) Die Denkmalfachbehörde ist berechtigt, den Fund zu bergen, auszuwerten und zur wissen-

schaftlichen Bearbeitung vorübergehend in Besitz zu nehmen. 

 

§ 21 

Nachforschungen 

Nachforschungen, insbesondere Grabungen mit dem Ziel, Bodendenkmäler zu entdecken, 

bedürfen der Genehmigung der obersten Denkmalschutzbehörde. § 20 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

 

§ 22 

Grabungsschutzgebiete 

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung bestimmte abgegrenzte 

Gebiete befristet oder auf unbefristete Zeit zu Grabungsschutzgebieten erklären, wenn eine 

begründete Vermutung besteht, daß sie Bodendenkmäler von wissenschaftlicher oder ge-

schichtlicher Bedeutung bergen. 

 

(2) In Grabungsschutzgebieten bedürfen Arbeiten, die Bodendenkmäler aus vor- und frühge-

schichtlicher Zeit gefährden können, der Genehmigung der obersten Denkmalschutzbehörde. 

Die bisherige land- und forstwirtschaftliche Nutzung bleibt im bisherigen Ausmaß unberührt. 

 

§ 23 

Nutzungsbeschränkungen 

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde kann die wirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks 

oder eines Grundstücksteils beschränken, in dem sich Bodendenkmäler von wissenschaftli-

cher oder geschichtlicher Bedeutung befinden. Berechtigter ist das Land, vertreten durch die 

Denkmalfachbehörde. 

 

(2) Die Beschränkung nach Abs. 1 ist auf Ersuchen der obersten Denkmalschutzbehörde im 

Grundbuch einzutragen. 

 

§ 24 

Schatzregal 

(1) Bodendenkmäler, die als bewegliche Sachen herrenlos oder so lange verborgen gewesen 

sind, dass ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit ihrer Entdeckung Eigentum 

des Landes, wenn sie einen hervorragenden wissenschaftlichen Wert haben oder bei staatli-

chen Nachforschungen oder in Grabungsschutzgebieten (§ 22) entdeckt wurden. Sie sind un-

verzüglich der Denkmalfachbehörde zu überlassen. Die Finderin oder der Finder wird von 

Kosten und Aufwand der Überlassung freigestellt. 



 

© Wolfgang Karl Göhner (Stand: 19.02.2015)     

77 

(2) Das nach Abs. 1 erworbene Eigentum erlischt, wenn die oberste Denkmalschutzbehörde 

nicht innerhalb von drei Monaten, nachdem das Land die Sache in Besitz genommen hat, ge-

genüber der zuständigen Denkmalfachbehörde zur Eintragung in das Denkmalbuch (§ 10) 

erklärt, das Eigentum behalten zu wollen. Erlischt das Eigentum des Landes, so fällt das Ei-

gentum an die nach § 984 des Bürgerlichen Gesetzbuches Berechtigten. 

 

(3) Erklärt das Land nach Abs. 2, das Eigentum behalten zu wollen, hat die Finderin oder der 

Finder Anspruch auf eine angemessene Belohnung, es sei denn, die Sachen sind bei unerlaub-

ten Nachforschungen entdeckt worden. Über die Höhe entscheidet die oberste Denkmal-

schutzbehörde unter Berücksichtigung des Verkehrswertes und des besonderen kulturhistori-

schen Wertes. 

 

 

Vierter Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

 

§ 25 

Enteignung 

(1) Die Enteignung ist zugunsten des Landes, eines Landkreises, einer Gemeinde oder einer 

rechtsfähigen Stiftung zulässig, soweit sie erforderlich ist, damit 

 

1. ein Kulturdenkmal in seinem Bestand oder Erscheinungsbild erhalten bleibt, 

 

2. ein Bodendenkmal (§ 19) wissenschaftlich ausgewertet oder der Allgemeinheit zugänglich 

gemacht werden kann, 

 

3. in einem Grabungsschutzgebiet (§ 22) planmäßige Nachforschungen betrieben werden 

können. 

 

(2) Im übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften über die Enteignung. Antragsberechtigt ist 

die Denkmalfachbehörde. 

 

§ 26 

Sonstige entschädigungspflichtige Maßnahmen 

(1) Stellen Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes eine Enteignung dar, ist eine angemessene 

Entschädigung in Geld zu leisten. Führt eine entschädigungspflichtige eigentumsbeschrän-

kende Maßnahme dazu, daß der Eigentümer das Eigentum nicht mehr wirtschaftlich zumutbar 

nutzen kann, so kann er statt dessen die Übernahme des Eigentums gegen angemessene Ent-

schädigung verlangen. 

 

(2) Die Grundsätze der Entschädigung bei der förmlichen Enteignung sind entsprechend an-

zuwenden. Enteignungsbegünstigt ist das Land, vertreten durch die Denkmalfachbehörde. Die 

Gemeinden und Gemeindeverbände sollen sich an der Entschädigung im Rahmen ihrer Leis-

tungsfähigkeit beteiligen. 

 

§ 27 

Bußgeldbestimmungen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
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1. genehmigungspflichtige Maßnahmen entgegen § 16, § 21 Satz 1 oder § 22 Abs. 2 Satz 1 

ohne Genehmigung beginnt oder durchführt oder einer von der zuständigen Behörde mit der 

Genehmigung erteilten Auflage zuwiderhandelt; 

 

2. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 2 Maßnahmen der Denkmalschutzbehörde zur Abwendung einer 

unmittelbaren Gefahr für den Bestand eines Kulturdenkmals nicht duldet; 

 

3. der Auskunftspflicht nach § 14 Abs. 1 nicht nachkommt oder entgegen § 14 Abs. 2 Satz 1 

den Beauftragten der zuständigen Behörde das Betreten von Grundstücken oder Besichtigen 

von Kulturdenkmälern nicht gestattet; 

 

4. entgegen § 17 Abs. 2 den Eigentumswechsel eines beweglichen eingetragenen Kultur-

denkmales nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt; 

 

5. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 1 einen Fund nicht unverzüglich anzeigt; 

 

6. entgegen § 20 Abs. 3 den Fund oder die Fundstelle nicht bis zum Ablauf einer Woche nach 

der Anzeige in unverändertem Zustand läßt; 

 

7. den von der Denkmalfachbehörde erlassenen, vollziehbaren Anordnungen zur Bergung, 

Auswertung und zur wissenschaftlichen Bearbeitung nach § 20 Abs. 4 zuwiderhandelt 

 

oder 

 

8. einer Nutzungsbeschränkung nach § 23 Abs. 1 zuwiderhandelt. 

 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 2 bis 8 und Nr. 1, mit Ausnahme, der Zuwider-

handlungen gegen § 16 Abs. 1 Nr. 1, können mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtau-

send Euro geahndet werden. Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 1 können im Falle der 

Zuwiderhandlung gegen § 16 Abs. 1 Nr. 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro 

geahndet werden. 

 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten ist die untere Denkmalschutzbehörde. 

 

(4) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 Nr. 1 begangen worden, so können die zur Vor-

bereitung oder Begehung gebrauchten oder bestimmten Gegenstände eingezogen werden. § 

19 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 

 

§ 28 

Staatskirchenverträge 

(1) Art. 20 Satz 2 des Vertrages des Landes Hessen mit den Evangelischen Landeskirchen in 

Hessen vom 18. Februar 1960 (GVBl. S. 54) und Art. V Satz 2 des Vertrages des Landes Hes-

sen mit den Katholischen Bistümern in Hessen vom 9. März 1963 (GVBl. I S. 102) bleiben 

unberührt. Die Vorschriften des § 16 Abs. 1 Nr. 3 und des § 17 Abs. 2 finden insoweit keine 

Anwendung. 

 

(2) Bei kircheneigenen Kulturdenkmälern ist die Kirchenleitung in den Verfahren nach § 10 

Abs. 4 und 5 zu beteiligen. 

 

 



 

© Wolfgang Karl Göhner (Stand: 19.02.2015)     

79 

§ 29 

Aufhebung von Vorschriften 

Die diesem Gesetz entgegenstehenden Vorschriften werden aufgehoben. Namentlich werden 

folgende Vorschriften aufgehoben, soweit sie nicht bereits außer Kraft sind: 

 

1. ... Änderungsvorschrift 

 

2. ... Änderungsvorschrift 

 

3. ... Änderungsvorschrift 

 

4. ... Änderungsvorschrift 

 

§ 30 

Ausführungsvorschriften 

Der Minister für Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vor-

schriften zu erlassen über 

 

1. Form, Inhalt und Führung des Denkmalbuches und seiner Auszüge einschließlich der Un-

terrichtung der Öffentlichkeit und der Eigentümer, 

 

2. die nähere Ausgestaltung des Genehmigungsverfahrens einschließlich der nach § 18 Abs. 2 

erforderlichen Qualifikationen sowie vereinfachter Regelungen bei Maßnahmen, die auf 

Grund ihres Umfanges oder ihrer Eigenart Kulturdenkmäler nicht oder nur unerheblich beein-

trächtigen können, 

 

3. die Übertragung einzelner Zuständigkeiten der obersten Denkmalschutzbehörde auf andere 

Behörden; § 6 Abs. 2 Satz 1 bleibt unberührt. 

 

Diese Ausführungsvorschriften soll der Minister für Wissenschaft und Kunst mit dem Denk-

malrat beraten. 

 

§ 31 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De-

zember 2014 außer Kraft. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Mecklenburg-Vorpommern: 

 

 

Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 1998 

(GVOBl. M-V S. 12, Glied.-Nr.: 224-2), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 

12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 366, 379, 383, 392) 
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Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

(1) Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege ist, die Denkmale als Quellen der Ge-

schichte und Tradition zu schützen, zu pflegen, wissenschaftlich zu erforschen und auf eine 

sinnvolle Nutzung hinzuwirken. 

 

(2) Denkmalschutz und Denkmalpflege obliegen dem Land, den Landkreisen und Gemeinden. 

Die Landkreise und Gemeinden nehmen diese Aufgaben als Auftragsangelegenheiten nach 

Maßgabe dieses Gesetzes wahr. 

 

(3) Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des Denkmalschutzes und 

der Denkmalpflege zu berücksichtigen. Bei der Abwägung ist eine Erhaltung und sinnvolle 

Nutzung der Denkmale und Denkmalbereiche anzustreben. Die für den Denkmalschutz und 

die Denkmalpflege zuständigen Behörden sind frühzeitig zu beteiligen. 

  

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Denkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von 

Sachen, an deren Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht, wenn die Sachen 

bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwick-

lung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen sind und für die Erhaltung und Nutzung künst-

lerische, wissenschaftliche, geschichtliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vor-

liegen. 

 

(2) Baudenkmale sind Denkmale, die aus baulichen Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen 

bestehen. Ebenso zu behandeln sind Garten-, Friedhofs- und Parkanlagen sowie andere von 

Menschen gestaltete Landschaftsteile, wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. 

Historische Ausstattungsstücke sind wie Baudenkmale zu behandeln, sofern sie mit dem Bau-

denkmal eine Einheit von Denkmalwert bilden. 

 

(3) Denkmalbereiche sind Gruppen baulicher Anlagen, die aus den in Absatz 1 genannten 

Gründen erhaltenswert sind, unabhängig davon, ob die einzelnen baulichen Anlagen für sich 

Baudenkmale sind. Denkmalbereiche können Stadtgrundrisse, Stadt-, Ortsbilder und -

silhouetten, Stadtteile und -viertel, Siedlungen, Gehöftgruppen, Straßenzüge, bauliche Ge-

samtanlagen, Produktionsstätten und Einzelbauten sein sowie deren engere Umgebung, sofern 

sie für deren Erscheinungsbild bedeutend sind. Mit dem Denkmalbereich wird das äußere 

Erscheinungsbild geschützt. 

 

(4) Bewegliche Denkmale sind alle nicht ortsfesten Denkmale. 

 

(5) Bodendenkmale sind bewegliche oder unbewegliche Denkmale, die sich im Boden, in 

Mooren sowie in Gewässern befinden oder befanden. Als Bodendenkmale gelten auch 

 

- Zeugnisse, die von menschlichen und mit diesem im Zusammenhang stehenden tierischen 

und pflanzlichen Leben in der Vergangenheit künden, 
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- Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, die durch nicht 

mehr selbständig erkennbare Bodendenkmale hervorgerufen worden sind, sofern sie die Vo-

raussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. 

 

(6) Auf Archivgut finden die Vorschriften des Gesetzes keine Anwendung. 

 

 

Zweiter Abschnitt 

Behörden des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

 

§ 3 

Denkmalschutzbehörden 

Denkmalschutzbehörden sind 

1. das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur als oberste Denkmalschutzbehörde 

und 

2. die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte 

als untere Denkmalschutzbehörden. 

  

Sofern nichts anderes bestimmt ist, sind die unteren Denkmalschutzbehörden für den Vollzug 

dieses Gesetzes zuständig. Sie arbeiten mit den am Denkmalschutz und der Denkmalpflege 

interessierten Verbänden, Bürgern und ehrenamtlichen Denkmalpflegern zusammen.  

 

§ 4 

Denkmalfachbehörde 

(1) Fachbehörde ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. Es berät und unterstützt 

die Gemeinden, Landkreise, kreisfreien Städte und großen kreisangehörigen Städte in der 

Denkmalpflege und dem Denkmalschutz. Es wirkt fachlich bei den Entscheidungen der unte-

ren Denkmalschutzbehörden und der obersten Denkmalschutzbehörde mit. 

  

(2) Die Denkmalfachbehörde nimmt im Rahmen der Denkmalpflege insbesondere folgende 

Aufgaben wahr: 

 1. Systematische Erfassung der Denkmale (Inventarisierung), 

 2. wissenschaftliche Untersuchung und Erforschung der Denkmale sowie Veröffentlichung 

und wissenschaftliche Behandlung der Fragen von Methodik und Praxis der Denkmalpflege, 

 3. Anleitung und Betreuung von Konservierung und Restaurierung von Denkmalen sowie 

fachliche Überwachung dieser Maßnahmen, 

 4. wissenschaftliche Ausgrabungen, Bergung und Restaurierung von Bodendenkmalen, 

Überwachung dieser Maßnahmen sowie die Erfassung der beweglichen Bodendenkmale, 

 5. Bewirtschaftung der ihnen vom Land bereitgestellten Mittel für Denkmalpflege, 

 6. allgemeine Vertretung der Interessen der Denkmalpflege bei Planungen und sonstigen 

Maßnahmen, 

 7. die Denkmalfachbehörde kann auf Vorschlag der unteren Denkmalschutzbehörden ehren-

amtliche Denkmalpfleger ernennen. 

  

(3) Aufgaben der Denkmalfachbehörde, die Bodendenkmale im Sinne des § 2 Abs. 5 betref-

fen, die zugleich die Voraussetzungen eines Naturdenkmals nach § 28 Abs. 1 des Bundesna-

turschutzgesetzes oder eines gesetzlich geschützten Geotops nach § 20 Abs. 2 des Natur-

schutzausführungsgesetzes erfüllen, nehmen jene im Einvernehmen mit der zuständigen Na-

turschutzbehörde wahr. Kommt das Einvernehmen nicht zustande, entscheidet die nächsthö-

here Behörde in Benehmen mit der Naturschutzbehörde derselben Verwaltungsebene.   
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§ 5 

Denkmalliste 

(1) Denkmale sind in die Denkmallisten einzutragen. Die Denkmallisten führen die unteren 

Denkmalschutzbehörden getrennt nach Bodendenkmalen, Baudenkmalen und beweglichen 

Denkmalen. Bewegliche Denkmale sind nur einzutragen, wenn dies wegen ihrer besonderen 

Bedeutung, die auch in einem historischen Ortsbezug liegen kann, angebracht erscheint. Wer-

den bewegliche Denkmale in einer öffentlichen Sammlung betreut, so bedürfen sie nicht der 

Eintragung in die Denkmalliste. Der Eigentümer und die Gemeinde sollen vor der Eintragung 

des Denkmals in die jeweilige Denkmalliste angehört werden und sind von der Eintragung 

aller Denkmale in die jeweiligen Denkmallisten zu benachrichtigen. Veränderungen an den 

Denkmallisten dürfen nur nach Anhörung der Denkmalfachbehörde vorgenommen werden. 

 

(2) Der Schutz durch dieses Gesetz ist nicht davon abhängig, daß Denkmale in die Denkmal-

listen eingetragen sind. Die §§ 6, 7, 8 und 9 gelten jedoch für bewegliche Denkmale nur, 

wenn sie in die Denkmalliste eingetragen sind. 

 

(3) Die Ausweisung der Denkmalbereiche ergeht nach Anhörung der Denkmalfachbehörde 

und im Einvernehmen mit den Gemeinden durch Rechtsverordnung der unteren Denkmal-

schutzbehörde. Die Denkmalbereiche sind von der unteren Denkmalschutzbehörde ortsüblich 

bekannt zu machen. 

 

(4) Die Eintragung ist von Amts wegen zu löschen, wenn die Eintragungsvoraussetzungen 

nicht mehr vorliegen. 

 

(5) Die Denkmallisten stehen jedermann zur Einsicht offen. Die Denkmallisten für Boden-

denkmale und bewegliche Denkmale können nur von demjenigen eingesehen werden, der ein 

berechtigtes Interesse nachweist. 

 

 

Dritter Abschnitt 

Maßnahmen für Denkmale 

 

§ 6 

Erhaltungspflicht 

(1) Eigentümer, Besitzer und Unterhaltungspflichtige von Denkmalen sind verpflichtet, diese 

im Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht instand zu setzen, zu erhalten und pfleglich zu 

behandeln. 

 

(2) Das Land, die Landkreise sowie die Gemeinden können hierzu durch Zuwendungen bei-

tragen. 

 

(3) Bei allen Entscheidungen nach diesem Gesetz sind die berechtigten Interessen der Eigen-

tümer der Denkmale zu berücksichtigen. 

 

(4) Werden Denkmale nicht mehr entsprechend ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung ge-

nutzt, ist durch die Eigentümer eine Nutzung abzusichern, die eine möglichst weitgehende 

Erhaltung der Substanz auf die Dauer gewährleistet. 

 

(5) Wird in ein Denkmal eingegriffen, so hat der Verursacher des Eingriffes alle Kosten zu 

tragen, die für die Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung und Dokumentation 

des Denkmals anfallen. 
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§ 7 

Genehmigungspflichtige Maßnahmen 

(1) Der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörden bedarf, wer 

 

1) Denkmale beseitigen, verändern, an einen anderen Ort verbringen oder die bisherige Nut-

zung ändern will, 

 

2) in der Umgebung von Denkmalen Maßnahmen durchführen will, wenn hierdurch das Er-

scheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich beeinträchtigt wird. 

 

Vor der Entscheidung hat die untere Denkmalschutzbehörde die Denkmalfachbehörde zu hö-

ren. Der Genehmigung bedarf es nicht, wenn bei Vorhaben nach § 77 Abs. 1 der Landesbau-

ordnung Mecklenburg-Vorpommern die Denkmalfachbehörde zugestimmt hat. 

 

(2) Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung ist schriftlich mit den zur Beurteilung des 

Vorhabens erforderlichen Unterlagen bei einer unteren Denkmalschutzbehörde einzureichen. 

Im Einzelfall kann verlangt werden, dass der Genehmigungsantrag durch vorbereitende Un-

tersuchungen, insbesondere durch eine denkmalpflegerische Zielstellung gemäß Absatz 3 

Nr. 1, ergänzt wird. 

 

(3) Die Genehmigung ist zu erteilen, 

 

1)bei Übereinstimmung der in Aussicht genommenen Maßnahmen mit einer von dem fachlich 

zuständigen Landesamt bestätigten, von dem Eigentümer oder Auftraggeber zu erstellenden 

denkmalpflegerischen Zielstellung der an dem Denkmal zu ergreifenden Maßnahmen und 

wenn sonstige Gründe des Denkmalschutzes oder der Denkmalpflege nicht entgegenstehen, 

 

2)wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse die Maßnahme verlangt 

 

(4) Im übrigen kann die Genehmigung versagt werden, wenn und soweit gewichtige Gründe 

des Denkmalschutzes für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen. 

 

(5) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden, soweit dies zum Schutz 

des Denkmals erforderlich ist. Bei der Entscheidung sind die berechtigten Belange des Ver-

pflichteten zu berücksichtigen. 

 

(6) Erfordert die genehmigungspflichtige Maßnahme nach anderen gesetzlichen Bestimmun-

gen eine Planfeststellung, Genehmigung, Erlaubnis, Bewilligung, Zulassung oder Zustim-

mung, so ersetzt diese Entscheidung die Genehmigung nach Absatz 1. Die nach Satz 1 zu-

ständigen Behörden haben vor der Erteilung einer Genehmigung das Einvernehmen mit dem 

fachlich zuständigen Landesamt herzustellen. Kann das Einvernehmen nicht binnen vier Wo-

chen hergestellt werden, so entscheidet die zuständige oberste Landesbehörde innerhalb von 

vier Wochen abschließend. 

 

§ 8 

Veräußerungs- und Veränderungsanzeige 

Wird ein Denkmal veräußert, so haben der frühere und der neue Eigentümer den Eigentü-

merwechsel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats, der für die Führung der 

Denkmalliste fachlich zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Anzeige eines Pflichtigen befreit 

den anderen. 
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§ 9 

Auskunfts- und Duldungspflichten 

(1) Eigentümer, Besitzer und sonstige Nutzungsberechtigte sind dazu verpflichtet, Auskünfte 

zu erteilen, die zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

notwendig sind. 

 

(2) Die unteren Denkmalschutzbehörden sowie die Denkmalfachbehörde oder ihre Vertreter 

sind berechtigt, Grundstücke und Wohnungen zu betreten sowie Prüfungen und Untersuchun-

gen anzustellen, soweit dies für die Belange der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes, 

insbesondere zur Eintragung in die Denkmalliste oder anderer Maßnahmen nach diesem Ge-

setz dringend erforderlich ist. Das Betreten von Wohnungen ist ohne Einwilligung des Eigen-

tümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter nur bei Gefahr im Verzuge zulässig. 

 

(3) Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird 

durch dieses Gesetz eingeschränkt. 

  

§ 10 

Denkmale der Kirchen und öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften 

(1) Die Kirchen und das Land tragen gemeinsam Verantwortung für den Schutz und Erhalt 

der kirchlichen Denkmale. 

 

(2) Die Kirchen stellen sicher, daß ihre Denkmale erhalten bleiben und der Allgemeinheit 

zugänglich gemacht werden, sofern hieran ein öffentliches Interesse besteht. Insoweit sind 

Enteignungen nach dem Denkmalschutzrecht unzulässig. 

 

(3) Bei Entscheidungen über Denkmale, die gottesdienstlichen, kultischen oder gleichartigen 

kirchlichen Zwecken unmittelbar dienen, berücksichtigen die Denkmalschutzbehörden die 

von den kirchlichen Oberbehörden festgestellten Belange. Die kirchliche Oberbehörde ent-

scheidet im Benehmen mit der obersten Denkmalschutzbehörde, falls die untere Denkmal-

schutzbehörde oder die Denkmalfachbehörde die geltend gemachten Belange nicht anerkennt. 

 

(4) Durch Vereinbarungen können den Kirchen Aufgaben des Denkmalschutzes übertragen 

werden. 

 

(5) Das Land nimmt bei der Förderung nach dem Denkmalrecht, auch bei der Vergabe von 

Mitteln, Rücksicht auf die besonderen denkmalpflegerischen Aufgaben der Kirchen. Es setzt 

sich dafür ein, daß die Kirchen auch von solchen Einrichtungen Hilfe erhalten, die auf natio-

naler und internationaler Ebene für die Kultur- und Denkmalpflege tätig sind. 

 

 

Vierter Abschnitt 

Besondere Maßnahmen 

  

§ 11 

Fund von Denkmalen 

(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen 

ist, daß an ihrer Erhaltung gemäß § 2 Abs. 1 ein öffentliches Interesse besteht, hat dies unver-

züglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für 

 

- den Entdecker, 
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- den Leiter der Arbeiten, 

 

- den Grundeigentümer, 

 

- zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. 

 

(2) Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde zu erfolgen. Sie leitet die 

Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde weiter. 

 

(3) Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflich-

tung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens 

nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumut-

baren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies 

erfordert. 

 

(4) Die Denkmalfachbehörde, die unteren Denkmalschutzbehörden mit Genehmigung der 

Denkmalfachbehörde sowie deren Beauftragte sind berechtigt, das Denkmal zu bergen und 

für die Auswertung und die wissenschaftliche Erforschung bis zu einem Jahr in Besitz zu 

nehmen. Dabei sind alle zur Erhaltung des Denkmals notwendigen Maßnahmen zu treffen. 

Die Denkmalfachbehörde kann die Frist um ein Jahr verlängern, wenn dies zur Erhaltung des 

Denkmals oder zu seiner wissenschaftlichen Erforschung erforderlich ist. 

 

§ 12 

Nachforschungen 

Nachforschungen, insbesondere Grabungen oder der Einsatz von technischen Suchgeräten, 

mit dem Ziel, Denkmale, insbesondere Bodendenkmale, zu entdecken, bedürfen der Geneh-

migung der obersten Denkmalschutzbehörde. 

 

§ 13 

Schatzregal 

Bewegliche Denkmale, die herrenlos sind oder die so lange verborgen gewesen sind, daß ihr 

Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des Landes, 

wenn sie bei staatlichen Nachforschungen oder in Grabungsschutzgebieten im Sinne des § 16 

entdeckt werden oder wenn sie einen hervorragenden wissenschaftlichen Wert haben. 

 

§ 14 

Grabungsschutzgebiete 

(1) Die untere Denkmalschutzbehörde kann im Benehmen mit der zuständigen Gemeinde 

bestimmte Grundstücke, die voraussichtlich Bodendenkmale enthalten, durch Eintragung in 

die Denkmalliste zu Grabungsschutzgebieten erklären. 

(2) In der Mitteilung an den Eigentümer und die Gemeinde gemäß § 5 Abs. 1 sind die Maß-

nahmen zu bezeichnen, die einer Genehmigung bedürfen. Die Genehmigung erteilt die untere 

Denkmalschutzbehörde. 

 

§ 15 

Sonderregelung bei Maßnahmen zur Gewinnung von Bodenschätzen 

In Gebieten, in denen nach den Zielen der Raumordnung und Landesplanung Maßnahmen 

nach dem Bundesberggesetz vorgesehen sind, ist rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme der 

Denkmalfachbehörde Gelegenheit zur fachwissenschaftlichen Untersuchung von vermuteten 

Denkmalen, insbesondere von Bodendenkmalen, oder zu deren Bergung zu geben. Hierzu 
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sind der unteren Denkmalschutzbehörde rechtzeitig alle einschlägigen Planungen sowie deren 

Änderungen bekanntzugeben. 

 

 

Fünfter Abschnitt 

Denkmalrechtliche Verfügungen, Zugang zu Denkmalen, Kennzeichnung, Entschädigung 

 

§ 16 

Allgemeine Maßnahmen der Denkmalbehörden 

Die unteren Denkmalschutzbehörden haben diejenigen Maßnahmen zu treffen, die ihnen nach 

pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen, um Denkmale zu schützen, zu erhalten 

und zu bergen sowie Gefahren von ihnen abzuwenden. 

 

§ 17 

Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 

(1) Wer eine Handlung, die nach diesem Gesetz der Genehmigung bedarf, ohne Genehmi-

gung, unsachgemäß oder im Widerspruch zu den Auflagen durchführt, muß auf Verlangen der 

zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde die Arbeiten sofort einstellen und den bisherigen 

Zustand wiederherstellen. Bei Gefahr im Verzug kann bis zur Entscheidung der unteren 

Denkmalschutzbehörde die Denkmalfachbehörde die Einstellung der Arbeiten anordnen. Die 

Baueinstellung nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften bleibt unberührt. 

 

(2) Wer widerrechtlich ein Denkmal vorsätzlich oder fahrlässig beschädigt oder zerstört, ist 

auf Verlangen der unteren Denkmalschutzbehörde verpflichtet, das Zerstörte wiederherzustel-

len. 

 

(3) Im übrigen finden die Vorschriften des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ord-

nung in Mecklenburg-Vorpommern Anwendung. 

 

§ 18 

Zugang zu Denkmalen 

(1) Denkmale oder Teile derselben sollen im Rahmen des für den Eigentümer und sonstigen 

Nutzungsberechtigten Zumutbaren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

 

(2) Die unteren Denkmalschutzbehörden sollen mit den Eigentümern und sonstigen Nut-

zungsberechtigten von Denkmalen Vereinbarungen über den Zutritt treffen. 

 

§ 19 

Kennzeichnung der Denkmale 

Denkmale können gekennzeichnet werden. Das Nähere regelt die oberste Denkmalschutzbe-

hörde durch Verwaltungsvorschrift. Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von 

Denkmalen haben die Anbringung von Kennzeichen und Erläuterungstafeln zu dulden. 

 

§ 20 

Durchsetzung der Erhaltung 

(1) Kommen Eigentümer, Besitzer oder sonstige Unterhaltspflichtige ihren Verpflichtungen 

nach § 6 nicht nach und tritt hierdurch eine Gefährdung der Denkmale ein, können sie von der 

unteren Denkmalschutzbehörde verpflichtet werden, erforderliche Erhaltungsmaßnahmen im 

Rahmen des Zumutbaren durchzuführen. 
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(2) Erfordert der Zustand eines Denkmals zu seiner Instandhaltung, Instandsetzung oder zu 

seinem Schutz Maßnahmen, ohne deren unverzügliche Durchführung es gefährdet würde, 

können die Denkmalschutzbehörden diejenigen Maßnahmen selbst durchführen oder einlei-

ten, die zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für den Bestand des Denkmals geboten 

sind. Eigentümer und Besitzer sind verpflichtet, solche Maßnahmen zu dulden. Eigentümer, 

Besitzer und sonstige Unterhaltungspflichtige können im Rahmen des Zumutbaren zur Erstat-

tung der entstandenen Kosten herangezogen werden. 

 

§ 21 

Enteignungen 

(1) Eine Enteignung von Denkmalen ist nach diesem Gesetz zulässig, wenn allein dadurch 

 

1) ein Denkmal in seinem Bestand, seiner Eigenart oder seinem Erscheinungsbild erhalten 

werden kann, 

 

2) ein Denkmal der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden kann, sofern hieran ein öffent-

liches Interesse besteht, oder 

 

3) in einem Grabungsschutzgebiet planmäßige Nachforschungen betrieben werden können. 

 

(2) Im übrigen gilt das Enteignungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

  

§ 22 

Vorkaufsrecht 

(1) Der Gemeinde steht beim Kauf von Grundstücken, auf oder in denen sich Denkmale be-

finden, ein Vorkaufsrecht zu. Es darf nur ausgeübt werden, wenn dadurch die dauernde Erhal-

tung des Denkmals ermöglicht werden soll. Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 

Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegatten, Lebenspartner oder an eine Person veräus-

sert, die mit ihm in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum 

dritten Grad verwandt ist. Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde nicht zu beim Kauf von 

Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz und bei Erbbaurechten. 

 

(2) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zwei Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrages 

durch Verwaltungsakt gegenüber dem Veräußerer ausgeübt werden. Die §§ 504 , 505 Abs. 2 , 

§§ 506 bis 509 und 512 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind anzuwenden. Nach Mitteilung 

des Kaufvertrages ist auf Ersuchen der Gemeinde zur Sicherung ihres Anspruchs auf Über-

eignung des Grundstücks eine Vormerkung in das Grundbuch einzutragen; die Gemeinde 

trägt die Kosten der Eintragung der Vormerkung und ihrer Löschung. Das Vorkaufsrecht ist 

nicht übertragbar. Bei einem Eigentumserwerb aufgrund der Ausübung des Vorkaufsrechts 

erlöschen rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte. Wird die Gemeinde nach Ausübung des Vor-

kaufsrechts im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen, so kann sie das Grundbuchamt ersu-

chen, eine zur Sicherung des Übereignungsanspruches des Käufers im Grundbuch eingetrage-

ne Vormerkung zu löschen; sie darf das Ersuchen nur stellen, wenn die Ausübung des Vor-

kaufsrechts für den Käufer unanfechtbar ist. 

 

(3) Der durch das Vorkaufsrecht Verpflichtete hat der Gemeinde den Inhalt des mit dem Drit-

ten abgeschlossenen Vertrags unverzüglich mitzuteilen; die Mitteilung des Verpflichteten 

wird durch die Mitteilung des Dritten ersetzt. Das Grundbuchamt darf bei Veräußerungen den 

Erwerber als Eigentümer in das Grundbuch eintragen, wenn ihm die Nichtausübung oder das 

Nichtbestehen des Vorkaufsrechts nachgewiesen ist. Besteht ein Vorkaufsrecht nicht oder 
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wird es nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf Antrag eines Beteiligten darüber unverzüglich 

ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis gilt als Verzicht auf die Ausübung des Vorkaufsrechts. 

 

(4) Die Gemeinde kann das Vorkaufsrecht zugunsten einer anderen juristischen Person ausü-

ben; bei juristischen Personen des Privatrechts besteht diese Befugnis nur, sofern die dauernde 

Erhaltung der in oder auf einem Grundstück liegenden Baudenkmale oder ortsfesten Boden-

denkmale zu den satzungsmäßigen Aufgaben der juristischen Person gehört und bei Berück-

sichtigung aller Umstände gesichert ist. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die Gemein-

de kann das Vorkaufsrecht zugunsten eines anderen nur ausüben, wenn ihr die Zustimmung 

des Begünstigten vorliegt. 

 

§ 23 

Entschädigung 

Haben Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes enteignende Wirkung, ist eine Entschädigung 

nach Maßgabe des § 5 des Enteignungsgesetzes zu leisten. 

 

 

Sechster Abschnitt 

Denkmalförderung 

  

§ 24 

Finanzielle Zuwendungen 

Das Land, die Landkreise, die kreisfreien Städte, die großen kreisangehörigen Städte und 

Gemeinden können Zuwendungen zur Pflege von Denkmalen nach Maßgabe der jeweiligen 

Haushalte gewähren. Bei der Vergabe von Zuwendungen ist die Leistungsfähigkeit des Eigen-

tümers zu berücksichtigen. Die Zuwendung setzt einen Antrag voraus. 

  

§ 25 

Bescheinigungen für steuerliche Zwecke 

Die Landkreise, kreisfreien Städte und großen kreisangehörigen Städte sind für die Erteilung 

von Bescheinigungen über Denkmale für steuerliche Zwecke zuständig. 

 

 

Siebter Abschnitt 

Schlußvorschriften 

 

§ 26 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1) eine nach § 8 oder § 11 Abs. 1 erforderliche Anzeige nicht unverzüglich erstattet, 

 

2) Maßnahmen, die nach § 7 Abs. 1 und § 12 der Erlaubnis bedürfen, ohne Erlaubnis oder 

abweichend von ihr durchführt oder durchführen läßt, 

 

3) entdeckte Bodendenkmale oder die Entdeckungsstätte nicht nach § 11 Abs. 3 in unverän-

dertem Zustand erhält, 

 

4) eine nach § 9 Abs. 1 geforderte Auskunft nicht erteilt, 
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5) seinen Verpflichtungen gemäß § 6 Abs. 1 Denkmale im Rahmen des zumutbaren denkmal-

gerecht instand zu setzen, zu erhalten und pfleglich zu behandeln, trotz vollziehbarer, diese 

Verpflichtungen konkretisierender Anordnung der zuständigen Behörden nicht nachkommt. 

Eine Geldbuße darf jedoch nur festgesetzt werden, wenn die Anordnung auf diese Bußgeld-

vorschrift verweist. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen bis zu 150 000 Euro geahndet werden. 

Wird ohne Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ein Denkmal zerstört, kann eine Geldbuße bis zu 1 

500 000 Euro festgesetzt werden. 

 

(3) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt in fünf Jahren. 

 

(4) Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungwidrigkei-

ten ist die untere Denkmalschutzbehörde. 

 

§ 27 

Verwaltungsvorschriften 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur erläßt die zur Ausführung dieses Ge-

setzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

 

§ 28 

Übergangsvorschriften 

Die in den Listen der Bodenaltertümer nach den §§ 4 und 6 Abs. 1 der Verordnung zum 

Schutz und zur Erhaltung der ur- und frühgeschichtlichen Bodenaltertümer vom 28. Mai 1954 

(GBl. Nr. 54 S. 547) erfaßten Denkmale unterliegen bis zum 31. Dezember 2006 den Best-

immungen des Gesetzes. Die Listen sind bis zu diesem Zeitpunkt von der Denkmalfachbehör-

de zu überprüfen und in Denkmallisten nach § 5 zu übernehmen. Diese Listen sind anschlie-

ßend den unteren Denkmalschutzbehörden zu übergeben. 

  

§ 29 

(Inkrafttreten) 

  

  

___________________________________________________________________________ 
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Niedersachsen: 

 

  

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vom 30. Mai 1978 (Nds. GVBl. S. 517),  

zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. November 2004 (Nds. GVBl. S. 415; Fundstelle: 

Glied.-Nr: 2251001), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Nieder-

sächsischen Denkmalschutzgesetzes vom 26. Mai 2011 (Nds. GVBl. S. 135) 

 

Inhaltsübersicht  

Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften   

§ 1 Grundsatz  

§ 2 Denkmalschutz und Denkmalpflege als öffentliche Aufgaben  

§ 3 Begriffsbestimmungen  

§ 4 Verzeichnis der Kulturdenkmale  

§ 5 Wirkung der Eintragungen in das Verzeichnis  

Zweiter Teil 

Erhaltung von Kulturdenkmalen   

§ 6 Pflicht zur Erhaltung  

§ 7 Grenzen der Erhaltungspflicht  

§ 8 Anlagen in der Umgebung von Baudenkmalen  

§ 9 Nutzung von Baudenkmalen  

§ 10 Genehmigungspflichtige Maßnahmen  

§ 11 Anzeigepflicht  

Dritter Teil 

Ausgrabungen und Bodenfunde   

§ 12 Ausgrabungen  

§ 13 Erdarbeiten  

§ 14 Bodenfunde  

§ 15 Vorübergehende Überlassung von Bodenfunden  

§ 16 Grabungsschutzgebiete  

§ 17 Beschränkung der wirtschaftlichen Nutzung von Grundstücken  

§ 18 Schatzregal  

Vierter Teil 

Denkmalbehörden   

§ 19 Denkmalschutzbehörden  

§ 20 Zuständigkeit der Denkmalschutzbehörden  

§ 21 Landesamt für Denkmalpflege  

§ 22 Beauftragte für die Denkmalpflege  

§ 22 a Beratende Kommissionen  

Fünfter Teil 

Maßnahmen des Denkmalschutzes, Verfahrensvorschriften   

§ 23 Anordnungen der Denkmalschutzbehörden  

§ 24 Genehmigungsverfahren  

§ 25 Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands  

§ 26 Zusammenwirken der Denkmalbehörden  

§ 27 Duldungs- und Auskunftspflichten  

§ 28 Kennzeichnung von Kulturdenkmalen  
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Sechster Teil 

Ausgleich und Enteignung  

§ 29 Ausgleich  

§ 30 Zulässigkeit der Enteignung  

§ 31 Anwendung des Niedersächsischen Enteignungsgesetzes  

Siebenter Teil 

Zuschußmittel des Landes, Steuerbefreiung   

§ 32 Zuschußmittel des Landes  

§ 33 (außer Kraft)  

Achter Teil 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten   

§ 34 Zerstörung eines Kulturdenkmals  

§ 35 Ordnungswidrigkeiten  

Neunter Teil 

Schluß- und Übergangsvorschriften   

§ 36 Kirchliche Kulturdenkmale  

§ 37 Finanzausgleich  

§ 38 (überholt)  

§ 39 Aufhebung von Vorschriften  

§ 40 Übergangsvorschrift  

§ 41 Inkrafttreten  

  

  

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet 

wird: 

  

 

Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Grundsatz 

1Kulturdenkmale sind zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen. 2Im Rah-

men des Zumutbaren sollen sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

 

§ 2 

Denkmalschutz und Denkmalpflege als öffentliche Aufgaben 

(1) 1Aufgabe des Landes ist es, für den Schutz, die Pflege und die wissenschaftliche Erfor-

schung  der Kulturdenkmale zu sorgen. 2Bei der Wahrnehmung von Denkmalschutz und 

Denkmalpflege wirken das Land, die Gemeinden, Landkreise und sonstigen Kommunalver-

bände sowie die in der Denkmalpflege tätigen Einrichtungen und Vereinigungen und die Ei-

gentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen zusammen. 

 

(2) Dem Land sowie den Gemeinden, Landkreisen und sonstigen Kommunalverbänden ob-

liegt die besondere Pflicht, die ihnen gehörenden und die von ihnen genutzten Kulturdenkma-

le zu pflegen und sie im Rahmen des Möglichen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

 

(3) In öffentlichen Planungen und bei öffentlichen Baumaßnahmen sind die Belange des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die Anforderungen des UNESCO-

Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt vom 16. November 1972 

(BGBl. 1977 II S. 213) rechtzeitig und so zu berücksichtigen, dass die Kulturdenkmale und 
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das Kulturerbe im Sinne des Übereinkommens erhalten werden und ihre Umgebung angemes-

sen gestaltet wird, soweit nicht andere öffentliche Belange überwiegen. 

 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Baudenkmale, Bodendenkmale, bewegli-

che Denkmale und Denkmale der Erdgeschichte. 

 

(2) Baudenkmale sind bauliche Anlagen (§ 2 Abs. 1 der Niedersächsischen Bauordnung), 

Teile baulicher Anlagen, Grünanlagen und Friedhofsanlagen, an deren Erhaltung wegen ihrer 

geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung ein öf-

fentliches Interesse besteht. 

 

(3) 1Baudenkmal ist auch eine Gruppe baulicher Anlagen, die aus den in Absatz 2 genannten 

Gründen erhaltenswert ist, unabhängig davon, ob die einzelnen baulichen Anlagen für sich 

Baudenkmale sind. 2Pflanzen, Frei- und Wasserflächen in der Umgebung eines Baudenkmals 

und Zubehör eines Baudenkmals gelten als Teile des Baudenkmals, wenn sie mit diesem eine 

Einheit bilden, die aus den in Absatz 2 genannten Gründen erhaltenswert ist. 

 

(4) Bodendenkmale sind mit dem Boden verbundene oder im Boden verborgene Sachen, 

Sachgesamtheiten und Spuren von Sachen, die von Menschen geschaffen oder bearbeitet 

wurden oder Aufschluss über menschliches Leben in vergangener Zeit geben und aus den in 

Absatz 2 genannten Gründen erhaltenswert sind, sofern sie nicht Baudenkmale sind. 

 

(5) Bewegliche Denkmale sind bewegliche Sachen und Sachgesamtheiten, die von Menschen 

geschaffen oder bearbeitet wurden oder Aufschluss über menschliches Leben in vergangener 

Zeit geben und die aus den in Absatz 2 genannten Gründen erhaltenswert sind, sofern sie 

nicht Bodendenkmale sind. 

 

(6) Denkmale der Erdgeschichte sind Überreste oder Spuren, die Aufschluss über die Ent-

wicklung tierischen oder pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdperioden oder die Entwick-

lung der Erde geben und an deren Erhaltung aufgrund ihrer herausragenden wissenschaftli-

chen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht. 

 

§ 4 

Verzeichnis der Kulturdenkmale 

(1) 1Die Kulturdenkmale sind in ein Verzeichnis einzutragen, das durch das Landesamt für 

Denkmalpflege aufzustellen und fortzuführen ist. 2Bewegliche Denkmale werden in das Ver-

zeichnis nur eingetragen, wenn ihre besondere Bedeutung es erfordert, sie dem Schutz dieses 

Gesetzes zu unterstellen. 

 

(2) 1Die unteren Denkmalschutzbehörden und die Gemeinden führen für ihr Gebiet Auszüge 

aus dem Verzeichnis. 2Jedermann kann Einblick in das Verzeichnis und die Auszüge nehmen. 

3Eintragungen über bewegliche Denkmale und über Zubehör von Baudenkmalen dürfen nur 

die Eigentümer und die sonstigen dinglich Berechtigten sowie die von ihnen ermächtigten 

Personen einsehen. 

 

(3) 1Eine Eintragung ist im Verzeichnis zu löschen, wenn ihre Voraussetzungen entfallen 

sind. 2Ist die Eigenschaft als Baudenkmal nach Absatz 5 durch Verwaltungsakt festgestellt 

worden, so ist die Eintragung zu löschen, wenn der Verwaltungsakt unanfechtbar aufgehoben 

worden ist. 
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(4) 1Vor der Eintragung eines Baudenkmals, eines Bodendenkmals oder eines unbeweglichen 

Denkmals der Erdgeschichte in das Verzeichnis ist die Gemeinde zu hören, auf deren Gebiet 

sich das Denkmal befindet. 2Die Gemeinde teilt dem Landesamt für Denkmalpflege Namen 

und Anschrift des Eigentümers des Denkmals nach Satz 1 mit. 3Das Landesamt für Denkmal-

pflege hört vor der Eintragung eines Baudenkmals dessen Eigentümer. 4Das Landesamt für 

Denkmalpflege unterrichtet die untere Denkmalschutzbehörde, die Gemeinde und den Eigen-

tümer unverzüglich über die Neueintragung oder Löschung des Baudenkmals im Verzeichnis. 

5Das Landesamt für Denkmalpflege unterrichtet die untere Denkmalschutzbehörde über die 

beabsichtigte Eintragung eines beweglichen Denkmals. 

 

(5) Ist ein Baudenkmal nach dem 30. September 2011 in das Verzeichnis eingetragen worden, 

so hat das Landesamt für Denkmalpflege auf Antrag des Eigentümers durch Verwaltungsakt 

die Eigenschaft als Baudenkmal festzustellen. 

 

§ 5 

Wirkung der Eintragungen in das Verzeichnis 

(1) 1Die Anwendbarkeit der Schutzvorschriften dieses Gesetzes ist nicht davon abhängig, 

dass Kulturdenkmale in das Verzeichnis nach § 4 eingetragen sind. 2Die §§ 6, 10 und 11 gel-

ten jedoch für bewegliche Denkmale nur, wenn diese in das Verzeichnis eingetragen sind. 

 

(2) 1Ist die Denkmalschutzbehörde nach § 4 Abs. 4 Satz 5 über die beabsichtigte Eintragung 

eines beweglichen Denkmals in das Verzeichnis der Kulturdenkmale unterrichtet worden, so 

kann sie gegenüber dem Eigentümer anordnen, dass das Denkmal vorläufig als eingetragen 

gilt. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 3Die Anordnung wird unwirksam, wenn die Eintra-

gung nicht innerhalb von sechs Monaten vorgenommen worden ist. 4Bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes kann diese Frist um bis zu drei Monate verlängert werden. 5Klagen gegen 

die Anordnung nach Satz 1 haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

 

Zweiter Teil 

Erhaltung von Kulturdenkmalen 

 

§ 6 

Pflicht zur Erhaltung 

(1) 1Kulturdenkmale sind instand zu halten, zu pflegen, vor Gefährdung zu schützen und, 

wenn nötig, instand zu setzen. 2Verpflichtet sind der Eigentümer oder Erbbauberechtigte und 

der Nießbraucher; neben ihnen ist verpflichtet, wer die tatsächliche Gewalt über das Kultur-

denkmal ausübt. 3Die Verpflichteten oder die von ihnen Beauftragten haben die erforderli-

chen Arbeiten fachgerecht durchzuführen. 

 

(2) Kulturdenkmale dürfen nicht zerstört, gefährdet oder so verändert oder von ihrem Platz 

entfernt werden, dass ihr Denkmalwert beeinträchtigt wird. 

 

(3) 1Soll ein Kulturdenkmal ganz oder teilweise zerstört werden, so ist der Veranlasser der 

Zerstörung im Rahmen des Zumutbaren zur fachgerechten Untersuchung, Bergung und Do-

kumentation des Kulturdenkmals verpflichtet. 2Satz 1 gilt unabhängig davon, ob die Zerstö-

rung einer Genehmigung nach diesem Gesetz bedarf. 3§ 10 Abs. 3 Sätze 2 und 3, § 12 Abs. 2 

Sätze 2 bis 4 sowie § 13 Abs. 2 Sätze 2 und 3 bleiben unberührt. 

 

 

 



 

© Wolfgang Karl Göhner (Stand: 19.02.2015)     

95 

§ 7 

Grenzen der Erhaltungspflicht 

(1) Erhaltungsmaßnahmen können nicht verlangt werden, soweit die Erhaltung den Verpflich-

teten wirtschaftlich unzumutbar belastet. 

 

(2) Ein Eingriff in ein Kulturdenkmal ist zu genehmigen, soweit 

1. der Eingriff aus wissenschaftlichen Gründen im öffentlichen Interesse liegt, 

2. ein öffentliches Interesse anderer Art, zum Beispiel 

a) die nachhaltige energetische Verbesserung des Kulturdenkmals, 

b) der Einsatz erneuerbarer Energien oder 

c) die Berücksichtigung der Belange von alten Menschen und Menschen mit Behinderungen, 

das Interesse an der unveränderten Erhaltung des Kulturdenkmals überwiegt und den Eingriff 

zwingend verlangt oder 

3. die unveränderte Erhaltung den Verpflichteten wirtschaftlich unzumutbar belastet. 

 

(3) 1Unzumutbar ist eine wirtschaftliche Belastung insbesondere, soweit die Kosten der Er-

haltung und Bewirtschaftung nicht durch die Erträge oder den Gebrauchswert des Kultur-

denkmals aufgewogen werden können. 2Kann der Verpflichtete Zuwendungen aus öffentli-

chen oder privaten Mitteln oder steuerliche Vorteile in Anspruch nehmen, so sind diese anzu-

rechnen. 3Der Verpflichtete kann sich nicht auf die Belastung durch erhöhte Erhaltungskosten 

berufen, die dadurch verursacht wurden, dass Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder 

sonstigem öffentlichen Recht zuwider unterblieben sind. 

 

(4) 1Absatz 1 und Absatz 2 Nr. 3 gelten nicht für das Land, die Gemeinden, die Landkreise 

und die sonstigen Kommunalverbände. 2Sie sind zu Erhaltungsmaßnahmen im Rahmen ihrer 

finanziellen Leistungsfähigkeit verpflichtet. 

 

§ 8 

Anlagen in der Umgebung von Baudenkmalen 

1In der Umgebung eines Baudenkmals dürfen Anlagen nicht errichtet, geändert oder beseitigt 

werden, wenn dadurch das Erscheinungsbild des Baudenkmals beeinträchtigt wird. 2Bauliche 

Anlagen in der Umgebung eines Baudenkmals sind auch so zu gestalten und instand zu hal-

ten, dass eine solche Beeinträchtigung nicht eintritt. § 7 gilt entsprechend. 

 

§ 9 

Nutzung von Baudenkmalen 

(1) 1Für Baudenkmale ist eine Nutzung anzustreben, die ihre Erhaltung auf Dauer gewährleis-

tet. 2Das Land, die Gemeinden, die Landkreise und die sonstigen Kommunalverbände sollen 

die Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten hierbei unterstützen. 

 

(2) Ein Eingriff in ein Baudenkmal, der dessen Nutzbarkeit nachhaltig verbessert, kann auch 

dann genehmigt werden, wenn er den Denkmalwert wegen des Einsatzes zeitgemäßer Materi-

alien oder neuer Modernisierungstechniken nur geringfügig beeinträchtigt. 

 

§ 10 

Genehmigungspflichtige Maßnahmen 

(1) Einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedarf, wer 

1. ein Kulturdenkmal zerstören, verändern, instand setzen oder wiederherstellen, 

2. ein Kulturdenkmal oder einen in § 3 Abs. 3 genannten Teil eines Baudenkmals von seinem 

Standort entfernen oder mit Aufschriften oder Werbeeinrichtungen versehen, 

3. die Nutzung eines Baudenkmals ändern oder 
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4. in der Umgebung eines Baudenkmals Anlagen, die das Erscheinungsbild des Denkmals 

beeinflussen, errichten, ändern oder beseitigen will. 

 

(2) Instandsetzungsarbeiten bedürfen keiner Genehmigung nach Absatz 1, wenn sie sich nur 

auf Teile des Kulturdenkmals auswirken, die für seinen Denkmalwert ohne Bedeutung sind. 

 

(3) 1Die Genehmigung ist zu versagen, soweit die Maßnahme gegen dieses Gesetz verstoßen 

würde. 2Die Genehmigung kann unter Bedingungen oder mit Auflagen erteilt werden, soweit 

dies erforderlich ist, um die Einhaltung dieses Gesetzes zu sichern. 3Insbesondere kann ver-

langt werden, dass ein bestimmter Sachverständiger die Arbeiten leitet, dass ein Baudenkmal 

an anderer Stelle wieder aufgebaut wird oder dass bestimmte Bauteile erhalten bleiben oder in 

einer anderen baulichen Anlage wieder verwendet werden. 

 

(4) 1Ist für eine Maßnahme eine Baugenehmigung oder eine die Baugenehmigung einschlie-

ßende oder ersetzende behördliche Entscheidung erforderlich, so umfasst diese die Genehmi-

gung nach Absatz 1. 2Absatz 3 gilt entsprechend. 

 

(5) 1Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen keiner Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, 

wenn sie an Kulturdenkmalen im Eigentum oder im Besitz des Bundes oder des Landes aus-

geführt werden sollen und die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung dem 

Staatlichen Baumanagement Niedersachsen übertragen sind. 2Maßnahmen nach Absatz 1, die 

durch die Klosterkammer Hannover an Kulturdenkmalen im Eigentum oder Besitz einer von 

ihr verwalteten Stiftung ausgeführt werden, bedürfen ebenfalls keiner Genehmigung der 

Denkmalschutzbehörde.  3Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 sind dem Landesamt für 

Denkmalpflege mit Planungsbeginn anzuzeigen. 

 

(6) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 an Kulturdenkmalen im Eigentum oder Besitz des Bundes 

oder des Landes, die nicht durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen betreut wer-

den, ist der an die Denkmalschutzbehörde gerichtete Antrag auf Genehmigung zeitgleich auch 

dem Landesamt für Denkmalpflege zu übermitteln. 

 

§ 11 

Anzeigepflicht 

(1) Wird ein eingetragenes bewegliches Denkmal veräußert, so haben der frühere und der 

neue Eigentümer den Eigentumswechsel unverzüglich der Denkmalschutzbehörde anzuzei-

gen. 

 

(2) Sind Instandsetzungsarbeiten zur Erhaltung eines Kulturdenkmals notwendig oder droht 

ihm sonst eine Gefahr, so haben die Erhaltungspflichtigen, wenn sie die Arbeiten nicht aus-

führen oder die Gefahr nicht abwenden, dies unverzüglich der Denkmalschutzbehörde anzu-

zeigen. 

 

(3) Die Anzeige eines Pflichtigen befreit die anderen. 

 

 

Dritter Teil 

Ausgrabungen und Bodenfunde 
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§ 12 

Ausgrabungen 

(1) 1Wer nach Kulturdenkmalen graben, Kulturdenkmale aus einem Gewässer bergen oder 

mit technischen Hilfsmitteln nach Kulturdenkmalen suchen will, bedarf einer Genehmigung 

der Denkmalschutzbehörde. 2Ausgenommen sind Nachforschungen, die unter der Verantwor-

tung einer staatlichen Denkmalbehörde stattfinden. 

 

(2) 1Die Genehmigung ist zu versagen, soweit die Maßnahme gegen dieses Gesetz verstoßen 

oder Forschungsvorhaben des Landes beeinträchtigen würde. 2Die Genehmigung kann unter 

Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 3Insbesondere können Bestimmungen über die 

Suche,  die Planung und Ausführung der Grabung, die Behandlung und Sicherung der Boden-

funde, die Dokumentation der Grabungsbefunde, die Berichterstattung und die abschließende 

Herrichtung der Grabungsstätte getroffen werden. 4Es kann auch verlangt werden, dass ein 

bestimmter Sachverständiger die Arbeiten leitet. 

 

§ 13 

Erdarbeiten 

(1) Wer Nachforschungen oder Erdarbeiten an einer Stelle vornehmen will, von der er weiß 

oder vermutet oder den Umständen nach annehmen muss, dass sich dort Kulturdenkmale be-

finden, bedarf einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. 

 

(2) 1Die Genehmigung ist zu versagen, soweit die Maßnahme gegen dieses Gesetz verstoßen 

würde. 2Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden, soweit 

dies erforderlich ist, um die Einhaltung dieses Gesetzes zu sichern. 3§ 12 Abs. 2 Satz 3 und 4 

und § 10 Abs. 4 gelten entsprechend. 

 

§ 14 

Bodenfunde 

(1) 1Wer in der Erde oder im Wasser Sachen oder Spuren findet, bei denen Anlass zu der An-

nahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), hat dies unverzüglich einer 

Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmal-

pflege (§ 22) anzuzeigen. 2Anzeigepflichtig sind auch der Leiter und der Unternehmer der 

Arbeiten, die zu dem Bodenfund geführt haben, sowie der Eigentümer und der Besitzer des 

Grundstücks. 3Die Anzeige eines Pflichtigen befreit die übrigen. 4Nimmt der Finder an den 

Arbeiten, die zu dem Bodenfund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 

wird er durch Anzeige an den Leiter oder den Unternehmer der Arbeiten befreit. 

 

(2) Der Bodenfund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der An-

zeige unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung des Bodenfundes zu schützen, 

wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 

(3) Die zuständige staatliche Denkmalbehörde und ihre Beauftragten sind berechtigt, den Bo-

denfund zu bergen und die notwendigen Maßnahmen zur Klärung der Fundumstände sowie 

zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodenfunde durchzuführen. 

 

(4) 1Die Absätze 2 und 3 gelten nicht bei genehmigten Ausgrabungen (§ 12) und bei Arbei-

ten, die unter Verantwortung einer staatlichen Denkmalbehörde stattfinden. 2Die Denkmal-

schutzbehörde kann jedoch durch Auflagen in der Grabungsgenehmigung die Vorschriften für 

anwendbar erklären. 
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§ 15 

Vorübergehende Überlassung von Bodenfunden 

1Eigentümer und Besitzer eines Bodenfundes sind verpflichtet, den Bodenfund auf Verlangen 

der zuständigen Denkmalschutzbehörde dieser oder einer von ihr benannten Stelle für längs-

tens zwölf Monate zur wissenschaftlichen Auswertung, Konservierung oder Dokumentation 

zu überlassen. 2Reicht der Zeitraum zur Erfüllung der in Satz 1 genannten Zwecke im Einzel-

fall nicht aus, so kann er von der zuständigen Denkmalschutzbehörde angemessen verlängert 

werden.  

 

§ 16 

Grabungsschutzgebiete 

(1) Das Landesamt für Denkmalpflege kann durch Verordnung abgegrenzte Flächen, in denen 

Kulturdenkmale von herausragender landes- oder kulturgeschichtlicher Bedeutung vorhanden 

sind oder vermutet werden, befristet oder unbefristet zu Grabungsschutzgebieten erklären. 

 

(2) 1In Grabungsschutzgebieten bedürfen alle Arbeiten, die Kulturdenkmale zutage fördern 

oder gefährden können, einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. 2§ 13 Abs. 2 gilt 

entsprechend. 

 

(3) 1Wird durch die Versagung einer nach Absatz 2 Satz 1 erforderlichen Genehmigung die 

bisherige ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks be-

schränkt, so hat das Land für die Dauer der Nutzungsbeschränkung für die dadurch verursach-

ten wirtschaftlichen Nachteile einen angemessenen Ausgleich in Geld zu leisten, sofern nicht 

eine Ausgleichspflicht nach § 29 besteht. 2Der Ausgleich bemisst sich nach den durchschnitt-

lichen Ertragseinbußen, gemessen an den Erträgen und Aufwendungen der bisherigen ord-

nungsgemäßen land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung. 3Ersparte Aufwendungen sind anzu-

rechnen. 4Über den Ausgleich entscheidet die für die Genehmigung zuständige Denkmal-

schutzbehörde nach Zustimmung der obersten Denkmalschutzbehörde. 

 

§ 17 

Beschränkung der wirtschaftlichen Nutzung von Grundstücken 

Die untere Denkmalschutzbehörde kann die wirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks oder 

eines Grundstückteils beschränken, in dem sich ein Kulturdenkmal befindet. 

 

§ 18 

Schatzregal 

1Bewegliche Denkmale gemäß § 3 Abs. 5, die herrenlos oder so lange verborgen gewesen 

sind, dass ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum 

des Landes Niedersachsen, wenn sie bei staatlichen Nachforschungen oder in Grabungs-

schutzgebieten gemäß § 16 entdeckt werden oder wenn sie einen hervorragenden wissen-

schaftlichen Wert besitzen. 2Der Finder soll im Rahmen der verfügbaren Mittel des Landes-

haushalts eine Belohnung erhalten. 3Über die Höhe entscheidet das Landesamt für Denkmal-

pflege unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls. 4Das Land kann sein Eigentum 

an dem beweglichen Denkmal auf den Eigentümer des Grundstücks übertragen, auf dem der 

Fund erfolgt ist. 
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Vierter Teil 

Denkmalbehörden 

 

§ 19 

Denkmalschutzbehörden 

(1) 1Die Gemeinden, denen die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde obliegen, im Üb-

rigen die Landkreise, nehmen die Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde wahr. 

2Oberste Denkmalschutzbehörde ist das Fachministerium. 

 

(2) Die Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörden gehören zum übertragenen Wirkungs-

kreis. 

 

(3) Die oberste Denkmalschutzbehörde übt die Fachaufsicht über die unteren Denkmalschutz-

behörden aus. 

 

(4) 1Die oberste Denkmalschutzbehörde kann anstelle einer unteren Denkmalschutzbehörde 

tätig werden oder anordnen, dass das Landesamt für Denkmalpflege an Stelle einer unteren 

Denkmalschutzbehörde tätig wird, wenn diese eine Weisung nicht innerhalb einer bestimmten 

Frist befolgt oder wenn Gefahr im Verzuge ist. 2Es hat die zuständige Denkmalschutzbehörde 

unverzüglich über die getroffene Maßnahme zu unterrichten. 

 

§ 20 

Zuständigkeit der Denkmalschutzbehörden 

(1) 1Soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist, 

sind die unteren Denkmalschutzbehörden zuständig. 2Betrifft die Durchführung dieses Geset-

zes den Bereich einer Bundeswasserstraße oder des Küstengewässers, so ist abweichend von 

Satz 1 die oberste Denkmalschutzbehörde zuständig. 3Für Maßnahmen im Bereich des Küs-

tengewässers ist das Einvernehmen mit der obersten Naturschutzbehörde erforderlich. 

 

(2) 1Die unteren Denkmalschutzbehörden stellen in Angelegenheiten auf dem Gebiet der Bo-

dendenkmalpflege unverzüglich das Benehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege her. 

2Die oberste Denkmalschutzbehörde befreit eine untere Denkmalschutzbehörde, die in aus-

reichendem Maß mit archäologischen Fachkräften besetzt ist, von dem Erfordernis der Her-

stellung des Benehmens. 3Archäologische Fachkräfte sind Personen, die nachgewiesen haben, 

dass sie durch ihre Ausbildung oder durch archäologische Tätigkeiten hinreichende Fach-

kenntnisse auf dem Gebiet der Bodendenkmalpflege erworben haben. 4Eine untere Denkmal-

schutzbehörde, die von dem Erfordernis der Herstellung des Benehmens befreit worden ist, 

hat der obersten Denkmalschutzbehörde Veränderungen in der Besetzung mit archäologischen 

Fachkräften unverzüglich mitzuteilen.  

 

(3) 1Die örtliche Zuständigkeit richtet sich bei beweglichen Bodenfunden nach dem Fundort. 

2Bei Gefahr im Verzuge kann auch die Denkmalschutzbehörde Anordnungen erlassen, in 

deren Bezirk sich der Gegenstand befindet. 3Die zuständige Denkmalschutzbehörde ist un-

verzüglich zu unterrichten. 

 

§ 21 

Landesamt für Denkmalpflege 

(1) 1Das Landesamt für Denkmalpflege wirkt als staatliche Denkmalfachbehörde bei der Aus-

führung dieses Gesetzes mit. 2Es hat insbesondere die Aufgaben, 

1. die Denkmalschutz-, Bau- und Planungsbehörden, Kirchen und andere, insbesondere Ei-

gentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen, fachlich zu beraten, 
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2. Kulturdenkmale zu erfassen, zu erforschen, zu dokumentieren und die Ergebnisse zu veröf-

fentlichen sowie das Verzeichnis nach § 4 Abs. 1 aufzustellen und fortzuführen, 

3. Restaurierungen und Grabungen durchzuführen, 

4. wissenschaftliche Grundlagen für die Denkmalpflege zu schaffen, 

5. zentrale Fachbibliotheken und Archive zu unterhalten. 

 

(2) Die unteren Denkmalschutzbehörden stellen bei allen Maßnahmen, die für das Kulturerbe 

im Sinne des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt 

von nicht nur unerheblicher Bedeutung sind, das Benehmen mit dem Landesamt für Denk-

malpflege her. 

 

§ 22 

Beauftragte für die Denkmalpflege 

(1) 1Die untere Denkmalschutzbehörde kann Beauftragte für die Bau- und Kunstdenkmal-

pflege und Beauftragte für die archäologische Denkmalpflege bestellen. 2Sie bestellt die Be-

auftragten im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege. 3Die Beauftragten sind 

ehrenamtlich tätig. 

 

(2) Die Beauftragten beraten und unterstützen die Denkmalschutzbehörden in allen Angele-

genheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. 

 

(3) 1Das Land ersetzt den Beauftragten die Kosten, die ihnen durch ihre Tätigkeit entstehen. 

2Die oberste Denkmalschutzbehörde wird ermächtigt, durch Verordnung nähere Vorschriften 

zu erlassen. 

 

§ 22a 

Beratende Kommissionen 

Die oberste Denkmalschutzbehörde kann für den Bereich der Bau- und Kunstdenkmalpflege 

eine Landeskommission für Denkmalpflege und für den Bereich der Bodendenkmalpflege 

eine Archäologische Kommission jeweils mit beratender Funktion für die oberste Denkmal-

schutzbehörde und die Denkmalfachbehörde berufen. 

 

 

Fünfter Teil 

Maßnahmen des Denkmalschutzes, Verfahrensvorschriften 

 

§ 23 

Anordnungen der Denkmalschutzbehörden 

(1) Die Denkmalschutzbehörden treffen nach pflichtgemäßem Ermessen die Anordnungen, 

die erforderlich sind, um die Einhaltung der §§ 6 bis 17, 25, 27 und 28 sicherzustellen. 

 

(2) 1Wird ein Baudenkmal dadurch, dass es nicht genutzt wird, oder durch die Art seiner Nut-

zung gefährdet, so kann die Denkmalschutzbehörde anordnen, dass ein nach § 6 Abs. 1 Ver-

pflichteter das Baudenkmal in bestimmter ihm zumutbarer Weise nutzt. 2Dem Verpflichteten 

ist auf Antrag zu gestatten, das Baudenkmal in einer angebotenen anderen Weise zu nutzen, 

wenn seine Erhaltung dadurch hinreichend gewährleistet und die Nutzung mit dem öffentli-

chen Recht vereinbar ist. 
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§ 24 

Genehmigungsverfahren 

(1) 1Der Antrag auf eine Genehmigung nach diesem Gesetz ist schriftlich mit den zur Beur-

teilung erforderlichen Unterlagen der Gemeinde zuzuleiten, bei beweglichen Denkmalen je-

doch unmittelbar der Denkmalschutzbehörde. 2Die Gemeinde leitet den Antrag unverzüglich 

mit ihrer Stellungnahme an die untere Denkmalschutzbehörde weiter, wenn sie deren Aufga-

ben nicht selbst wahrnimmt. 

 

(2) 1Eine Genehmigung nach diesem Gesetz erlischt, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren 

nach ihrer Erteilung mit der Ausführung der Maßnahme begonnen oder wenn die Ausführung 

zwei Jahre unterbrochen worden ist. 2Die Denkmalschutzbehörde kann die Frist verlängern. 

3In den Fällen des § 10 Abs. 4 richtet sich die Geltungsdauer nach den Vorschriften über die 

Baugenehmigung oder die sonstige Entscheidung, die die Genehmigung nach diesem Gesetz 

umfassen. 

 

(3) 1Für Genehmigungen nach diesem Gesetz werden keine Gebühren und Auslagen erhoben. 

2Die Vorschriften über die Kosten der Baugenehmigungen und der sonstigen Entscheidungen, 

die Genehmigungen nach diesem Gesetz umfassen, bleiben unberührt. 

 

§ 25 

Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands 

(1) Wer diesem Gesetz zuwider in ein Kulturdenkmal oder in dessen Umgebung eingreift, hat 

auf Verlangen der Denkmalschutzbehörde den bisherigen Zustand wiederherzustellen. 

 

(2) Wer widerrechtlich ein Kulturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig beschädigt oder zerstört, 

ist auf Verlangen der Denkmalschutzbehörde verpflichtet, das Zerstörte nach ihren Anwei-

sungen zu rekonstruieren. 

 

§ 26 

Zusammenwirken der Denkmalbehörden 

1Die Denkmalschutzbehörden werden vom Landesamt für Denkmalpflege bei der Erledigung 

ihrer Aufgaben unterstützt und beraten. 2Sie haben dem Landesamt die Genehmigungsanträge 

für Maßnahmen von besonderer Bedeutung rechtzeitig anzuzeigen und in dem erforderlichen 

Umfang Auskunft und Akteneinsicht zu gewähren. 

 

§ 27 

Duldungs- und Auskunftspflichten 

(1) 1Bedienstete und Beauftragte der Denkmalbehörden dürfen nach vorheriger Benachrichti-

gung Grundstücke, zur Abwehr einer dringenden Gefahr für ein Kulturdenkmal auch Woh-

nungen, betreten, soweit es zur Durchführung dieses Gesetzes notwendig ist. 2Sie dürfen Kul-

turdenkmale besichtigen und die notwendigen wissenschaftlichen Erfassungsmaßnahmen, 

insbesondere zur Inventarisation, durchführen. 3Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

 

(2) Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen haben den Denkmalbehörden sowie ihren 

Beauftragten die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

§ 28 

Kennzeichnung von Kulturdenkmalen 

(1) 1Die Denkmalschutzbehörde kann Eigentümer und Besitzer von Bodendenkmalen und 

nicht genutzten Baudenkmalen verpflichten, die Anbringung von Hinweisschildern zu dulden, 
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die die Bedeutung des Denkmals erläutern und auf seinen gesetzlichen Schutz hinweisen. 

2Die Schilder sind so anzubringen, dass sie die zulässige Bewirtschaftung des Grundstücks 

nicht erschweren. 

 

(2) Eigentümer können Baudenkmale und Bodendenkmale mit einer von der obersten Denk-

malschutzbehörde herausgegebenen Denkmalschutzplakette kennzeichnen, um auf den ge-

setzlichen Schutz des Denkmals hinzuweisen. 

 

 

Sechster Teil 

Ausgleich und Enteignung 

 

§ 29 

Ausgleich 

(1) 1Soweit Anordnungen aufgrund dieses Gesetzes im Einzelfall zu einer unzumutbaren Be-

lastung des Eigentums führen, hat das Land einen angemessenen Ausgleich in Geld zu ge-

währen, sofern und soweit die Belastung nicht in anderer Weise ausgeglichen werden kann. 

2Für die Bemessung des Ausgleichs sind die Regelungen des Niedersächsischen Enteig-

nungsgesetzes über die Entschädigung entsprechend anzuwenden. 3Die Gemeinden und 

Landkreise sollen zu dem Ausgleichsaufwand beitragen, wenn und soweit durch die die Be-

lastung auslösende Anordnung auch ihre örtlichen Belange begünstigt werden. 

 

(2) Über den Ausgleich entscheidet die für die Anordnung zuständige Denkmalschutzbehörde 

nach Zustimmung der obersten Denkmalschutzbehörde zumindest dem Grunde nach zugleich 

mit der Anordnung, die die Belastung auslöst. 

 

§ 30 

Zulässigkeit der Enteignung 

(1) 1Eine Enteignung ist zulässig, soweit sie erforderlich ist, damit 

1. ein Kulturdenkmal in seinem Bestand oder Erscheinungsbild erhalten bleibt, 

2. Kulturdenkmale ausgegraben oder wissenschaftlich untersucht werden können, 

3. in einem Grabungsschutzgebiet planmäßige Nachforschungen betrieben werden können. 

2Die Enteignung kann auf Zubehör, das mit der Hauptsache eine Einheit von Denkmalwert 

bildet, ausgedehnt werden. 3Enteignungsmaßnahmen können zeitlich begrenzt werden. 

 

 (2) 1Ein beweglicher Bodenfund (§ 14 Abs. 1) kann enteignet werden, wenn 

1. Tatsachen vorliegen, nach denen zu befürchten ist, dass er wesentlich verschlechtert wird, 

2. nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, dass er für die Allgemeinheit zugäng-

lich ist, und hieran ein erhebliches Interesse besteht oder 

3. nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, dass er für die wissenschaftliche For-

schung zur Verfügung gehalten wird. 

2Der Enteignungsantrag kann innerhalb eines Jahres gestellt werden, nachdem der Bodenfund 

angezeigt oder bei Arbeiten nach § 14 Abs. 3 entdeckt worden ist. 

(3) 1Die Enteignung nach den Absätzen 1 und 2 ist zugunsten des Landes oder einer anderen 

juristischen Person des öffentlichen Rechts zulässig. 2Zugunsten einer juristischen Person des 

Privatrechts ist die Enteignung zulässig, wenn der Enteignungszweck zu den satzungsmäßigen 

Aufgaben der juristischen Person gehört und seine Erfüllung im Einzelfall gesichert erscheint. 
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§ 31 

Anwendung des Niedersächsischen Enteignungsgesetzes 

(1) Für die Enteignung und Entschädigung, auch bei beweglichen Sachen, gelten die Vor-

schriften des Niedersächsischen Enteignungsgesetzes, soweit nicht in diesem Gesetz etwas 

anderes bestimmt ist. 

 

(2) 1Ist Gegenstand der Enteignung eine bewegliche Sache und soll nach dem Enteignungsbe-

schluss die Sache herausgegeben werden, so ist im Enteignungsbeschluss auch anzuordnen, 

an wen die Sache mit dem Eintritt der Rechtsänderung herauszugeben ist. 2Die Ausführungs-

anordnung (§ 36 NEG) kann in diesem Falle schon vor der Zahlung der Entschädigung erlas-

sen werden. 

 

(3) 1Ist zur Erhaltung oder wissenschaftlichen Auswertung eines beweglichen Denkmals oder 

eines beweglichen Bodenfundes (§ 14 Abs. 1) die sofortige Herausgabe dringend geboten, so 

kann die Enteignungsbehörde im Beschluss über die vorzeitige Besitzeinweisung den Eigen-

tümer oder Besitzer verpflichten, die Sache an einen bestimmten Empfänger herauszugeben. 

2§ 35 Abs. 1 Satz 6 NEG findet keine Anwendung. 

 

(4) 1Sofern die Enteignung andere als die in § 3 NEG genannten Gegenstände betrifft, ist § 43 

NEG nicht anzuwenden. 2In diesen Fällen kann die Entscheidung der Enteignungsbehörde 

über die Höhe der Entschädigung innerhalb eines Monats nach Zustellung durch Klage vor 

dem ordentlichen Gericht angefochten werden. 

 

 

Siebenter Teil 

Zuschussmittel des Landes, Steuerbefreiung 

 

§ 32 

Zuschussmittel des Landes 

1Das Land trägt, unbeschadet bestehender Verpflichtungen, zu den Kosten der Erhaltung und 

Instandsetzung von Kulturdenkmalen nach Maßgabe der im Haushaltsplan bereitgestellten 

Mittel bei. 2Zuschüsse des Landes können insbesondere mit der Auflage verbunden werden, 

ein Kulturdenkmal im Rahmen des Zumutbaren der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder 

Hinweisschilder anzubringen. 

 

§ 33 

(außer Kraft) 

 

 

Achter Teil 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

 

§ 34 

Zerstörung eines Kulturdenkmals 

(1) Wer ohne die nach § 10 erforderliche Genehmigung und ohne Vorliegen der Vorausset-

zungen des § 7 ein Kulturdenkmal oder einen wesentlichen Teil eines Kulturdenkmals zer-

stört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

(2) Reste eines Kulturdenkmals, das durch eine Tat nach Absatz 1 zerstört worden ist, können 

eingezogen werden. 
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§ 35 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. eine nach § 11 oder § 14 Abs.1 erforderliche Anzeige nicht unverzüglich erstattet, 

2. Maßnahmen, die nach § 10 Abs.1, § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 oder § 16 Abs. 2 der Genehmi-

gung bedürfen, ohne Genehmigung oder abweichend von ihr durchführt oder durchführen 

lässt, 

3. Auflagen nach § 10 Abs. 3, § 12 Abs. 2 oder § 13 Abs. 2 nicht erfüllt, 

4. gefundene Gegenstände und die Fundstelle nicht gemäß § 14 Abs. 2 unverändert lässt. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer wider besseres Wissen unrichtige Angaben macht oder un-

richtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen Verwaltungsakt nach diesem Gesetz zu er-

wirken oder zu verhindern. 

 

(3) Die Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen bis zu 250.000 Euro geahndet werden. 

 

(4) 1Es können eingezogen werden: 

1. Reste eines Kulturdenkmals, das durch eine ordnungswidrige Handlung zerstört worden ist, 

2. Gegenstände, die durch ordnungswidrige Handlungen unter Verletzung des § 12 Abs. 1, 

§ 13 Abs. 1, § 14 Abs. 1 und 2 oder § 16 Abs. 2 erlangt worden sind. 

2§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 

 

(5) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt in fünf Jahren. 

 

 

Neunter Teil 

Schluss- und Übergangsvorschriften 

 

§ 36 

Kirchliche Kulturdenkmale 

Die Verträge des Landes Niedersachsen mit den Evangelischen Landeskirchen in Niedersach-

sen vom 19. März 1955 (Nieders. GVBl. Sb. I S. 369) und vom 4. März 1965 (Nieders. 

GVBl. 1966 S. 4), das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Lande Niedersach-

sen vom 26. Februar 1965 (Nieders. GVBl. S. 192), zuletzt geändert durch Vertrag vom 29. 

Oktober 1993 (Nieders. GVBl. 1994 S. 304), sowie die zur Ausführung dieser Verträge ge-

schlossenen Vereinbarungen bleiben unberührt. 

 

§ 37 

Finanzausgleich 

Die Verwaltungskosten, die den Landkreisen und Gemeinden durch die Ausführung dieses 

Gesetzes entstehen, werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gedeckt. 

 

§ 38 

(überholt) 

 

§ 39 

Aufhebung von Vorschriften 

Folgende Vorschriften treten außer Kraft, soweit sie nicht bereits aufgehoben worden sind: 

1. Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Vornahme von Ausgrabungen etc. 

bei den unter Aufsicht der Forstbehörden stehenden Steindenkmälern des Alterthums vom 
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14. März 1881 (Nieders. GVBl. Sb. III S. 136), geändert durch Artikel 34 des Ersten Anpas-

sungsgesetzes vom 24. Juni 1970 (Nieders. GVBl. S. 237), 

2. Gesetz gegen die Verunstaltung von Stadt und Land vom 1. Februar 1911 (Nieders. GVBl. 

Sb. III S. 86), geändert durch § 101 Abs. 1 Nr. 28 der Niedersächsischen Bauordnung vom 

23. Juli 1973 (Nieders. GVBl. S. 259), 

3. Denkmalschutzgesetz für das Großherzogtum Oldenburg vom 18. Mai 1911 (Nieders. 

GVBl. Sb. III S. 136), zuletzt geändert durch § 101 Abs. 1 Nr. 18 der Niedersächsischen Bau-

ordnung vom 23. Juli 1973 (Nieders. GVBl. S. 259), 

4. Ausgrabungsgesetz vom 26. März 1914 (Nieders. GVBl. Sb. III S. 134), zuletzt geändert 

durch Artikel 26 des Zweiten Anpassungsgesetzes vom 2. Dezember 1974 (Nieders. GVBl. S. 

535), 

5. Heimatschutzgesetz vom 17. September 1934 (Nieders. GVBl. Sb. II S. 415), zuletzt geän-

dert durch § 101 Abs. 1 Nr. 19 der Niedersächsischen Bauordnung vom 23. Juli 1973 (Nie-

ders. GVBl. S. 259), 

6. Verordnung zum Schutze des heimischen Kulturgutes vom 23. März 1944 (Nieders. GVBl. 

Sb. II S. 413), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Zweiten Anpassungsgesetzes vom 2. De-

zember 1974 (Nieders. GVBl. S. 535). 

 

§ 40 

Übergangsvorschrift 

Das Verzeichnis der Baudenkmale nach § 94 der Niedersächsischen Bauordnung und die 

Denkmalliste nach § 5 des Denkmalschutzgesetzes für das Großherzogtum Oldenburg sind 

mit allen Eintragungen Bestandteile des Verzeichnisses der Kulturdenkmale nach § 4 dieses 

Gesetzes. 

 

§ 41 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1979 in Kraft. 

 

 

 

Der Niedersächsische Ministerpräsident 

 

Albrecht 

 

 

 

Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft 

und Kunst 

 

Pestel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Nordrhein-Westfalen: 

 

 

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 

(Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 11. März 1980 (Fundstelle: GV. NRW. 1980, 226, ber. 

S. 716; Glied.-Nr: 224), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Juli 2013 (GV. 

NRW. S. ___) 

 

 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

 

§ 1 - Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege    

§ 2 - Begriffsbestimmungen    

§ 3 - Denkmalliste    

§ 4 - Vorläufiger Schutz    

§ 5 - Unterschutzstellung von Denkmalbereichen    

§ 6 - Verfahren bei der Unterschutzstellung von Denkmalbereichen    

§ 7 - Erhaltung von Denkmälern    

§ 8 - Nutzung von Baudenkmälern und ortsfesten Bodendenkmälern    

§ 9 - Erlaubnispflichtige Maßnahmen    

§ 10 - Veräußerungs- und Veränderungsanzeige    

§ 11 - Schutz der Bodendenkmäler    

§ 12 - Erlaubnisvorbehalt    

§ 13 - Ausgrabungen    

§ 14 - Grabungsschutzgebiete    

§ 15 - Entdeckung von Bodendenkmälern    

§ 16 - Verhalten bei der Entdeckung von Bodendenkmälern    

§ 17 - Schatzregal   

§ 18 - (aufgehoben)    

§ 19 - Sonderregelung bei Maßnahmen zur Gewinnung von Bodenschätzen     

§ 20 - Denkmalbehörden    

§ 21 - Zuständigkeit der Denkmalbehörden    

§ 22 - Denkmalpflege    

§ 23 - Beiräte    

§ 24 - Beauftragte für Denkmalpflege    

§ 25 - Denkmalpflegeplan    

§ 26 - Erlaubnisverfahren    

§ 27 - Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes    

§ 28 - Auskunfts- und Betretungsrecht    

§ 29 – Kostentragung und Gebührenfreiheit    

§ 30 - Enteignung    

§ 31 - Übernahme von Denkmälern    

§ 32 - Vorkaufsrecht    

§ 33 - Entschädigung    

§ 34 - (aufgehoben)    

§ 35 - Leistungen    

§ 36 - Denkmalförderungsprogramm    

§ 37 - Städtebauförderung, Wohnungsmodernisierung    

§ 38 - Denkmäler, die der Religionsausübung dienen    

§ 39 - Schutz bei Katastrophen    
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§ 40 - Bescheinigungen für steuerliche Zwecke    

§ 41 - Bußgeldvorschriften    

§ 42 - Verwaltungsvorschriften    

§ 43 - Inkrafttreten, Berichtspflicht   

  

 

§ 1 

Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

(1) Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erfor-

schen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. 

 

(2) Denkmalschutz und Denkmalpflege obliegen dem Land, den Gemeinden und Gemeinde-

verbänden nach näherer Bestimmung dieses Gesetzes. 

 

(3) Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des Denkmalschutzes und 

der Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen. Die für den Denkmalschutz und die 

Denkmalpflege zuständigen Behörden sind frühzeitig einzuschalten und so mit dem Ziel in 

die Abwägung mit anderen Belangen einzubeziehen, daß die Erhaltung und Nutzung der 

Denkmäler und Denkmalbereiche sowie eine angemessene Gestaltung ihrer Umgebung mög-

lich sind. Ihrerseits wirken Denkmalschutz und Denkmalpflege darauf hin, daß die Denkmäler 

in die Raumordnung und Landesplanung, die städtebauliche Entwicklung und die Landespfle-

ge einbezogen und einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. 

  

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Denkmäler sind Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an deren Erhal-

tung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. Ein öffentliches Interesse besteht, wenn 

die Sachen bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für 

die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse sind und für die Erhaltung und 

Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorlie-

gen. Die Vorschriften des Landschaftsgesetzes bleiben unberührt. 

 

(2) Baudenkmäler sind Denkmäler, die aus baulichen Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen 

bestehen. Ebenso zu behandeln sind Garten-, Friedhofs- und Parkanlagen sowie andere von 

Menschen gestaltete Landschaftsteile, wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. 

Historische Ausstattungsstücke sind wie Baudenkmäler zu behandeln, sofern sie mit dem 

Baudenkmal eine Einheit von Denkmalwert bilden. 

 

(3) Denkmalbereiche sind Mehrheiten von baulichen Anlagen, und zwar auch dann, wenn 

nicht jede dazugehörige einzelne bauliche Anlage die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt. 

Denkmalbereiche können Stadtgrundrisse, Stadt-, Ortsbilder und -silhouetten, Stadtteile und -

viertel, Siedlungen, Gehöftgruppen, Straßenzüge, bauliche Gesamtanlagen und Einzelbauten 

sein sowie deren engere Umgebung, sofern sie für deren Erscheinungsbild bedeutend ist. 

Hierzu gehören auch handwerkliche und industrielle Produktionsstätten, sofern sie die Vo-

raussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. 

 

(4) Bewegliche Denkmäler sind alle nicht ortsfesten Denkmäler. 

 

(5) Bodendenkmäler sind bewegliche oder unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden be-

finden oder befanden. Als Bodendenkmäler gelten auch Zeugnisse tierischen und pflanzlichen 

Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit, ferner Veränderungen und Verfärbungen in der natürli-
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chen Bodenbeschaffenheit, die durch nicht mehr selbständig erkennbare Bodendenkmäler 

hervorgerufen worden sind, sofern sie die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. 

 

(6) Auf Archivgut finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung. 

  

§ 3  

Denkmalliste 

(1) Denkmäler sind getrennt nach Baudenkmälern, ortsfesten Bodendenkmälern und bewegli-

chen Denkmälern in die Denkmalliste einzutragen; bewegliche Denkmäler sind nur einzutra-

gen, wenn dies wegen ihrer besonderen Bedeutung, die auch in einem historisch begründeten 

Ortsbezug liegen kann, angebracht erscheint. Mit der Eintragung oder der vorläufigen Unter-

schutzstellung unterliegen sie den Vorschriften dieses Gesetzes. Werden bewegliche Denkmä-

ler von einer öffentlichen Einrichtung betreut, so bedürfen sie nicht der Eintragung in die 

Denkmalliste; sie unterliegen gleichwohl den Vorschriften dieses Gesetzes. Die Vorschriften 

der §§ 1 Abs. 3, 11, 13 bis 17, 19, 28 und 29 gelten unabhängig von der Eintragung der Bo-

dendenkmäler in die Denkmalliste. 

 

(2) Die Denkmalliste wird von der Unteren Denkmalbehörde geführt. Die Eintragung erfolgt 

im Benehmen mit dem Landschaftsverband von Amts wegen oder auf Antrag des Eigentü-

mers oder des Landschaftsverbandes. 

 

(3) Über die Eintragung ist ein Bescheid zu erteilen. 

 

(4) Die Eintragung ist von Amts wegen zu löschen, wenn die Eintragungsvoraussetzungen 

nicht mehr vorliegen. 

 

(5) Die Denkmalliste steht hinsichtlich der Eintragung von Baudenkmälern und ortsfesten 

Bodendenkmälern jedermann zur Einsicht offen. Hinsichtlich der Eintragung von bewegli-

chen Denkmälern ist die Einsicht nur dem Eigentümer und den sonst dinglich Berechtigten 

oder von ihnen besonders Ermächtigten gestattet. 

 

(6) Der für die Denkmalpflege zuständige Minister wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

die näheren Bestimmungen über Form und Führung der Denkmalliste sowie das Eintragungs- 

und Löschungsverfahren zu treffen. 

  

§ 4 

Vorläufiger Schutz 

(1) Ist damit zu rechnen, daß ein Denkmal in die Denkmalliste eingetragen wird, so soll die 

Untere Denkmalbehörde anordnen, daß das Denkmal vorläufig als eingetragen gilt. 

 

(2) Die Anordnung ist den Eigentümern oder den sonstigen Nutzungsberechtigten zuzustellen. 

Sie verliert ihre Wirksamkeit, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten das Verfahren zur 

Eintragung in die Denkmalliste eingeleitet wird. 

 

(3) Bis zum 1. Januar 1985 gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, daß die Frist von sechs Monaten 

entfällt. 
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§ 5 

Unterschutzstellung von Denkmalbereichen 

(1) Denkmalbereiche werden durch Satzung der Gemeinde, die der Genehmigung der Oberen 

Denkmalbehörde bedarf, unter Schutz gestellt. Mit der Unterschutzstellung unterliegt der 

Denkmalbereich den Vorschriften dieses Gesetzes. 

 

(2) In der Satzung ist das Gebiet zu bezeichnen, in dem Maßnahmen gemäß § 9 erlaubnis-

pflichtig sind. Es ist anzugeben, aus welchen Gründen das Gebiet als Denkmalbereich festge-

setzt wird. Dabei sollen Pläne oder zeichnerische, photographische oder photogrammetrische 

Darstellungen der zu schützenden Silhouette, der baulichen Abfolge der Stadt- oder Ortsbil-

der, Gesamtanlagen oder Einzelbauten mit der für ihr Erscheinungsbild notwendigen Umge-

bung (Freiräume, Freiflächen, Sichtbezüge) beigefügt werden. Der Plan oder die Darstellung 

ist zum Bestandteil der Satzung zu erklären. Der Satzung ist das Gutachten des Landschafts-

verbandes gemäß § 22 Abs. 3 nachrichtlich beizufügen. 

 

(3) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn 

 

a) die Satzung nicht ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

b) die Satzung diesem Gesetz, den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen oder sonstigen 

Rechtsvorschriften widerspricht oder 

 

c) die Festlegungen zur Erfüllung der Ziele dieses Gesetzes nicht ausreichen. 

 

(4) Erläßt die Gemeinde innerhalb eines angemessenen Zeitraumes keine entsprechende Sat-

zung, so fordert die Obere Denkmalbehörde sie auf, die Satzung innerhalb von drei Monaten 

vorzulegen. Nach Ablauf der Frist kann die Obere Denkmalbehörde Denkmalbereiche durch 

ordnungsbehördliche Verordnung unter Schutz stellen. Die Verordnung ist aufzuheben, so-

bald eine rechtsverbindliche Satzung vorliegt. 

  

§ 6 

Verfahren bei der Unterschutzstellung von Denkmalbereichen 

(1) Die Gemeinde hat den Entwurf der Satzung zur Unterschutzstellung von Denkmalberei-

chen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind 

mindestens eine Woche vorher ortsüblich mit dem Hinweis darauf bekanntzumachen, daß 

Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 

 

(2) Nach Ablauf der Auslegungsfrist sind der Entwurf der Satzung sowie die vorgebrachten 

Bedenken und Anregungen mit dem Landschaftsverband zu erörtern. Soweit den Bedenken 

und Anregungen nicht entsprochen wird, teilt die Gemeinde ihre Stellungnahme hierzu den 

Einsendern schriftlich mit. Bei der Vorlage der Satzung zur Genehmigung durch die Obere 

Denkmalbehörde sind die nichtberücksichtigten Bedenken und Anregungen mit einer Stel-

lungnahme der Gemeinde beizufügen. 

 

(3) Die Gemeinde hat die genehmigte Satzung öffentlich auszulegen. Sie hat unter Hinweis 

auf die Genehmigung Ort und Zeit der Auslegung ortsüblich bekanntzumachen. Mit der Be-

kanntmachung tritt die Satzung in Kraft. 

 

(4) Denkmalbereiche können auch in einem Bebauungsplan festgesetzt werden: auf diese 

Festsetzungen sind die Vorschriften des Bundesbaugesetzes anzuwenden. 
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§ 7 

Erhaltung von Denkmälern 

(1) Die Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten haben ihre Denkmäler instand zu 

halten, instand zu setzen. sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung zu schützen, soweit 

ihnen das zumutbar ist. Für die Zumutbarkeit ist auch zu berücksichtigen, inwieweit Zuwen-

dungen aus öffentlichen Mitteln oder steuerliche Vorteile in Anspruch genommen werden 

können. Die Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten können sich nicht auf Belastun-

gen durch erhöhte Erhaltungskosten berufen, die dadurch verursacht worden sind, daß Erhal-

tungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigem öffentlichen Recht zuwider unterblieben 

sind. 

 

(2) Soweit die Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten den Verpflichtungen nach 

Absatz 1 nicht nachkommen, kann die Untere Denkmalbehörde nach deren Anhörung die 

notwendigen Anordnungen treffen. 

  

§ 8 

Nutzung von Baudenkmälern und ortsfesten Bodendenkmälern 

(1) Baudenkmäler und ortsfeste Bodendenkmäler sind so zu nutzen, daß die Erhaltung der 

Substanz auf Dauer gewährleistet ist. 

 

(2) Wird ein Baudenkmal oder ortsfestes Bodendenkmal nicht oder auf eine die erhaltenswer-

te Substanz gefährdende Weise genutzt und ist dadurch eine Schädigung zu befürchten, so 

kann die Untere Denkmalbehörde Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte verpflichten, 

das Baudenkmal oder das ortsfeste Bodendenkmal in bestimmter, ihnen zumutbarer Weise zu 

nutzen. Den Verpflichteten ist auf Antrag zu gestatten, das Baudenkmal in einer angebotenen 

anderen Weise zu nutzen, wenn seine Erhaltung dadurch hinreichend gewährleistet und die 

Nutzung mit dem öffentlichen Recht vereinbar ist. 

 

§ 9   

Erlaubnispflichtige Maßnahmen 

(1) Der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde bedarf, wer 

 

a) Baudenkmäler oder ortsfeste Bodendenkmäler beseitigen, verändern, an einen anderen Ort 

verbringen oder die bisherige Nutzung ändern will, 

 

b) in der engeren Umgebung von Baudenkmälern oder ortsfesten Bodendenkmälern Anlagen 

errichten, verändern oder beseitigen will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild des Denkmals 

beeinträchtigt wird, oder 

 

c) bewegliche Denkmäler beseitigen oder verändern will. 

 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn 

 

a) Gründe des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen 

 

oder 

 

b) ein überwiegendes öffentliches Interesse die Maßnahme verlangt. 

 

(3) Erfordert eine erlaubnispflichtige Maßnahme nach anderen gesetzlichen Bestimmungen 

eine Planfeststellung, Genehmigung, Erlaubnis, Bewilligung, Zulassung oder Zustimmung, so 
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haben die dafür zuständigen Behörden die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmal-

pflege entsprechend diesem Gesetz in angemessener Weise zu berücksichtigen. Im Falle einer 

bauaufsichtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigung oder Zustimmung kann 

die Erlaubnis nach Absatz 1 auch gesondert beantragt werden. 

  

§ 10 

Veräußerungs- und Veränderungsanzeige 

(1) Wird ein Denkmal veräußert, so haben der frühere und der neue Eigentümer den Eigen-

tumswechsel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats, der Unteren Denkmal-

behörde anzuzeigen. Die Anzeige eines Pflichtigen befreit den anderen. 

 

(2) Wird ein bewegliches Denkmal an einen anderen Ort verbracht, so hat der Eigentümer 

oder sonstige Nutzungsberechtigte dies der Unteren Denkmalbehörde innerhalb eines Monats 

anzuzeigen. 

 

§ 11 

Schutz der Bodendenkmäler 

Die Gemeinden, Kreise und Flurbereinigungsbehörden haben die Sicherung der Bodendenk-

mäler bei der Bauleitplanung, der Landschaftsplanung und der Aufstellung von Flurbereini-

gungsplänen zu gewährleisten. 

  

§ 12 

Erlaubnisvorbehalt 

Für Eingriffe in Bodendenkmäler gilt § 9 entsprechend. 

  

§ 13 

Ausgrabungen 

(1) Wer nach Bodendenkmälern graben oder Bodendenkmäler aus einem Gewässer bergen 

will, bedarf hierzu der Erlaubnis der Oberen Denkmalbehörde. Ausgenommen sind Nachfor-

schungen, die unter der Verantwortung des Landes, des Landschaftsverbandes oder der Stadt 

Köln (§ 22 Abs. 5) stattfinden. 

 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die beabsichtigte Grabung oder Bergung Bodendenk-

mäler oder die Erhaltung von Quellen für die Forschung nicht gefährdet. 

 

(3) Die Erlaubnis kann mit Auflagen und unter Bedingungen erteilt werden, die die Planung 

und Ausführung der Grabung oder Bergung, die Leitung durch vorgebildete Fachkräfte, die 

Behandlung und Sicherung der Bodenfunde, die Dokumentation der Grabungsfunde, die Be-

richterstattung und die abschließende Herrichtung der Grabungsstätte betreffen. Sie kann auch 

unter der Bedingung erteilt werden, daß die Ausführung nach einem von der Oberen Denk-

malbehörde gebilligten Plan erfolgt. 

  

§ 14 

Grabungsschutzgebiete 

(1) Die Obere Denkmalbehörde kann bestimmte Grundstücke, die nachweislich oder nach der 

Überzeugung von Sachverständigen Bodendenkmäler enthalten, durch ordnungsbehördliche 

Verordnung im Benehmen mit dem Landschaftsverband oder der Stadt Köln (§ 22 Abs. 5) für 

drei Jahre zu Grabungsschutzgebieten erklären; die Frist kann angemessen verlängert werden, 

soweit die Bedeutung der Bodendenkmäler dies erfordert. Wenn in dem betreffenden Gebiet 

dem Bergrecht unterliegende Mineralien anstehen, ist das Einvernehmen mit dem Landes-

oberbergamt Nordrhein-Westfalen herbeizuführen. 
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(2) In der Verordnung sind die Maßnahmen zu bezeichnen, die einer Erlaubnis bedürfen. Die 

Erlaubnis erteilt die Obere Denkmalbehörde. Auf die Erlaubnis findet § 9 Abs. 2 bis 4 An-

wendung. 

 

§ 15 

Entdeckung von Bodendenkmälern 

(1) Wer in oder auf einem Grundstück ein Bodendenkmal entdeckt, hat dies der Gemeinde 

oder dem Landschaftsverband unverzüglich anzuzeigen. Die Gemeinde hat unverzüglich den 

Landschaftsverband zu benachrichtigen. Dieser unterrichtet die Obere Denkmalbehörde. 

 

(2) Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und die sonstigen Nutzungsberechtig-

ten sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen das Bodendenkmal entdeckt worden ist, sobald 

sie von der Entdeckung erfahren. Absatz 1 gilt entsprechend. Die Anzeige eines Verpflichte-

ten befreit die übrigen. 

  

§ 16 

Verhalten bei der Entdeckung von Bodendenkmälern 

(1) Die zur Anzeige Verpflichteten haben das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungs-

stätte in unverändertem Zustand zu erhalten. 

 

(2) Die Verpflichtung gemäß Absatz 1 erlischt drei Werktage nach Zugang der Anzeige, bei 

schriftlicher Anzeige spätestens eine Woche nach deren Absendung. Die Obere Denkmalbe-

hörde kann die Frist von drei Werktagen verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung 

oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordert. Ist ein Bodendenkmal bei laufenden Ar-

beiten entdeckt worden, so soll die Frist von drei Werktagen nur überschritten werden, wenn 

der Betroffene hierdurch nicht wirtschaftlich unzumutbar belastet wird. 

 

(3) Die Verpflichtung nach Absatz 1 erlischt vor Ablauf von drei Werktagen mit 

 

a) dem Abschluß der Untersuchung oder Bergung durch den Landschaftsverband oder die 

Stadt Köln (§ 22 Abs. 5) 

 

oder. 

 

b) der Freigabe durch die Obere Denkmalbehörde im Benehmen mit dem Landschaftsverband 

oder der Stadt Köln (§ 22 Abs. 5). 

 

(4) Das Land und der Landschaftsverband oder die Stadt Köln (§ 22 Abs. 5) sind berechtigt, 

das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 

sechs Monaten in Besitz zu nehmen. Dabei sind alle zur Erhaltung des Bodendenkmals not-

wendigen Maßnahmen zu treffen. Die Obere Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, 

wenn dies zur Erhaltung des Bodendenkmals oder für seine wissenschaftliche Erforschung 

erforderlich ist. 

  

§ 17 

Schatzregal 

(1) Bewegliche Denkmäler und bewegliche Bodendenkmäler sowie Funde von besonderer 

wissenschaftlicher Bedeutung, die herrenlos sind oder die solange verborgen waren, dass das 

Eigentum nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des Landes. Sie 

sind unverzüglich an die Untere Denkmalbehörde oder das Denkmalpflegeamt zu melden und 

zu übergeben. 
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(2) Denjenigen, die ihrer Ablieferungspflicht nachkommen, soll eine angemessene Belohnung 

in Geld gewährt werden, die sich am wissenschaftlichen Wert des Fundes orientiert. Ist die 

Entdeckung bei unerlaubten Nachforschungen gemacht worden, sollte von der Gewährung 

einer Belohnung abgesehen werden. Über die Gewährung der Belohnung und ihre Höhe ent-

scheidet im Einzelfall die Oberste Denkmalbehörde im Einvernehmen mit dem örtlich zustän-

digen Denkmalpflegeamt.  

 

§ 18 

(aufgehoben) 

  

§ 19 

Sonderregelung bei Maßnahmen zur Gewinnung von Bodenschätzen 

(1) Auf Bodendenkmäler in Gebieten, in denen nach den Zielen der Raumordnung und Lan-

desplanung bergbauliche Maßnahmen oder Maßnahmen nach dem Abgrabungsgesetz vorge-

sehen sind, finden - soweit die Gebiete hierfür in Anspruch genommen werden - mit Beginn 

dieser Maßnahme die §§ 14, 25 und 30 keine Anwendung. 

 

(2) Rechtzeitig vor Beginn der Maßnahmen ist dem Landschaftsverband oder der Stadt Köln 

(§ 22 Abs. 5) Gelegenheit zur fachwissenschaftlichen Untersuchung von vermuteten Boden-

denkmälern oder zu deren Bergung zu geben. Hierzu sind dem Landschaftsverband oder der 

Stadt Köln (§ 22 Abs. 5) rechtzeitig alle einschlägigen Planungen sowie deren Änderungen 

bekanntzugeben. Die erforderlichen Arbeiten sind so vorzunehmen, daß keine unzumutbaren 

Behinderungen bei der Durchführung der Maßnahmen entstehen. 

 

(3) Bei der Zulassung bergrechtlicher Betriebspläne haben die Bergbehörden das Benehmen 

mit dem Landschaftsverband oder der Stadt Köln (§ 22 Abs. 5) herbeizuführen. 

(4) Während des Abbaues ist dem Landschaftsverband oder der Stadt Köln (§ 22 Abs. 5) die 

Möglichkeit einzuräumen, alle Abbaukanten und Bodenaufschlüsse laufend auf zutage treten-

de Bodendenkmäler zu überprüfen, diese archäologisch zu untersuchen und zu bergen. 

 

§ 20  

Denkmalbehörden 

(1) Denkmalbehörden sind 

 

1. Oberste Denkmalbehörde: 

der für die Denkmalpflege zuständige Minister; 

 

2. Obere Denkmalbehörde: 

die Regierungspräsidenten für die kreisfreien Städte, im übrigen die Oberkreisdirektoren als 

untere staatliche Verwaltungsbehörden; 

 

3. Untere Denkmalbehörden: 

die Gemeinden. 

 

(2) Die Kreise sind zur Beratung der Unteren Denkmalbehörden verpflichtet, soweit diese 

nicht Große oder Mittlere kreisangehörige Städte sind. 

 

(3) Die Denkmalbehörden sind Sonderordnungsbehörden. Die ihnen nach diesem Gesetz ob-

liegenden Aufgaben gelten als solche der Gefahrenabwehr. 
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§ 21 

Zuständigkeit der Denkmalbehörden 

(1) Soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist, sind 

die Unteren Denkmalbehörden für den Vollzug dieses Gesetzes zuständig. 

 

(2) Örtlich zuständig ist die Denkmalbehörde, in deren Bezirk sich das Denkmal befindet. Im 

Zweifel entscheidet die nächsthöhere Denkmalbehörde über die Zuständigkeit. Bei Boden-

denkmälern richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach der Entdeckungsstätte; bei Gefahr im 

Verzuge kann auch die Denkmalbehörde Anordnungen erlassen, in deren Bezirk sich das Bo-

dendenkmal befindet. 

 

(3) Ist der Bund oder das Land Nordrhein-Westfalen als Eigentümer oder Nutzungsberechtig-

ter eines Denkmals betroffen, entscheidet anstelle der Unteren Denkmalbehörde der Regie-

rungspräsident. 

 

(4) Die Unteren und Oberen Denkmalbehörden treffen ihre Entscheidungen im Benehmen mit 

dem Landschaftsverband. Das Benehmen gilt als hergestellt, wenn der Denkmalbehörde nicht 

innerhalb von drei Monaten eine Äußerung des Landschaftsverbandes vorliegt. Will die 

Denkmalbehörde von der Äußerung des Landschaftsverbandes abweichen, so hat der Land-

schaftsverband das Recht, unmittelbar die Entscheidung der Obersten Denkmalbehörde her-

beizuführen. § 22 Abs. 5 gilt entsprechend. 

  

§ 22 

Denkmalpflege 

(1) Die Denkmalpflege obliegt den Gemeinden und Gemeindeverbänden als Selbstverwal-

tungsaufgabe. § 20 bleibt unberührt. 

 

(2) Die Landschaftsverbände beraten und unterstützen die Gemeinden und Kreise in der 

Denkmalpflege und wirken fachlich bei den Entscheidungen der Denkmalbehörden mit. 

 

(3) Die Landschaftsverbände nehmen im Rahmen der Denkmalpflege durch Denkmalpflege-

ämter insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

 

1. Fachliche Beratung und Erstattung von Gutachten in allen Angelegenheiten des Denkmal-

schutzes und der Denkmalpflege, 

 

2. wissenschaftliche Untersuchung und Erforschung der Denkmäler sowie deren Veröffentli-

chung und wissenschaftliche Behandlung der Fragen von Methodik und Praxis der Denkmal-

pflege, 

 

3. Konservierung und Restaurierung von Denkmälern sowie fachliche Überwachung dieser 

Maßnahmen, 

 

4. wissenschaftliche Ausgrabungen, Bergung und Restaurierung von Bodendenkmälern, 

Überwachung dieser Maßnahmen sowie Erfassung der beweglichen Bodendenkmäler, 

 

5. Bewirtschaftung der ihnen vom Land bereitgestellten Mittel für die Denkmalpflege, 

 

6. Wahrnehmung der Interessen der Denkmalpflege bei Planungen und sonstigen Maßnahmen 

der Gemeinden und Gemeindeverbände oder anderer öffentlicher Stellen als Träger öffentli-

cher Belange, 
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7. Beratung bei der Vorbereitung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen. 

 

(4) Die Denkmalpflegeämter sind bei der Erstellung von Gutachten an fachliche Weisungen 

nicht gebunden; sie sind berechtigt, ihre Gutachten an diejenigen Personen, Behörden und 

sonstigen Stellen zu übermitteln, die ein berechtigtes Interesse nachweisen. 

 

(5) Für ihr Gebiet nimmt die Stadt Köln anstelle des Landschaftsverbandes Rheinland die 

Aufgaben der Bodendenkmalpflege wahr. 

  

§ 23 

Beiräte 

(1) Zur Vertretung der Belange der Denkmalpflege können bei der Obersten Denkmalbehörde 

ein Landesdenkmalrat gebildet sowie die anerkannten Denkmalpflegeorganisationen angehört 

werden. 

 

(2) Bei jeder Unteren Denkmalbehörde ist ein Ausschuß ihrer Vertretung für die Aufgaben 

nach diesem Gesetz zu bestimmen. Die Vertretung bestimmt durch Satzung, ob ein Denkmal-

ausschuß gebildet oder welchem anderen Ausschuß diese Aufgabe zugewiesen wird. In der 

Satzung soll die Möglichkeit vorgesehen werden, daß an Beratungen von Aufgaben nach die-

sem Gesetz zusätzlich für die Denkmalpflege sachverständige Bürger mit beratender Stimme 

teilnehmen. 

  

§ 24 

Beauftragte für Denkmalpflege 

(1) Die Untere Denkmalbehörde kann im Benehmen mit dem Landschaftsverband ehrenamt-

liche Beauftragte für Denkmalpflege bestimmen. 

(2) Werden für ein Gemeindegebiet mehrere ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege 

berufen, so sollen deren Aufgabenbereiche nach regionalen oder fachlichen Gesichtspunkten 

abgegrenzt werden. 

 

(3) Der Beauftragte für Denkmalpflege wird für die Dauer von fünf Jahren berufen. Die Wie-

derberufung ist zulässig. 

 

(4) Die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege werden gutachtlich tätig. Sie haben 

insbesondere folgende Aufgaben: 

 

1. Vermittlung von Informationen, Hinweisen und Auskünften an den Ausschuß gemäß § 23 

Abs. 2, die Untere Denkmalbehörde und den Landschaftsverband, 

 

2. Beobachtung der örtlichen Vorhaben, Planungen, Vorgänge und Presseberichterstattung. 

von denen die Interessen der Denkmalpflege berührt werden, sowie 

 

3. Pflege von Verbindungen zu Institutionen und Personen, die der Denkmalpflege Verständ-

nis entgegenbringen oder ihr förderlich sein können. 

  

§ 25 

Denkmalpflegeplan 

(1) Die Gemeinden sollen Denkmalpflegepläne aufstellen und fortschreiben. 
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(2) Der Denkmalpflegeplan gibt die Ziele und Erfordernisse des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege sowie die Darstellungen und Festsetzungen in der Bauleitplanung nachricht-

lich wieder. Er enthält 

 

1. die Bestandsaufnahme und Analyse des Gebietes der Gemeinde unter siedlungsgeschichtli-

chen Gesichtspunkten, 

 

2. die Darstellung der Bau- und Bodendenkmäler, der Denkmalbereiche, der Grabungsschutz-

gebiete sowie - nachrichtlich - der erhaltenswerten Bausubstanz und 

 

3. ein Planungs- und Handlungskonzept zur Festlegung der Ziele und Maßnahmen, mit denen 

der Schutz, die Pflege und die Nutzung von Denkmälern im Rahmen der Stadtentwicklung 

verwirklicht werden sollen. 

  

§ 26 

Erlaubnisverfahren 

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach diesem Gesetz ist schriftlich mit den zur 

Beurteilung des Vorhabens erforderlichen Unterlagen bei der zuständigen Denkmalbehörde 

einzureichen. 

 

(2) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz erlischt, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach 

ihrer Erteilung mit der Durchführung des Vorhabens begonnen oder wenn die Durchführung 

zwei Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist kann verlängert werden. 

  

§ 27  

Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 

(1) Wer eine Handlung, die nach diesem Gesetz der Erlaubnis bedarf, ohne Erlaubnis, un-

sachgemäß oder im Widerspruch zu Auflagen durchführt, muß auf Verlangen der Unteren 

Denkmalbehörde die Arbeiten sofort einstellen und den bisherigen Zustand wiederherstellen. 

 

(2) Wer widerrechtlich ein Denkmal vorsätzlich oder fahrlässig beschädigt oder zerstört, ist 

auf Verlangen der Unteren Denkmalbehörde verpflichtet, das Zerstörte wiederherzustellen. 

 

(3) Im übrigen finden die Vorschriften des Ordnungsbehördengesetzes Anwendung. 

  

§ 28 

Auskunfts- und Betretungsrecht 

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Denkmälern sind verpflichtet, den 

Denkmalbehörden und den Landschaftsverbänden die zur Durchführung dieses Gesetzes er-

forderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

(2) Die Denkmalbehörden und Denkmalpflegeämter sind berechtigt, nicht eingefriedete 

Grundstücke und, nach vorheriger Benachrichtigung, eingefriedete Grundstücke und Gebäude 

und Wohnungen zu betreten, um Denkmäler festzustellen, zu besichtigen oder zu untersu-

chen, soweit es zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Aufgaben erforderlich 

ist. Die Denkmalbehörden und Denkmalpflegeämter können insbesondere verlangen, recht-

zeitig vor Beginn eines Eingriffs Gelegenheit zur fachwissenschaftlichen Untersuchung von 

Denkmälern oder zu deren Bergung zu erhalten. Hierzu sind ihnen rechtzeitig alle einschlägi-

gen Planungen sowie deren Änderungen bekanntzugeben. Die Arbeiten der Denkmalpflege-

ämter und Unteren Denkmalbehörden haben so zu erfolgen, dass keine unzumutbaren Behin-

derungen bei der Durchführung des Vorhabens entstehen. 
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(3) Das Betreten von Wohnungen ist ohne Einwilligung des Eigentümers oder sonstigen Nut-

zungsberechtigten nur bei Gefahr im Verzuge oder auf Grund richterlicher Anordnung zuläs-

sig. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familien-

sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Das Grund-

recht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-

schränkt. 

 

(4) Bei allen Maßnahmen ist Rücksicht auf die Betroffenen zu nehmen; für die durch die 

Ausübung dieser Rechte entstehenden Schäden ist Ersatz zu leisten. 

  

§ 29  

Kostentragung und Gebührenfreiheit 

(1) Wer einer Erlaubnis nach § 9 Abs. 1 oder einer Entscheidung nach § 9 Abs. 3 bedarf oder 

in anderer Weise ein eingetragenes Denkmal oder ein eingetragenes oder vermutetes Boden-

denkmal verändert oder beseitigt, hat die vorherige wissenschaftliche Untersuchung, die Ber-

gung von Funden und die Dokumentation der Befunde sicherzustellen und die dafür anfallen-

den Kosten im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. In der Erlaubnis nach § 9 Abs. 1 oder der 

Entscheidung nach § 9 Abs. 3 wird das Nähere durch Nebenbestimmungen, in anderen Fällen 

durch Verwaltungsakt der unteren Denkmalbehörde geregelt. 

 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann bestimmt werden, dass der oder die Betroffene die vo-

raussichtlichen Kosten im Voraus zu zahlen hat. Zahlt der oder die Betroffene die voraus-

sichtlichen Kosten der Erlaubnis nicht fristgerecht, so können sie im Verwaltungszwangsver-

fahren beigetrieben werden. 

 

(3) Für weitere Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Gebühren nicht erhoben; dies 

gilt nicht für Entscheidungen nach den §§ 13, 14 und 40.  

 

§ 30  

Enteignung 

(1) Baudenkmäler und ortsfeste Bodendenkmäler können enteignet werden, wenn allein 

dadurch 

 

a) ein Denkmal in seinem Bestand, seiner Eigenart oder seinem Erscheinungsbild erhalten 

werden kann, 

 

b) ein Denkmal der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden kann, sofern hieran ein öffent-

liches Interesse besteht, oder 

 

c) in einem Grabungsschutzgebiet planmäßige Nachforschungen betrieben werden können. 

 

(2) Das Enteignungsrecht steht dem Land oder einer anderen juristischen Person des öffentli-

chen Rechts zu; es steht ferner einer juristischen Person des Privatrechts zu, wenn und soweit 

der Enteignungszweck zu den in der Satzung niedergelegten Aufgaben gehört. 

(3) Das Landesenteignungs- und -entschädigungsgesetz (EEG NW) ist anzuwenden. Über die 

Zulassung der Enteignung entscheidet die Oberste Denkmalbehörde. 

  

§ 31 

Übernahme von Denkmälern 

Der Eigentümer kann die Übernahme eines Denkmals durch die Gemeinde verlangen, wenn 

und soweit es ihm mit Rücksicht auf seine Pflicht zur Erhaltung des Denkmals auf Grund ei-
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ner behördlichen Maßnahme nach diesem Gesetz wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, das 

Denkmal zu behalten oder es in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen. 

Im übrigen finden die Bestimmungen des § 30 entsprechende Anwendung. 

  

§ 32 

- aufgehoben - 

   

§ 33  

Entschädigung 

Soweit der Vollzug dieses Gesetzes enteignende Wirkung hat, ist eine angemessene Entschä-

digung in Geld zu gewähren. Das Landesenteignungs- und -entschädigungsgesetz (EEG NW) 

ist anzuwenden. 

  

§ 34 

- aufgehoben - 

  

§ 35 

Leistungen 

(1) Leistungen nach diesem Gesetz werden aus Mitteln des Landes, der Gemeinden und Ge-

meindeverbände erbracht. Die Förderung der Pflege von Denkmälern setzt den Antrag des 

Eigentümers voraus. 

 

(2) Die Förderung erfolgt in Form von Zuschüssen, Darlehen und Zinszuschüssen. Die Leis-

tungsfähigkeit des Eigentümers wird bei Festsetzung der Beteiligung bzw. Förderung des 

Landes berücksichtigt. 

 

(3) Landesmittel werden gewährt als 

 

1. Pauschalzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung privater 

Denkmalpflegemaßnahmen, 

 

2. Einzelzuschüsse zur Förderung von Denkmälern, die im Eigentum von Gemeinden oder 

Gemeindeverbänden stehen, 

 

3. Einzelzuschüsse für Denkmäler, die im Eigentum von Kirchen oder Religionsgemeinschaf-

ten stehen, 

 

4. Einzelzuschüsse für größere private Denkmalpflegemaßnahmen. 

 

Die Höhe der Pauschalzuweisungen an die Gemeinden soll sich an der Bedeutung des Denk-

mälerbestandes und am Umfang der Denkmalpflegemaßnahmen ausrichten. 

 

(4) Es können auch Denkmalpflegeorganisationen, gemeinnützige Träger und Einzelpersonen 

gefördert werden, die denkmalpflegerische Aufgaben wahrnehmen. 

 

(5) Führt die Beteiligung öffentlicher Hände an den Kosten des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege zu einer Wertsteigerung des Denkmals, so haben Eigentümer und Nutzungs-

berechtigte den diesbezüglichen Aufwand zu ersetzen, soweit ihnen dieses zugemutet werden 

kann. 
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§ 36 

Denkmalförderungsprogramm 

(1) Die Regierungspräsidenten bereiten jährlich im Benehmen mit den Landschaftsverbänden 

und, soweit die Bodendenkmalpflege der Stadt Köln betroffen ist, mit dieser das Denkmalför-

derungsprogramm für das folgende Jahr vor. Das Programm enthält die Aufstellung aller be-

absichtigten Maßnahmen sowie deren Kosten und Finanzierung. 

 

(2) Die Regierungspräsidenten legen das vorbereitete Denkmalförderungsprogramm der 

Obersten Denkmalbehörde vor. Diese beteiligt die Kirchen und Religionsgemeinschaften we-

gen der Einbeziehung ihrer Denkmäler. Sie stellt das Denkmalförderungsprogramm auf. 

  

§ 37 

Städtebauförderung, Wohnungsmodernisierung 

Baudenkmäler und Denkmalbereiche können auch nach den Vorschriften des Bundes und des 

Landes über den Einsatz von Städtebau- und Wohnungsmodernisierungsmitteln erhalten, er-

neuert und einer funktionsgerechten Nutzung zugeführt werden. Die Landschaftsverbände 

wirken hierbei im Rahmen ihrer Aufgaben als Träger öffentlicher Belange mit. 

  

§ 38 

Denkmäler, die der Religionsausübung dienen 

Mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften soll die Zusammenarbeit bei Schutz und Pfle-

ge ihrer Denkmäler fortgesetzt werden. Bei Entscheidungen über diese Denkmäler haben die 

Denkmalbehörden die von den Kirchen und Religionsgemeinschaften festgestellten Belange 

der Religionsausübung zu beachten. 

 

§ 39 

Schutz bei Katastrophen 

(1) Der Kultusminister wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 

Innenminister die zum Schutz der Denkmäler für den Fall von Katastrophen erforderlichen 

Vorschriften zu erlassen. Dabei können insbesondere der Eigentümer und die sonstigen Nut-

zungsberechtigten verpflichtet werden, 

 

a) den Aufbewahrungsort von Denkmälern zu melden, 

 

b) Denkmäler mit den in internationalen Verträgen vorgesehenen Kennzeichen versehen zu 

lassen, 

 

c) Denkmäler zu bergen, besonders zu sichern, bergen oder besonders sichern zu lassen oder 

sie zum Zwecke der vorübergehenden Verwahrung an Bergungsorten auf Anordnung der 

Denkmalbehörde abzuliefern, 

 

d) die wissenschaftliche Erfassung von Denkmälern oder sonstige zu ihrer Dokumentierung, 

Sicherung oder Wiederherstellung von der Denkmalbehörde angeordnete Maßnahmen zu dul-

den. 

 

(2) Soweit in der Rechtsverordnung eine Ablieferungsfrist vorgesehen wird, ist anzuordnen, 

daß die abgelieferten Sachen unverzüglich den Berechtigten zurückzugeben sind, sobald die 

weitere Verwahrung an einem Bergungsort zum Schutz der Denkmäler nicht mehr erforder-

lich ist. 
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§ 40 

Bescheinigungen für steuerliche Zwecke 

Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen werden von der Unteren 

Denkmalbehörde im Benehmen mit dem Landschaftsverband ausgestellt. Sie dürfen nur er-

teilt werden, wenn das Denkmal in die Denkmalliste eingetragen ist oder gemäß § 4 Abs. 1 

und 2 als vorläufig eingetragen gilt. 

  

  

§ 41  

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. eine Anzeige nach §§ 10 oder 15 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 nicht oder nicht rechtzei-

tig erstattet, 

 

2. Maßnahmen, die nach § 9 Abs. 1, §§ 12, 13 Abs. 1 Satz 1 oder § 14 Abs. 2 Satz 1 der Er-

laubnis bedürfen, ohne Erlaubnis oder abweichend von ihr durchgeführt oder durchführen 

läßt, 

 

3. entdeckte Bodendenkmäler oder die Entdeckungsstätte nicht nach § 16 Abs. 1 unverändert 

läßt, 

 

4. einer nach § 39 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung 

für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen bis zu 250 000 Euro geahndet werden. 

Wird ohne Erlaubnis nach § 9 Abs. 1 Buchstabe a ein Baudenkmal beseitigt, kann eine Geld-

buße bis zu 500 000 Euro festgesetzt werden. 

 

(3) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt in fünf Jahren. 

 

(4) Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten ist die Untere Denkmalbehörde. 

   

§ 42    

Verwaltungsvorschriften 

Der für die Denkmalpflege zuständige Minister erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes 

erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

  

§ 43 

Inkrafttreten, Berichtspflicht 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1980 in Kraft. Die §§ 3 Abs. 6, 5, 6, 34 Abs. 9, 39 und 42 treten 

am Tage nach der Verkündung in Kraft. Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 

31. Dezember 2018 über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit dieses Gesetzes. 

  

  

___________________________________________________________________________ 
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Rheinland-Pfalz: 

 

Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmäler  

(Denkmalschutzgesetz - DSchG -) vom 23. März 1978 (Fundstelle: GVBl 1978, S. 159, 

Glied.-Nr. 224-2), zuletzt geändert durch Art. 2 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Lan-

desarchivgesetzes vom 28. September 2010 (GVBl. S. 301, 303) 

 

 

Inhaltsübersicht  

 

Erster Abschnitt 

Grundsätze 

§ 1 Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

§ 2 Pflicht zur Erhaltung und Pflege 

 

Zweiter Abschnitt 

Kulturdenkmäler 

 

Erster Unterabschnitt 

Allgemeines 

§ 3 Begriff des Kulturdenkmals 

§ 4 Unbewegliche und bewegliche Kulturdenkmäler, Umgebungsschutz 

§ 5 Denkmalzonen 

§ 6 Auskünfte 

§ 7 Betreten von Grundstücken 

 

Zweiter Unterabschnitt 

Geschützte Kulturdenkmäler 

§ 8 Geschützte Kulturdenkmäler, Unterschutzstellung 

§ 9 Öffentliche Auslegung 

§ 10 Denkmalliste 

§ 11 Einstweiliger Schutz  

§ 12 Anzeige- und Hinweispflichten  

§ 13 Genehmigung von Veränderungen, Anzeige von Instandsetzungen 

§ 13a Genehmigungsverfahren 

§ 14 Wiederherstellung und Erhaltung, Ersatzvornahme 

§ 15 Freier Zugang zu Kulturdenkmälern  

 

Dritter Abschnitt 

Funde 

§ 16 Begriff des Fundes  

§ 17 Anzeige  

§ 18 Erhaltung  

§ 19 Wissenschaftliche Bearbeitung 

§ 20 Schatzregal 

§ 21 Genehmigung von Nachforschungen, Anzeige von Arbeiten, Kostenerstattung 

§ 22 Grabungsschutzgebiete 

 

 



 

© Wolfgang Karl Göhner (Stand: 19.02.2015)     

122 

Vierter Abschnitt 

Besondere Bestimmungen für Kirchen und Religionsgemeinschaften 

 

§ 23  

Fünfter Abschnitt 

Organisation 

§ 24 Denkmalschutzbehörden 

§ 25 Denkmalfachbehörde 

§ 25a Denkmalschutz in Archivangelegenheiten 

§ 26 Landesbeirat für Denkmalpflege  

§ 27 Ehrenamtliche Denkmalpfleger 

§ 28 Anerkannte Denkmalpflegeorganisationen  

 

Sechster Abschnitt 

Finanzhilfen des Landes 

§ 29 Förderungsgrundsätze 

 

Siebenter Abschnitt 
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§ 31 Ausgleichspflichtige Maßnahmen 
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Ordnungswidrigkeiten 
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Neunter Abschnitt 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 34 Übergangsbestimmung für geschützte Denkmäler und zum Denkmalbuch 

§ 35 Gebührenfreiheit 

§ 36 Durchführungsvorschriften 

§ 37 Schutz von Kulturdenkmälern bei bewaffneten Konflikten und bei Katastrophenfällen  

§ 38 Aufhebung und Änderung von Rechtsvorschriften  

§ 39 Inkrafttreten 

 

 

Erster Abschnitt 

Grundsätze 

§ 1 Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

(1) Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, die Kulturdenkmäler (§ 3) 

zu erhalten und zu pflegen, insbesondere deren Zustand zu überwachen, Gefahren von ihnen 

abzuwenden und sie zu bergen. 

 

(2) Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es auch, die Kulturdenkmäler 

wissenschaftlich zu erforschen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit, insbesondere für Zwe-

cke der Bildung und Erziehung, zugänglich zu machen. 

 

(3) Denkmalschutz und Denkmalpflege wirken darauf hin, daß die Kulturdenkmäler in die 

Raumordnung und Landesplanung, die städtebauliche Entwicklung und den Naturschutz und 

die Landschaftspflege einbezogen und einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. 
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(4) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben von Denkmalschutz und Denkmalpflege wirken die 

Denkmalschutzbehörden und die Denkmalfachbehörde mit den Eigentümern von Kultur-

denkmälern, den sonstigen über Kulturdenkmäler Verfügungsberechtigten und den Besitzern 

von Kulturdenkmälern sowie den Gemeinden und Gemeindeverbänden nach Maßgabe der 

Bestimmungen dieses Gesetzes in möglichst partnerschaftlicher Weise zusammen. 

 

§ 2 Pflicht zur Erhaltung und Pflege 

(1) Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer sind verpflichtet, die Kultur-

denkmäler im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und zu pflegen. Weitergehende Bestim-

mungen dieses Gesetzes bleiben unberührt. 

 

(2) Die Zumutbarkeit ist unter Berücksichtigung der durch die Eigenschaft als Kulturdenkmal 

begründeten Situationsgebundenheit im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums und dessen 

Privatnützigkeit zu bestimmen. Unzumutbar ist insbesondere eine wirtschaftliche Belastung 

durch Erhaltungskosten, wenn diese dauerhaft nicht durch die Erträge oder den Gebrauchs-

wert des Kulturdenkmals aufgewogen werden; in diesem Fall kann die Erhaltungspflicht auf 

die unveränderte Belassung des Kulturdenkmals beschränkt werden, wenn und soweit die 

Eigenart und Bedeutung des Kulturdenkmals dies auch unter Berücksichtigung der Belange 

der nach Absatz 1 Verpflichteten gebietet. Die Unzumutbarkeit ist durch die nach Absatz 1 

Verpflichteten nachzuweisen. Die nach Absatz 1 Verpflichteten können sich nicht auf die 

Belastungen durch erhöhte Erhaltungskosten berufen, die dadurch verursacht wurden, dass 

Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigem öffentlichem Recht zuwider unterblie-

ben sind. 

 

(3) Das Land, der Bund, die Gemeinden und Gemeindeverbände und alle Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts haben bei ihren Maßnahmen und Planungen, 

insbesondere bei der Bauleitplanung, die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmal-

pflege sowie die Verpflichtung zur Bewahrung des Kulturerbes gemäß dem UNESCO-

Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt vom 16. November 1972 

zu berücksichtigen.Bei Maßnahmen und Planungen, die Belange des Denkmalschutzes oder 

der Denkmalpflege berühren, ist die Denkmalfachbehörde von Beginn an zu beteiligen. 

 

(4) Bauliche, technische und wirtschaftliche Maßnahmen, die Kulturdenkmäler in ihrem Be-

stand, ihrem Erscheinungsbild oder ihrem wissenschaftlichen Wert gefährden oder beein-

trächtigen können, sind auf den unbedingt notwendigen Umfang zu beschränken; Absatz 1 

Satz 2 gilt entsprechend. 

 

Zweiter Abschnitt 

Kulturdenkmäler 

Erster Unterabschnitt 

Allgemeines 

§ 3 Begriff des Kulturdenkmals 

(1) Kulturdenkmäler sind Gegenstände aus vergangener Zeit, 

1. die 

a) Zeugnisse, insbesondere des geistigen oder künstlerischen Schaffens, des handwerklichen 

oder technischen Wirkens oder historischer Ereignisse oder Entwicklungen, 

b) Spuren oder Überreste menschlichen Lebens oder 

c) kennzeichnende Merkmale der Städte und Gemeinden 

sind und 
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2. an deren Erhaltung und Pflege oder wissenschaftlicher Erforschung und Dokumentation 

aus geschichtlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Gründen ein 

öffentliches Interesse besteht. 

 

(2) Als Kulturdenkmäler gelten Gegenstände aus vergangener Zeit, die Zeugnisse, Spuren 

oder Überreste der Entwicklungsgeschichte der Erde oder des pflanzlichen oder tierischen 

Lebens sind und an deren Erhaltung und Pflege oder wissenschaftlicher Erforschung und Do-

kumentation ein öffentliches Interesse im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 besteht. 

 

§ 4 Unbewegliche und bewegliche Kulturdenkmäler, Umgebungsschutz 

(1) Unbewegliche Kulturdenkmäler sind insbesondere: 

1. ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke, 

2. Denkmalzonen (§ 5). 

Denkmalzonen können Gegenstände umfassen, die keine Kulturdenkmäler, jedoch für das 

Erscheinungsbild der Gesamtheit von Bedeutung sind. Ausstattungsstücke, Freiflächen und 

Nebenanlagen sind Teil des unbeweglichen Kulturdenkmals, soweit sie mit diesem aus Grün-

den des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege eine Einheit bilden. Gegenstand des 

Denkmalschutzes ist auch die Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals, soweit sie für 

dessen Bestand, Erscheinungsbild oder städtebauliche Wirkung von Bedeutung ist. 

 

(2) Bewegliche Kulturdenkmäler sind insbesondere: 

1. bewegliche Einzelgegenstände, 

2.Sammlungen und sonstige Gesamtheiten von beweglichen Einzelgegenständen. 

Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 

 

(3) Auf unbewegliche Kulturdenkmäler ist in den Geobasisinformationen des amtlichen Ver-

messungswesens hinzuweisen. 

 

§ 5 

Denkmalzonen 

(1) Denkmalzonen sind insbesondere: 

1. bauliche Gesamtanlagen (Absatz 2), 

2. kennzeichnende Straßen-, Platz- und Ortsbilder (Absatz 3 Satz 1) sowie planmäßige Quar-

tiere und Siedlungen (Absatz 3 Satz 2), 

3. kennzeichnende Ortsgrundrisse (Absatz 4), 

4. historische Park-, Garten- und Friedhofsanlagen (Absatz 5), 

5. Kulturstätten (Absatz 6). 

 

(2) Bauliche Gesamtanlagen sind insbesondere Gebäudegruppen, die sich durch ihre Größe 

oder Vielfalt oder die Vielgestaltigkeit zugehöriger Elemente herausheben, Burg-, Festungs- 

und Schlossanlagen, Stadt- und Landwehren, Abteien und Klöster einschließlich der mit ihnen 

verbundenen Grün-, Frei- und Wasserflächen. 

 

(3) Kennzeichnende Straßen-, Platz- und Ortsbilder sind solche, deren Erscheinungsbild in 

seiner Gesamtheit eine bestimmte Epoche oder Entwicklung oder eine charakteristische Bau-

weise mit einheitlicher Stilart oder unterschiedlichen Stilarten veranschaulicht. Planmäßige 

Quartiere und Siedlungen sind einheitlich gestaltete Anlagen, die auf einem gemeinsamen 

Konzept beruhen. 
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(4) Ein kennzeichnender Ortsgrundriß ist gegeben, wenn die Anordnung der Baulichkeiten 

nach ihrem Grundriß für eine bestimmte Epoche oder eine Entwicklung charakteristisch ist, 

insbesondere im Hinblick auf Ortsformen, Straßenführungen und Festungsanlagen. 

 

(5) Historische Park-, Garten- und Friedhofsanlagen sind Werke der Gartenbaukunst oder 

Zeugnisse des Totengedenkens, deren Lage sowie architektonische und pflanzliche Gestal-

tung von der Funktion der Anlage als Lebensraum und Selbstdarstellung früherer Gesellschaf-

ten und der von ihnen getragenen Kultur Zeugnis geben. 

 

(6) Kulturstätten sind umgrenzbare Teile der Erdoberfläche mit sichtbaren Werken oder Ge-

staltungsspuren menschlicher Kultur sowie Aufschlüsse von Kulturdenkmälern im Sinne des 

§ 3 Abs. 2. 

 

§ 6 

Auskünfte 

Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer haben den Denkmalschutzbehörden 

und der Denkmalfachbehörde sowie ihren Beauftragten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-

forderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

§ 7 

Betreten von Grundstücken 

(1) Die Denkmalschutzbehörden, die Denkmalfachbehörde und ihre Beauftragten sind berech-

tigt, zur Vorbereitung und zur Durchführung der nach diesem Gesetz zu treffenden Maßnah-

men Grundstücke zu betreten, Vermessungen und Untersuchungen vorzunehmen sowie Foto-

grafien anzufertigen. Wohnungen dürfen gegen den Willen des Eigentümers nur zur Verhü-

tung dringender Gefahr für Kulturdenkmäler betreten werden; das Grundrecht der Unverletz-

lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

 

(2) Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer sind vor dem Betreten der 

Grundstücke zu benachrichtigen, es sei denn, daß die Benachrichtigung nur durch öffentliche 

Zustellung vorgenommen werden kann oder bei Gefahr im Verzug eine rechtzeitige Benach-

richtigung nicht möglich wäre. 

 

Zweiter Unterabschnitt 

Geschützte Kulturdenkmäler 

§ 8 Geschützte Kulturdenkmäler, Unterschutzstellung 

(1) Geschützte Kulturdenkmäler sind:  

1. die unbeweglichen Kulturdenkmäler und 

2. die durch Verwaltungsakt unter Schutz gestellten beweglichen Kulturdenkmäler. 

 

(2) Bewegliche Kulturdenkmäler werden nur unter Schutz gestellt, wenn 

1. sie von besonderer Bedeutung sind oder 

2. der Eigentümer die Unterschutzstellung anregt. 

Kulturdenkmäler, die sich in staatlichen oder anderen von der obersten Denkmalschutzbehör-

de bezeichneten Sammlungen oder in öffentlichen Archiven befinden, werden nicht unter 

Schutz gestellt. 

 

(3) Soweit es zur Klarstellung erforderlich ist, soll die Eigenschaft als unbewegliches Kultur-

denkmal 

1. bei Denkmalzonen durch Rechtsverordnung und 

2. im Übrigen durch Verwaltungsakt 
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festgestellt werden. 

 

(4) Über die Unterschutzstellung nach Absatz 1 Nr. 2 und die Feststellung nach Absatz 3 ent-

scheidet die untere Denkmalschutzbehörde von Amts wegen oder auf Antrag der Denkmal-

fachbehörde; die Entscheidung ergeht im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde. Will die 

untere Denkmalschutzbehörde von der Äußerung der Denkmalfachbehörde abweichen oder 

deren Antrag ablehnen, so hat sie dies der Denkmalfachbehörde mitzuteilen; diese hat das 

Recht, die Angelegenheit der oberen Denkmalschutzbehörde vorzulegen. Die obere Denkmal-

schutzbehörde kann über die Angelegenheit selbst entscheiden oder sie an die untere Denk-

malschutzbehörde zurückverweisen. 

 

(5) Vor der Feststellung nach Absatz 3 sind der Eigentümer und die Gemeinde, in deren Ge-

biet sich die Schutzmaßnahme auswirkt, zu hören; im Falle des Absatzes 3 Nr. 1 geschieht 

dies gemäß § 9. 

 

(6) Der Verwaltungsakt, durch den die Unterschutzstellung nach Absatz 1 Nr. 2 oder die Fest-

stellung nach Absatz 3 Nr. 2 verfügt wird, ist dem Eigentümer des Kulturdenkmals bekannt-

zugeben. Ist die Ermittlung des Eigentümers nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Schwie-

rigkeiten oder Kosten möglich, ist der Verwaltungsakt öffentlich bekanntzumachen. 

 

(7) Die Absätze 3 bis 6 gelten entsprechend für die Aufhebung der betreffenden Entscheidun-

gen. 

 

§ 9 Öffentliche Auslegung 

(1) Der Entwurf einer Rechtsverordnung nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 ist in den Gemeinden, in deren 

Gebiet sich die Schutzmaßnahme auswirkt, bei der Gemeindeverwaltung einen Monat zur 

Einsicht öffentlich auszulegen; ist das Gebiet einer Ortsgemeinde berührt, erfolgt die Ausle-

gung bei der Verbandsgemeindeverwaltung. Zusammen mit der Rechtsverordnung soll eine 

Karte über das Gebiet der Denkmalzone ausgelegt werden. 

 

(2) Ort und Zeit der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher öffentlich bekanntzuma-

chen; dabei ist darauf hinzuweisen, daß jeder, dessen Belange durch die Rechtsverordnung 

berührt werden, spätestens bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist bei der unteren 

Denkmalschutzbehörde oder der Gemeindeverwaltung, im Falle des Absatzes 1 Satz 1 zweiter 

Halbsatz bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bedenken und Anregungen schriftlich oder 

zur Niederschrift vorbringen kann. Bedenken und Anregungen können bis zwei Wochen nach 

Ablauf der Auslegungsfrist auch von den anerkannten Denkmalpflegeorganisationen (§ 28) 

vorgebracht werden. 

 

(3) Von der Auslegung kann abgesehen werden, wenn die Personen, Behörden und Stellen, 

deren Belange von der Rechtsverordnung berührt werden, bekannt sind und ihnen unter Ein-

räumung einer Frist von zwei Wochen Gelegenheit zur Einsicht in den Entwurf sowie zum 

Vorbringen von Bedenken und Anregungen gegeben wird. 

 

§ 10 Denkmalliste 

(1) Geschützte Kulturdenkmäler (§ 8 Abs. 1) werden in die Denkmalliste eingetragen. Die 

Denkmalliste ist ein nachrichtlich geführtes Verzeichnis, mit dem Rechtswirkungen nicht ver-

bunden sind. Sie wird von der Denkmalfachbehörde erstellt und fortgeführt. Eintragung und 

Löschung erfolgen von Amts wegen; sie können auch vom Eigentümer, von der Gemeinde, in 

deren Gebiet das Kulturdenkmal gelegen ist, sowie vom Landesbeirat für Denkmalpflege an-

geregt werden. Eintragung und Löschung erfolgen im Benehmen mit der unteren Denkmal-
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schutzbehörde; diese hat zuvor die Gemeinde, in deren Gebiet das Kulturdenkmal gelegen ist, 

zu hören. Die Eintragung ist zu löschen, wenn die Eigenschaft als Kulturdenkmal nicht oder 

nicht mehr vorliegt oder die Unterschutzstellung aufgehoben ist; dies gilt nicht, wenn die 

Wiederherstellung des Kulturdenkmals verfügt ist. 

 

(2) Die untere Denkmalschutzbehörde führt einen Auszug der Denkmalliste für ihr Gebiet; sie 

unterrichtet die Eigentümer von der Eintragung und deren Löschung. 

 

(3) Die Einsicht in die Denkmalliste ist jedem gestattet. Das Verzeichnis geschützter bewegli-

cher Kulturdenkmäler ist gesondert zu führen; die Einsicht ist jedem gestattet, der ein berech-

tigtes Interesse darlegt. 

 

§ 11 Einstweiliger Schutz 

(1) Die untere Denkmalschutzbehörde kann bestimmen, daß Gegenstände, mit deren Unter-

schutzstellung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 zu rechnen ist, als geschützte Kulturdenkmäler gelten, 

wenn zu befürchten ist, daß sonst der Zweck der Unterschutzstellung nicht erreicht würde. § 8 

Abs. 4 und 6 gilt entsprechend. 

 

(2) Die einstweilige Unterschutzstellung erfolgt auf eine Dauer von längstens sechs Monaten. 

Sie kann einmal um höchstens drei Monate, mit Zustimmung der oberen Denkmalschutzbe-

hörde um höchstens sechs Monate verlängert werden. Die einstweilige Unterschutzstellung ist 

aufzuheben, wenn nicht mehr damit zu rechnen ist, daß der einstweilig geschützte Gegenstand 

nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 geschützt wird. 

 

(3) Einstweilig geschützte Gegenstände werden für die Dauer ihrer einstweiligen Unter-

schutzstellung in die Denkmalliste (§ 10) eingetragen. 

 

§ 12 Anzeige- und Hinweispflichten 

(1) Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer haben Schäden und Mängel, die 

die Erhaltung von geschützten Kulturdenkmälern gefährden könnten, unverzüglich der unte-

ren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen; diese gibt der Denkmalfachbehörde von der Anzeige 

unverzüglich Kenntnis. Die gleiche Anzeigepflicht gilt, soweit die nach Satz 1 Verpflichteten 

an einem Gegenstand Besonderheiten feststellen, die dessen Eigenschaft als Kulturdenkmal 

begründen. 

 

(2) Der Eigentümer eines geschützten Kulturdenkmals hat die Absicht, dieses zu veräußern, 

rechtzeitig der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Vor Abschluß des Kaufvertrages 

hat der Eigentümer den Erwerber darauf hinzuweisen, daß der zu verkaufende Gegenstand ein 

geschütztes Kulturdenkmal ist. Ist die Veräußerung erfolgt, so hat der Veräußerer dies unter 

Angabe des Erwerbers unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Absatz 1 

Satz 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 

 

(3) Im Erbfall soll der Erbe den Eigentumsübergang unverzüglich der unteren Denkmal-

schutzbehörde anzeigen. 

 

§ 13 Genehmigung von Veränderungen, Anzeige von Instandsetzungen 

(1) Ein geschütztes Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung 

1. zerstört, abgebrochen, zerlegt oder beseitigt, 

2. umgestaltet oder sonst in seinem Bestand verändert, 

3. in seinem Erscheinungsbild nicht nur vorübergehend beeinträchtigt oder  

4. von seinem Standort entfernt 
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werden. Ausstattungsstücke (§ 4 Abs. 1 Satz 3) eines unbeweglichen Kulturdenkmals dürfen 

nur mit Genehmigung nicht nur vorübergehend entfernt werden. In der Umgebung (§ 4 Abs. 1 

Satz 4) eines unbeweglichen Kulturdenkmals darf eine bauliche Anlage nur mit Genehmigung 

errichtet, verändert oder beseitigt werden. 

 

(2) Die Genehmigung nach Absatz 1 wird nur erteilt, wenn 

1. Belange des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen oder 

2. andere Erfordernisse des Gemeinwohls oder private Belange diejenigen des Denkmalschut-

zes überwiegen und diesen überwiegenden Interessen nicht auf sonstige Weise Rechnung ge-

tragen werden kann. 

 

(3) Die Genehmigung nach Absatz 1 kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. Aufla-

gen und Bedingungen können zum Ziel haben, den Eingriff in das Kulturdenkmal auf ein 

Mindestmaß zu beschränken oder nach Beendigung der Maßnahme den ursprünglichen Zu-

stand wiederherzustellen. Insbesondere kann durch Auflagen sichergestellt werden, daß beim 

Abbruch oder bei der Zerlegung eines unbeweglichen Kulturdenkmals das Kulturdenkmal 

wieder errichtet wird oder bestimmte Teile geborgen oder bei einer anderen baulichen Anlage 

wieder verwendet werden. Sofern es hierfür erforderlich ist, kann Sicherheitsleistung verlangt 

werden; dies gilt nicht für juristische Personen des öffentlichen Rechts. Nebenbestimmungen 

zur Bergung und zur Wiederverwendung sollen Art und Ausmaß der erforderlichen Maßnah-

men angeben. Soweit die besondere Eigenart, die Bedeutung des Kulturdenkmals oder die 

Schwierigkeit der Maßnahme es gebietet, kann im Einzelfall durch Auflagen sichergestellt 

werden, dass die Leitung oder die Durchführung von Arbeiten, die besondere Erfahrungen 

oder Kenntnisse voraussetzen, durch denkmalfachlich geeignete Personen erfolgt. 

 

(4) Die Instandsetzung eines geschützten Kulturdenkmals ist, soweit sie nicht nach Absatz 1 

Satz 1 der Genehmigung bedarf, unter genauer Beschreibung der geplanten Maßnahme der 

unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Die Instandsetzungsmaßnahmen dürfen frühes-

tens nach Ablauf von zwei Monaten nach Abgabe der Anzeige begonnen werden; die untere 

Denkmalschutzbehörde kann im Einvernehmen mit der Denkmalfachbehörde vor Ablauf der 

Frist die Durchführung der Maßnahmen gestatten. Bei Gefahr im Verzug können die unbe-

dingt notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen ohne die Anzeige nach Satz 1 oder ohne Ein-

haltung der Frist nach Satz 2 Halbsatz 1 begonnen werden; die Anzeige ist unverzüglich 

nachzuholen. Die Instandsetzung ist zu untersagen, soweit überwiegende Belange des Denk-

malschutzes oder der Denkmalpflege entgegenstehen oder solange die Beschreibung nach 

Satz 1 nicht vorgelegt ist. Von der Untersagung ist abzusehen, soweit sich der Betroffene be-

reit erklärt, die Maßnahme nach den Vorschlägen der Denkmalfachbehörde auszuführen. Die 

Entscheidung nach Satz 4 oder Satz 5 trifft die untere Denkmalschutzbehörde im Benehmen 

mit der Denkmalfachbehörde; § 13 a Abs. 3 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 

 

§ 13 a Genehmigungsverfahren 

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 13 Abs. 1 ist schriftlich bei der unte-

ren Denkmalschutzbehörde einzureichen. Dem Antrag sind alle für die Beurteilung des Vor-

habens und die Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unterlagen, insbesondere Pläne, Do-

kumentationen, Fotografien, Gutachten sowie Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

beizufügen. 

 

(2) Die untere Denkmalschutzbehörde soll unverzüglich nach Eingang des Antrags prüfen, ob 

der Antrag vollständig und ob ein Erörterungstermin mit dem Antragsteller erforderlich ist. 

Fehlende Angaben und Unterlagen sind innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des An-

trags oder unmittelbar nach dem Erörterungstermin zu benennen und unter Setzung einer an-
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gemessenen Frist nachzufordern. Der Antrag kann zurückgewiesen werden, wenn er unvoll-

ständig ist oder erhebliche Mängel aufweist und der Antragsteller der Nachforderung nicht 

fristgerecht nachkommt. 

 

(3) Die Entscheidung über den Antrag trifft die untere Denkmalschutzbehörde im Benehmen 

mit der Denkmalfachbehörde; § 31 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. Zur Herstellung des Be-

nehmens legt die untere Denkmalschutzbehörde der Denkmalfachbehörde den vollständigen 

Antrag sowie ihren Entscheidungsvorschlag vor. 

Wenn die Denkmalfachbehörde sich nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Un-

terlagen äußert, gilt das Benehmen als hergestellt. Will die untere Denkmalschutzbehörde von 

der Äußerung der Denkmalfachbehörde abweichen, so hat sie dies der Denkmalfachbehörde 

mitzuteilen; diese hat das Recht, die Angelegenheit der oberen Denkmalschutzbehörde vorzu-

legen. Die obere Denkmalschutzbehörde kann über die Angelegenheit selbst entscheiden oder 

sie an die untere Denkmalschutzbehörde zurückverweisen. 

 

(4) Entscheidet die untere Denkmalschutzbehörde nicht spätestens vor Ablauf von drei Mona-

ten seit Eingang des vollständigen Antrags über die Genehmigung nach § 13 Abs. 1, gilt diese 

als erteilt, wenn nicht vor Ablauf der Frist die zuständige Denkmalschutzbehörde oder die 

Denkmalfachbehörde dem Antragsteller gegenüber widersprochen hat. 

 

(5) Eine Genehmigung nach § 13 Abs. 1 erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 

ihrer Erteilung mit der Durchführung der Maßnahme begonnen wurde oder wenn die Durch-

führung ein Jahr unterbrochen worden ist. Die Fristen nach Satz 1 können jeweils auf schrift-

lichen Antrag um bis zu zwei weitere Jahre verlängert werden. Die Verlängerung kann mit 

neuen Nebenbestimmungen verbunden werden. 

 

§ 14 Wiederherstellung und Erhaltung, Ersatzvornahme 

(1) Wer ein geschütztes Kulturdenkmal beschädigt, hat nach Anordnung der unteren Denk-

malschutzbehörde die betreffenden Maßnahmen einzustellen und den ursprünglichen Zustand 

wiederherzustellen. Entsprechendes gilt, wenn eine Maßnahme nach § 13 Abs. 1 oder Abs. 4 

Satz 1 ohne die erforderliche Genehmigung oder Anzeige oder unter Abweichung von der der 

Anzeige beigefügten Beschreibung durchgeführt wird oder durchgeführt worden ist. 

 

(2) Eigentümer und sonstige Verfügungsberechtigte, die die Erhaltung eines geschützten Kul-

turdenkmals dadurch gefährden, daß sie im Rahmen des Zumutbaren vorhandene Schäden 

oder Mängel nicht beseitigen oder keine Vorsorge zur Verhinderung von Schäden und Män-

geln treffen, haben nach Anordnung der unteren Denkmalschutzbehörde die erforderlichen 

Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Andere Berechtigte können zur Duldung verpflichtet 

werden. 

 

(3) Für die Durchführung der Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 kann die untere Denk-

malschutzbehörde eine angemessene Frist setzen. Wird eine Anordnung nach Absatz 1 oder 2 

nicht, im Falle des Satzes 1 nicht innerhalb der Frist, befolgt, kann die untere Denkmalschutz-

behörde die erforderlichen Maßnahmen nach Maßgabe der Bestimmungen des Landesverwal-

tungsvollstreckungsgesetzes von einem Dritten durchführen lassen oder selbst durchführen. 

Bei Gefahr im Verzug kann die untere Denkmalschutzbehörde unmittelbar tätig werden; das 

gleiche gilt, wenn der Eigentümer oder sonstige Verfügungsberechtigte nicht rechtzeitig er-

mittelt werden kann. 

 

(4) Über die Anordnungen nach den Absätzen 1 und 2 Satz 1 und die Durchführung nach Ab-

satz 3 Satz 2 entscheidet die untere Denkmalschutzbehörde im Benehmen mit der Denkmal-
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fachbehörde; § 13 a Abs. 3 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. Im Falle des Absatzes 3 Satz 3 ist 

die Denkmalfachbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. 

 

§ 15 Freier Zugang zu Kulturdenkmälern 

Die untere Denkmalschutzbehörde soll mit den Eigentümern, sonstigen Verfügungsberechtig-

ten und Besitzern Vereinbarungen über den freien Zugang zu unbeweglichen Kulturdenkmä-

lern treffen, soweit diese hierfür geeignet sind. Der Zugang zu öffentlich zugänglichen Kul-

turdenkmälern soll im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren, soweit dies mit Eigenart und 

Bedeutung des jeweiligen Kulturdenkmals vereinbar ist, barrierefrei im Sinne des § 2 Abs. 3 

des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen ermöglicht werden. 

 

Dritter Abschnitt 

Funde 

§ 16 Begriff des Fundes 

Funde im Sinne dieses Gesetzes sind Gegenstände, von denen bei ihrer Entdeckung anzuneh-

men ist, daß sie Kulturdenkmäler (§ 3) sind oder als solche gelten. 

 

§ 17 Anzeige 

(1) Funde (§ 16) sind unverzüglich der Denkmalfachbehörde mündlich oder schriftlich anzu-

zeigen. Die Anzeige kann auch bei der unteren Denkmalschutzbehörde, der Verbandsgemein-

deverwaltung oder der Gemeindeverwaltung erfolgen; diese leiten die Anzeige unverzüglich 

der Denkmalfachbehörde weiter. 

 

(2) Anzeigepflichtig sind der Finder, der Eigentümer des Grundstückes, sonstige über das 

Grundstück Verfügungsberechtigte, der Besitzer des Grundstücks und der Leiter der Arbeiten, 

bei deren Durchführung der Fund entdeckt wurde; die Anzeige durch eine dieser Personen 

befreit die übrigen. 

 

§ 18 Erhaltung 

(1) Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach Erstattung der Anzei-

ge im unverändertem Zustand zu erhalten und soweit zumutbar, in geeigneter Weise vor Ge-

fahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen; die schriftliche Anzeige ist mit der Abgabe 

erstattet. Auf Antrag kann die Denkmalfachbehörde die Frist nach Satz 1 erster Halbsatz ver-

kürzen; sie soll der Fortsetzung der Arbeiten, die zur Erhaltung des Fundes oder der Fundstel-

le unterbrochen werden mußten, zustimmen, wenn die Unterbrechung unverhältnismäßig ho-

he Kosten verursachen würde. 

 

(2) Bewegliche Funde sind der Denkmalfachbehörde unverzüglich zur Aufbewahrung zu 

übergeben, wenn die Gefahr besteht, daß sie abhanden kommen. § 17 Abs. 1 Satz 2 gilt ent-

sprechend. 

 

(3) § 17 Abs. 2 findet entsprechend Anwendung. 

 

§ 19 Wissenschaftliche Bearbeitung 

(1) Eigentümer eines Grundstückes, sonstige über ein Grundstück Verfügungsberechtigte und 

Besitzer eines Grundstückes, auf dem ein Fund entdeckt wurde, haben die zur sachgemäßen 

Bergung des Fundes und zur Klärung der Fundumstände notwendigen Maßnahmen zu dulden. 

 

(2) Die Denkmalfachbehörde ist berechtigt, bewegliche Funde zur wissenschaftlichen Bear-

beitung vorübergehend in Besitz zu nehmen. 
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§ 20 Schatzregal 

(1) Funde, die herrenlos sind oder die so lange verborgen waren, dass ihr Eigentümer nicht 

mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des Landes, wenn sie von beson-

derer wissenschaftlicher Bedeutung sind oder bei staatlichen Nachforschungen oder in Gra-

bungsschutzgebieten (§ 22) entdeckt werden. 

 

(2) Der Finder soll im Rahmen der verfügbaren Mittel des Landeshaushalts eine Belohnung 

erhalten. Über die Höhe entscheidet die Denkmalfachbehörde unter Berücksichtigung der 

Umstände des Einzelfalls. 

 

§ 21 Genehmigung von Nachforschungen, Anzeige von Arbeiten, Kostenerstattung 

(1) Nachforschungen, insbesondere Geländebegehungen mit Schatzsuchgeräten sowie Aus-

grabungen, mit dem Ziel, Kulturdenkmäler zu entdecken, bedürfen der Genehmigung der un-

teren Denkmalschutzbehörde. Sie trifft die Entscheidung im Einvernehmen mit der Denkmal-

fachbehörde; wird kein Einvernehmen erzielt, kann die untere Denkmalschutzbehörde von der 

Stellungnahme der Denkmalfachbehörde abweichen, soweit die obere Denkmalschutzbehörde 

zustimmt. § 13 Abs. 3 Satz 1 bis 4 und § 13 a Abs. 4 gelten entsprechend. Nachforschungen 

in der Verantwortung der Denkmalfachbehörde bedürfen keiner Genehmigung nach diesem 

Gesetz. 

 

(2) Erd- und Bauarbeiten, bei denen zu vermuten ist, daß Kulturdenkmäler entdeckt werden, 

sind der Denkmalfachbehörde rechtzeitig anzuzeigen. 

 

(3) Die Träger öffentlicher oder privater Bau- oder Erschließungsvorhaben oder von Vorha-

ben zum Abbau von Rohstoffen oder Bodenschätzen, deren Gesamtkosten jeweils 500000,00 

EUR übersteigen, können als Veranlasser im Rahmen des Zumutbaren zur Erstattung der 

Kosten erdgeschichtlicher oder archäologischer Nachforschungen und Ausgrabungen ein-

schließlich der Dokumentation der Befunde verpflichtet werden. Diese Entscheidung ein-

schließlich der Festsetzung und Anforderung des Erstattungsbetrages, der in der Regel 1 v. H. 

der Gesamtkosten der Vorhaben nicht überschreiten soll, erfolgt durch die Denkmalfachbe-

hörde. Das für Denkmalpflege zuständige Ministerium erlässt die zur Durchführung dieser 

Regelung erforderliche Verwaltungsvorschrift. 

 

§ 22 Grabungsschutzgebiete 

(1) Abgegrenzte Gebiete können durch Rechtsverordnung zu Grabungsschutzgebieten erklärt 

werden, wenn eine begründete Vermutung besteht, daß sie Kulturdenkmäler bergen. § 6 gilt 

entsprechend; § 7 gilt mit der Maßgabe entsprechend, daß Absatz 2 nur auf bebaute oder um-

friedete Grundstücke Anwendung findet, es sei denn, daß die nach § 7 Abs. 1 geplanten Maß-

nahmen Veränderungen an dem Grundstück bewirken können. Für den Erlass der Rechtsver-

ordnung gelten § 8 Abs. 4 und § 9 entsprechend. 

 

(2) Durch Rechtsverordnung kann auch einstweiliger Schutz begründet werden; § 8 Abs. 4 

und § 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 finden sinngemäß Anwendung. 

 

(3) Vorhaben in Grabungsschutzgebieten, die verborgene Kulturdenkmäler gefährden können, 

bedürfen der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde; § 13 Abs. 3 Satz 1 bis 4, § 13 

a Abs. 4 und § 21 Abs. 1 Satz 2 gelten entsprechend. 

 

(4) Auf Grabungsschutzgebiete ist in den Geobasisinformationen des amtlichen Vermes-

sungswesens hinzuweisen. 

 



 

© Wolfgang Karl Göhner (Stand: 19.02.2015)     

132 

Vierter Abschnitt 

Besondere Bestimmungen für 

Kirchen und Religionsgemeinschaften 

§ 23  

(1) Bei Kulturdenkmälern, die dem Gottesdienst oder sonstigen Kulthandlungen zu dienen 

bestimmt sind, haben die Denkmalschutzbehörden und die Denkmalfachbehörde auf die kulti-

schen und seelsorgerischen Belange der Kirchen und Religionsgemeinschaften vorrangig 

Rücksicht zu nehmen. § 30 findet keine Anwendung. 

 

(2) Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 und 4 Satz 1 führen die Kirchen und Religionsgemeinschaf-

ten sowie die ihrer Aufsicht unterstehenden juristischen Personen an den Kulturdenkmälern, 

über die sie verfügungsberechtigt sind, im Benehmen mit der unteren Denkmalschutzbehörde 

und der Denkmalfachbehörde durch. Das gleiche gilt für Nachforschungen, Arbeiten und 

Vorhaben (§ 21 Abs. 1 und 2, § 22 Abs. 3) auf den Grundstücken der Kirchen und Religions-

gemeinschaften sowie der ihrer Aufsicht unterstehenden juristischen Personen. Die §§ 6, 7, 

12, 14, 25a Abs. 2 und § 30 finden keine Anwendung. 

 

(3) Absatz 2 gilt nur, wenn die Kirche oder Religionsgemeinschaft über eine von der obersten 

Denkmalschutzbehörde anerkannte Stelle verfügt, die die Aufgaben des Denkmalschutzes und 

der Denkmalpflege wahrnimmt. Die Anerkennung erfolgt, wenn Ausstattung und Organisati-

on dieser Stelle sowie die Anwendung interner Vorschriften der Kirche oder Religionsge-

meinschaft über Anzeigepflichten, Genehmigungsvorbehalte und Eingriffsmöglichkeiten Ge-

währ für die Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler bieten. Verfügt eine Kirche oder Re-

ligionsgemeinschaft nicht über eine eigene nach Satz 1 anerkannte Stelle, kann sie sich mit 

Genehmigung der obersten Denkmalschutzbehörde der anerkannten Stelle einer anderen Kir-

che oder Religionsgemeinschaft bedienen; die Genehmigung ist unter den Voraussetzungen 

des Satzes 2 zu erteilen. Die Anerkennung oder die Genehmigung kann zurückgenommen 

werden, wenn eine ihrer Voraussetzungen nicht vorgelegen hat oder später nicht nur vorüber-

gehend weggefallen ist. 

 

(4) § 20 findet keine Anwendung, sofern Kulturdenkmäler von gottesdienstlicher oder sonsti-

ger kultischer Bestimmung in Sachen entdeckt werden, die im Eigentum der Kirchen oder 

Religionsgemeinschaften stehen und ihren unmittelbaren Zwecken gewidmet sind. Soweit § 

20 gegenüber den Kirchen und Religionsgemeinschaften Anwendung findet, werden diese 

Kulturdenkmäler den Kirchen oder Religionsgemeinschaften auf Antrag als Dauerleihgabe 

überlassen. 

 

(5) Orden und religiöse Genossenschaften gelten als Kirchen im Sinne der Absätze 1 bis 4. 

 

Fünfter Abschnitt 

Organisation 

§ 24 Denkmalschutzbehörden 

(1) Die Denkmalschutzbehörden sind für die Durchführung dieses Gesetzes zuständig, soweit 

nichts anderes bestimmt ist. 

 

(2) Denkmalschutzbehörden sind 

1. das für Denkmalpflege zuständige Ministerium (oberste Denkmalschutzbehörde), 

2. die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (obere Denkmalschutzbehörde), 

3. die Kreisverwaltung und die Stadtverwaltung der kreisfreien Stadt (untere Denkmalschutz-

behörde); die Landkreise und die kreisfreien Städte nehmen die Aufgabe als Auftragsangele-

genheit wahr. 
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(3) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, ist die untere Denkmalschutzbehörde 

zuständig. 

 

(4) Sind für eine Maßnahme mehrere untere Denkmalschutzbehörden örtlich zuständig, be-

stimmt die gemeinsame nächsthöhere Denkmalschutzbehörde eine von ihnen zur zuständigen 

unteren Denkmalschutzbehörde. 

 

(5) Ist eine zuständige untere Denkmalschutzbehörde selbst als Eigentümer, sonstiger Verfü-

gungsberechtigter oder Besitzer betroffen, kann die obere Denkmalschutzbehörde sich für 

zuständig erklären. Sie entscheidet im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde. 

 

§ 25 Denkmalfachbehörde 

(1) Die Denkmalfachbehörde nimmt die fachlichen Angelegenheiten des Denkmalschutzes 

und der Denkmalpflege wahr. Es gehört insbesondere zu ihrer Aufgabe: 

1. bei der Durchführung dieses Gesetzes nach Maßgabe der einzelnen Bestimmungen mitzu-

wirken, 

2. die Denkmalschutzbehörden und die Eigentümer von Kulturdenkmälern zu beraten, 

3. das Verständnis der Öffentlichkeit für Denkmalschutz und Denkmalpflege zu fördern, 

4. Maßnahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege vorzuschlagen, 

5. Kulturdenkmäler systematisch aufzunehmen und wissenschaftlich auszuwerten, 

6. das Führen der Denkmalliste, 

7. Gutachten zu Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu erstellen, 

8. nach verborgenen Kulturdenkmälern zu forschen, 

9. denkmalfachliche Bescheinigungen einschließlich Bescheinigungen zur Vorlage beim Fi-

nanzamt auszustellen. 

 

(2) Die Denkmalfachbehörde ist nicht zuständig für Kulturdenkmäler nach § 8 Abs. 2 Satz 2. 

 

(3) Denkmalfachbehörde ist die Generaldirektion Kulturelles Erbe. Sie ist dem für Denkmal-

pflege zuständigen Ministerium unmittelbar nachgeordnet. 

 

§ 25a Denkmalschutz in Archivangelegenheiten 

(1) Bei Unterlagen von bleibendem Wert (§ 1 Abs. 1 Satz 3 des Landesarchivgesetzes), die 

bewegliche Kulturdenkmäler sind, ist die Landesarchivverwaltung die zuständige Denkmal-

fachbehörde.  

 

(2) Die Denkmalschutzbehörden können auf Antrag der Landesarchivverwaltung bei Unterla-

gen von bleibendem Wert, die bewegliche Kulturdenkmäler und vor mehr als 30 Jahren ent-

standen sind, darüber hinaus einen besonderen kulturellen Wert haben oder für die Wissen-

schaft von besonderer Bedeutung sind und die im Eigentum von natürlichen oder juristischen 

Personen des bürgerlichen Rechts stehen, die Anordnung treffen, daß sie vorübergehend bis 

zu einem Jahr zur wissenschaftlichen oder archivfachlichen Bearbeitung von öffentlichen 

Archiven in Besitz genommen werden, wenn zu besorgen ist, daß diese Unterlagen einer an-

gemessenen archivischen Nutzung entzogen werden sollen. Die Rechte Betroffener und Drit-

ter auf Persönlichkeitsschutz sind dabei zu wahren. Sind Unterlagen in ihrer Erhaltung ge-

fährdet, kann auch angeordnet werden, daß sie in öffentlichen Archiven verwahrt werden, bis 

die Eigentümer die erforderlichen Vorkehrungen zu ihrer Erhaltung getroffen haben. 

 

§ 26 Landesbeirat für Denkmalpflege 

(1) Der Landesbeirat für Denkmalpflege berät die oberste Denkmalschutzbehörde und die 

Denkmalfachbehörde. Er gibt Anregungen und Empfehlungen und erstellt Gutachten. Der 
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Landesbeirat soll sich auch besonderer Anliegen der Öffentlichkeit im Rahmen des Denkmal-

schutzes und der Denkmalpflege annehmen. 

 

(2) Dem Landesbeirat für Denkmalpflege sollen Sachverständige für die Fachgebiete des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, Vertreter der anerkannten Denkmalpflegeorganisa-

tionen sowie Vertreter anderer von Denkmalschutz und Denkmalpflege berührter Bereiche, 

insbesondere Vertreter der Kirchen, der kommunalen Gebietskörperschaften und der Eigen-

tümer angehören. Die Zahl der Mitglieder soll nicht mehr als 20 betragen. Die Mitglieder 

werden von dem für Denkmalpflege zuständigen Ministerium auf die Dauer von vier Jahren 

berufen. Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. 

 

(3) Der Landesbeirat für Denkmalpflege wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und seinen 

Stellvertreter auf die Dauer von vier Jahren. Der Landesbeirat gibt sich eine Geschäftsord-

nung, die der Genehmigung des für Denkmalpflege zuständigen Ministeriums bedarf. 

 

(4) Das für Denkmalpflege zuständige Ministerium regelt das Nähere, insbesondere über die 

Berufung und die Entschädigung der Mitglieder, durch Rechtsverordnung; hinsichtlich der 

Entschädigung der Mitglieder ergeht die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem für den 

Landeshaushalt zuständigen Ministerium. 

 

§ 27 Ehrenamtliche Denkmalpfleger 

Die unteren Denkmalschutzbehörden und die Denkmalfachbehörde können zu ihrer Beratung 

und Unterstützung sowie zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben ehrenamtliche Denkmal-

pfleger berufen. Das für Denkmalpflege zuständige Ministerium bestimmt das Nähere, insbe-

sondere über die Berufung und Entschädigung der ehrenamtlichen Denkmalpfleger, durch 

Rechtsverordnung; hinsichtlich der Entschädigung ergeht die Rechtsverordnung im Einver-

nehmen mit dem für den Landeshaushalt zuständigen Ministerium. 

 

§ 28 Anerkannte Denkmalpflegeorganisationen 

(1) Rechtsfähige Organisationen, die sich satzungsgemäß mit Aufgaben des Denkmalschutzes 

und der Denkmalpflege, der Ortsbildpflege oder der Stadterneuerung in Rheinland-Pfalz be-

fassen, werden von dem für Denkmalpflege zuständigen Ministerium anerkannt, wenn sie 

nach ihrer bisherigen Tätigkeit Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bieten und 

sich verpflichten, ihre Arbeitsergebnisse den Denkmalschutzbehörden und der Denkmalfach-

behörde offenzulegen. Die Anerkennung erfolgt auf schriftlichen Antrag. Die Anerkennung 

ist zurückzunehmen, wenn festgestellt wird, daß eine der Voraussetzungen nicht vorgelegen 

hat oder später weggefallen ist. 

 

(2) Anerkannte Denkmalpflegeorganisationen können die nach diesem Gesetz erforderlichen 

Maßnahmen bei den Denkmalschutzbehörden oder der Denkmalfachbehörde anregen. Auf ihr 

Verlangen sind sie zu der angeregten Maßnahme zu hören. 

 

Sechster Abschnitt 

Finanzhilfen des Landes 

§ 29 Förderungsgrundsätze 

(1) Das Land fördert Maßnahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im Rahmen 

der verfügbaren Mittel des Landeshaushalts. 

 

(2) Das Land fördert anerkannte Denkmalpflegeorganisationen (§ 28), gemeinnützige Träger 

und Einzelpersonen, die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege wahrneh-

men, entsprechend ihrer Leistung im Rahmen der verfügbaren Mittel des Landeshaushalts. 
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Siebenter Abschnitt 

Enteignung, ausgleichspflichtige Maßnahmen, Vorkaufsrecht 

§ 30 Enteignung 

(1) Die Enteignung ist zulässig, soweit auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werden 

kann, daß 

1. ein geschütztes Kulturdenkmal in seinem Bestand oder seinem Erscheinungsbild erhalten 

bleibt oder wissenschaftlich ausgewertet werden kann oder 

2. in einem Grabungsschutzgebiet planmäßige Nachforschungen betrieben werden können. 

 

(2) Die Enteignung erfolgt zugunsten des Landes, eines Landkreises oder einer kreisfreien 

Stadt, einer Verbandsgemeinde oder verbandsfreien Gemeinde oder einer Ortsgemeinde in 

dieser Reihenfolge. 

 

(3) Im übrigen findet bei unbeweglichen Kulturdenkmälern und bei Grabungsschutzgebieten 

das Landesenteignungsgesetz Anwendung.  

 

§ 31 Ausgleichspflichtige Maßnahmen 

(1) Soweit durch Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes im Einzelfall Einschränkungen der 

bisherigen rechtmäßigen Nutzung des Eigentums oder Pflichten zur Erhaltung und Pflege 

eines Kulturdenkmals zu einer die Grenzen der Sozialbindung überschreitenden Belastung 

führen, hat das Land einen angemessenen Ausgleich in Geld zu gewähren, sofern und soweit 

die Belastung nicht in anderer Weise ausgeglichen werden kann. Über den Ausgleich ist im 

Einvernehmen mit der Denkmalfachbehörde zugleich mit der belastenden Maßnahme zumin-

dest dem Grunde nach zu entscheiden; dabei sind vorrangig vertragliche Regelungen anzu-

streben. 

 

(2) Im Falle des Ausgleichs in Geld finden bei unbeweglichen Gegenständen die Bestimmun-

gen des zweiten Abschnitts des Landesenteignungsgesetzes entsprechende Anwendung. 

 

§ 32 Vorkaufsrecht 

(1) Wird ein Grundstück, auf dem sich ein unbewegliches Kulturdenkmal (§ 4 Abs. 1) befin-

det, verkauft, steht der Gemeinde, bei überörtlicher Bedeutung auch dem Lande, ein Vor-

kaufsrecht zu. Das Vorkaufsrecht des Landes geht dem Vorkaufsrecht der Gemeinde im Ran-

ge vor. Das für Denkmalpflege zuständige Ministerium übt das Vorkaufsrecht zugunsten des 

Landes aus. Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit 

dies rechtfertigt, insbesondere wenn dadurch die Erhaltung eines unbeweglichen Kulturdenk-

mals ermöglicht werden soll. Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer das 

Grundstück an seinen Ehegatten oder Lebenspartner oder an eine Person verkauft, die mit ihm 

in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad 

verwandt ist. 

 

(2) Die untere Denkmalschutzbehörde leitet eine Anzeige nach § 12 Abs. 2 Satz 1, die ein 

Grundstück betrifft, auf dem sich ein unbewegliches Kulturdenkmal befindet, unverzüglich an 

die Gemeinde weiter. Teilt der Eigentümer der Gemeinde nach Abschluß des Kaufvertrages 

dessen Inhalt schriftlich mit, so kann die Gemeinde nur binnen zwei Monaten das Vorkaufs-

recht ausüben. Unterläßt der Eigentümer diese Mitteilung, so kann die Gemeinde ihn bis zum 

Ablauf eines Monats nach Eingang der Anzeige nach Satz 1 hierzu auffordern; der Eigentü-

mer ist verpflichtet, dieser Aufforderung unverzüglich Folge zu leisten. Nach Eingang der 

Mitteilung gilt die gleiche Zweimonatsfrist wie in Satz 2. Unterläßt die Gemeinde die fristge-

rechte Aufforderung, so erlischt ihr Vorkaufsrecht für diesen Verkaufsfall. Die §§ 463 und 

464 Abs. 2, die §§ 465 bis 468, 471 und 1098 Abs. 2 und die §§ 1099 bis 1102 des Bürgerli-
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chen Gesetzbuches sind anzuwenden. Das Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar. Die Sätze 1 bis 

7 gelten für das Vorkaufsrecht des Landes entsprechend. 

 

Achter Abschnitt 

Ordnungswidrigkeiten 

§ 33  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 6den Denkmalschutzbehörden, der Denkmalfachbehörde oder ihren Beauftrag-

ten nicht die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte erteilt oder wider bes-

seres Wissen unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um 

einen Verwaltungsakt nach diesem Gesetz zu erwirken oder zu verhindern, 

2. entgegen § 12 Abs. 1 oder Abs. 2Anzeige-, Hinweis- oder Mitteilungspflichten nicht oder 

nicht rechtzeitig erfüllt, 

3. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ohne Genehmigung geschützte Kulturdenkmäler zerstört, 

abbricht, zerlegt oder beseitigt, 

4. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ohne Genehmigung geschützte Kulturdenkmäler umge-

staltet oder sonst in ihrem Bestand verändert, 

5. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ohne Genehmigung geschützte Kulturdenkmäler in ihrem 

Erscheinungsbild nicht nur vorübergehend beeinträchtigt, 

6. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ohne Genehmigung geschützte Kulturdenkmäler von 

ihrem Standort entfernt, 

7. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 ohne Genehmigung Ausstattungsstücke eines unbeweglichen 

Kulturdenkmals nicht nur vorübergehend entfernt, 

8. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 3 ohne Genehmigung in der Umgebung eines unbeweglichen 

Kulturdenkmals bauliche Anlagen errichtet, verändert oder beseitigt, 

9. entgegen § 13 Abs. 4 Satz 1 ohne Anzeige oder in Abweichung von der der Anzeige beige-

fügten Beschreibung ein geschütztes Kulturdenkmal instandsetzt, 

10. entgegen § 17 Funde nicht unverzüglich anzeigt, 

11. entgegen § 18 den Pflichten zur Erhaltung des Fundes nicht nachkommt, 

12. entgegen § 21 Abs. 1 ohne Genehmigung Nachforschungen mit dem Ziel, Kulturdenkmä-

ler zu entdecken, durchführt, 

13. entgegen § 21 Abs. 2 Erd- oder Bauarbeiten, bei denen zu vermuten ist, daß Kulturdenk-

mäler entdeckt werden, nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

14. entgegen § 22 Abs. 3 ohne Genehmigung in Grabungsschutzgebieten Vorhaben durch-

führt, die verborgene Kulturdenkmäler gefährden können. 

Ordnungswidrig im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 bis 8, 12 oder 14 handelt auch, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig von einer erteilten Genehmigung abweicht, wenn diese Abweichung einer 

erneuten Genehmigung bedurft hätte. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 bis 9 ist von der Ver-

folgung als Ordnungswidrigkeit abzusehen, soweit eine Unterrichtung des Eigentümers nach 

§ 10 Abs. 2 noch nicht erfolgt ist und er auch nicht in sonstiger Weise Kenntnis von der Ei-

genschaft als geschütztes Kulturdenkmal hatte oder haben musste. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 mit einer Geld-

buße bis zu eine Million Euro geahndet werden; in den übrigen Fällen wird die Ordnungswid-

rigkeit mit einer Geldbuße bis zu einhundertfünfundzwanzigtausend Euro geahndet. 

 

(3) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt in fünf Jahren. 

 

(4) Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zur Vorbereitung oder 

Begehung einer Ordnungswidrigkeit verwendet worden sind, können eingezogen werden. 

§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet Anwendung. 
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(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten ist die untere Denkmalschutzbehörde. 

 

Neunter Abschnitt 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 34 Übergangsbestimmung für geschützte Denkmäler und zum Denkmalbuch 

Die bis zum Ablauf des 9. Dezember 2008 nach § 8 Abs. 1 des Denkmalschutz- und -

pflegegesetzes vom 23. März 1978 (GVBI. S. 159) unter Schutz gestellten Kulturdenkmäler 

gelten als abschließend festgestellt im Sinne des § 8 Abs. 3. Insoweit führt die untere Denk-

malschutzbehörde für ihren Bereich das Denkmalbuch nach § 10 des Denkmalschutz- und -

pflegegesetzes vom 23. März 1978 (GVBI. S. 159) zum Nachweis weiter. 

 

§ 35 Gebührenfreiheit 

(1) Amtshandlungen der Denkmalschutzbehörden und der Denkmalfachbehörde nach diesem 

Gesetz sind frei von landesrechtlich geregelten Gebühren. Dies gilt nicht für Anordnungen der 

unteren Denkmalschutzbehörden nach § 14 Abs. 1 und 2 sowie für die Erstellung von Gutach-

ten und die Ausstellung von Bescheinigungen durch die Denkmalfachbehörde nach § 25 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 und 9. 

 

(2) Auszüge aus der Liegenschaftsbeschreibung, der Liegenschaftskarte und den Schriftstü-

cken des Liegenschaftskatasters sind für die Denkmalschutzbehörden und die Denkmalfach-

behörde frei von landesrechtlich geregelten Gebühren. 

 

§ 36 Durchführungsvorschriften 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erläßt das für 

Denkmalpflege zuständige Ministerium im Benehmen mit den Ministerien, deren Geschäfts-

bereich berührt wird. 

 

§ 37 Schutz von Kulturdenkmälern bei bewaffneten Konflikten und bei Katastrophenfällen 

Das für Denkmalpflege zuständige Ministerium wird ermächtigt, die für den Schutz von Kul-

turdenkmälern bei bewaffneten Konflikten und bei Katastrophenfällen notwendigen Bestim-

mungen durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem für den Katastrophenschutz zu-

ständigen Ministerium zu treffen. Insbesondere können Eigentümer, sonstige Verfügungsbe-

rechtigte und Besitzer verpflichtet werden, 

1. Kulturdenkmäler mit den in internationalen Verträgen vorgesehenen Kennzeichen versehen 

zu lassen, 

2. Kulturdenkmäler im Rahmen des Zumutbaren besonders zu sichern oder die Sicherung zu 

dulden, 

3. bewegliche Kulturdenkmäler zur vorübergehenden Aufbewahrung in Bergungsorten abzu-

liefern oder die Abholung dazu zu dulden. 

 

§ 38 Aufhebung und Änderung von Rechtsvorschriften 

(1) (Aufhebungsbestimmung) 

 

(2) (Änderungsbestimmung) 

 

(3) Kulturdenkmäler, die in das Verzeichnis nach Artikel 8 oder in die Denkmalliste nach 

Artikel 10 des Gesetzes, den Denkmalschutz betreffend (für den ehemaligen Regierungsbe-

zirk Rheinhessen) eingetragen sind, gelten als geschützte Kulturdenkmäler im Sinne dieses 

Gesetzes. Sind sie am 10. Dezember 2008 in das Denkmalbuch nach § 10 des Denkmal-
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schutz- und -pflegegesetzes vom 23. März 1978 (GVBI. S. 159) eingetragen, gelten sie als 

abschließend festgestellt im Sinne des § 8 Abs. 3; § 34 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(4) Artikel 25 des Vertrages des Landes Rheinland-Pfalz mit den Evangelischen Landeskir-

chen in Rheinland-Pfalz vom 31. März 1962 (GVBl. S. 173, BS Anhang I 20) bleibt unbe-

rührt. 

 

§ 39 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1978 in Kraft. 

 

___________________________________________________________________________ 
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Saarland: 

 

 

Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 

(Art. 1 des Gesetzes Nr. 1554 zur Neuordnung des saarländischen Denkmalrechts) vom 

19. Mai 2004 (Amtsbl. 2004, 1498), zuletzt geändert durch durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

17. Juni 2009 (Amtsbl. S. 1374)  -  Glied.-Nr.: 224-5  

 

 

Inhaltsübersicht  

 

§ 1 Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege  

§ 2 Begriffsbestimmungen  

§ 3 Landesdenkmalbehörde  

§ 4 Denkmalbeauftragte  

§ 5 Landesdenkmalrat  

§ 6 Denkmalliste  

§ 7 Erhaltung, Nutzung und Veräußerung von Baudenkmälern  

§ 8 Veränderung von Baudenkmälern und Denkmalbereichen  

§ 9 Veränderung und Veräußerung von beweglichen Kulturdenkmälern  

§ 10 Ausgrabung, Veränderung und Veräußerung von Bodendenkmälern  

§ 11 Nutzungsbeschränkung  

§ 12 Funde  

§ 13 Ablieferung  

§ 14 Schatzregal  

§ 15 Vorkaufsrecht  

§ 16 Enteignung  

§ 17 Enteignende Maßnahmen  

§ 18 Verordnungsermächtigungen  

§ 19 Örtliche Gestaltungsvorschriften  

§ 20 Ordnungswidrigkeiten  

§ 21 Grundrechtseinschränkung  

§ 22 Kostenfreiheit  

§ 23 Kirchliche Kulturdenkmäler  

§ 24 Übergangsvorschriften  

§ 25 Außerkrafttreten  

  

   

§ 1 

Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

(1) Kulturdenkmäler sind als Zeugnisse menschlicher Geschichte und örtlicher Eigenart zu 

schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der 

Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. 

 

(2) Bei öffentlichen Planungen und öffentlichen Baumaßnahmen sind die Belange des Denk-

malschutzes und der Denkmalpflege rechtzeitig und so einzubeziehen, dass die Kulturdenk-

mäler erhalten werden und ihre Umgebung angemessen gestaltet wird, soweit nicht andere 

öffentliche Belange überwiegen. 

(3) Den juristischen Personen des öffentlichen Rechts obliegt in besonderem Maße, die ihnen 

gehörenden Kulturdenkmäler zu pflegen. 
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(4) Das Land trägt zu den Kosten der Erhaltung und Instandsetzung von Kulturdenkmälern 

nach Maßgabe der im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel bei. 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Kulturdenkmäler sind von Menschen geschaffene Sachen oder Teile davon aus zurücklie-

genden und abgeschlossenen Epochen, an deren Erhaltung aus geschichtlichen, künstleri-

schen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. 

Kulturdenkmäler im Sinne dieses Gesetzes sind Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche 

Kulturdenkmäler und Denkmalbereiche. 

 

(2) Baudenkmäler sind 

1. Kulturdenkmäler, die aus baulichen Anlagen im Sinne der Landesbauordnung oder 

Teilen baulicher Anlagen bestehen, 

2. Mehrheiten baulicher Anlagen (Ensembles), die als räumlich und geschichtlich zu-

sammenhängende Gruppe aus den in Absatz 1 genannten Gründen erhaltenswert sind, unab-

hängig davon, ob die einzelnen baulichen Anlagen oder Teile von ihnen für sich Kulturdenk-

mäler (Einzeldenkmäler) sind, 

3. Garten-, Park- und Friedhofsanlagen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen 

und nicht unter Satz 2 Nr. 2 fallen. 

 

Zu einem Baudenkmal gehören auch 

1. sein Zubehör und seine Ausstattung, 

2. Grün-, Frei- und Wasserflächen, 

soweit sie mit dem Baudenkmal eine Einheit von Denkmalwert bilden. 

 

(3) Gegenstand des Denkmalschutzes ist auch die Umgebung eines Baudenkmals, soweit sie 

für dessen Erscheinungsbild erheblich ist. 

 

(4) Bodendenkmäler sind 

1. bewegliche und unbewegliche Kulturdenkmäler, 

2. aus den in Absatz 1 Satz 1 genannten Gründen erhaltenswerte Überreste oder Spuren 

menschlichen, tierischen und pflanzlichen Lebens, 

die sich im Erdboden oder auf dem Grund eines Gewässers befinden oder befunden haben. 

 

(5) Bewegliche Kulturdenkmäler sind alle nicht ortsfesten Kulturdenkmäler. Davon ausge-

nommen sind Archive, soweit sie unter das Saarländische Archivgesetz (SArchG) vom 23. 

September 1992 (Amtsbl. S. 1094) in der jeweils geltenden Fassung fallen. 

 

(6) Denkmalbereiche sind bestimmte zurückliegende und abgeschlossene Epochen, Entwick-

lungen, Bauweisen oder Zweckbestimmungen beispielhaft kennzeichnende 

1. Ortskerne, Quartiere und Siedlungen, 

2. Straßen-, Platz- und Ortsbilder sowie Ortsgrundrisse, 

3. Grün-, Frei- und Wasserflächen, Wirtschaftsflächen und -anlagen, 

deren Erscheinungsbild aus den in Absatz 1 Satz 1 genannten Gründen erhaltenswert ist, un-

abhängig davon, ob die dazugehörigen Sachen Einzeldenkmäler oder Ensemblebestandteile 

sind. 
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(7) Baudenkmäler und unbewegliche Bodendenkmäler sowie Bodendenkmäler nach Absatz 4 

Nr. 2 sind unmittelbar durch dieses Gesetz geschützt. Bewegliche Kulturdenkmäler werden 

durch Verwaltungsakt unter Schutz gestellt, wenn sie 

1. zum Kulturbereich des Landes besondere Beziehungen aufweisen, 

2. national wertvolles Kulturgut darstellen, 

3. national wertvolle oder landes- oder ortsgeschichtlich bedeutsame Archive darstellen 

oder wesentliche Teile derselben sind oder 

4. auf Grund internationaler Empfehlungen zu schützen sind 

und nicht im Eigentum eines Museums in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft stehen. Denk-

malbereiche werden durch Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 unter Schutz gestellt. 

 

§ 3 

Landesdenkmalbehörde 

(1) Die Landesdenkmalbehörde ist zuständig für den Vollzug dieses Gesetzes, soweit in die-

sem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Lan-

desdenkmalbehörde ist das Ministerium für Umwelt; bei Kulturdenkmälern nach § 2 Abs. 7 

Satz 2 Nr. 3 ist das Landesarchiv zuständige Landesdenkmalbehörde. 

 

(2) Die Landesdenkmalbehörde hat diejenigen Maßnahmen zu treffen, die ihr nach pflichtge-

mäßem Ermessen erforderlich erscheinen, um Kulturdenkmäler zu schützen, zu erhalten und 

Gefahren von ihnen abzuwenden. Sie kann insbesondere anordnen, dass bei widerrechtlicher 

Beeinträchtigung oder Beschädigung eines Kulturdenkmals der vorherige Zustand wiederher-

zustellen oder das Kulturdenkmal auf eine andere vorgeschriebene Weise instand zu setzen 

ist. 

 

(3) Die Landesdenkmalbehörde kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige und 

sachverständige Stellen heranziehen. 

 

(4) Bedienstete und Beauftragte der Landesdenkmalbehörde sind berechtigt, Grundstücke und 

nach vorheriger Benachrichtigung Gebäude zu betreten, Untersuchungen vorzunehmen und 

Fotografien anzufertigen, soweit dies zur Durchführung dieses Gesetzes, insbesondere auch 

zur Inventarisation, erforderlich ist. Das Betreten von Wohnungen ist nur bei Tag zulässig. 

Das Betreten von Betriebs- und Geschäftsräumen ist nur während der üblichen Betriebs- und 

Geschäftszeiten zulässig. Das Betreten von Wohnungen und Betriebs- und Geschäftsräumen 

ist gegen den Willen der Eigentümerin, des Eigentümers, der oder des sonstigen Nutzungsbe-

rechtigten nur bei Gefahr im Verzug oder auf Grund einer richterlichen Anordnung zulässig. 

 

(5) Den Bediensteten der Landesdenkmalbehörde sowie den von ihr Beauftragten sind die zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

§ 4 

Denkmalbeauftragte 

(1) Die Landesdenkmalbehörde kann zu ihrer Unterstützung und Beratung Personen, die 

Kenntnisse und Erfahrungen in Denkmalschutz und Denkmalpflege besitzen, für die Dauer 

von fünf Jahren widerruflich zu Denkmalbeauftragten bestellen. Wiederbestellung ist zuläs-

sig. Die Bestellung kann für einzelne Fachgebiete und für bestimmte örtliche Bereiche erfol-

gen. 

 

(2) Zu den Aufgaben der Denkmalbeauftragten gehören insbesondere 

1. die Beobachtung von Vorgängen, die die Belange von Denkmalschutz und Denkmal-

pflege berühren können, wie Veränderungen an baulichen Anlagen, die Beseitigung baulicher 
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Anlagen, Erdbewegungen und Grabungen, und die Unterrichtung der Landesdenkmalbehörde 

darüber, 

2. die Annahme und Weiterleitung von Fundanzeigen (§ 12 Abs. 1), 

3. die Unterstützung der Landesdenkmalbehörde bei der Kennzeichnung von Kultur-

denkmälern (§ 7 Abs. 3 und § 18 Abs. 6), 

4. die Unterstützung der Landesdenkmalbehörde bei der Erfassung der Kulturdenkmäler. 

 

(3) Die Denkmalbeauftragten sind ehrenamtlich tätig. Sie unterstehen den Weisungen der 

Landesdenkmalbehörde. Sie sind Beauftragte im Sinne des § 3 Abs. 5 und 6. 

 

(4) Das Land ersetzt den Denkmalbeauftragten die Kosten, die ihnen durch ihre Tätigkeit ent-

stehen. 

 

§ 5 

Landesdenkmalrat 

(1) Der Landesdenkmalrat berät die Landesdenkmalbehörde. Er beobachtet den Denkmal-

schutz und die Denkmalpflege im Saarland und fördert deren Entwicklung durch Stellung-

nahmen, Anregungen und Empfehlungen. Im ersten Jahr einer jeden Legislaturperiode erstat-

tet er der Landesregierung einen Bericht über die Situation des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege im Saarland. Dieser Bericht wird von der Landesdenkmalbehörde veröffent-

licht. 

 

(2) Der Landesdenkmalrat wird über die Entwicklung des Denkmalschutzes und der Denk-

malpflege im Saarland durch die Landesdenkmalbehörde regelmäßig informiert. Vor der Ein-

tragung von Baudenkmälern und unbeweglichen Bodendenkmälern in die Denkmalliste (§ 6) 

und deren Löschung, der Unterschutzstellung beweglicher Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 7 

Satz 2 sowie dem Erlass von Rechtsverordnungen nach § 18 ist der Landesdenkmalrat anzu-

hören. 

 

(3) Zu Mitgliedern des Landesdenkmalrates beruft die Landesdenkmalbehörde: 

1. auf Vorschlag des Saarländischen Städte- und Gemeindetages und auf Vorschlag des 

Landkreistages Saarland jeweils eine Vertreterin oder einen Vertreter, 

2. auf gemeinsamen Vorschlag der Bistümer Speyer und Trier und auf gemeinsamen 

Vorschlag der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Pfälzischen Landeskirche jeweils 

eine Vertreterin oder einen Vertreter, 

3. auf gemeinsamen Vorschlag des Verbandes der Haus-, Wohnungs- und Grundeigen-

tümer des Saarlandes e.V. und der Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzer in Rheinland-Pfalz 

und im Saarland eine Vertreterin oder einen Vertreter, 

4. auf Vorschlag der Architektenkammer des Saarlandes eine Vertreterin oder einen Ver-

treter, 

5. auf Vorschlag der Handwerkskammer des Saarlandes eine Vertreterin oder einen Ver-

treter, 

6. auf gemeinsamen Vorschlag des Instituts für Landeskunde im Saarland, der Kommis-

sion für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung e.V. und des Historischen Ver-

eins für die Saargegend e.V. eine Vertreterin oder einen Vertreter, 

7. auf gemeinsamen Vorschlag der Universität des Saarlandes und der Hochschule für 

Technik und Wirtschaft des Saarlandes eine Vertreterin oder einen Vertreter, 

8. bis zu sechs weitere Mitglieder, die über besonderen Sachverstand auf den mit Fragen 

des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege befassten Fachgebiete verfügen. 

 

Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu berufen. 



 

© Wolfgang Karl Göhner (Stand: 19.02.2015)     

143 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Landesdenkmalrates beträgt fünf Jahre. Wiederberufung 

ist zulässig. Die Mitgliedschaft im Landesdenkmalrat endet vorzeitig, wenn das Mitglied auf 

seine Mitgliedschaft schriftlich verzichtet oder wenn das Mitglied von der Stelle, die es vor-

geschlagen hat, oder nach § 86 des Saarländischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 

15. Dezember 1976 (Amtsbl. S. 1151), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. 

Oktober 2003 (Amtsbl. S. 2874), in der jeweils geltenden Fassung abberufen wird. Die Sätze 

1 bis 3 gelten für stellvertretende Mitglieder entsprechend. 

 

(5) Der Landesdenkmalrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung der Landes-

denkmalbehörde bedarf. 

 

(6) Die Geschäftsstelle des Landesdenkmalrates wird bei der Landesdenkmalbehörde einge-

richtet. 

 

(7) Der Landesdenkmalrat tritt nach Bedarf zusammen. Er muss einberufen werden, wenn 

wenigstens ein Drittel seiner Mitglieder dies beantragt. Der Landesdenkmalrat ist berechtigt, 

die Erledigung von Aufgaben im Einzelfall oder allgemein durch die Geschäftsordnung Aus-

schüssen, die aus Mitgliedern des Landesdenkmalrates bestehen müssen, zu übertragen. 

 

(8) Die Sitzungen des Landesdenkmalrates und seiner Ausschüsse sind nicht öffentlich. Ver-

treterinnen oder Vertreter der Landesdenkmalbehörde und der für Städtebau und Bauaufsicht 

zuständigen obersten Landesbehörden sind zu allen Sitzungen des Landesdenkmalrates und 

seiner Ausschüsse einzuladen. Zur Klärung einzelner Sachfragen kann der Landesdenkmalrat 

Sachverständige zu den Beratungen hinzuziehen. 

 

(9) Die Mitglieder des Landesdenkmalrates sind ehrenamtlich tätig. Ihnen ist eine Entschädi-

gung nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder von Kommissionen und Aus-

schüssen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. September 1972 (Amtsbl. S. 518), 

zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 31. März 2004 (Amtsbl. S. 1037), in der 

jeweils geltenden Fassung für die Teilnahme an Sitzungen des Landesdenkmalrates und seiner 

Ausschüsse zu gewähren. 

 

§ 6 

Denkmalliste 

(1) Bei der Landesdenkmalbehörde wird eine Denkmalliste geführt, in die die geschützten 

Kulturdenkmäler getrennt nach Baudenkmälern, Bodendenkmälern, beweglichen Kultur-

denkmälern und Denkmalbereichen nachrichtlich eingetragen werden. Die Denkmalliste ent-

hält auch eine Aufstellung der Grabungsschutzgebiete. 

 

(2) Die Eintragung von Baudenkmälern und unbeweglichen Bodendenkmälern und deren Lö-

schung erfolgt nach Anhörung des Landesdenkmalrates und der belegenen Gemeinde. Die 

Eintragung ist, sofern nicht die gesamte Sache Denkmalwert hat, hinsichtlich der vom Denk-

malschutz erfassten Teile räumlich und gegenständlich abzugrenzen. Die Eigentümerinnen 

und Eigentümer sind vor der Eintragung anzuhören und von der Eintragung sowie deren Lö-

schung zu unterrichten. Anhörung und Unterrichtung dürfen nur unterbleiben, wenn ihre 

Durchführung unzumutbar ist, insbesondere wenn die betroffenen Person nur mit unverhält-

nismäßig hohem Aufwand festgestellt werden kann. 

 

(3) Die Denkmalliste und ihre Fortschreibungen sind hinsichtlich der Baudenkmäler, Denk-

malbereiche und Grabungsschutzgebiete im Amtsblatt des Saarlandes bekannt zu machen. 

Fortschreibungen hinsichtlich der Baudenkmäler sind spätestens ein halbes Jahr nach deren 
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Eintragung bekannt zu machen. Die Gemeinden halten für ihren Zuständigkeitsbereich eine 

Teildenkmalliste der Baudenkmäler, Denkmalbereiche und Grabungsschutzgebiete zur Ein-

sicht bereit. 

 

§ 7 

Erhaltung, Nutzung und Veräußerung von Baudenkmälern 

(1) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten haben die 

Baudenkmäler zu erhalten, instand zu setzen, sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung 

zu schützen, soweit dies wirtschaftlich zumutbar ist. Die wirtschaftliche Zumutbarkeit fehlt 

insbesondere, soweit die Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung nicht durch die Erträge 

oder den Gebrauchswert eines Baudenkmals aufgewogen werden können. Zuwendungen aus 

öffentlichen oder privaten Mitteln sind anzurechnen, steuerliche Vorteile sind zu berücksich-

tigen. Belastungen durch erhöhte Erhaltungskosten, die dadurch verursacht worden sind, dass 

Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigem öffentlichem Recht zuwider unterblie-

ben sind, sind unbeachtlich, wenn die oder der Verpflichtete von der Erhaltungspflicht Kennt-

nis hatte oder haben konnte. Die wirtschaftliche Unzumutbarkeit ist von der oder dem Ver-

pflichteten glaubhaft zu machen. 

 

(2) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten sollen die 

Baudenkmäler möglichst entsprechend ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung oder in einer 

anderen Weise nutzen, die die Erhaltung der Substanz auf Dauer gewährleistet. Nutzungsän-

derungen sind der Landesdenkmalbehörde anzuzeigen. 

 

(3) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten haben die 

Anbringung von Hinweisschildern durch die Landesdenkmalbehörde zu dulden. Die Hinweis-

schilder können inhaltlich sowohl Kennzeichnung als auch Erklärung des Baudenkmals sein. 

 

(4) Die Veräußerung eines Baudenkmals ist von der Veräußerin oder dem Veräußerer unter 

Angabe der Erwerberin oder des Erwerbers innerhalb eines Monats nach Eigentumsübergang 

der Landesdenkmalbehörde anzuzeigen. Im Erbfall sind die Erbinnen oder Erben oder die 

Testamentsvollstreckerin oder der Testamentsvollstrecker zur Anzeige des Eigentumswech-

sels verpflichtet. 

 

(5) Veräußerungen von im Eigentum von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-

fentlichen Rechts stehenden Baudenkmälern sind rechtzeitig vor Abschluss des Veräuße-

rungsgeschäfts der Landesdenkmalbehörde anzuzeigen. Die Landesdenkmalbehörde kann 

verlangen, dass eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit (§ 1090 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs) eingetragen wird. 

 

(6) Eigentümerinnen und Eigentümern ist auf Verlangen jederzeit Einsicht in die bei der Lan-

desdenkmalbehörde über ihr Baudenkmal vorhandenen Unterlagen zu gewähren. 

 

§ 8 

Veränderung von Baudenkmälern und Denkmalbereichen 

(1) Baudenkmäler dürfen nur mit Genehmigung 

1. zerstört oder beseitigt, 

2. an einen anderen Ort verbracht, 

3. in ihrem Bestand verändert, 

4. in ihrem Erscheinungsbild verändert, 

5. mit An- oder Aufbauten, Aufschriften oder Werbeeinrichtungen versehen 
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werden, soweit in den Absätzen 9 und 10 oder in einer Rechtsverordnung auf Grund des § 18 

Abs. 3 nichts anderes bestimmt ist. 

 

(2) Der Genehmigung bedarf auch, wer in der Umgebung eines Baudenkmals Anlagen, die 

das Erscheinungsbild des Baudenkmals nicht nur vorübergehend beeinträchtigen, errichten, 

anbringen, ändern oder beseitigen will, soweit in einer Rechtsverordnung auf Grund des § 18 

Abs. 3 nichts anderes bestimmt ist. 

 

(3) Veränderungen des Erscheinungsbildes von Denkmalbereichen bedürfen der Genehmi-

gung, soweit eine Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 dies vorschreibt. 

 

(4) Die Genehmigung ist schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind alle für die Beurteilung 

der Maßnahme und die Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unterlagen, insbesondere Plä-

ne, Fotografien, Dokumentationen, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, beizufü-

gen. Die Landesdenkmalbehörde kann, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist, vorbereiten-

de Untersuchungen und Gutachten, ausgenommen solche über den Denkmalwert, verlangen. 

Fehlende Unterlagen, Untersuchungen und Gutachten sollen innerhalb von sechs Arbeitstagen 

nach Eingang des Antrags angefordert werden. Der Antragstellerin oder dem Antragsteller ist 

die Bearbeitungsfähigkeit des Antrags mitzuteilen. 

 

(5) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn Gründe des Denkmalschutzes nicht entgegenste-

hen oder andere öffentliche oder private Interessen überwiegen. 

 

(6) Die Genehmigung kann unter Bedingungen, Auflagen, dem Vorbehalt des Widerrufs oder 

befristet erteilt werden. Insbesondere kann bestimmt werden, dass die Arbeiten nur nach ei-

nem von der Landesdenkmalbehörde genehmigten Plan und unter ihrer Aufsicht oder der 

Aufsicht einer oder eines von ihr benannten Sachverständigen ausgeführt werden und zu do-

kumentieren sind. 

 

(7) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach Ein-

gang des vollständigen Antrags versagt wird. Diese Frist kann um bis zu einem Monat verlän-

gert werden, wenn zur Erteilung der Genehmigung die Entscheidung einer anderen Behörde 

erforderlich ist. 

 

(8) Erfordert eine Maßnahme nach den Absätzen 1 bis 3 eine Baugenehmigung oder eine die 

Baugenehmigung einschließende oder ersetzende behördliche Entscheidung, so schließt diese 

die Genehmigung nach den Absätzen 1 bis 3 ein. Absatz 6 gilt entsprechend. Die Entschei-

dung erfolgt im Einvernehmen mit der Landesdenkmalbehörde, wenn in der Denkmalliste 

eingetragene Baudenkmäler, ihre Umgebung oder Denkmalbereiche betroffen sind. Der Lan-

desdenkmalbehörde obliegt die Überwachung des in ihren Aufgabenbereich fallenden Teils 

der Entscheidung nach Satz 1 nach den Bestimmungen dieses Gesetzes. 

 

(9) Genehmigungsfrei sind: 

1. Instandsetzungsmaßnahmen, die sich nur auf Teile der baulichen Anlage auswirken, 

die für ihren Denkmalwert ohne Bedeutung sind, 

2. Instandsetzungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 4 und 5, Absatz 2 und 

3, wenn eine Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 oder eine im Einvernehmen mit der Landes-

denkmalbehörde erlassene Örtliche Gestaltungsvorschrift nach § 19 Festsetzungen für diese 

Maßnahmen enthält und die Maßnahmen diesen Festsetzungen entsprechen, 

3. die regelmäßige Pflege von Grünflächen wie das Mähen von Rasenflächen und das 

Beschneiden von Bäumen und Sträuchern. 
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(10) Instandsetzungsmaßnahmen, die nicht nach Absatz 9 genehmigungsfrei sind, sind der 

Landesdenkmalbehörde mit einer genauen Beschreibung der Arbeiten anzuzeigen. Mit der 

Ausführung der Maßnahmen darf frühestens einen Monat nach Abgabe der Anzeige begonnen 

werden; die Landesdenkmalbehörde kann die Durchführung der Arbeiten vor Ablauf der Frist 

gestatten. Die Landesdenkmalbehörde kann Instandsetzungsmaßnahmen untersagen, soweit 

überwiegende Belange des Denkmalsschutzes und der Denkmalpflege entgegenstehen oder 

solange die Beschreibung nach Satz 1 nicht vorliegt. 

 

§ 9 

Veränderung und Veräußerung von beweglichen Kulturdenkmälern 

(1) Wer ein unter Schutz gestelltes bewegliches Kulturdenkmal zerstören, beseitigen, verän-

dern oder an einen anderen Ort verbringen will, bedarf der Genehmigung. § 8 Abs. 4 bis 7 gilt 

entsprechend. Instandsetzungsarbeiten sind genehmigungsfrei. 

 

(2) Für die Veräußerung eines unter Schutz gestellten beweglichen Kulturdenkmals gilt § 7 

Abs. 4 entsprechend. 

 

§ 10 

Ausgrabung, Veränderung und Veräußerung von Bodendenkmälern 

(1) Wer nach Bodendenkmälern graben, Bodendenkmäler aus einem Gewässer bergen oder 

mit technischen Hilfsmitteln zielgerichtet nach Bodendenkmälern suchen will, bedarf hierzu 

der Genehmigung. Der Genehmigung bedarf auch, wer zu einem anderen Zweck Erdarbeiten 

vornehmen will, obwohl sie oder er weiß oder annehmen muss, dass sich dort Bodendenkmä-

ler befinden. 

 

(2) In Grabungsschutzgebieten bedürfen sämtliche Arbeiten, bei denen Bodendenkmäler zu-

tage gefördert oder gefährdet werden können, der Genehmigung. Die land- oder forstwirt-

schaftliche Nutzung bleibt im bisherigen Ausmaß erlaubt. 

 

(3) Bei unbeweglichen Bodendenkmälern, die ganz oder zum Teil über der Erdoberfläche 

erkennbar sind, bedürfen Maßnahmen im Sinne von § 8 Abs. 1 und 2 der Genehmigung, so-

weit in einer Rechtsverordnung auf Grund des § 18 Abs. 3 nichts anderes bestimmt ist. 

 

(4) Für die Genehmigung nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gilt § 8 Abs. 6 entsprechend. Für 

die Genehmigungen nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 gilt § 8 Abs. 5 bis 8 entsprechend. 

 

(5) Für die Veräußerung unbeweglicher Bodendenkmäler gilt § 7 Abs. 4 entsprechend. 

 

§ 11 

Nutzungsbeschränkung 

Die wirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks oder eines Grundstücksteils kann beschränkt 

werden, wenn sich dort Bodendenkmäler von wissenschaftlicher oder geschichtlicher Bedeu-

tung befinden. Die in Satz 1 genannte öffentliche Last ist auf Ersuchen der Landesdenkmal-

behörde im Grundbuch und im Baulastenverzeichnis nach § 83 der Landesbauordnung vom 

18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822) einzutragen. 

 

§ 12 

Funde 

(1) Wer Sachen oder Teile von Sachen findet, bei denen vermutet werden kann, dass an ihrer 

Erhaltung oder Untersuchung ein öffentliches Interesse besteht, hat dies unverzüglich der 

Landesdenkmalbehörde anzuzeigen. Die Anzeige kann auch gegenüber der Gemeindeverwal-
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tung oder einer oder einem Denkmalbeauftragten erfolgen, welche die Anzeige unverzüglich 

an die Landesdenkmalbehörde weiterzuleiten haben. Anzeigepflichtig sind auch die Leiterin 

oder der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, sowie die Grundstückseigentü-

merin oder der Grundstückseigentümer und die sonstigen Nutzungsberechtigten. Die Kenntnis 

von der Anzeige einer oder eines Pflichtigen befreit die Übrigen. 

 

(2) Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf von sechs Arbeitstagen nach der Anzei-

ge unverändert zu lassen und vor Gefahren zu schützen, wenn nicht die Denkmalbehörde vor-

her die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Fortsetzung der Arbeiten ist zu gestatten, wenn 

ihre Unterbrechung unzumutbare Kosten verursachen würde und die Landesdenkmalbehörde 

hierfür keinen Ersatz leisten will. 

 

(3) Die Landesdenkmalbehörde und die von ihr Beauftragten sind berechtigt, bewegliche 

Funde zu bergen und zur wissenschaftlichen Bearbeitung vorübergehend in Besitz zu nehmen. 

 

(4) Besteht ein besonderes öffentliches Interesse an einer Grabung, so können Grundstücksei-

gentümerinnen und -eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte verpflichtet werden, die 

Grabung zuzulassen. Die Träger größerer öffentlicher oder privater Bau- oder Erschließungs-

vorhaben oder Vorhaben zum Abbau von Rohstoffen oder Bodenschätzen als Veranlasser 

können im Rahmen des Zumutbaren zur Erstattung der Kosten für Grabungen, für die konser-

vatorische Sicherung der Funde und der Dokumentation der Befunde verpflichtet werden. 

 

§ 13 

Ablieferung 

(1) Wenn zu befürchten ist, dass sich der Zustand eines Fundes verschlechtert oder dieser der 

Öffentlichkeit oder der wissenschaftlichen Forschung verloren geht, kann das Land die Ablie-

ferung eines Fundes gegen angemessene Entschädigung verlangen. Macht das Land von die-

sem Recht keinen Gebrauch, geht es auf den Landkreis oder den Regionalverband, dann auf 

die Gemeinde über. Mit der Ablieferung erlangt die berechtigte Körperschaft das Eigentum an 

dem Fund. 

 

(2) Der Ablieferungsanspruch ist ausgeschlossen, wenn 

1. seit dem Bekanntwerden oder der Fundanzeige drei Monate verstrichen sind und keine 

der berechtigten Körperschaften sich innerhalb dieser Frist den Ablieferungsanspruch vorbe-

halten hat, 

2. ein Ablieferungsangebot der Eigentümerin oder des Eigentümers nicht innerhalb von 

drei Monaten angenommen worden ist. 

 

(3) Über die Voraussetzungen einer Ablieferung entscheidet auf Antrag einer oder eines Be-

teiligten die Landesdenkmalbehörde. 

 

(4) Die Entschädigung bemisst sich nach dem Verkehrswert des Fundes zum Zeitpunkt der 

Ablieferung; im Fall der wissenschaftlichen Bearbeitung des Fundes durch die Landesdenk-

malbehörde ist der Zeitpunkt der Inbesitznahme maßgebend, wenn der Fund nicht vor dem 

Ablieferungsverlangen zurückgegeben worden ist. Mit Einverständnis des Ablieferungspflich-

tigen kann die Entschädigung in anderer Weise als durch Geld geleistet werden. Einigen sich 

die oder der Ablieferungspflichtige und die berechtigte Körperschaft nicht über die Höhe der 

Entschädigung, setzt das Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft als Enteignungsbehör-

de die Entschädigung fest. 
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§ 14 

Schatzregal 

Funde, die herrenlos sind oder die so lange verborgen waren, dass ihre Eigentümerin oder ihr 

Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des Landes, 

wenn sie bei staatlichen Nachforschungen, in Grabungsschutzgebieten oder bei nicht geneh-

migten Grabungen entdeckt worden sind oder wenn sie einen wissenschaftlichen Wert haben. 

 

§ 15 

Vorkaufsrecht 

(1) Den Gemeinden steht beim Kauf von Grundstücken, auf oder in denen sich Baudenkmäler 

oder unbewegliche Bodendenkmäler befinden, die in die Denkmalliste eingetragen sind, ein 

Vorkaufsrecht zu. Es darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies recht-

fertigt, insbesondere wenn dadurch die dauernde Erhaltung des Kulturdenkmals ermöglicht 

werden soll. Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Eigentümerin oder der Eigentü-

mer das Grundstück an ihren Ehegatten oder seine Ehegattin oder an eine Person verkauft, die 

mit ihr oder ihm in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum 

dritten Grad verwandt ist oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt. 

 

(2) Das Vorkaufsrecht kann zu Gunsten einer anderen juristischen Person des öffentlichen 

Rechts ausgeübt werden, wenn dies der dauerhaften Erhaltung des Kulturdenkmals dient. Die 

Ausübung des Vorkaufsrechts zu Gunsten einer juristischen Person des Privatrechts ist zuläs-

sig, wenn die dauernde Erhaltung des Kulturdenkmals zu den satzungsgemäßen Aufgaben der 

juristischen Person gehört und bei Berücksichtigung aller Umstände gesichert erscheint. Die 

Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten einer oder eines anderen setzt deren oder dessen 

Zustimmung voraus. 

 

(3) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zweier Monate nach Mitteilung des Kaufvertrags aus-

geübt werden. Veräußerin oder Veräußerer und Erwerberin oder Erwerber haben der Gemein-

de den Inhalt des geschlossenen Vertrags unverzüglich mitzuteilen. Die §§ 463 bis 467, § 469 

Abs. 1, die §§ 471, 1098 Abs. 2 und die §§ 1099 bis 1102 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 

anzuwenden. 

 

(4) Das Vorkaufsrecht geht unbeschadet bundesrechtlicher Vorschriften allen anderen Vor-

kaufsrechten im Rang vor und bedarf nicht der Eintragung im Grundbuch. Bei einem Eigen-

tumserwerb auf Grund der Ausübung des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsgeschäftliche Vor-

kaufsrechte. 

 

(5) Dem Land steht beim Kauf von unter Schutz gestellten beweglichen Kulturdenkmälern ein 

Vorkaufsrecht zu. Es darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies recht-

fertigt, insbesondere wenn die Kulturdenkmäler der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder 

in ihrer Gesamtheit erhalten werden sollen. Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 

gelten entsprechend; die §§ 463 bis 467, § 469 Abs. 1 und § 471 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs sind anzuwenden. 

 

§ 16 

Enteignung 

(1) Kann eine Gefahr für den Bestand oder die Beschaffenheit oder das Erscheinungsbild ei-

nes in die Denkmalliste eingetragenen Kulturdenkmals auf andere Weise nicht nachhaltig 

abgewehrt werden, so ist die Enteignung zu Gunsten des Landes oder einer anderen juristi-

schen Person des öffentlichen oder privaten Rechts zulässig, soweit deren Aufgabe oder sat-

zungsgemäßer Zweck dem mit der Enteignung erfolgten Ziel entspricht. Die Enteignung er-
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folgt auf Antrag der Landesdenkmalbehörde zu Gunsten des Landes oder, soweit deren Ein-

verständnis hergestellt ist, zu Gunsten einer kommunalen Gebietskörperschaft oder einer 

sonstigen juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechts. 

 

(2) Die Enteignung wird vom Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft als Enteignungs-

behörde durchgeführt. 

 

(3) Für die Enteignung von unbeweglichen Sachen oder damit verbundenen Rechten finden 

die §§ 93 bis 103 und 106 bis 122 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 

10 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), in der jeweils geltenden Fassung entspre-

chende Anwendung. Für das Verfahren zur Enteignung beweglicher Sachen oder damit ver-

bundener Rechte gelten § 107 Abs. 1 Satz 1 bis 3, § 108 Abs. 1 und 3, die §§ 110 und 111, § 

112 Abs. 1 und 3 sowie § 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 bis 4 Buchstabe c) und 5 bis 7 des 

Baugesetzbuchs sinngemäß; für die Entschädigung gilt § 13 Abs. 4 entsprechend. 

 

§ 17 

Enteignende Maßnahmen 

(1) Kann auf Grund einer auf diesem Gesetz beruhenden Maßnahme die bisher rechtmäßig 

ausgeübte Nutzung einer Sache nicht mehr fortgesetzt werden und wird hierdurch die wirt-

schaftliche Nutzbarkeit insgesamt erheblich beschränkt, so hat das Land eine angemessene 

Entschädigung zu leisten. Das Gleiche gilt, wenn die Maßnahme in sonstiger Weise enteig-

nend wirkt. 

 

(2) Bei unbeweglichen Sachen finden die §§ 93 bis 103 des Baugesetzbuchs entsprechende 

Anwendung. Bei beweglichen Sachen gilt § 13 Abs. 4 entsprechend. Zuständig für die Fest-

setzung der Entschädigung ist das Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft als Enteig-

nungsbehörde. Die Anordnung der Maßnahme und die Festsetzung der Entschädigung haben 

gleichzeitig zu erfolgen. 

 

(3) Würde eine entschädigungspflichtige Maßnahme dazu führen, dass die Eigentümerin oder 

der Eigentümer das Eigentum nicht mehr wirtschaftlich zumutbar nutzen kann, so kann sie 

oder er statt der Entschädigung nach Absatz 1 vom Land die Übernahme des Eigentums ge-

gen angemessene Entschädigung verlangen. Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. 

 

§ 18 

Verordnungsermächtigungen 

(1) Die Landesdenkmalbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Benehmen mit 

der Gemeinde Denkmalbereiche unter Schutz zu stellen. In der Rechtsverordnung sind 

1. ihr Geltungsbereich zu beschreiben und in einer Karte darzustellen, die Bestandteil der 

Rechtsverordnung ist, 

2. der Schutzgegenstand näher zu beschreiben und 

3. die nach § 8 genehmigungspflichtigen Maßnahmen festzulegen. 

 

Die Rechtsverordnung kann Vorschriften über die Gestaltung baulicher Anlagen und anderer 

Anlagen und Einrichtungen einschließlich der zu verwendenden Materialien und der anzu-

wendenden Techniken und über die Bepflanzung nicht bebauter Flächen enthalten. Auf Ver-

anlassung der Landesdenkmalbehörde ist der Entwurf der Rechtsverordnung für die Dauer 

eines Monats in der betroffenen Gemeinde öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Ausle-

gung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich mit dem Hinweis darauf bekannt zu ma-

chen, dass Anregungen während der Auslegungsfrist bei der Gemeinde oder bei der Landes-
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denkmalbehörde vorgebracht werden können. Das Land erstattet der Gemeinde die durch die 

Beteiligung der Öffentlichkeit nachweislich entstandenen Kosten. Die Landesdenkmalbehör-

de prüft die fristgerecht vorgebrachten Anregungen und teilt das Ergebnis den Betroffenen 

mit, soweit den Anregungen nicht entsprochen wird. 

 

(2) Die Landesdenkmalbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung den Kostenersatz 

für die Denkmalbeauftragten zu regeln. Der Kostenersatz kann pauschaliert werden. 

 

(3) Die Landesdenkmalbehörde wird ermächtigt, zur Vereinfachung, Erleichterung und Be-

schleunigung oder zum Abbau von Verfahren durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas-

sen über Ausnahmen von der Genehmigungspflicht nach § 8 Abs. 1 und 2 und § 10 Abs. 3 für 

1. Maßnahmen im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 4, die das Erscheinungsbild nicht wesentlich 

oder nur vorübergehend verändern, 

2. Maßnahmen im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 5 von geringem Umfang oder begrenzter 

Dauer, 

3. Maßnahmen im Sinne des § 8 Abs. 2, die das Erscheinungsbild nicht wesentlich beein-

trächtigen. 

 

(4) Die Landesdenkmalbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu 

erlassen über Umfang, Inhalt und Zahl der in Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach 

diesem Gesetz und nach Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes einzureichenden Unterlagen 

und, soweit erforderlich, über das Verfahren im Einzelnen. 

 

(5) Die Landesdenkmalbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Benehmen mit 

der Gemeinde bestimmte, abgegrenzte Gebiete befristet oder unbefristet zu Grabungsschutz-

gebieten zu erklären, wenn begründeter Anlass zur Annahme besteht, dass sie Bodendenkmä-

ler bergen. Den betroffenen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern ist der Erlass der 

Rechtsverordnung schriftlich mitzuteilen. 

 

(6) Die Landesdenkmalbehörde wird ermächtigt, die für den Schutz von Kulturdenkmälern 

bei bewaffneten Konflikten und bei Katastrophenfällen notwendigen Bestimmungen durch 

Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und 

Sport zu treffen. Insbesondere können die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die sonsti-

gen Nutzungsberechtigten verpflichtet werden, 

1. Kulturdenkmäler mit den in internationalen Verträgen vorgesehenen Kennzeichnun-

gen versehen zu lassen, 

2. Kulturdenkmäler im Rahmen des Zumutbaren besonders zu sichern oder die Sicherung 

zu dulden, 

3. Kulturdenkmäler zur vorübergehenden Aufbewahrung in Bergungsorten abzuliefern 

oder die Abholung zu dulden. 

 

§ 19 

Örtliche Gestaltungsvorschriften 

(1) Die Gemeinden können zur Verwirklichung der mit diesem Gesetz verfolgten Ziele durch 

Satzung Vorschriften über die Gestaltung baulicher Anlagen und anderer Anlagen und Ein-

richtungen einschließlich der zu verwendenden Materialien und der anzuwendenden Techni-

ken sowie über die Bepflanzung nicht bebauter Flächen erlassen. Örtliche Gestaltungsvor-

schriften bedürfen keiner Genehmigung. Sie sind im Einvernehmen mit der Landesdenkmal-

behörde zu erlassen, wenn sie die Genehmigungsfreiheit von Instandsetzungsmaßnahmen 

nach § 8 Abs. 9 herbeiführen sollen. 
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(2) Örtliche Gestaltungsvorschriften können auch als Festsetzungen in einen Bebauungsplan 

aufgenommen werden. In diesen Fällen sind die Vorschriften des Ersten und des Dritten Ab-

schnitts des Ersten Teils des Ersten Kapitels, des Ersten Abschnitts des Zweiten Teils des Ers-

ten Kapitels und die §§ 214 und 215 des Baugesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 

 

§ 20 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. eine nach § 3 Abs. 6 geforderte Auskunft nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder 

nicht vollständig erteilt, 

2. eine gemäß § 7 Abs. 4, § 8 Abs. 10, § 9 Abs. 2 und § 12 Abs. 1 erforderliche Anzeige 

nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 

3. Maßnahmen, die nach § 8 Abs. 1 bis 3, § 9 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 bis 3 der Genehmi-

gung bedürfen, ohne Genehmigung oder abweichend von ihr durchführt oder durchführen 

lässt, 

4. vollziehbare Auflagen oder Bedingungen nach § 8 Abs. 6 nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt, 

5. gefundene Gegenstände und die Fundstelle nicht gemäß § 12 Abs. 2 unverändert lässt, 

6. die Beschränkung der wirtschaftlichen Nutzung eines Grundstücks (§ 11) nicht oder 

nicht vollständig einhält, 

7. einer nach § 18 erlassenen Rechtsverordnung oder einer nach § 19 erlassenen Örtli-

chen Gestaltungsvorschrift zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung oder die Satzung für 

einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen unrichtige Angaben macht oder 

unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen Verwaltungsakt nach Maßgabe dieses 

Gesetzes zu erwirken oder zu verhindern. 

 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 250.000 Euro geahndet werden. 

Wird ohne Genehmigung nach § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 oder § 10 Abs. 1 bis 3 ein Kulturdenk-

mal vorsätzlich zerstört, kann eine Geldbuße bis zu 500.000 Euro festgesetzt werden. 

 

(4) Reste eines Kulturdenkmals, das durch eine ordnungswidrige Handlung zerstört worden 

ist, können eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I. S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 

4 Abs. 53 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I. S. 718), in der jeweils geltenden Fassung 

ist anzuwenden. 

 

(5) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt in fünf Jahren. 

 

(6) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten ist die Landesdenkmalbehörde. 

 

§ 21 

Grundrechtseinschränkung 

Die Grundrechte der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 

16 der Saarländischen Verfassung), der freien Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 2 Abs. 1 

des Grundgesetzes, Artikel 2 der Saarländischen Verfassung) und des Eigentums (Artikel 14 

des Grundgesetzes, Artikel 18 der Saarländischen Verfassung) werden durch dieses Gesetz 

eingeschränkt. 
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§ 22 

Kostenfreiheit 

Anzeigeverfahren nach diesem Gesetz und nach Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes sind 

kostenfrei. 

 

§ 23 

Kirchliche Kulturdenkmäler 

(1) Bei Entscheidungen über Kulturdenkmäler, die der Religionsausübung dienen, sind die 

von den Kirchen und Religionsgemeinschaften festgestellten religiösen Belange zu beachten. 

Erkennt die Landesdenkmalbehörde die geltend gemachten religiösen Belange nicht an, ent-

scheidet die zuständige kirchliche Oberbehörde oder die entsprechende Stelle der betroffenen 

Religionsgemeinschaft im Benehmen mit der Landesdenkmalbehörde 

 

(2) Für klösterliche Verbände gilt Absatz 1 entsprechend. 

 

§ 24 

Übergangsvorschriften 

(1) Die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes im Staatlichen Konservatoramt 

tätigen Beamtinnen, Beamte, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter einschließlich der zu 

ihrer Berufsausbildung dort Beschäftigten gehören ab diesem Zeitpunkt der Landesdenkmal-

behörde an. 

 

(2) Die Amtszeit der nach § 6 des bisherigen Saarländischen Denkmalschutzgesetzes berufe-

nen Mitglieder des Landesdenkmalrats endet mit Ablauf des letzten Tages des dritten auf das 

In-Kraft-Treten dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats. Bis zu diesem Zeitpunkt nimmt 

der nach den bisherigen Vorschriften gebildete Landesdenkmalrat die Aufgaben nach § 5 

wahr. 

 

(3) Die Denkmalliste nach § 7 des bisherigen Saarländischen Denkmalschutzgesetzes wird 

mit den Eintragungen der Baudenkmäler und der unbeweglichen Bodendenkmäler Bestandteil 

der Denkmalliste nach § 6 dieses Gesetzes. 

 

(4) Bei Verfahren, die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes eingeleitet worden sind, findet § 8 

Abs. 4 und 7 keine Anwendung. Vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes eingereichte Erlaubnis-

anträge für Instandsetzungsmaßnahmen, die nicht nach § 8 Abs. 9 genehmigungsfrei sind, 

sind als Anzeigen nach § 8 Abs. 10 zu behandeln mit der Maßgabe, dass die Frist nach § 8 

Abs. 10 Satz 2 mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes beginnt. Hat das Staatliche Konser-

vatoramt vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes in einem Verfahren nach § 12 Abs. 5 des bishe-

rigen Denkmalschutzgesetzes das Einvernehmen nach § 4 Abs. 4 des bisherigen Saarländi-

schen Denkmalschutzgesetzes erteilt, gilt dieses Einvernehmen als Einvernehmen der Lan-

desdenkmalbehörde nach § 8 Abs. 8 fort. 

 

§ 25 

Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2015 außer Kraft.  

 

___________________________________________________________________________ 
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Sachsen: 

 

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen 

(Sächsisches Denkmalschutzgesetz - SächsDSchG) vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229, 

Glied.-Nr.: 46-1), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 

(SächsGVBl. S. 130, 140) 

 

Der Sächsische Landtag hat am 22. Januar 1993 das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Inhaltsübersicht  
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§ 4 Zuständigkeit der Denkmalschutzbehörden 

§ 5 (aufgehoben) 

§ 6 Denkmalrat 

§ 7 Ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege 
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§ 30 Entschädigungsberechtigter und Entschädigungsverpflichteter 

§ 31 Bemessung der Entschädigung 

§ 32 Enteignungsbehörde und Enteignungsantrag  

§ 33 Verfahren bei der Enteignung von Grundstücken 

§ 34 Verfahren bei der Enteignung beweglicher Sachen 

V. Abschnitt  

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten  

§ 35 Straftaten 

§ 36 Ordnungswidrigkeiten 

VI. Abschnitt  

Schlussbestimmungen  

§ 37 (aufgehoben) 

§ 38 Übergangsbestimmungen 

§ 39 Aufhebung von Vorschriften 

§ 40 In-Kraft-Treten 

 

I. Abschnitt  

Aufgabe und Gegenstand von Denkmalschutz und Denkmalpflege  

 

§ 1 Aufgabe  

(1) Denkmalschutz und Denkmalpflege haben die Aufgabe, die Kulturdenkmale zu schützen 

und zu pflegen, insbesondere deren Zustand zu überwachen, auf die Abwendung von Gefähr-

dungen und die Bergung von Kulturdenkmalen hinzuwirken und diese zu erfassen und wis-

senschaftlich zu erforschen. 

 

(2) Diese Aufgabe wird vom Freistaat Sachsen und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit von 

den Gemeinden und den Landkreisen erfüllt. Sie wirken dabei mit Eigentümern und Besitzern 

von Kulturdenkmalen zusammen. 

 

(3) Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind bei allen öffentlichen Pla-

nungen und Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen. 

 

§ 2 Gegenstand des Denkmalschutzes  

(1) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind von Menschen geschaffene Sachen, Sach-

gesamtheiten, Teile und Spuren von Sachen einschließlich ihrer natürlichen Grundlagen, de-

ren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen, städtebauli-

chen oder landschaftsgestaltenden Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt. 

 

(2) Zu einem Kulturdenkmal gehören auch Zubehör und Nebenanlagen soweit sie mit der 

Hauptsache eine Einheit von Denkmalwert bilden. 

 

(3) Gegenstand des Denkmalschutzes sind auch 

 

1. die Umgebung eines Kulturdenkmals, soweit sie für dessen Bestand oder Erscheinungsbild 

von erheblicher Bedeutung ist, 

2. Denkmalschutzgebiete (§ 21), Grabungsschutzgebiete (§ 22) und archäologische Reservate 

(§ 23), 

3. Reste von Menschen und von anderen Lebewesen, die sich in historischen Gräbern und 

Siedlungen befinden. 

 

(4) Gegenstand des Denkmalschutzes können auch Orte zu geschichtlichen Ereignissen sein. 
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(5) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes können insbesondere sein 

 

a) Bauwerke, 

b) Siedlungen oder Ortsteile, Straßen- oder Platzbilder oder Ortsansichten von besonderer 

städtebaulicher oder volkskundlicher Bedeutung, 

c) Werke der Garten- und Landschaftsgestaltung, historische Landschaftsformen wie Dorfflu-

ren, Haldenlandschaften, 

d) Werke der Produktions- und Verkehrsgeschichte, 

e) Orte und Gegenstände zu wissenschaftlichen Anlagen oder Systemen, 

f) Steinmale, 

g) unbewegliche und bewegliche archäologische Sachzeugen wie Reste von Siedlungs- und 

Befestigungsanlagen, Grabanlagen, Höhlen, Wüstungen, Kult- und Versammlungsstätten und 

andere Reste von Gegenständen und Bauwerken, 

h) Werke der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks,  

i) Sammlungen. 

 

II. Abschnitt  

Organisation des Denkmalschutzes  

 

§ 3 Denkmalschutzbehörden  

(1) Denkmalschutzbehörden sind 

 1. das Staatsministerium des Innern als oberste Denkmalschutzbehörde, 

 2. die Landesdirektion Sachsen als obere Denkmalschutzbehörde, 

 3. die Landkreise und Kreisfreien Städte und die in Absatz 2 genannten Gemeinden als untere 

Denkmalschutzbehörden. 

  

(2) Städten, die aufgrund von § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes der 

Landkreise des Freistaates Sachsen (Sächsisches Kreisgebietsneugliederungsgesetz - Sächs-

KrGebNG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 102) die Kreisfreiheit verloren haben, ist auf 

Antrag die Aufgabe der unteren Denkmalschutzbehörde zu übertragen. Gemeinden mit über-

durchschnittlich großem Bestand an Kulturdenkmalen, denen die Aufgaben der unteren Bau-

aufsichtsbehörden übertragen sind und die für die Aufgaben des Denkmalschutzes ausrei-

chend über geeignete Fachkräfte verfügen, können auf ihren Antrag durch die oberste Denk-

malschutzbehörde zu unteren Denkmalschutzbehörden erklärt werden. Die Erklärung kann 

widerrufen werden, wenn die Gemeinde dies beantragt, wenn ihre Zuständigkeit als untere 

Bauaufsichtsbehörde endet oder wenn die untere Denkmalschutzbehörde dauernd nicht aus-

reichend mit geeigneten Fachkräften besetzt ist. Die Erklärungen über die Zuständigkeit sind 

im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekanntzumachen. 

  

(3) Die den Landkreisen, Kreisfreien Städten und den Gemeinden, die nach Absatz 2 zur unte-

ren Denkmalschutzbehörde erklärt wurden, übertragenen Aufgaben der unteren Denkmal-

schutzbehörde sind Weisungsaufgaben. Das Weisungsrecht ist nicht beschränkt. Weisungsfrei 

sind 

 1. die Erteilung von Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen nach § 4 

Abs. 4 und 

 2. die Bewilligung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen nach § 

8 Abs. 2. 

  

Fachaufsichtsbehörden sind die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Behörden. 
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§ 3a Denkmalfachbehörden  

(1) Fachbehörden für alle Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind das Lan-

desamt für Denkmalpflege und das Landesamt für Archäologie.  

(2) Das Landesamt für Denkmalpflege ist die zuständige Fachbehörde für alle Aufgaben, die 

nicht dem Landesamt für Archäologie zugewiesen sind, insbesondere für Bau- und Kunst-

denkmale, Anlagen der Garten- und Landschaftsgestaltung, Werke der Produktions- und Ver-

kehrsgeschichte, Sammlungen.  

(3) Das Landesamt für Archäologie ist zuständige Fachbehörde für 

 

1. unbewegliche archäologische Sachzeugen  

a) unterhalb der Erdoberfläche außerhalb von Gebäuden, insbesondere Fundamente von Vor-

gängerbauten, Grablegen, sonstige archäologische Funde,  

b) unter der Bodenfläche im Innern von baulichen Anlagen, zum Beispiel Gebäuden und Ge-

bäuderuinen,  

c) unter der Wasseroberfläche im Bereich des Gewässerbettes, 

2. bewegliche archäologische Sachzeugen und Sammlungen solcher Sachzeugen.  

 

§ 4 Zuständigkeit der Denkmalschutzbehörden  

(1) Soweit nicht etwas Abweichendes bestimmt ist, ist die untere Denkmalschutzbehörde zu-

ständig. 

 

(2) Die untere Denkmalschutzbehörde entscheidet im Einvernehmen mit der zuständigen 

Fachbehörde. Kommt kein Einvernehmen zustande, so entscheidet die obere Denkmalschutz-

behörde. Die obere und die oberste Denkmalschutzbehörde entscheiden im Benehmen mit der 

zuständigen Fachbehörde. 

 

(3) Erscheint bei Gefahr im Verzug ein rechtzeitiges Tätigwerden der zuständigen Denkmal-

schutzbehörde nicht erreichbar, so können die Fachbehörden oder, falls auch die zuständige 

Fachbehörde nicht rechtzeitig tätig werden kann, die Polizei die erforderlichen vorläufigen 

Maßnahmen treffen. Die zuständige Behörde ist unverzüglich zu unterrichten. 

 

(4) Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen werden von den unteren 

Denkmalschutzbehörden erteilt. Das Staatsministerium des Innern kann Gegenstand, Voraus-

setzungen und Verfahren, Empfängerkreis sowie Art, Umfang und Nachweis der zu beschei-

nigenden Aufwendungen durch Rechtsverordnung regeln; davon ausgenommen sind Aner-

kennungen nach § 32 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I 

S. 965), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 1. September 2005 (BGBl. I S. 2676, 

2681) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.  

 

§ 5  

(aufgehoben)  

 

§ 6 Denkmalrat  

(1) Bei der obersten Denkmalschutzbehörde wird ein Denkmalrat gebildet. Der Denkmalrat 

soll von der obersten Denkmalschutzbehörde in allen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung 

gehört werden. Für die Verwendung von staatlichen Denkmalpflegefördermitteln kann die 

oberste Denkmalschutzbehörde vom Denkmalrat Vorschläge einholen. 

(2) Sind bei der Behandlung von Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ethni-

sche oder konfessionelle Gruppen oder besondere Denkmalarten betroffen, hat der Denkmal-

rat einen Vertreter der betroffenen Gruppen mit beratender Stimme beizuziehen. 
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(3) Der Denkmalrat besteht aus dreizehn von der obersten Denkmalschutzbehörde auf die 

Dauer von fünf Jahren berufenen, ehrenamtlich tätigen Mitgliedern. Er entscheidet unabhän-

gig und ist nicht weisungs- und entscheidungsgebunden. 

 

(4) In den Sitzungen führt der Staatsminister des Innern oder ein von ihm Beauftragter den 

Vorsitz. Die oberste Denkmalschutzbehörde erläßt eine Geschäftsordnung für den Denkmal-

rat, die auch das Berufungsverfahren und das Vorschlagsrecht regelt. Die Geschäftsordnung 

kann bestimmen, dass der Denkmalrat Fachausschüsse bildet, an die Aufgaben delegiert wer-

den können. 

 

§ 7 Ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege  

(1) Die unteren Denkmalschutzbehörden und die Fachbehörden stützen sich in ihrer Tätigkeit 

auf die fachliche Mitarbeit von ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege. 

 

(2) Die ehrenamtlichen Beauftragten beraten und unterstützen die in Absatz 1 genannten Be-

hörden. Die oberste Denkmalschutzbehörde regelt die Berufung und die Aufgaben der ehren-

amtlichen Beauftragten durch Verwaltungsvorschrift. 

 

(3) Die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege werden von der unteren Denkmal-

schutzbehörde im Einvernehmen mit den Fachbehörden auf die Dauer von fünf Jahren beru-

fen. Die Berufung kann wiederholt werden. 

 

(4) Die oberste Denkmalschutzbehörde kann mit Zustimmung des Staatsministeriums für Fi-

nanzen durch Rechtsverordnung die Entschädigung und den Reisekostenersatz für die ehren-

amtlichen Beauftragten für Denkmalpflege regeln. Dabei können Durchschnittssätze festge-

legt werden.  

 

III. Abschnitt  

Schutzvorschriften  

 

§ 8  

Erhaltungspflicht  

(1) Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen haben diese pfleglich zu behandeln, im 

Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten und vor Gefährdung zu schützen. 

  

(2) Der Freistaat Sachsen trägt hierzu durch Zuschüsse nach Maßgabe der dafür zur Verfü-

gung stehenden Haushaltsmittel bei. Bewilligungsbehörden sind die unteren Denkmalschutz-

behörden. Für Zuwendungen an Kreisfreie Städte, Landkreise und Gemeinden, die nach § 3 

Abs. 2 zur unteren Denkmalschutzbehörde erklärt wurden, ist die Landesdirektion Sachsen 

Bewilligungsbehörde. Die zur Erfüllung der Aufgabe 'Bewilligung von Zuwendungen zur 

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen' notwendigen Haushaltsmittel des Landespro-

grammes Denkmalpflege, die im Staatshaushalt veranschlagt sind, werden den unteren 

Denkmalschutzbehörden zur Bewirtschaftung zugewiesen. Davon ausgenommen sind Mittel, 

die sich auf Objekte beziehen, die sich im Eigentum der unteren Denkmalschutzbehörden 

befinden. Das Staatsministerium des Innern kann Zweck, Gegenstand, Voraussetzungen und 

Verfahren, Empfängerkreis sowie Art, Umfang und Höhe der Zuwendung durch Rechtsver-

ordnung regeln. 
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§ 9 Nutzung, Zugang  

(1) Werden Kulturdenkmale nicht mehr entsprechend ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung 

genutzt, sollen Eigentümer und Besitzer eine Nutzung anstreben, die eine möglichst weitge-

hende Erhaltung der Substanz auf die Dauer gewährleistet. 

 

(2) Kulturdenkmale oder Teile derselben sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutba-

ren zugänglich gemacht werden. 

 

§ 10 Verzeichnis der Kulturdenkmale  

(1) Die Kulturdenkmale sollen nachrichtlich in öffentliche Verzeichnisse (Kulturdenkmallis-

ten) aufgenommen werden. Der Denkmalschutz nach diesem Gesetz ist nicht von der Auf-

nahme eines Kulturdenkmals in ein Verzeichnis abhängig. 

  

(2) Die Eintragung erfolgt von Amts wegen durch die Fachbehörden im Benehmen mit der 

Gemeinde, in der das Kulturdenkmal gelegen ist. Der Eigentümer oder die Gemeinde können 

die Eintragung anregen. 

  

(3) Der Eigentümer ist von der Eintragung zu unterrichten. Auf Antrag des Eigentümers hat 

die Denkmalschutzbehörde durch Verwaltungsakt über die Eigenschaft als Kulturdenkmal zu 

entscheiden. Die Einsicht in die Kulturdenkmallisten ist jedermann gestattet. Eintragungen 

über bewegliche Kulturdenkmale und über Zubehör (§ 2 Abs. 2) dürfen nur die Eigentümer 

und die sonstigen dinglich Berechtigten sowie die von ihnen ermächtigten Personen einsehen. 

  

(4) Den Gemeinden, den unteren und der oberen Denkmalschutzbehörde werden Auszüge der 

Kulturdenkmallisten übermittelt. 

  

(5) Die oberste Denkmalschutzbehörde regelt das Nähere durch Verwaltungsvorschrift. 

 

§ 11 Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden  

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben zur Wahrnehmung ihr Aufgaben diejenigen Maßnah-

men zu treffen, die ihnen nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen. 

 

(2) Die Denkmalschutzbehörden können insbesondere anordnen, dass bei widerrechtlicher 

Beeinträchtigung, Beschädigung oder Zerstörung eines Kulturdenkmales der vorherige Zu-

stand nach ihrer Anweisung wiederherzustellen ist. 

 

(3) Die Vorschriften der §§ 4, 5 und 7 des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen finden 

sinngemäß Anwendung. 

 

§ 12 Genehmigungspflichtige Vorhaben an Kulturdenkmalen  

(1) Ein Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde 

 

1. wiederhergestellt oder instand gesetzt werden,  

2. in seinem Erscheinungsbild oder seiner Substanz verändert oder beeinträchtigt werden, 

3. mit An- und Aufbauten, Aufschriften oder Werbeeinrichtungen versehen werden, 

4. aus einer Umgebung entfernt werden, 

5. zerstört oder beseitigt werden. 

 

(2) Bauliche oder garten- und landschaftsgestalterische Anlagen in der Umgebung eines Kul-

turdenkmals, soweit sie für dessen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung sind, dürfen 

nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde errichtet, verändert oder beseitigt werden. 
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Andere Vorhaben in der Umgebung eines Kulturdenkmals bedürfen dieser Genehmigung, 

wenn sie die bisherige Grundstücksnutzung ändern würde. Die Genehmigung ist zu erteilen, 

wenn das Vorhaben das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals nur unerheblich oder nur vo-

rübergehend beeinträchtigen würde oder wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls Be-

rücksichtigung verlangen. 

 

(3) Bedarf ein Vorhaben der Baugenehmigung oder bauordnungsrechtlichen Zustimmung, 

tritt an die Stelle der Genehmigung nach diesem Gesetz die Zustimmung der Denkmalschutz-

behörde gegenüber der Bauaufsichtsbehörde. 

 

§ 13 Genehmigungsverfahren  

(1) Der Genehmigungsantrag ist schriftlich bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde (§ 4) 

einzureichen. Bei Vorhaben nach § 12 Abs. 3 gilt der Genehmigungsantrag als mit dem An-

trag auf Baugenehmigung oder bauordnungsrechtliche Zustimmung gestellt. 

 

(2) Mit dem Genehmigungsantrag sind alle für die Beurteilung des Vorhabens und die Bear-

beitung des Antrags erforderlichen Unterlagen, insbesondere Pläne, Dokumentationen, Foto-

grafien, Gutachten, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, einzureichen. Die Denk-

malschutzbehörde kann im Einzelfall die erforderlichen Unterlagen anfordern und verlangen, 

dass der Genehmigungsantrag durch vorbereitende Untersuchungen ergänzt wird. 

 

(3) Bei Kulturdenkmalen im Sinne von § 2 Abs. 5 Buchst. a bis c, f und g, soweit es sich um 

unbewegliche Kulturdenkmale handelt, ist insbesondere die zuständige Naturschutzbehörde 

rechtzeitig zu beteiligen. 

 

(4) Entscheidet die zuständige Denkmalschutzbehörde nicht innerhalb von zwei Monaten 

nach Eingang des Antrags über die Genehmigung, so gilt diese als erteilt, wenn nicht die zu-

ständige Behörde die Entscheidung über einen Genehmigungsantrag unter Berücksichtigung 

der berechtigten Interessen des Antragsstellers aussetzt. Eine Aussetzung kann höchstens auf 

zwei Jahre festgesetzt werden, soweit dies zur Klärung der Belange des Denkmalschutzes, 

insbesondere für vorbereitende Untersuchungen erforderlich ist. 

 

(5) Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit 

der Ausführung begonnen oder die Ausführung länger als zwei Jahre unterbrochen worden ist. 

Die Fristen nach Satz 1 können auf schriftlichen Antrag jeweils um bis zu zwei Jahre verlän-

gert werden.  

 

§ 14 Genehmigungspflicht für Bodeneingriffe, Nutzungsänderungen und Nachforschungen; 

Kostenerstattungspflicht  

(1) Der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedarf, wer 

 

1. Erdarbeiten, Bauarbeiten oder Gewässerbaumaßnahmen an einer Stelle. von der bekannt 

oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden, ausführen 

will, 

2. die bisherige Bodennutzung von Grundstücken, von denen bekannt ist, dass sie im Boden 

Kulturdenkmale bergen, ändern will. 

 

§ 12 Abs. 3 und § 13 gelten entsprechend. 
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(2) Nachforschungen, insbesondere Grabungen, mit dem Ziel, Kulturdenkmale zu entdecken, 

bedürfen der Genehmigung der zuständigen Fachbehörde. § 13 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 5 

gilt entsprechend. 

 

(3) Die Träger größerer öffentlicher oder privater Bauvorhaben oder Erschließungsvorhaben 

oder Vorhaben zum Abbau von Rohstoffen oder Bodenschätzen als Veranlasser können im 

Rahmen des Zumutbaren zur Erstattung der Kosten archäologischer Ausgrabungen, der kon-

servatorischen Sicherung der Funde und der Dokumentation der Befunde verpflichtet werden. 

Die Höhe des Erstattungsbetrages kann durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der zuständi-

gen Fachbehörde geregelt werden. Kommt kein Vertrag zustande, erfolgt die Festsetzung 

durch die obere Denkmalschutzbehörde.  

 

§ 15 Auskunfts- und Duldungspflichten  

(1) Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen sind verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, 

die zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes erforderlich sind. 

 

(2) Die Denkmalschutzbehörden und ihre Beauftragten sind berechtigt, nach vorheriger Be-

nachrichtigung der Eigentümer und Besitzer 

 

1. Grundstücke zu betreten, 

2. Kulturdenkmale zu besichtigen,  

3. wissenschaftliche Erfassungsmaßnahmen durchzuführen, insbesondere Einsicht in Archive 

und Sammlungen zu nehmen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes 

erforderlich ist. Wohnungen dürfen gegen den Willen des Eigentümers oder Besitzers nur zur 

Abwendung dringender Gefahren für Kulturdenkmale betreten werden. Die Unverletzlichkeit 

der Wohnung nach Artikel 13 des Grundgesetzes und Artikel 30 der Verfassung des Freistaa-

tes Sachsen wird insoweit eingeschränkt.  

 

§ 16 Anzeigepflichten  

(1) Eigentümer und Besitzer haben 

 

1. Änderungen der bisherigen Nutzung von Kulturdenkmalen, 

2. Schäden und Mängel, die an Kulturdenkmalen auftreten und die ihre Erhaltung gefährden 

können, unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

 

(2) Wird ein Kulturdenkmal veräußert, so haben der Veräußerer und der Erwerber den Eigen-

tumswechsel innerhalb eines Monats einer Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

 

(3) Die Anzeigen nach Absätzen 1 und 2 sind unverzüglich an die zuständige Fachbehörde 

weiterzuleiten.  

 

§ 17 Vorkaufsrecht  

(1) Wird ein Grundstück, auf dem sich ein unbewegliches Kulturdenkmal befindet, verkauft, 

steht der Gemeinde vorbehaltlich der Entscheidung nach Satz 3, bei überörtlicher Bedeutung 

des Kulturdenkmals auch dem Freistaat Sachsen ein Vorkaufsrecht zu. Der Staatsbetrieb 

Sächsisches Immobilien- und Baumanagement ist für die Ausübung des Vorkaufsrechts für 

den Freistaat Sachsen zuständig. Es geht dem Vorkaufsrecht der Gemeinde im Range vor. 

 

(2) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn dadurch die Erhaltung eines Kultur-

denkmals ermöglicht werden soll. Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Eigentü-

mer das Grundstück an seinen Ehegatten oder an eine andere Person verkauft, die mit ihm in 
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gerade Linie verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad ver-

wandt ist. 

 

(3) Der durch das Vorkaufsrecht Verpflichtete hat der Gemeinde den Inhalt des mit dem Drit-

ten abgeschlossenen Vertrages unverzüglich mitzuteilen; die Mitteilung des Verpflichteten 

wird durch die Mitteilung des Dritten ersetzt. Bei Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeu-

tung leitet die Gemeinde die Mitteilung unverzüglich an die zuständige Behörde des Freistaa-

tes weiter; der Verpflichtete kann die Mitteilung an die Landesbehörde selbst vornehmen. Die 

Frist nach Absatz 4 Satz 1 beginnt in diesem Fall mit dem Zugang der Mitteilung bei der Lan-

desbehörde. Geht der Gemeinde eine Anzeige nach § 16 Abs. 2 zu, so kann sie den Verpflich-

teten binnen eines Monats zur unverzüglichen Abgabe der Mitteilung nach Absatz 1 auffor-

dern. Unter läßt die Gemeinde die fristgerechte Aufforderung, so erlischt das Vorkaufsrecht 

für diesen Verkaufsfall. 

 

(4) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zwei Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrages 

ausgeübt werden. Die §§ 504 bis 509, 510 Abs. 1 und § 512 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

sind anzuwenden. Das Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar. Bei einem Eigentumserwerb auf-

grund der Ausübung des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte.  

 

§ 18 Kulturdenkmale, die der Religionsausübung dienen  

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben bei Kulturdenkmalen, die der Religionsausübung die-

nen, die gottesdienstlichen Belange, die von der oberen Kirchenbehörde oder der entspre-

chenden Stelle der betroffenen Religionsgemeinschaft festzustellen sind, vorrangig zu beach-

ten. 

 

(2) Entscheidungen und Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden bei Kulturdenkmalen, die 

in kirchlichem Eigentum stehen, ergehen im Benehmen mit der oberen Kirchenbehörde oder 

der entsprechenden Stelle der betroffenen Religionsgemeinschaft. 

 

(3) §§ 11 und 12 finden keine Anwendung auf Kulturdenkmale, die in kirchlichem Eigentum 

stehen und dem Gottesdienst dienen, soweit die Kirchen im Einvernehmen mit der obersten 

Denkmalschutzbehörde eigene Vorschriften zum Schütz dieser Kulturdenkmale erlassen. Vor 

der Durchführung von Vorhaben im Sinne des § 12 Abs. 1 ist mit der zuständigen Fachbehör-

de Einvernehmen herzustellen. Ergibt sich weder mit ihr noch mit der oberen Denkmal-

schutzbehörde eine Einigung, so entscheidet die oberste Denkmalschutzbehörde im Beneh-

men mit der obersten Kirchenbehörde. 

 

(4) Die §§ 27 bis 34 sind auf kircheneigene Kulturdenkmale und sonstige Kulturdenkmale, 

die der Religionsausübung dienen, nicht anwendbar.  

 

§ 19 Sammlungen  

Von den Genehmigungspflichten nach diesem Gesetz sind Kulturdenkmale ausgenommen, 

die von einer staatlichen Sammlung verwaltet werden. Die oberste Denkmalschutzbehörde 

kann andere Sammlungen von den Genehmigungspflichten widerruflich ausnehmen, soweit 

sie fachlich betreut werden. 

 

§ 20 Funde  

(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten, Teile oder Spuren von Sachen entdeckt, von denen anzu-

nehmen ist, dass es sich um Kulturdenkmale handelt, hat dies unverzüglich einer Denkmal-

schutzbehörde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Ta-
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ges nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern nicht die 

zuständige Fachbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 

 

(2) Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer und der Besitzer des Grundstückes 

sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen die Sache entdeckt wurde. Nimmt der Finder an den 

Arbeiten, die zu einem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird 

er durch die Anzeige an den Leiter oder Unternehmer der Arbeiten befreit. 

 

(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, die ihnen bekannt werdenden Funde unverzüglich der 

zuständigen Fachbehörde mitzuteilen. 

 

(4) Die zuständige Fachbehörde oder ihre Beauftragten sind berechtigt, die Funde zu bergen, 

auszuwerten und zur wissenschaftlichen Bearbeitung in Besitz zu nehmen.  

 

§ 21 Denkmalschutzgebiete  

(1) Die Gemeinden können im Benehmen mit den Fachbehörde oder auf deren Vorschlag 

Gebiete, insbesondere Straßen-, Platz- oder Ortsbilder, Ortsgrundrisse, Siedlungen, Ortsteile, 

Gebäudegruppen, Produktionsanlagen, an deren Erhaltung aus geschichtlichen, künstleri-

schen, wissenschaftlichen, städtebaulichen oder landschaftsgestalterischen Gründen ein be-

sonderes öffentliches Interesse besteht, sowie deren Umgebung, soweit sie für deren Erschei-

nungsbild bedeutend ist, durch Satzung unter Schutz stellen (Denkmalschutzgebiete). Die 

Satzung bedarf der Genehmigung der nach § 112 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-

staat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 

(SächsGVBl. S. 55, 159), in der jeweils geltenden Fassung, zuständigen Rechtsaufsichtsbe-

hörde. Für die übertragene Aufgabe gewährt der Freistaat Sachsen den Landkreisen 0,01 EUR 

jährlich je Einwohner. 

 

(2) Die bisherige Land- und forstwirtschaftliche Nutzung in Denkmalschutzgebiet bleibt un-

berührt. Veränderungen an dem geschützten Bild des Denkmalschutzgebietes bedürfen der 

Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Verän-

derung das Bild des Denkmalschutzgebietes nur unerheblich oder nur vorübergehend beein-

trächtige würde. Die Denkmalschutzbehörde hat vor ihrer Entscheidung die Gemeinde zu 

hören. § 13 gilt entsprechend. 

 

(3) In der Satzung oder in einem der Satzung als Bestandteil beigefügten Plan ist das Gebiet 

zu bezeichnen, in dem Vorhabe gemäß Absatz 2 genehmigungspflichtig sind. Der Satzung ist 

eine Begründung der geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen, städtebaulichen und 

landschaftsgestalterische Merkmale beizufügen, die den Erlass der Satzung rechtfertigen. Da-

bei sollen Pläne sowie zeichnerische, photographische und photogrammetrische Darstellungen 

verwendet werden. 

 

(4) Erlässt die Gemeinde auf einen Vorschlag der zuständigen Fachbehörde innerhalb eines 

Jahres keine entsprechende Satzung, so fordert die obere Denkmalschutzbehörde sie auf, die 

Satzung innerhalb von drei Monate vorzulegen. Nach Ablauf der Frist kann die obere Denk-

malschutzbehörde Denkmalschutzgebiete durch Rechtsverordnung unter Schutz stellen. Die 

Verordnung ist aufzuheben, sobald ein rechtsverbindliche Satzung vorliegt.  

 

§ 22 Grabungsschutzgebiete  

(1) Die untere Denkmalschutzbehörde wird ermächtigt, Gebiete, die begründeter Vermutung 

nach Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung bergen, durch Rechtsverordnung zu Gra-

bungsschutzgebieten zu erklären. § 21 Abs. 3 findet entsprechend Anwendung. 
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(2) 1n Grabungsschutzgebieten dürfen Nachforschungen und Arbeiten, durch die verborgene 

Kulturdenkmale zutage gefördert oder gefährdet werden können, nur mit Genehmigung der 

Denkmalschutzbehörde vorgenommen werden. § 13 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 5 und § 21 

Abs. 2 Satz 1 gelten entsprechend. 

 

§ 23 Archäologische Reservate  

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde wird ermächtigt, Gebiete, die begründeter Vermutung 

nach Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung bergen, an den ein besonderes übergreifende 

wissenschaftliches Interesse besteht, durch Rechtsverordnung zu archäologischen Reservaten 

zu erklären. § 21 Abs. 3 findet sprechende Anwendung. 

 

(2) In archäologischen Reservaten sind Nachforschungen und Arbeiten, durch die verborgene 

Kulturdenkmale zutage gefördert oder gefährdet werden können, verboten. Die Denkmal-

schutzbehörde kann Befreiung erteilen, wenn die Befreiung auch unter Würdigung der Belan-

ge des Eigentümers oder Besitzers mit den Denkmalschutzbelangen vereinbar ist und 

 

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern oder 

2. das Verbot zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde. 

 

(3) In archäologischen Reservaten bedürfen Änderungen der bisherigen Grundstücksnutzung 

der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. § 13 Abs. 1 Satz  l, Abs. 2 bis 5 und § 21 Abs. 

2 Satz 1 gelten entsprechend. 

 

§ 24 Schutz bei Katastrophen  

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zum 

Schutz der Kulturdenkmale für den Fall von Katastrophen erforderlichen Vorschriften zu er-

lassen. Dabei können insbesondere die Eigentümer und Besitzer verpflichtet werden, 

 

1. den Aufbewahrungsort von Kulturdenkmalen zu melden, 

2. Kulturdenkmale mit den in internationalen Verträgen vorgesehenen Kennzeichen versehen 

zu lassen, 

3. Kulturdenkma1e zu bergen, besonders zu sichern oder sie zum Zwecke der vorübergehen-

den Verwahrung an Bergungsorten auf Anordnung der Denkmalschutzbehörde abzuliefern, 

4. die wissenschaftliche Erfassung von Kulturdenkmalen oder sonstige zu ihrer Dokumentie-

rung, Sicherung oder Wiederherstellung von der Denkmalschutzbehörde angeordnete Maß-

nahmen zu dulden. 

 

Soweit in der Rechtsverordnung eine Ablieferungsfrist vorgesehen wird, ist anzuordnen, dass 

die abgelieferten Sachen unverzüglich den Berechtigten zurückzugeben sind, sobald die wei-

tere Verwahrung an einem Bergungsort zum Schutz der Kulturdenkmale nicht mehr erforder-

lich ist. 

 

(2) Die Ermächtigung nach Absatz 1 kann von der obersten Denkmalschutzbehörde durch 

Rechtsverordnung auf die nachgeordneten Denkmalschutzbehörden übertragen werden. 
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IV. Abschnitt  

Schatzregal, Entschädigung, Enteignung  

 

§ 25 Schatzregal  

(1) Bewegliche Kulturdenkmale, die herrenlos oder so lange verborgen gewesen sind, dass ihr 

Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des Freistaates 

Sachsen und sind unverzüglich an die zuständige Fachbehörde zu melden und zu übergeben. 

 

(2) Der Finder hat Anspruch auf eine angemessene Belohnung. Über die Höhe entscheidet die 

Fachbehörde im Einvernehmen mit der obersten Denkmalschutzbehörde.  

 

§ 26 Entschädigung  

(1) Soweit Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes enteignende Wirkung haben, ist eine ange-

messene Entschädigung zu leisten. Die Vorschriften über die Entschädigung bei förmlicher 

Enteignung (§§ 29 bis 31) sind entsprechend anzuwenden. 

 

(2) Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht zustande, so entscheidet die obere 

Denkmalschutzbehörde.  

 

§ 27 Voraussetzungen der Enteignung  

(1) Die Enteignung ist zulässig, soweit die Erhaltung eines Kulturdenkmals oder seines Er-

scheinungsbildes, die Erhaltung eines Denkmalschutzgebietes oder die Erhaltung eines Kul-

turdenkmals in einem geschützten archäologischen Reservat auf andere zumutbare Weise 

nicht gesichert werden kann. 

 

(2) Die Enteignung ist außerdem zulässig 

 

a) bei Funden, soweit auf andere Weise nicht sicherzustellen ist, dass ein Kulturdenkmal wis-

senschaftlich ausgewertet werden kann oder allgemein zugänglich ist, 

b) bei Kulturdenkmalen, wenn die nachricht1iche Erfassung nach § 10 auf andere Weise nicht 

möglich ist oder den Auskunfts- und Duldungspflichten nach § 15 nicht nachgekommen wird. 

 

(3) Zum Zwecke von planmäßigen Nachforschungen ist die Enteignung zulässig, wenn eine 

begründete Vermutung dafür besteht, dass durch die Nachforschung Kulturdenkmale entdeckt 

werden. 

 

(4) § 92 des Baugesetzbuches gilt entsprechend. 

 

§ 28 Gegenstand der Enteignung  

Durch die Enteignung können 

 

a) das Eigentum oder andere Rechte an Grundstücken oder beweglichen Sachen entzogen 

oder belastet werden, 

b) Rechte entzogen werden, die zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken 

oder beweglichen Sachen berechtigen, oder die den Verpflichteten in der Benutzung von 

Grundstücken oder beweglichen Sachen beschränken, 

c) Rechtsverhältnisse begründet werden, die Rechte der in Buchstabe b bezeichneten Art ge-

währen. 

 

§ 29 Entschädigungsgrundsätze  

(1) Für die Enteignung ist eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 
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(2) Die Entschädigung wird gewährt 

 

a) für den durch die Enteignung eintretenden Rechtsverlust, 

b) für andere durch die Enteignung eintretende Vermögensnachteile. 

 

(3) Vermögensvorteile, die dem Entschädigungsberechtigten (§ 30) infolge der Enteignung 

entstehen, sind bei der Festsetzung der Entschädigung zu berücksichtigen. Hat bei der Entste-

hung eines Vermögensnachteils ein Verschulden des Entschädigungsberechtigten mitgewirkt, 

so gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend. 

 

(4) Für die Bemessung der Entschädigung ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem die Enteig-

nungsbehörde über die Enteignung entscheidet. 

 

(5) Dinglich Berechtigte, die durch die Enteignung in ihren Rechten betroffen werden, sind, 

soweit sie nicht unmittelbar entschädigt werden, nach Maßgabe der Artikel 52 und 53 des 

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch auf die Entschädigung des Eigentümers 

angewiesen. 

 

§ 30 Entschädigungsberechtigter und Entschädigungsverpflichteter  

(1) Entschädigung kann verlangen, wer in seinem Recht durch Enteignung beeinträchtigt wird 

und dadurch einen Vermögensnachteil erleidet. 

 

(2) Zur Leistung der Entschädigung ist der Enteignungsbegünstigte verpflichtet. Die Ansprü-

che des Berechtigten sind gegen den Freistaat zu richten. Die Entschädigung wird je zur Hälf-

te vom Freistaat und von den kommunalen Aufgabenträgern nach § 1 Abs. 2 getragen. Die 

Entschädigungslast der kommunalen Aufgabenträger wird bei der Verwendung der Mittel des 

Ausgleichstocks im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs als außergewöhnliche Belas-

tung anerkannt. 

 

§ 31 Bemessung der Entschädigung  

(1) Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der 

Beteiligten zu bemessen. 

 

(2) Bei der Entschädigung für den Rechtsverlust ist der Verkehrswert zu berücksichtigen. Ein 

Preis, der mit Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre, 

bleibt außer Betracht. 

 

(3) Für Vermögensnachteile, die nicht schon durch die Entschädigung nach Absatz 2 abgegol-

ten sind, ist eine angemessene Entschädigung zu leisten, die nicht über den Betrag hinausge-

hen darf, der erforderlich ist, um die infolge der Enteignung eintretenden Vermögensnachteile 

abwenden zu können. 

 

§ 32 Enteignungsbehörde und Enteignungsantrag  

Die Enteignung wird von der oberen Denkmalschutzbehörde (Enteignungsbehörde) durchge-

führt. Bei ihr ist der Enteignungsantrag zu stellen. 

 

§ 33 Verfahren bei der Enteignung von Grundstücken  

Ist Gegenstand der Enteignung ein Grundstück, ein Recht an einem Grundstück oder ein 

Recht, das zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung eines Grundstückes berechtigt oder das 

den Verpflichteten in der Benutzung von Grundstücken beschränkt, gelten für das Verfahren 
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die §§ 106 bis 122 des Baugesetzbuches entsprechend, soweit in diesem Gesetz nichts Ab-

weichendes bestimmt ist. 

 

§ 34 Verfahren bei der Enteignung beweglicher Sachen  

(1) Ist Gegenstand der Enteignung eine bewegliche Sache, ein Recht an einer beweglichen 

Sache oder ein Recht, das zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung der beweglichen Sache 

berechtigt oder den Verpflichteten in der Nutzung der beweglichen Sache beschränkt, so gel-

ten die nachfolgenden Bestimmungen. 

 

(2) Für das Enteignungsverfahren gelten § 107 Abs. 1 Satz 1 bis 3, § 108 Abs. 1 und Abs. 2, 

§§ 110, 111 und 112 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches entsprechend. 

 

(3) Für den Enteignungsbeschluss gelten § 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 bis 4 c und 5 bis 7 

des Baugesetzbuches entsprechend. Der Enteignungsbeschluss muss außerdem den zur Her-

ausgabe nach dem Eintritt der Rechtsänderung Verpflichteten und die Höhe der Entschädi-

gungen mit der Angabe, von wem und an wen sie zu leisten sind, bezeichnen. 

 

(4) Der im Enteignungsbeschluss geregelte neue Rechtszustand tritt anstelle des bisherigen 

Rechtszustandes, sobald der Enteignungsbeschluss unanfechtbar geworden ist. Der neue 

Rechtszustand tritt auch ein, wenn noch über die Höhe der Entschädigung gestritten wird. 

 

(5) Soll nach dem Inhalt des Enteignungsbeschlusses der Enteignungsbegünstigte den Besitz 

an der Sache erhalten, so haben die Eigentümer und Besitzer ihm mit Eintritt der Rechtsände-

rung die Sache herauszugeben. 

 

(6) Ist zur Erhaltung, wissenschaftlichen Erfassung oder Auswertung eines Kulturdenkmals 

die sofortige Herausgabe an den Antragsteller dringend geboten, kann die Enteignungsbehör-

de durch Beschluss den Eigentümer oder Besitzer verpflichten, die Sache an den Antragsteller 

herauszugeben. Die Anordnung ist nur zulässig, wenn über sie in einer mündlichen Verhand-

lung verhandelt worden ist. § 116 Abs. 1 Satz 3 bis 5, Abs. 2 und Absätze 4 bis 6 des Bauge-

setzbuches gelten entsprechend. 

 

 

V. Abschnitt  

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten  

 

§ 35 Straftaten  

(1) Wer 

 

1. ohne die nach § 12 Abs. 1 Nr. 5 erforderliche Genehmigung ein Kulturdenkmal oder einen 

wesentlichen Teil eines Kulturdenkmals zerstört, oder 

2. ohne die nach § 14 Abs. 2 erforderliche Genehmigung Grabungen mit dem Ziel, Kultur-

denkmale zu entdecken, durchführt, 

 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafen bestraft. 

 

(2) Die fahrlässige Begehung einer Tat nach Absatz 1 wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder Geldstrafe bestraft. 

(3) Reste eines Kulturdenkmals, das durch eine Tat nach Absatz 1 zerstört worden ist, können 

eingezogen werden. 
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§ 36 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. ohne Genehmigung der Denkmalschutzbehörde die in § 12 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, Abs. 1 Nr. 5, 

zweite Alternative und Abs. 2 Sätze 1 und 2, § 14 Abs. 1, § 14 Abs. 2 (soweit die Tat nicht 

nach § 35 mit Strafe bedroht ist), § 21 Abs. 2 Satz 2, § 22 Abs. 2 Satz 1, § 23 Abs. 3 Satz 1 

bezeichneten Handlungen vornimmt oder den in Genehmigungen enthaltenen vollziehbaren 

Auflagen zuwiderhandelt, 

2. den ihn nach §§ 16, 20 Abs. 1 und 2 treffenden Pflichten zuwiderhandelt, 

3. den Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden nach § 4 Abs. 3, § 11 Abs. 1 und 2 zuwider-

handelt, sofern die Behörde auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

4. den Vorschriften einer nach § 21 Abs. 4 Satz 2, § 22 Abs. 1 Satz 1, § 23 Abs. 1 Satz 1, § 24 

Abs. 1 Satz 1 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung auf 

diese Bußgeldvorschrift verweist, 

5. den Vorschriften einer nach § 21 Abs. 1 erlassenen Satzung zuwiderhandelt, soweit die 

Satzung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

6. die in § 23 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Handlungen ohne Befreiung vornimmt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 125 000 EUR, in besonders 

schweren Fällen bis zu 500 000 EUR geahndet werden. 20 

 

(3) Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 und 3 bis 6 be-

zieht, können eingezogen werden. 

 

(4) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt in fünf Jahren. 

 

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten ist die untere Denkmalschutzbehörde. 

 

VI. Abschnitt  

Schlussbestimmungen 

  

§ 37  

(aufgehoben) 

  

§ 38 Übergangsvorschriften  

(1) Die zentrale Denkmalliste, die Bezirksdenkmallisten und die Kreisdenkmallisten ein-

schließlich der Nachträge .und der vorläufigen Unterschutzstellungen nach §§ 7 Abs. 2, 8 

Abs. 2, 9 Abs. 2 und 13 Satz 2 des Denkmalpflegegesetzes der DDR vom 19. Juni 1975 (GBl. 

I Nr. 26 S. 458) sowie die Liste der Bodenaltertümer einschließlich der Nachträge nach § 6 

Abs. 1 der Verordnung der DDR zum Schutze und zur Erhaltung der ur- und frühgeschichtli-

chen Bodenaltertümer vom 28. Mai 1954 (GBl. I Nr. 54 S. 547) gelten, soweit diese Listen 

das Gebiet des Freistaates Sachsen betreffen, als vorläufiges Verzeichnis der Kulturdenkmale 

(§ 10) für das jeweilige Gemeindegebiet solange weiter, bis das Verzeichnis nach § 10 für das 

Gemeindegebiet erstellt ist. 

 

(2) Die Denkmalschutzbehörde kann einzelne Objekte in den in Absatz 1 genannten Denk-

mallisten löschen, wenn bei ihnen die Voraussetzungen nach § 2 nicht vorliegen. 

§ 39 Aufhebung von Vorschriften  

Mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes treten alle diesem Gesetz entsprechenden oder wi-

dersprechenden Vorschriften außer Kraft, insbesondere 
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1. das Gesetz zur Erhaltung der Denkmale in der Deutschen Demokratischen Republik vom 

19. Juni 1975 (GBl. I Nr. 26 S. 458) in der Fassung des Kulturgutschutzgesetzes vom 3. Juli 

1980 (GBl. I Nr. 20 S. 191), 

2. die Durchfühungsbestimmung zum Denkmalpflegegesetz vom 24. September 1976 (GBl. I 

Nr. 41 S. 489), 

3. die zweite Durchführungsbestimmung zum Denkmalpflegegesetz vom 14. Juli 1978 (GBl. I 

Nr. 25 S. 285), 

4. die Bekanntmachung der zentralen Denkmalliste vom 25. September 1979 (GBl. Sdr. Nr. 

1017 vom 5. Oktober 1979), 

5. die dritte Durchführungsbestimmung zum Denkmalpflegegesetz vom 20. Februar 1980 

(GBl. I Nr. 10 S. 86), 

6. § 1 Nr. 2 der ersten Durchführungsbestimmung zum Kulturgutschutzgesetz vom 3. Juli 

1980 (GBl. I Nr. 21 S. 213), 

7. die Verfügung über die städtebauliche Einordnung von Baumaßnahmen, die den Bestand 

und die Wirkung von Denkmalen beeinflussen, vom 18. Mai 1983 der Ministerien für Bauwe-

sen und für Kultur (V.u.M. Min. f. Kultur 1983 Nr. 2 vom 17. Juni 1983 S. 9), 

8. die Anordnung über das Statut des Instituts für Denkmalpflege vom 28. September 1961 

(GBl. II Nr. 72 S. 477), 

9. die Verordnung zum Schutze und zur Erhaltung der ur- und frühgeschichtlichen Bodenal-

tertümer vom 28. Mai 1954 (GBl. I Nr. 54 S. 547), 

10. die Erste Durchführungsbestimmung zur Verordnung zum Schutze und zur Erhaltung der 

ur- und frühgeschichtlichen Bodenaltertümer – Sicherung bei Baumaßnahmen – vom 28. Mai 

1954 (GBl. I Nr. 54 S. 549), 

11. die Anweisung Nr. 79 des Staatssekretariats für Hochschulwesen zur Regelung von Aus-

grabungen gemäß § 6 Abs. 4 der Verordnung vom 28. Mai 1954 vom 13. Februar 1956 (GBl. 

Nr. 3 S. 547). 

 

§ 40 In-Kraft-Treten  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

 

 

Dresden, den 3. März 1993 

 

Der Landtagspräsident  

Erich Iltgen  

 

Der Ministerpräsident  

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf  

 

Der Staatsminister des Innern  

Heinz Eggert  

 

 

  

___________________________________________________________________________ 
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Sachsen-Anhalt: 

 

 

Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 21. Oktober 1991 (GVBl. LSA S. 368; 

Glied.-Nr: 2242.1), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Dritten Investitionserleichterungsge-

setzes  vom 20. Dezember 2005 (GVBl. LSA S. 769, 801) 
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§ 20 - Finanzierung  

VII. Abschnitt - Straftaten und Ordnungswidrigkeiten  

§ 21 - Zerstörung eines Kulturdenkmals  

§ 22 - Ordnungswidrigkeiten  

VIII. Abschnitt - Übergangs- und Schlußbestimmungen  

§ 23 - (aufgehoben)  

§ 24 - Inkrafttreten  

 

 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet 

wird: 
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I. Abschnitt 

Grundsätze und Ziele des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

   

§ 1 Grundsätze  

(1) Es ist die Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kulturdenkmale als Quel-

len und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturlandschaft 

nach den Bestimmungen des Gesetzes zu schützen, zu erhalten, zu pflegen und wissenschaft-

lich zu erforschen. Der Schutz erstreckt sich auf die gesamte Substanz eines Kulturdenkmals 

einschließlich seiner Umgebung, soweit diese für die Erhaltung, Wirkung, Erschließung und 

die wissenschaftliche Forschung von Bedeutung ist.  

 

(2) Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben wirken das Land und die kommunalen Gebiets-

körperschaften sowie Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen zusammen. Ihnen ob-

liegt zugleich die besondere Pflicht, die ihnen gehörenden oder von ihnen genutzten Kultur-

denkmale zu erhalten.  

 

(3) Bei öffentlichen Planungen und Baumaßnahmen sind die Belange des Denkmalschutzes 

und der Denkmalpflege zu berücksichtigen, so dass die Kulturdenkmale möglichst erhalten 

bleiben und ihre Umgebung angemessen gestaltet werden kann.  

 

(4) Kulturdenkmale sollen im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden.  

 

§ 2 Begriffsbestimmung  

(1) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind gegenständliche Zeugnisse menschlichen 

Lebens aus vergangener Zeit, die im öffentlichen Interesse zu erhalten sind. Öffentliches Inte-

resse besteht, wenn diese von besonderer geschichtlicher, kulturell-künstlerischer, wissen-

schaftlicher, kultischer, technisch-wirtschaftlicher oder städtebaulicher Bedeutung sind.  

 

(2) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind:  

 

1.    Baudenkmale, die aus baulichen Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen bestehen. Dazu 

gehören auch Garten-, Park- und Friedhofsanlagen, andere von Menschen gestaltete Land-

schaftsteile, produktions- und verkehrsbedingte Reliefformen sowie Pflanzen-, Frei- und 

Wasserflächen. Ausstattungsstücke und Zubehör sind, sofern sie mit einem Baudenkmal eine 

Einheit von Denkmalwert bilden, wie diese zu behandeln.  

 

2.    Denkmalbereiche als Mehrheiten baulicher Anlagen. Denkmalbereiche können histori-

sche Kulturlandschaften, die in der Liste des Erbes der Welt der UNESCO gemäß Artikel 11 

Abs. 2 Satz 1 des Übereinkommens vom 23. November 1972 zum Schutz des Kultur- und 

Naturerbes der Welt (Bekanntmachung vom 2. Februar 1977, BGBl. II S. 213) aufgeführt 

sind, Stadtgrundrisse, Stadt- und Ortsbilder sowie -silhouetten, Stadtteile und -viertel, Sied-

lungen, Gehöftgruppen, Straßenzüge, bauliche Gesamtanlagen und Einzelbauten, einschließ-

lich deren Umgebung, sein, wenn das Bauwerk zu ihr in einer historischen, funktionalen oder 

ästhetischen Beziehung steht. Hierzu gehören auch handwerkliche und industrielle Produkti-

onsstätten;  

 

3.    archäologische Kulturdenkmale als Reste von Lebewesen, Gegenständen und Bauwerken, 

die im oder auf dem Boden, im Moor und unter Wasser erhalten geblieben sind und die von 

der Geschichte des Menschen Zeugnis ablegen. Insbesondere sind dies Siedlungen und Wüs-

tungen, Befestigungsanlagen aller Art, Landwehren und markante Grenzverläufe, Produkti-
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onsstätten wie Ackerfluren und Werkplätze, Glashütten, Öfen, Steinbrüche, Pingen, Halden, 

Verkehrsanlagen, Be- und Entwässerungssysteme, Gräberfelder, Grabanlagen, darunter Grab-

hügel und Großsteingräber, Höhlen, Kultstätten, Denkmale der Rechtsgeschichte und Über-

reste von Bauwerken sowie Steinmahle und Schälchensteine;  

 

4.    archäologische Flächendenkmale, in denen Mehrheiten archäologischer Kulturdenkmale 

vorhanden sind;  

 

5.    bewegliche Kulturdenkmale und Bodenfunde als Einzelgegenstände und Sammlungen, 

wie Werkzeuge, Geräte, Hausrat, Gefäße, Waffen, Schmuck, Trachtenbestandteile, Beklei-

dung, Kultgegenstände, Gegenstände der Kunst und des Kunsthandwerkes, Münzen und Me-

daillen, Verkehrsmittel, Maschinen und technische Aggregate, Teile von Bauwerken, Skelett-

reste von Menschen und Tieren, Pflanzenreste und andere Hinterlassenschaften;  

 

6.    Kleindenkmale wie Meilensteine, Obelisken, Steinkreuze, Grenzsteine und andere.  

  

 

II. Abschnitt 

Organisation und Zuständigkeiten der Denkmalbehörden 

  

§ 3 Oberste Denkmalbehörde  

Das für den Denkmalschutz zuständige Ministerium ist die oberste Denkmalbehörde. Es übt 

die Fachaufsicht über die obere Denkmalschutzbehörden (§ 4 Abs. 2 Satz 1) aus. Darüber 

hinaus übt das Kultusministerium die Dienst- und Fachaufsicht über das Denkmalfachamt 

(§ 5 Abs. 1) aus.  

 

§ 4 Denkmalschutzbehörden  

(1) Die Denkmalschutzbehörden treffen nach pflichtgemäßem Ermessen die Anordnungen, 

welche die Durchsetzung dieses Gesetzes gewährleisten.  

 

(2) Obere Denkmalschutzbehörde ist das Landesverwaltungsamt. Es übt die Fachaufsicht über 

die unteren Denkmalschutzbehörden aus. Es kann an deren Stelle tätig werden, wenn Gefah-

ren für die Erhaltung eines Denkmals bestehen oder wenn eine Weisung innerhalb einer be-

stimmten Frist nicht befolgt wird.  

 

(3) Städte und Gemeinden, denen die Aufgabe der unteren Bauaufsichtsbehörden übertragen 

sind, im Übrigen die Landkreise und kreisfreie Städte, nehmen die Aufgaben der unteren 

Denkmalschutzbehörde wahr. Die Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde gehören zum 

übertragenen Wirkungskreis. Die unteren Bauaufsichtsbehörden sind in allen Fällen, in denen 

Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege berührt werden, zum Zusammenwir-

ken mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden verpflichtet.  

 

(4) Den Kirchenbauämtern und den Kulturstiftungen des Landes können die Rechte und 

Pflichten der unteren Denkmalschutzbehörden für von ihnen betreute oder verwaltete Kirchen 

und andere Kulturdenkmale von der obersten Denkmalbehörde auf Antrag übertragen werden. 

Die Denkmalschutzbehörden sind von diesen Entscheidungen zu unterrichten.  

 

§ 5 Denkmalfachamt  

(1) Denkmalfachamt ist das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (Landesmuseum 

für Vorgeschichte).  
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(2) Das Denkmalfachamt nimmt Aufgaben im Rahmen seiner Zuständigkeit für die archäolo-

gischen und nichtarchäologischen Kulturdenkmale wahr. Diese Aufgaben sind insbesondere:  

 

1.        wissenschaftliche Erfassung, Erforschung und Dokumentation des Bestandes an Kul-

turdenkmalen in Sachsen-Anhalt;  

 

2.        Führung der nachrichtlichen Denkmalverzeichnisse;  

 

3.        Abgabe von fachlichen Stellungnahmen auf Verlangen der Behörden sowie Erteilung 

von Gutachten in allen Angelegenheiten von Denkmalschutz und -pflege;  

 

4.        fachliche Unterstützung und Beratung für die Denkmalschutzbehörden, Eigentümer, 

Besitzer und andere Verfügungsberechtigte von Denkmalen;  

 

5.        fachliche Weiterbildung der unteren Denkmalschutzbehörden und der ehrenamtlichen 

Beauftragten;  

 

6.        Ausführung beziehungsweise Mitwirkung bei Restaurierungs- und Konservierungsar-

beiten und Durchführung von wissenschaftlichen Ausgrabungen oder deren fachgerechte 

Überwachung;  

 

7.        Schaffung wissenschaftlicher Grundlagen für die Denkmalpflege sowie die Veröffent-

lichung wissenschaftlicher Ergebnisse und Erfahrungen über Denkmalbestand und -pflege;  

 

8.        Förderung des Verständnisses der Öffentlichkeit für Denkmalschutz und Denkmalpfle-

ge;  

 

9.        Sicherung von Bodendenkmalen und Funden;  

 

10.    Erfassung archäologischer Bodenfunde sowie Sammlung, Erfassung und Bewahrung 

von archäologischen Kulturdenkmalen im Landesmuseum für Vorgeschichte;  

 

11.    Unterhaltung von eigenen wissenschaftlichen Fachbibliotheken und Facharchiven;  

 

12.    musterhafte Ausarbeitung von Vorschlägen für Maßnahmen an Kulturdenkmalen und 

von Fachplanungen.  

 

(3) Das Denkmalfachamt hat bei Gutachten und Bewertungen nur fachliche Gesichtspunkte 

zu berücksichtigen. Es ist berechtigt, fachliche Gutachten, Stellungnahmen und andere Ausar-

beitungen an Behörden und Institutionen zu übermitteln, deren Aufgaben oder Vorhaben da-

von berührt sind.  

 

§ 6 Ehrenamtliche Beauftragte und Denkmalräte  

(1) Durch die unteren Denkmalschutzbehörden sollen im Einvernehmen mit dem Denkmal-

fachamt ehrenamtliche Beauftragte bestellt werden, die als Sachverständige die bestellende 

Behörde unterstützen.  

 

(2) Ehrenamtliche Beauftragte für archäologische Denkmalpflege können auch durch das 

Denkmalfachamt bestellt werden.  
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(3) Die oberste Denkmalbehörde beruft nach Anhörung des Denkmalfachamtes den ehrenamt-

lich tätigen Denkmalrat. Ihm sollen Sachverständige für die Fachgebiete des Denkmalschut-

zes und der Denkmalpflege, Vertreter anerkannter Denkmalpflegeorganisationen sowie Ver-

treter anderer von Denkmalschutz und -pflege im Sinne dieses Gesetzes berührter Bereiche 

angehören.  

 

(4) Der Denkmalrat bei dem für den Denkmalschutz zuständigen Ministerium ist bei Grund-

satzentscheidungen, die den Denkmalschutz und die Denkmalpflege betreffen, zu hören. Er ist 

berechtigt, Anregungen und Empfehlungen auszusprechen.  

 

(5) Einzelheiten der Tätigkeit der ehrenamtlichen Beauftragten und des Denkmalrates sowie 

die Kostenerstattung können durch Verordnung der obersten Denkmalbehörde geregelt wer-

den.  

 

§ 7 Mitwirkung von Einrichtungen und Vereinigungen  

 (1) Eingetragenen Vereinen und anderen juristischen Personen, die nach ihrer Satzung und 

nicht nur vorübergehend die Ziele des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege fördern, 

können mit deren Einverständnis 1. die Betreuung bestimmter durch dieses Gesetz geschütz-

ter Kulturdenkmale, 2. bestimmte Aufgaben der Denkmalforschung und Erfassung sowie 

sonstige geeignete Aufgaben widerruflich übertragen werden, sofern sie die Gewähr für die 

sachgerechte Erfüllung der Aufgaben bieten.  

 

(2) Die Entscheidung über die Beauftragung trifft die oberste Denkmalbehörde. Das für den 

Denkmalschutz zuständige Ministerium wird ermächtigt, das Verfahren durch Verordnung zu 

regeln.  

 

§ 8 Zuständigkeiten  

 (1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, sind die unteren Denkmalschutzbehörden 

zuständig. Sie entscheiden im Benehmen mit dem Denkmalfachamt. Die obere Denkmal-

schutzbehörde entscheidet nach Anhörung des Denkmalfachamtes.  

 

(2) Die Gemeinden sollen nach Anhörung des Denkmalfachamtes Denkmalpflegepläne auf-

stellen und fortschreiben. Der Denkmalpflegeplan enthält die Aufgaben der Denkmalpflege 

sowie Ziele und Erfordernisse des Denkmalschutzes.  

 

(3) Vorhaben, die innerhalb von Gemeinde-, Gebiets-, Verkehrs- und anderen Planungen Kul-

turdenkmale nach § 2 berühren, sind dem Denkmalfachamt zur Stellungnahme vorzulegen.  

 

(4) – aufgehoben –  

 

(5) Sollen Entscheidungen über Kulturdenkmale getroffen werden, die unmittelbar gottes-

dienstlichen Zwecken der Kirchen oder anerkannter Religionsgemeinschaften dienen, so ha-

ben die zuständigen Denkmalschutzbehörden die von den kirchlichen Oberbehörden festge-

stellten kirchlichen Belange zu berücksichtigen. Die Kirchen sind am Verfahren zu beteiligen.  
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III. Abschnitt 

Schutz und Erhaltung 

  

§ 9 Erhaltungspflicht  

 (1) Die Kulturdenkmale unterliegen dem Schutz dieses Gesetzes. Sie sind so zu nutzen, dass 

ihre Erhaltung auf Dauer gesichert ist. Das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften 

sollen die Eigentümer, Besitzer und sonstigen Verfügungsberechtigten von Kulturdenkmalen 

dabei unterstützen.  

 

(2) Die Eigentümer, Besitzer und anderen Verfügungsberechtigten von Kulturdenkmalen sind 

verpflichtet, diese im Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit nach denkmalpflegerischen 

Grundsätzen zu erhalten, zu pflegen, instand zu setzen, vor Gefahren zu schützen und, soweit 

möglich und zumutbar, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bei der Zugänglichmachung 

der im Eigentum von Land oder Kommunen stehenden Kulturdenkmale ist den Belangen von 

behinderten Menschen Rechnung zu tragen. Kulturdenkmale, deren Sinn und Nutzung öffent-

licher Bildung dient, sind schrittweise barrierefrei zu gestalten, es sei denn, das öffentliche 

Erhaltungsinteresse an dem Denkmal überwiegt.  

 

(3) Wer bei Arbeiten oder bei anderen Maßnahmen in der Erde oder im Wasser Sachen findet, 

bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (archäologische 

und bauarchäologische Bodenfunde), hat diese zu erhalten und der zuständigen unteren 

Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Der Bodenfund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf 

einer Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung der 

Bodenfunde zu schützen. Das Denkmalfachamt und von ihm Beauftragte sind berechtigt, die 

Fundstelle nach archäologischen Befunden zu untersuchen und Bodenfunde zu bergen.  

 

(4) Das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften tragen zur Erhaltung der Kultur-

denkmale nach Abs. 2 unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushalts-mittel durch Zu-

wendungen bei.  

 

(5) Die Denkmalschutzbehörde kann durch Anordnung abgegrenzte Flächen, in denen archäo-

logische Kulturdenkmale vorhanden sind oder begründete Anhaltspunkte für ihr Vorhanden-

sein existieren, befristet zu Grabungsschutzgebieten erklären.  

 

(6) Kommen Eigentümer, Besitzer und andere Verfügungsberechtigte ihren Verpflichtungen 

nach diesem Gesetz nicht nach, können die unteren Denkmalschutzbehörden gefahrenabwen-

dende Maßnahmen anordnen oder selbst durchführen. Die Eigentümer, Besitzer und Verfü-

gungsberechtigten sind zur Duldung solcher Maßnahmen verpflichtet.  

 

(7) Die unteren Denkmalschutzbehörden können von den Eigentümern, Besitzern und sonsti-

gen Verfügungsberechtigten die Erstattung der nach Abs. 6 entstandenen Kosten verlangen.  

 

(8) Wer ein Kulturdenkmal beschädigt, hat nach Anordnung der Denkmalschutzbehörden die 

betreffenden Maßnahmen einzustellen und den früheren Zustand wiederherzustellen oder das 

Kulturdenkmal auf eine andere vorgeschriebene Weise instand zu setzen.  

 

§ 10 Grenzen der Eingriffe in Kulturdenkmale  

(1) Eingriffe im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen in der Substanz oder Nutzung von 

Kulturdenkmalen, die deren Denkmalqualität erheblich beeinträchtigen können oder zur Zer-

störung eines Kulturdenkmals führen. Alle Eingriffe in ein Kulturdenkmal sind auf das not-

wendige Mindestmaß zu beschränken.  
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(2) Ein Eingriff in ein Kulturdenkmal ist zu genehmigen, wenn  

 

1. der Eingriff aus nachgewiesenen wissenschaftlichen Gründen im öffentlichen Interesse 

liegt;  

 

2. ein überwiegendes öffentliches Interesse anderer Art den Eingriff verlangt oder  

 

3. die unveränderte Erhaltung des Kulturdenkmals den Verpflichteten unzumutbar belastet.  

 

(3) Sind als Folge eines Eingriffes erhebliche Beeinträchtigungen eines Kulturdenkmals im 

Sinne des Absatzes 1 zu erwarten, so ist der Eingriff unzulässig, wenn bei der Abwägung aller 

Anforderungen die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege vorgehen.  

 

(4) Erhaltungsmaßnahmen können nicht verlangt werden, wenn die Erhaltung den Verpflich-

teten unzumutbar belastet. Unzumutbar ist eine wirtschaftliche Belastung insbesondere dann, 

wenn die Kosten der Erhaltung nicht durch die Erträge oder den Gebrauchswert des Kultur-

denkmals aufgewogen und andere Einkünfte des Verpflichteten nicht herangezogen werden 

können.  

 

(5) Die wirtschaftliche Unzumutbarkeit ist durch den Verpflichteten glaubhaft zu machen. 

Kann der Verpflichtete Zuwendungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln oder steuerliche 

Vorteile in Anspruch nehmen, sind diese anzurechnen. Der Verpflichtete kann sich nicht auf 

die Belastung durch erhöhte Erhaltungskosten berufen, die dadurch verursacht wurden, dass 

Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigem öffentlichen Recht zuwider unterblie-

ben sind.  

 

(6) Eingriffe in ein Kulturdenkmal, die es seiner Denkmalqualität berauben oder zu seiner 

Zerstörung führen, dürfen nur genehmigt werden, wenn alle Möglichkeiten einer Erhaltung 

ausgeschöpft wurden.  

 

§ 11 Vorkaufsrecht  

 (1) Wird ein Grundstück, auf dem sich ein unbewegliches, geschütztes Kulturdenkmal befin-

det, verkauft, steht der Gemeinde, bei überörtlicher Bedeutung auch dem Land, ein Vorkaufs-

recht zu. Das Vorkaufsrecht des Landes geht dem Vorkaufsrecht der Gemeinde im Range vor. 

Die obere Denkmalschutzbehörde übt das Vorkaufs-recht zugunsten des Landes aus. Das 

Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt, 

insbesondere, wenn dadurch ein unbewegliches geschütztes Kulturdenkmal erhalten wird oder 

erhebliche Schäden an diesem beseitigt werden. Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn 

der Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegatten, seinen Eingetragenen Lebenspartner 

oder an eine Person verkauft, die mit ihm in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder 

in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt ist.  

 

(2) Die untere Denkmalschutzbehörde leitet eine Anzeige nach § 17, die ein Grundstück be-

trifft, auf dem sich ein unbewegliches geschütztes Kulturdenkmal befindet, unverzüglich an 

die Gemeinde weiter. Teilt der Eigentümer der Gemeinde nach Abschluss des Kaufvertrages 

dessen Inhalt schriftlich mit, so kann die Gemeinde nur binnen zwei Monaten das Vorkaufs-

recht ausüben. Unterlässt der Eigentümer diese Mitteilung, so kann die Gemeinde ihn bis zum 

Ablauf eines Monats nach Eingang der Anzeige nach Satz 1 hierzu auffordern. Der Eigentü-

mer ist verpflichtet, dieser Aufforderung unverzüglich Folge zu leisten. Nach Eingang der 

Mitteilung gilt die gleiche Zweimonatsfrist wie in Satz 2. Unterlässt die Gemeinde die fristge-

rechte Aufforderung, so erlischt das Vorkaufsrecht für diesen Verkaufsfall. Die §§ 504, 505 
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Abs. 2, §§ 506 bis 509, 512, 1098 Abs. 2 und §§ 1099 bis 1102 des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches sind anzuwenden. Die Gemeinde kann das Vorkaufsrecht zugunsten einer anderen Per-

son des öffentlichen Rechts ausüben oder zugunsten einer juristischen Person des Privat-

rechts, wenn die dauernde Erhaltung der in oder auf einem Grundstück liegenden Kultur-

denkmale zu den satzungsgemäßen Aufgaben der juristischen Person gehört und bei Berück-

sichtigung aller Umstände gesichert ist. Die Gemeinde kann das Vorkaufsrecht zugunsten 

eines anderen nur äußern, wenn ihr die Zustimmung des Begünstigten vorliegt. Die Sätze 1 

bis 8 gelten für das Vorkaufsrecht des Landes entsprechend.  

 

§ 12 Schatzregal, Ablieferungspflicht  

 (1) Bewegliche Kulturdenkmale, die herrenlos sind oder die so lange verborgen gewesen 

sind, dass ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum 

des Landes, wenn sie bei staatlichen Nachforschungen oder in Grabungsschutzgebieten ent-

deckt werden oder wenn sie einen hervorragenden wissenschaftlichen Wert haben. Denjeni-

gen, die ihrer Ablieferungspflicht nachkommen, kann eine angemessene Belohnung in Geld 

gewährt werden, die sich am wissenschaftlichen Wert des Fundes orientiert.  

 

(2) Für alle übrigen Kulturdenkmale gilt:   

 

1.    Das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften sind berechtigt, innerhalb von 

sechs Monaten nach der Entdeckung die Ablieferung eines in ihrem Gebiet zutage getretenen 

beweglichen Fundes gegen angemessene Entschädigung zu verlangen. Das Ablieferungsbe-

gehren bedarf der Schriftform.  

 

2.    Die Ablieferung kann verlangt werden, wenn Tatsachen vorliegen, nach denen anzuneh-

men ist, dass sich der Erhaltungszustand des Fundes andernfalls wesentlich verschlechtern 

wird oder er der wissenschaftlichen Forschung verloren geht.  

 

3.    Das bewegliche Kulturdenkmal ist an die Körperschaft abzuliefern, die die Ablieferung 

als erste verlangt; haben mehrere die Ablieferung gleichzeitig verlangt, ist die Reihenfolge der 

Nummer 1 Satz 1 maßgebend. Im Ablieferungsverlangen ist auf diese Regelung hinzuweisen. 

Mit der Ablieferung erlangt die berechtigte Körperschaft das Eigentum an dem Fund.  

 

4.    Die Körperschaft, die in den Besitz des beweglichen Kulturdenkmals gelangt ist, hat die 

in der Reihenfolge nach Nummer 1 Satz 1 bevorrechtigte Körperschaft unverzüglich von der 

Ablieferung zu informieren. Die berechtigte Körperschaft kann dann innerhalb von einem 

Monat die Übereignung des Fundes verlangen. Der geleistete Aufwand für Entschädigung 

und Erhaltungsmaßnahmen ist auszugleichen.  

 

5.    Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. Sie bemisst sich nach dem Verkehrswert des 

beweglichen Kulturdenkmals zum Zeitpunkt der Ablieferung. Im Falle der wissenschaftlichen 

Bearbeitung des beweglichen Kulturdenkmals durch das Denkmalfachamt ist der Zeitpunkt 

der Inbesitznahme maßgebend. Einigen sich der Ablieferungspflichtige und die berechtigte 

Körperschaft nicht über die Höhe der Entschädigung, so setzt die berechtigte Körperschaft die 

Entschädigung fest. Geht das Eigentum auf eine andere Körperschaft über, tritt diese an die 

Stelle der berechtigten Körperschaft. Die Entschädigung kann mit Einverständnis des Abliefe-

rungspflichtigen in anderer Weise als durch Geld geleistet werden.  
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§ 13 Vorübergehende Überlassung  

Eigentümer und Besitzer von Bodenfunden oder Sammlungen davon sind auf Verlangen der 

unteren Denkmalschutzbehörde verpflichtet, den Bodenfund oder die Sammlung der Behörde 

oder einer von ihr benannten Stelle zur wissenschaftlichen Auswertung, Konservierung oder 

Dokumentation befristet zu überlassen.  

 

 

IV. Abschnitt 

Verfahrensvorschriften 

  

§ 14 Genehmigungspflichten  

 (1) Einer Genehmigung durch die zuständige Denkmalschutzbehörde bedarf, wer ein Kultur-

denkmal  

 

1.        instand setzen, umgestalten oder verändern,  

 

2.        in seiner Nutzung verändern,  

 

3.        durch Errichtung, Wegnahme oder Hinzufügen von Anlagen in seiner Umgebung im 

Bestand und Erscheinungsbild verändern, beeinträchtigen oder zerstören,  

 

4.        von seinem Standort entfernen,  

 

5.        beseitigen oder zerstören will.  

 

(2) Erd- und Bauarbeiten, bei denen begründete Anhaltspunkte bestehen, dass Kulturdenkma-

le entdeckt werden, bedürfen der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde und sind 

rechtzeitig anzuzeigen. Wenn die untere Denkmalschutzbehörde nicht innerhalb von zwei 

Wochen widerspricht, gilt die Genehmigung als erteilt. Verstoßen die Maßnahmen gegen die-

ses Gesetz, ist die Genehmigung zu versagen. In Grabungsschutzgebieten bedürfen alle Arbei-

ten, die Kulturdenkmale zutage fördern oder gefährden können, einer Genehmigung der zu-

ständigen unteren Denkmalschutzbehörde. Eine gegebene land- und forstwirtschaftliche Nut-

zung bleibt im bisherigen Umfang ohne weitere Genehmigung zulässig, sofern sie nicht zur 

Gefährdung der Denkmalsubstanz beiträgt.  

 

(3) Wer Nachforschungen anstellen, insbesondere nach Kulturdenkmalen graben will, bedarf 

der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde. Die Genehmigung kann mit Auflagen 

verbunden werden. Ausgenommen sind Nachforschungen, die in der Verantwortung des 

Denkmalfachamtes stattfinden.  

 

(4) Die Genehmigung ist schriftlich zu erteilen. Innerhalb von Denkmalbereichen sind die 

Schutzziele entsprechend der unterschiedlichen Denkmalwertigkeit der darin gelegenen bauli-

chen Anlagen zu differenzieren und in dieser Abgestuftheit bei der Erteilung von Genehmi-

gungen, Auflagen und Bedingungen entsprechend zu berücksichtigen.  

 

(5) Genehmigungen nach Absatz 1 bis 3 sind im Benehmen mit dem Denkmalfachamt zu er-

teilen, soweit das Vorhaben nicht dem Inhalt eines Denkmalpflegeplans nach § 8 Abs. 2 ent-

spricht.  

 

(6) Vor Zustellung der Genehmigung darf mit den Maßnahmen nicht begonnen werden. Sie 

dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie genehmigt worden sind.  
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(7) Eine nach diesem Gesetz erteilte Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 

Jahren nach der Erteilung mit der Ausführung der Maßnahme begonnen wurde. Die zuständi-

ge untere Denkmalschutzbehörde kann diese Frist verlängern.  

 

(8) Ist für eine Maßnahme eine Baugenehmigung oder eine die Baugenehmigung einschlie-

ßende oder ersetzende behördliche Entscheidung erforderlich, so umfasst diese die Genehmi-

gung nach Abs. 1; Abs. 4 gilt entsprechend. Das Denkmalfachamt ist an den Verfahren zu 

beteiligen.  

 

(9) Die untere Denkmalschutzbehörde kann verlangen, dass der Eigentümer oder der Veran-

lasser von Veränderungen und Maßnahmen an Kulturdenkmalen diese dokumentiert. Art und 

Umfang der Dokumentation sind im Rahmen von Auflagen festzulegen. Die Veranlasser von 

Veränderungen und von Maßnahmen an Denkmalen können im Rahmen des Zumutbaren zur 

Übernahme der Dokumentationskosten verpflichtet werden.  

 

(10) Muss ein Kulturdenkmal aus zwingenden Gründen zerstört oder weggenommen werden, 

bedarf dies der Genehmigung durch die obere Denkmalschutzbehörde.  

 

(11) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 bis 3 und 10 gilt als erteilt, wenn die Denkmal-

schutzbehörde nicht innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags entschieden hat. 

Die Frist beginnt auch im Falle fehlender oder unvollständiger Antragsunterlagen mit dem 

Eingang des Antrags, wenn die Denkmalschutzbehörde es unterlässt, dem Antragsteller in-

nerhalb von fünf Arbeitstagen nach Eingang des Antrags schriftlich unter Aufzählung der 

fehlenden Antragsunterlagen mitzuteilen, dass die Frist erst mit Eingang der noch fehlenden 

Antragsunterlagen beginnt. Die Denkmalschutzbehörde kann das Verfahren für einen weite-

ren Monat aussetzen, wenn dadurch die Ablehnung eines Antrages vermieden werden kann.  

 

§ 15 Antragstellung  

 (1) Der Antrag auf Genehmigung ist schriftlich bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde 

zu stellen. Alle für die Bearbeitung erforderlichen Unterlagen sind beizufügen. Die oberste 

Denkmalbehörde wird ermächtigt, durch Verordnung Vorschriften über Umfang, Inhalt und 

Form der beizufügenden Unterlagen zu erlassen.  

 

(2) Der Antragsteller ist dafür verantwortlich, dass die von ihm veranlasste Maßnahme dem 

Denkmalrecht entspricht. Er hat Projektarbeiter und Unternehmer zu bestellen, die eine den 

Zielen dieses Gesetzes entsprechende Durchführung nach Ausbildung und Berufserfahrung 

sicherstellen.  

 

(3) Die zuständige Denkmalschutzbehörde kann verlangen, dass für bestimmte Arbeiten die 

Unternehmer benannt werden.  

 

§ 16 Auskunfts- und Duldungspflichten  

 (1) Bedienstete und Beauftragte der Denkmalschutzbehörden und des Denkmalfachamtes 

dürfen nach vorheriger Benachrichtigung Grundstücke, zur Abwendung dringender Gefahr 

für ein Kulturdenkmal auch Wohnungen, betreten, soweit es zur Durchführung dieses Geset-

zes erforderlich ist. Sie dürfen Kulturdenkmale besichtigen und die notwendigen wissen-

schaftlichen Erfassungsmaßnahmen, insbesondere zur Inventarisierung, durchführen. Das 

Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit 

eingeschränkt.  
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(2) Eigentümer, Besitzer und Verfügungsberechtigte von Kulturdenkmalen haben den Denk-

malschutzbehörden und dem Denkmalfachamt sowie ihren Beauftragten die zum Vollzug 

dieses Gesetzes erforderlichen wahrheitsgemäßen Auskünfte zu erteilen.  

 

(3) Die zuständige Denkmalschutzbehörde kann Eigentümer, Besitzer und Verfügungsberech-

tigte von Kulturdenkmalen verpflichten, diese zum Zeichen ihres gesetzlichen Schutzes und 

zur Förderung ihrer geistigen Erschließung kennzeichnen zu lassen. Sie haben die Anbrin-

gung von Kennzeichen und Interpretationstafeln zu dulden und diese vor Gefährdung zu 

schützen. Die Kennzeichen und Tafeln dürfen die zulässige Nutzung nicht beeinträchtigen. 

Die Kennzeichnung von Denkmalbereichen obliegt der Gemeinde als Eigentümer der Ver-

kehrs- und Freiflächen.  

 

(4) Bestehen begründete Anhaltspunkte, dass in einem Grundstück archäologische Kultur-

denkmale von wesentlicher Bedeutung vorhanden sind, so ist das Denkmalfachamt berechtigt, 

dort nach archäologischen Kulturdenkmalen zu forschen, Ausgrabungen vorzunehmen, Bo-

denfunde zu bergen und die notwendigen Maßnahmen zur Klärung der Fundumstände sowie 

zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodenfunde durchzuführen.  

 

(5) Die Denkmalschutzbehörde kann die wirtschaftliche Nutzung eines Grundstückes oder 

eines Grundstückteiles, in dem sich ein Kulturdenkmal befindet, beschränken. Entschädigun-

gen werden nach Maßgabe von § 19 Abs. 4 gewährt.  

 

§ 17 Anzeigepflicht  

(1) Vor der Veräußerung eines Kulturdenkmals hat dies der Eigentümer unverzüglich der zu-

ständigen Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Der Veräußerer ist verpflichtet, den neuen Ei-

gentümer auf den bestehenden Denkmalschutz hinzuweisen.  

 

(2) Eigentümer, Besitzer und Verfügungsberechtigte von Kulturdenkmalen haben Schäden 

und Mängel, die den Denkmalwert und die Denkmalsubstanz beeinträchtigen oder gefährden, 

unverzüglich der zuständigen Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Dies gilt insbesondere für 

Schäden, die durch Feuer, Wasser oder andere unvorhersehbare Ereignisse eingetreten sind.  

 

(3) Bodenfunde sind entsprechend § 9 Abs. 3 durch den Finder, Verfügungsberechtigten oder 

den Leiter der Arbeiten unverzüglich gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzei-

gen.  

 

§ 18 Denkmalverzeichnis  

(1) Das Denkmalverzeichnis ist nachrichtlich. Es werden von dem Denkmalfachamt getrennte 

Listen für Baudenkmale, bewegliche Kulturdenkmale, archäologische Kulturdenkmale und 

Grabungsschutzgebiete geführt. Die Aufnahme erfolgt auf der Grundlage des § 2 nach Anhö-

rung der unteren Denkmalschutzbehörde. Der Schutz durch dieses Gesetz ist nicht davon ab-

hängig, dass Kulturdenkmale in das Verzeichnis eingetragen sind.  

 

(2) Die Feststellung der Denkmaleigenschaft nach § 2 Abs. 1 durch das Denkmalfachamt ist 

dem Eigentümer, Besitzer oder Verfügungsberechtigten mitzuteilen. Diese Aufgabe obliegt 

der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde, die auch einen Auszug aus dem Denkmal-

verzeichnis für ihr Gebiet führt. Auf Antrag des Eigentümers, Besitzers oder Verfügungsbe-

rechtigten hat die untere Denkmalschutzbehörde durch Verwaltungsakt über die Eigenschaft 

als Kulturdenkmal innerhalb eines Monats zu entscheiden.  
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(3) Die Einsicht in das Denkmalverzeichnis ist jedermann gestattet. Die Liste der beweglichen 

Kulturdenkmale dürfen nur die Eigentümer beziehungsweise die sonstigen dinglich Berech-

tigten oder von diesen ermächtigte Personen einsehen.  

 

(4) Eintragungen in das Denkmalverzeichnis sind zu löschen, wenn nach Feststellung des 

Denkmalfachamtes die Voraussetzungen entfallen sind.  

 

 

V. Abschnitt 

Enteignung und Entschädigung 

  

§ 19 Enteignung und Entschädigung  

(1) Die Enteignung eines Kulturdenkmals ist zulässig, soweit sie erforderlich ist, um  

 

1.    ein Kulturdenkmal in seinem Bestand oder Erscheinungsbild zu erhalten,  

 

2.    Kulturdenkmale auszugraben und wissenschaftlich untersuchen zu können,  

 

3.    in einem Grabungsschutzgebiet planmäßige Nachforschungen betreiben zu können.  

 

(2) Antragsberechtigt ist die obere Denkmalschutzbehörde.  

 

(3) Die Enteignung ist zulässig zugunsten des Landes, einer kommunalen Gebietskörperschaft 

oder einer anderen juristischen Person öffentlichen Rechts oder einer rechtsfähigen Stiftung, 

wenn der Stiftungszweck auf Denkmalschutz und Denkmalpflege ausgerichtet ist. Im Übrigen 

gelten die Vorschriften des Enteignungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.  

 

(4) Soweit der Vollzug dieses Gesetzes im Einzelfall eine über den Rahmen der Sozialbin-

dung des Eigentums (Artikel 14 Abs. 2 des Grundgesetzes) hinausgehende enteignende Wir-

kung hat, hat das Land eine angemessene Entschädigung in Geld zu gewähren. Beihilfen und 

gewährte Steuervorteile, die auf die Denkmaleigenschaft zurückzuführen sind, sind in ange-

messenem Umfang auf die Entschädigung anzurechnen.  

 

(5) Das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften, soweit durch die zugrunde liegen-

de Maßnahme auch deren örtliche Belange begünstigt werden, sollen die Entschädigung ge-

meinsam tragen.  

 

 

VI. Abschnitt 

Finanzierung 

  

§ 20 Finanzierung  

(1) Das Land Sachsen-Anhalt trägt, unbeschadet bestehender Verpflichtungen, zu den Kosten 

der Erhaltung und Instandsetzung von Kulturdenkmalen nach Maßgabe der im Haushalt be-

reitgestellten Mittel bei.  

 

(2) Von der obersten Denkmalbehörde werden Zuschüsse bereitgestellt, die nach Anhörung 

des Denkmalfachamtes je nach Dringlichkeit und unter Berücksichtigung der Leistungsfähig-

keit der Eigentümer und Verfügungsberechtigten als Zuschüsse für die Konservierung, In-

standsetzung und Restaurierung von Kulturdenkmalen auf Antrag bewilligt werden können. 
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Ein angemessener Anteil dieser Mittel kann für besondere Vorhaben des Denkmalfachamtes 

zur Verfügung gestellt werden.  

 

(3) Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervorteilen werden von den zuständigen unte-

ren Denkmalschutzbehörden auf Antrag erteilt.  

 

(4) Das Land soll anerkannte Denkmalpflege-Organisationen, gemeinnützige Träger und Ein-

zelpersonen, die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege wahrnehmen, ent-

sprechend ihren Leistungen im Rahmen der verfügbaren Mittel des Landeshaushaltes fördern.  

 

(5) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Kosten erhoben, wenn durch Dritte 

Leistungen in Anspruch genommen werden, die über den Umfang dieses Gesetzes hinausge-

hen. Das für den Denkmalschutz zuständige Ministerium wird ermächtigt, die Kosten durch 

gesonderte Gebührenordnung nach Maßgabe des Verwaltungskostengesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt vom 27. Juni 1991 (GVBl. LSA S. 154) festzulegen.  

 

(6) Die Verwaltungskosten, die den Landkreisen und Gemeinden durch die Ausführung dieses 

Gesetzes entstehen, werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches gedeckt.  

 

 

VII. Abschnitt 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

  

§ 21 Zerstörung eines Kulturdenkmals  

(1) Wer vorsätzlich ohne die nach § 14 Abs. 1 und 2 erforderliche Genehmigung ein Kultur-

denkmal oder einen wesentlichen Teil eines Kulturdenkmals zerstört oder in seiner Denk-

maleigenschaft wesentlich beeinträchtigt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

oder mit einer Geldstrafe bestraft.  

 

(2) Kulturdenkmale und Reste von Kulturdenkmalen, die infolge strafbarer oder ordnungs-

widriger Handlungen wesentlich beschädigt oder zerstört wurden, können vorbehaltlich der 

Rechte Dritter eingezogen werden.  

 

§ 22 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

 

1.        entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 einen Bodenfund nicht anzeigt und die Fundstelle bis zum 

Ablauf einer Woche nicht im unveränderten Zustand belässt;  

 

2.        entgegen § 9 Abs. 6 Satz 2 Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden und des Denk-

malfachamtes zur Abwendung einer Gefahr für den Bestand des Denkmals nicht duldet;  

 

3.        entgegen § 13 den zuständigen Denkmalbehörden Bodenfunde oder Sammlungen zu 

wissenschaftlichen oder restauratorischen Zwecken nicht vorübergehend überlässt;  

 

4.        genehmigungspflichtige Maßnahmen entgegen § 14 Abs. 1 und 2 ohne Genehmigung 

beginnt oder ausführt oder einer von der zuständigen Behörde mit der Genehmigung erteilten 

Auflage zuwiderhandelt;  
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5.        der Auskunftspflicht nach § 16 Abs. 2 nicht nachkommt oder entgegen § 16 Abs. 1 den 

Beauftragten der zuständigen Denkmalschutzbehörde bzw. des Denkmalfachamtes das Betre-

ten von Grundstücken oder Besichtigen von Denkmalen nicht gestattet;  

 

6.        entgegen § 16 Abs. 5 einer Nutzungsbeschränkung zuwiderhandelt;  

 

7.        entgegen § 17 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 seinen Anzeigepflichten nicht nach-

kommt.  

 

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 500 000 Euro geahndet werden.  

 

(3) Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten ist die untere Denkmalschutzbehörde.  

 

(4) § 21 Abs. 2 gilt entsprechend. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwen-

den.  

  

 

VIII. Abschnitt 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

  

§ 23 Übergangsvorschriften  

außer Kraft  

 

§ 24 Inkrafttreten  

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Ausgenommen davon ist § 

19, der erst mit dem Enteignungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in Kraft tritt.  

 

(2) außer Kraft 

 

 

Magdeburg, den 21. Oktober 1991. 

 

Der Ministerpräsident 

des Landes Sachsen-Anhalt  

Prof. Dr. Münch 

 

Der Minister für Schulen, Erwachsenenbildung und Kultur 

des Landes Sachsen-Anhalt  

Dr. Sobetzko 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________ 



 

© Wolfgang Karl Göhner (Stand: 19.02.2015)     

183 

Schleswig-Holstein: 

 

 

Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz - DSchG), in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 12. Januar 2012 (GVOBl. 2012, 83, Glied.-Nr.: 224-1) 

 

 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

 

Abschnitt I - Allgemeine Bestimmungen  

§ 1   Denkmalschutz und Denkmalpflege  

§ 2   Denkmalschutzbehörden  
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§ 4   Denkmalrat  

§ 5   Das Denkmalbuch  

§ 6   Handhabung des Gesetzes  

§ 7   Genehmigungspflichtige Maßnahmen  

§ 8   Vorhaben in Böden und Gewässern  

§ 9   Veräußerung eines eingetragenen Kulturdenkmals  

§ 10 Erforschung eines eingetragenen Kulturdenkmals  

§ 11 Erhaltung eines eingetragenen Kulturdenkmals  

§ 12 Auskunftspflicht  

§ 13 Datenschutz  

§ 14 Funde  
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§ 24 Straftatbestände  
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§ 29 Verträge mit den Kirchen  

§ 30 Durchführung  

§ 31 Übergangsregelung  
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Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1  Denkmalschutz und Denkmalpflege 

(1) Denkmalschutz und Denkmalpflege dienen der Erforschung und Erhaltung von Kultur-

denkmalen und Denkmalbereichen. Das Land, die Kreise und die Gemeinden fördern diese 

Aufgabe. 

 

(2) Kulturdenkmale sind Sachen, Gruppen von Sachen oder Teile von Sachen vergangener 

Zeit, deren Erforschung und Erhaltung wegen ihres geschichtlichen, wissenschaftlichen, 

künstlerischen, städtebaulichen, technischen oder die Kulturlandschaft prägenden Wertes im 

öffentlichen Interesse liegen (einfache Kulturdenkmale). Hierzu gehören auch Garten-, Park- 

und Friedhofsanlagen und andere von Menschen gestaltete Landschaftsteile, wenn sie die 

Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen, sowie archäologische Denkmale. Archäologische 

Denkmale sind bewegliche oder unbewegliche Kulturdenkmale, die sich im Boden, in Moo-

ren oder in einem Gewässer befinden oder befanden und aus denen mit archäologischer Me-

thode Kenntnis von der Vergangenheit des Menschen gewonnen werden kann. Hierzu gehö-

ren auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bo-

denbeschaffenheit sowie Zeugnisse pflanzlichen und tierischen Lebens, wenn sie die Voraus-

setzungen des Satzes 3 erfüllen. 

 

(3) Denkmalbereiche sind Mehrheiten von Sachen, die durch ihr Erscheinungsbild oder durch 

ihre Beziehung zueinander von besonderer geschichtlicher, wissenschaftlicher, künstlerischer, 

städtebaulicher oder die Kulturlandschaft prägender Bedeutung sind. Denkmalbereiche kön-

nen auch aus Sachen bestehen, die einzeln die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht erfüllen. 

 

(4) Welterbestätten im Sinne dieses Gesetzes sind die gemäß Artikel 11 des Übereinkommens 

zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt vom 23. November 1972, BGBl. II 1977 S. 

213, in die „Liste des Erbes der Welt“ eingetragenen Stätten, soweit sie dort nicht als Natur-

erbe eingetragen sind. Pufferzonen sind definierte Gebiete um eine Welterbestätte zum Schutz 

ihres unmittelbaren Umfeldes, wesentlicher Sichtachsen und weiterer wertbestimmender 

Merkmale. 

 

(5) Auf Archivgut finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung. 

 

§ 2  Denkmalschutzbehörden 

(1) Der Denkmalschutz obliegt dem Land, den Kreisen und den kreisfreien Städten. Die Krei-

se und kreisfreien Städte nehmen diese Aufgabe als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung 

wahr. 

 

(2) Denkmalschutzbehörden sind: 

 

1. Das Ministerium für Bildung und Kultur als oberste Denkmalschutzbehörde, 

 

2. das Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein und das Archäologische Landesamt 

Schleswig-Holstein als obere Denkmalschutzbehörden, 

 

3. die Landrätin oder der Landrat für die Kreise und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-

ter für die kreisfreien Städte als untere Denkmalschutzbehörden. 
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Die Aufgaben der oberen Denkmalschutzbehörden werden für den Bereich der Hansestadt 

Lübeck von deren Bürgermeisterin oder Bürgermeister wahrgenommen. 

 

(3) Die unteren Denkmalschutzbehörden sind für den Vollzug dieses Gesetzes zuständig, so-

weit nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. 

 

(4) Die oberen Denkmalschutzbehörden sind zugleich Fachaufsichtsbehörden über die unteren 

Denkmalschutzbehörden. Die oberen und unteren Denkmalschutzbehörden haben die jeweils 

zuständige Denkmalschutzbehörde über alle Vorgänge zu unterrichten, die deren Eingreifen 

erfordern. 

 

(5) Das Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein ist zuständig für den Schutz und 

die Pflege der Kulturdenkmale und Denkmalbereiche mit Ausnahme der archäologischen 

Denkmale und archäologischen Denkmalbereiche. Das Archäologische Landesamt Schles-

wig-Holstein ist zuständig für die archäologischen Denkmale und archäologischen Denkmal-

bereiche. 

 

(6) Die oberste Denkmalschutzbehörde kann durch Verordnung Zuständigkeiten nach diesem 

Gesetz auf die oberen oder die unteren Denkmalschutzbehörden übertragen, wenn dies für die 

Erledigung bestimmter Aufgaben zweckmäßiger ist. 

 

§ 3  Vertrauensleute für Kulturdenkmale 

Die oberen Denkmalschutzbehörden können im Einvernehmen mit den Kreisen und kreis-

freien Städten ehrenamtliche Vertrauensleute für Kulturdenkmale bestellen. Das Nähere regelt 

die oberste Denkmalschutzbehörde durch Verordnung. 

 

§ 4  Denkmalrat 

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde bildet zu ihrer Beratung einen Denkmalrat. 

 

(2) Die obere Denkmalschutzbehörde hat vor der Entscheidung über einen Widerspruch gegen 

eine Maßnahme nach § 5 den Denkmalrat zu hören. 

 

(3) Die Mitglieder des Denkmalrates sind ehrenamtlich tätig. Das Nähere über die Berufung, 

Amtsdauer, Entschädigung, Zusammensetzung und Geschäftsführung des Denkmalrates re-

gelt die oberste Denkmalschutzbehörde durch Verordnung. 

 

§ 5  Das Denkmalbuch 

(1) Die oberen Denkmalschutzbehörden führen das Denkmalbuch für ihren jeweiligen Zu-

ständigkeitsbereich. 

 

(2) Kulturdenkmale, die wegen ihres geschichtlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen, 

städtebaulichen, technischen oder die Kulturlandschaft prägenden Wertes von besonderer 

Bedeutung sind (besondere Kulturdenkmale), sind in das Denkmalbuch einzutragen. Die Ein-

tragung von Gebäuden, deren Fertigstellung nicht länger als 65 Jahre zurückliegt, bedarf des 

Einvernehmens mit der obersten Denkmalschutzbehörde. 

 

(3) Die oberste Denkmalschutzbehörde legt durch Verordnung fest, welche Daten in den 

Denkmalbüchern nach Absatz 2 zu verarbeiten und welche dieser Daten zu veröffentlichen 

sind. 
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(4) Die Eintragung eines Kulturdenkmals erfolgt auf Antrag der Eigentümerinnen oder Eigen-

tümer oder von Amts wegen nach deren Anhörung. Die Bücher sind auf Antrag oder von 

Amts wegen zu berichtigen, wenn sich die Voraussetzungen für die Eintragung geändert ha-

ben. 

 

(5) Die Einsicht in das Denkmalbuch ist jeder Person gestattet, die ein berechtigtes Interesse 

nachweist. Rechtsvorschriften, die einen weitergehenden Zugang zu Informationen ermögli-

chen, bleiben unberührt. 

 

§ 6  Handhabung des Gesetzes 

Bei allen Maßnahmen ist auf die berechtigten Belange der Verpflichteten Rücksicht zu neh-

men, insbesondere auf deren wirtschaftliche Belange. 

 

§ 7  Genehmigungspflichtige Maßnahmen 

(1) Der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde bedürfen 

 

1. die Instandsetzung, die Veränderung und die Vernichtung eines eingetragenen Kultur-

denkmals, 

 

2. Überführungen eines eingetragenen Kulturdenkmals von heimatgeschichtlich oder land-

schaftlich bedingter Bedeutung an einen anderen Ort, die eine Gefahr für den Denkmalwert 

bedeuten, 

 

3. die Errichtung von Anlagen in der unmittelbaren Umgebung, innerhalb wesentlicher 

Sichtachsen und in der unmittelbaren Umgebung weiterer wertbestimmender Merkmale eines 

eingetragenen Kulturdenkmals, die eine Gefahr für den Denkmalwert bedeuten. 

 

Vor Erteilung der Genehmigung kann sich die untere Denkmalschutzbehörde von der oberen 

Denkmalschutzbehörde beraten lassen. Bei Maßnahmen von überregionaler Bedeutung, die 

eine Gefahr für den Denkmalwert bedeuten, hat die untere Denkmalschutzbehörde die Zu-

stimmung der oberen Denkmalschutzbehörde einzuholen. In den Fällen zu Nummer 2 tritt die 

obere Denkmalschutzbehörde an die Stelle der unteren Denkmalschutzbehörde, wenn das 

Kulturdenkmal aus dem Bezirk einer unteren Denkmalschutzbehörde in den einer anderen 

überführt wird. Die Belange von Menschen mit Behinderung, älterer Menschen sowie anderer 

Personen mit Mobilitätsbeeinträchtigung sind zu berücksichtigen. 

 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn nicht der Denkmalwert erheblich beeinträchtigt 

wird. Nach drei Monaten gilt sie als erteilt, § 111 a des Landesverwaltungsgesetzes gilt ent-

sprechend. 

 

(3) Wer ohne Genehmigung nach Absatz 1 den Denkmalwert beeinträchtigt, hat auf Anord-

nung der unteren Denkmalschutzbehörde den alten Zustand wiederherzustellen oder das ein-

getragene Kulturdenkmal auf andere geeignete Weise instand zu setzen. 

 

(4) Vorbehaltlich anderer Rechtsvorschriften erlischt die Genehmigung, 

 

1. wenn mit der Maßnahme nicht innerhalb von drei Jahren nach Erteilung der Genehmigung 

begonnen oder 

 

2. wenn eine begonnene Maßnahme länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
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Die Frist nach Satz 1 kann auf Antrag jeweils bis zu zwei Jahren verlängert werden. 

 

§ 8  Vorhaben in Böden und Gewässern 

(1) Werden durch Vorhaben in Böden oder Gewässern archäologische Untersuchungen, Ber-

gungen, Dokumentationen und Veröffentlichungen notwendig, ist der Träger des Vorhabens 

im Rahmen des Zumutbaren zur Deckung der Gesamtkosten verpflichtet. Soweit die Höhe der 

Kosten nicht einvernehmlich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt wird, wird sie in 

einem Bescheid der zuständigen oberen Denkmalschutzbehörde festgesetzt. Die Kosten für 

die wissenschaftliche Auswertung eines Grabungsfundes sind nicht zu tragen. 

 

(2) Vorhaben im Sinne des Absatzes 1 bedürfen der Anzeige bei der oberen Denkmalschutz-

behörde, sofern bekannt ist oder zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich dort 

archäologische Kulturdenkmale befinden. 

 

§ 9  Veräußerung eines eingetragenen Kulturdenkmals 

Wer ein eingetragenes Kulturdenkmal veräußert, hat dies der oberen Denkmalschutzbehörde 

unverzüglich mitzuteilen. § 90 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung bleibt unberührt. 

 

§ 10 Erforschung eines eingetragenen Kulturdenkmals 

Wer zum Zweck der Erforschung eines eingetragenen Kulturdenkmals in dessen Bestand ein-

greift, bedarf der Genehmigung der oberen Denkmalschutzbehörde. Die Genehmigung kann 

versagt werden, soweit dies zum Schutz des Kulturdenkmals erforderlich ist. 

 

§ 11 Erhaltung eines eingetragenen Kulturdenkmals 

(1) Die Eigentümerinnen und Eigentümer, die Besitzerinnen und Besitzer oder die sonst Ver-

fügungsberechtigten eingetragener Kulturdenkmale sind verpflichtet, diese im Rahmen des 

Zumutbaren zu erhalten. 

 

(2) Soweit die Verfügungsberechtigten der Verpflichtung nach Absatz 1 nicht nachkommen, 

kann die obere Denkmalschutzbehörde die notwendigen Anordnungen treffen. 

 

§ 12 Auskunftspflicht 

(1) Die Eigentümerinnen und Eigentümer, die Besitzerinnen und Besitzer oder die sonst Ver-

fügungsberechtigten haben den Denkmalschutzbehörden und ihren Beauftragten die Besichti-

gung von Kulturdenkmalen zu gestatten und ihnen Auskunft zu geben, soweit dies zur Durch-

führung des Denkmalschutzes erforderlich ist. Das Gleiche gilt, wenn ein Kulturdenkmal 

vermutet wird. 

 

(2) Wohnungen dürfen gegen den Willen der unmittelbaren Besitzerinnen und Besitzer nur 

zur Verhinderung einer dringenden Gefahr für Kulturdenkmale betreten werden. Das Grund-

recht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-

schränkt. 

 

§ 13 Datenschutz 

Die Denkmalschutzbehörden dürfen personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und spei-

chern, soweit dies zur Erfüllung der ihnen zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist. Darüber 

hinaus dürfen die Denkmalschutzbehörden die zur Aufgabenerledigung erforderlichen perso-

nenbezogenen Daten an die Gemeinden und unteren Bauaufsichtsbehörden übermitteln. 
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§ 14 Funde 

(1) Wer in oder auf einem Grundstück, in oder auf dem Grund eines Gewässers Kulturdenk-

male entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der obe-

ren Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. 

 

(2) Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besit-

zerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers und für die Leiterin oder den 

Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung ei-

ner oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 

 

(3) Die nach Absatz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unver-

ändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von 

Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wo-

chen seit der Mitteilung. 

 

§ 15 Wissenschaftliche Bearbeitung 

Ein gefundenes (§ 14) oder ausgegrabenes (§ 18) bewegliches Kulturdenkmal ist der oberen 

Denkmalschutzbehörde unbeschadet des Eigentumsrechts auf Verlangen befristet zur wissen-

schaftlichen Bearbeitung auszuhändigen. 

 

§ 16 Ablieferung 

(1) Das Land, der Kreis und die Gemeinde, in deren Gebiet ein bewegliches Kulturdenkmal 

gefunden worden ist, haben in dieser Reihenfolge das Recht, die Ablieferung zu verlangen. 

Bei Funden im Gebiet der Hansestadt Lübeck steht dieses Recht der Hansestadt Lübeck, wenn 

diese von ihrem Recht keinen Gebrauch macht, dem Land zu. 

 

(2) Die Ablieferung kann nur verlangt werden, wenn Tatsachen vorliegen, nach denen zu be-

fürchten ist, dass der Erhaltungszustand des Gegenstandes verschlechtert wird oder der Ge-

genstand der wissenschaftlichen Forschung verlorengeht. 

 

(3) Die Ablieferung kann nicht mehr verlangt werden, wenn 

 

1. seit der Mitteilung drei Monate verstrichen sind, 

 

2. die Eigentümerinnen oder Eigentümer den Erwerbsberechtigten die Ablieferung des Kul-

turdenkmals, bevor über die Ablieferungspflicht entschieden ist, angeboten und die Erwerbs-

berechtigten das Angebot nicht binnen drei Monaten angenommen haben. 

 

(4) Die obere Denkmalschutzbehörde entscheidet auf Antrag einer oder eines Beteiligten, ob 

die Voraussetzungen der Ablieferung vorliegen. 

 

§ 17 Öffentliche Planungen und Maßnahmen 

Bei allen öffentlichen Planungen und Maßnahmen, die Belange des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege berühren können, sind die Denkmalschutzbehörden so frühzeitig zu beteili-

gen, dass diese Belange in die Abwägung mit anderen Belangen eingestellt und die Erhaltung 

und Nutzung der Kulturdenkmale und Denkmalbereiche sowie eine angemessene Gestaltung 

ihrer Umgebung sichergestellt werden können. 

 

§ 18 Suche nach Kulturdenkmalen 

Wer auf dem Land oder auf dem Grund eines Gewässers nach Kulturdenkmalen sucht, insbe-

sondere mittels Grabungen oder technischer Suchgeräte, bedarf der Genehmigung der oberen 
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Denkmalschutzbehörde. Die Genehmigung kann versagt werden, soweit dies zum Schutz der 

Kulturdenkmale erforderlich ist. 

 

§ 19 Denkmalbereiche 

(1) Denkmalbereiche werden von der obersten Denkmalschutzbehörde im Benehmen mit den 

Gemeinden, in deren Gebiet der Denkmalbereich liegt, durch Verordnung festgelegt. In der 

Verordnung sind 

 

1. der Schutzgegenstand, 

 

2. der Schutzzweck und 

 

3. die zur Erreichung des Schutzzwecks erforderlichen Genehmigungsvorbehalte 

 

zu regeln. 

 

(2) Welterbestätten werden entsprechend Absatz 1 als Denkmalbereiche ausgewiesen. In die 

Verordnung sind neben dem Schutzgegenstand Pufferzonen zum Schutz ihres unmittelbaren 

Umfeldes, wesentlicher Sichtachsen und weiterer wertbestimmender Merkmale aufzunehmen 

 

(3) Als archäologische Denkmalbereiche (Grabungsschutzgebiete) werden durch Verordnung 

nach Absatz 1 bestimmte abgegrenzte Bezirke festgelegt, in denen Kulturdenkmale zu vermu-

ten sind. In Grabungsschutzgebieten bedürfen Arbeiten, die Kulturdenkmale gefährden kön-

nen, der Genehmigung der oberen Denkmalschutzbehörde. 

 

(4) Die oberste Denkmalschutzbehörde kann in der Verordnung nach Absatz 1 Art und Um-

fang der genehmigungsbedürftigen Arbeiten bestimmen. Die Genehmigung kann versagt 

werden, soweit dies zum Schutz der Kulturdenkmale erforderlich ist. Die Genehmigung gilt 

als erteilt, wenn die zuständige Denkmalschutzbehörde nicht innerhalb von zwei Monaten 

nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen bei der Denkmalschutzbehörde einen Be-

scheid erlassen hat. 

 

(5) §§ 10 und 12 gelten entsprechend. § 11 gilt für den Schutzgegenstand des Denkmalbe-

reichs entsprechend. 

 

(6) Die Festlegung eines Denkmalbereichs durch Verordnung ist nachrichtlich im Denkmal-

buch zu vermerken. 

 

§ 20 Geltungsdauer von Verordnungen über Denkmalbereiche und Grabungsschutzgebiete 

(1) Denkmalbereiche und Grabungsschutzgebiete, die vor dem 31. Dezember 2009 durch 

Verordnung festgelegt wurden, gelten bis zu einer Neuregelung aufgrund dieses Gesetzes in 

seiner ab 31. Dezember 2009 geltenden Fassung unverändert fort. 

 

(2) Abweichend von § 62 Abs. 1 des Landesverwaltungsgesetzes gelten Verordnungen über 

Denkmalbereiche und Grabungsschutzgebiete unbefristet. 

 

§ 21 Welterbestätten 

(1) Die Träger der Welterbestätten haben integrierte Planungs- und Handlungskonzepte in 

Form von Managementplänen aufzustellen und fortzuschreiben. 
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(2) Die Managementpläne enthalten die Ziele und Maßnahmen, mit denen der Schutz, die 

Pflege und Nutzung der Welterbestätten verwirklicht werden sollen. Sie benennen 

 

1. die Schutzmaßnahmen durch Gesetze, sonstige Vorschriften und Verträge, 

 

2. die Festlegung von Grenzen für wirksamen Schutz der Welterbestätten, 

 

3. die Grenzen und Festsetzungen der Pufferzone, 

 

4. die Organisation der Welterbestätte und deren Einbindung in das Verwaltungssystem sowie 

 

5. das Konzept für die nachhaltige Nutzung. 

 

(3) Managementpläne werden von der obersten Denkmalschutzbehörde an das Welterbezent-

rum weitergeleitet. 

 

(4) Kommt der Träger einer Welterbestätte seiner Verpflichtung zur Aufstellung oder Fort-

schreibung des Managementplans auch nach einer von der oberen Denkmalschutzbehörde 

gesetzten angemessenen Frist nicht nach, wird der Managementplan ersatzweise von der obe-

ren Denkmalschutzbehörde erstellt oder fortgeschrieben. 

 

(5) In öffentlichen Planungen und bei öffentlichen Baumaßnahmen sind die Belange des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die Anforderungen des Übereinkommens 

zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt vom 23. November 1972, BGBl. II 1977 S. 

213, rechtzeitig und so zu berücksichtigen, dass die Kulturdenkmale und das Kulturerbe im 

Sinne des Übereinkommens erhalten werden und ihre Pufferzone angemessen gestaltet wird, 

soweit nicht andere öffentliche Belange überwiegen. 

 

§ 22 Schatzregal 

(1) Bewegliche Kulturdenkmale, die herrenlos sind oder die so lange verborgen gewesen sind, 

dass ihre Eigentümerinnen oder Eigentümer nicht mehr zu ermitteln sind, werden mit der 

Entdeckung Eigentum des Landes, wenn sie bei staatlichen Nachforschungen oder in Gra-

bungsschutzgebieten im Sinne des § 19 Abs. 3 entdeckt werden oder wenn sie einen hervorra-

genden wissenschaftlichen Wert besitzen. Die Finderin oder der Finder hat Anspruch auf eine 

angemessene Belohnung. Über die Höhe entscheidet die oberste Denkmalschutzbehörde. 

 

(2) § 16 findet keine Anwendung. 

 

§ 23 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. einer Verordnung, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen wurde, zuwiderhandelt, soweit sie 

für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

 

2. der Mitteilungs- und Anzeigepflicht der §§ 9, 14 Abs. 1 und den Pflichten des § 12 zuwi-

derhandelt, 

 

3. die in §§ 7, 10 oder 18 bezeichneten Handlungen ohne Genehmigung vornimmt, soweit 

diese Handlungen nicht nach § 24 mit Strafe bewehrt sind, 
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4. ein Kulturdenkmal, dessen Ablieferung gemäß § 16 verlangt worden ist, beiseiteschafft, 

beschädigt oder zerstört. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in beson-

ders schweren Fällen bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro geahndet werden. Zuständige 

Verwaltungsbehörde nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die 

Landrätinnen oder Landräte und die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister der kreisfreien 

Städte. 

 

§ 24 Straftatbestände 

(1) Wer ohne die nach § 19 Abs. 3 erforderliche Genehmigung 

 

1. archäologische Methoden anwendet, die geeignet sind, Kulturdenkmale aufzufinden, oder 

 

2. Mess- und Suchgeräte verwendet, die geeignet sind, Kulturdenkmale aufzufinden, ohne 

dazu nach anderen Rechtsvorschriften befugt zu sein oder 

 

3. Grabungen oder taucherische Bergungen durchführt, ohne dazu nach anderen Rechtsvor-

schriften befugt zu sein oder 

 

4. ein durch Grabung oder taucherische Bergung zu Tage getretenes Kulturdenkmal beschä-

digt oder zerstört, 

 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in an-

deren Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 

 

(2) Die zur Begehung einer Tat nach Absatz 1 verwendeten Geräte sollen eingezogen werden. 

 

 

Abschnitt II 

Enteignung und Entschädigung 

 

§ 25 

Enteignung 

(1) Eigentümerinnen und Eigentümer von eingetragenen Kulturdenkmalen können enteignet 

werden, wenn auf andere Weise eine Gefahr für deren Erhaltung nicht zu beseitigen ist. 

 

(2) Die Anordnung ist den Beteiligten zuzustellen. 

 

(3) Die Enteignung erfolgt zugunsten des Landes, eines Kreises oder einer Gemeinde. 

 

(4) Das für Enteignung von Grundeigentum geltende Enteignungsrecht des Landes findet 

Anwendung. 

 

§ 26 Ausgleichspflichtige Maßnahmen 

(1) Soweit Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes zu einer die Grenzen der Sozialbindung 

überschreitenden Belastung der Eigentümerinnen und Eigentümer führen, hat das Land eine 

angemessene Entschädigung in Geld zu leisten, sofern und soweit die Belastung nicht in an-

derer Weise ausgeglichen werden kann. 
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(2) Im Falle einer Entschädigung in Geld findet das für die Enteignung von Grundeigentum 

geltende Enteignungsrecht des Landes entsprechende Anwendung. 

(3) Über die Entschädigung entscheidet die obere Denkmalschutzbehörde. 

 

§ 27 Rechtsmittel 

Gegen die Festsetzung der Entschädigung steht den Beteiligten innerhalb eines Monats nach 

Zustellung des Entschädigungsbescheides die Klage vor dem ordentlichen Gericht zu. Zu-

ständig ist das Landgericht, in dessen Bezirk sich das zu enteignende Kulturdenkmal befindet. 

 

 

Abschnitt III 

Schlussvorschriften 

 

§ 28 Gebührenfreiheit 

Entscheidungen und Eintragungen nach diesem Gesetz sind gebührenfrei. 

 

§ 29 Verträge mit den Kirchen 

Von diesem Gesetz abweichende Regelungen in dem Vertrag zwischen dem Land Schleswig-

Holstein und den evangelischen Landeskirchen vom 23. April 1957 (GVOBl. Schl.-H. S. 73) 

sowie in Staatskirchenverträgen bleiben unberührt. Die Instandsetzung, Veränderung, Ver-

nichtung oder Veräußerung von Kulturdenkmalen, die im Eigentum der Kirche stehen, wer-

den nur im Benehmen mit der oberen Denkmalschutzbehörde vorgenommen. 

 

§ 30 Durchführung 

Die oberste Denkmalschutzbehörde erlässt die Vorschriften zur Durchführung dieses Geset-

zes. 

 

§ 31 Übergangsregelung 

Die in § 5 Abs. 2 Sätze 1 bis 3 des Denkmalschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 21. November 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 676), zuletzt geändert durch Verord-

nung vom 18. Dezember 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 904), Zuständigkeiten und Ressortbe-

zeichnungen ersetzt durch Artikel 19 der Verordnung vom 8. September 2010 (GVOBl. Schl.-

H S. 575), getroffenen Regelungen gelten bis zum Ablauf des Jahres 2015 fort. § 7 Abs. 1 

Sätze 2 und 4 sowie Abs. 2 und 4 dieses Gesetzes gelten entsprechend. 
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Thüringen: 

 

 

Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale (Thüringer Denkmal-

schutzgesetz - ThürDSchG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 2004 (GVBl 

2004, 465, Glied.-Nr.: 224-1) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Dezem-

ber 2008 (GVBl. S. 574, 584), bereits in der ab 1. Januar 2010 gültigen Fassung 
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Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Aufgabe der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes 

(1) Denkmalpflege und Denkmalschutz haben die Aufgabe, Kulturdenkmale als Quellen und 

Zeugnisse menschlicher Geschichte und erdgeschichtlicher Entwicklung zu schützen und zu 

erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche und dörfliche Entwicklung 

sowie in die Raumordnung und Landschaftspflege einbezogen werden. Dabei obliegt dem 

Denkmalschutz die hoheitlich-rechtliche Aufgabe und Verantwortung, der Denkmalpflege die 

fachliche Beratung und Fürsorge für den hoheitlichen Denkmalschutz. 

 

(2) Bei der Erfüllung dieser Aufgaben wirken im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit das Land, 

die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen 

zusammen. 

 

§ 2 

Kulturdenkmale 

(1) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Sachen, Sachgesamtheiten oder Sachteile, 

an deren Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen, technischen, 

volkskundlichen oder städtebaulichen Gründen sowie aus Gründen der historischen Dorfbild-

pflege ein öffentliches Interesse besteht. Kulturdenkmale sind auch Denkmalensembles (Ab-

satz 2) und Bodendenkmale (Absatz 7). 
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(2) Denkmalensembles können sein: 

 

1. bauliche Gesamtanlagen (Absatz 3), 

 

2. kennzeichnende Straßen-, Platz- und Ortsbilder (Absatz 4), 

 

3. kennzeichnende Ortsgrundrisse (Absatz 5), 

 

4. historische Park- und Gartenanlagen (Absatz 6), 

 

5. historische Produktionsstätten und -anlagen. 

 

Nicht erforderlich ist, dass jeder einzelne Teil des Denkmalensembles ein Kulturdenkmal dar-

stellt. 

 

(3) Bauliche Gesamtanlagen sind insbesondere Gebäudegruppen, einheitlich gestaltete Quar-

tiere und Siedlungen und historische Ortskerne einschließlich der mit ihnen verbundenen 

Pflanzen, Frei- und Wasserflächen. 

 

(4) Ein kennzeichnendes Straßen-, Platz- oder Ortsbild ist insbesondere gegeben, wenn das 

Erscheinungsbild der Anlage für eine bestimmte Epoche oder Entwicklung oder für eine cha-

rakteristische Bauweise mit auch unterschiedlichen Stilarten kennzeichnend ist. 

 

(5) Ein kennzeichnender Ortsgrundriss ist gegeben, wenn das Erscheinungsbild der Anlage 

für eine bestimmte Epoche oder Entwicklung charakteristisch ist, insbesondere im Hinblick 

auf Orts- und Siedlungsformen, Straßenführungen, Parzellenstrukturen und Festungsanlagen. 

 

(6) Historische Park- und Gartenanlagen sind Werke der Gartenbaukunst, deren Lage sowie 

architektonische und pflanzliche Gestaltung von der Funktion der Anlage als Lebensraum und 

Selbstdarstellung früherer Gesellschaftsformen und der von ihr getragenen Kultur Zeugnis 

geben. Dazu zählen auch Tier- und botanische Gärten, soweit sie eine eigene historische und 

architektonische Gesamtgestaltung besitzen. 

 

(7) Bodendenkmale sind bewegliche oder unbewegliche Sachen, bei denen es sich um Zeug-

nisse, Überreste oder Spuren menschlicher Kultur (archäologische Denkmale) oder tierischen 

oder pflanzlichen Lebens (paläontologische Denkmale) handelt, die im Boden verborgen sind 

oder waren. 

 

§ 3 

Denkmalpflegepläne 

(1) Im Einvernehmen mit der Denkmalfachbehörde sollen die Gemeinden für Denkmalen-

sembles nach § 2 Abs. 3 bis 5 Denkmalpflegepläne aufstellen. 

 

(2) Der Denkmalpflegeplan gibt die Ziele und Erfordernisse des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege sowie die Darstellungen und die Festsetzungen für die Bauleitplanung wieder. 

Er enthält: 

 

a) die Bestandsaufnahme und Analyse des Plangebietes unter denkmalfachlichen und denk-

malschutzrechtlichen Gesichtspunkten, 
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b) die topographischen Angaben über Lage und Ausdehnung der Denkmalensembles und der 

Bodendenkmale in Schrift und Plan, 

 

c) die denkmalpflegerischen Zielstellungen, unter deren Beachtung die Pflege und Erhaltung 

der Denkmalensembles und Bodendenkmale jeweils zu verwirklichen ist. 

 

§ 4 

Denkmalbuch 

(1) Unbewegliche Kulturdenkmale werden nachrichtlich in ein öffentliches Verzeichnis 

(Denkmalbuch) aufgenommen; Bodendenkmale werden im Denkmalbuch registriert, wenn sie 

oberirdisch sichtbar oder von besonderer Bedeutung sind. Der Schutz unbeweglicher Kultur-

denkmale und der Bodendenkmale ist nicht davon abhängig, dass sie in das Denkmalbuch 

eingetragen sind. 

 

(2) Bewegliche Kulturdenkmale sind in das Denkmalbuch einzutragen, wenn es sich bei ihnen 

 

1. um Zubehör eines Baudenkmals handelt, das mit der Hauptsache aus künstlerischen, ge-

schichtlichen und sonstigen Gründen eine Einheit bildet, oder 

 

2. um Gegenstände der bildenden Kunst handelt, deren Zugehörigkeit zu einem bestimmten 

Ort historisch begründet ist und deren Verbleib an Ort und Stelle im öffentlichen Interesse 

liegt. 

 

(3) Von der Eintragung beweglicher Kulturdenkmale sind Gegenstände ausgenommen, die 

von einer staatlichen Sammlung verwaltet werden. 

 

§ 5 

Eintragungsverfahren 

(1) Das Denkmalbuch wird von der Denkmalfachbehörde von Amts wegen geführt. Der Ei-

gentümer, die untere Denkmalschutzbehörde, die Gemeinde sowie ein der Denkmalpflege 

verpflichteter Verband oder Verein können die Eintragung anregen. Vor der Eintragung sind 

die Eigentümer zu hören; über die erfolgte Eintragung erhalten sie eine Benachrichtigung. Bei 

der Ermittlung der Eigentümer leisten die Gemeinden Amtshilfe. Die Gemeinden sollen vor 

Eintragungen in das Denkmalbuch gehört werden. Eintragungen sind zu löschen, wenn die 

gesetzlichen Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 

 

(2) Die Unterrichtung erfolgt bei Denkmalensembles (§ 2 Abs. 2) durch Bekanntmachung im 

Thüringer Staatsanzeiger sowie durch ortsübliche Bekanntmachung. 

 

(3) Die unteren Denkmalschutzbehörden und die Gemeinden führen für ihr Gebiet Auszüge 

aus dem Denkmalbuch. Die Einsicht in das Denkmalbuch und seine Auszüge ist hinsichtlich 

der unbeweglichen Kulturdenkmale jedem gestattet. Hinsichtlich der Eintragung von beweg-

lichen Kulturdenkmalen ist die Einsicht nur dem Eigentümer und den sonst dinglich Berech-

tigten oder von ihnen besonders Ermächtigten gestattet. Die Vorschriften des Datenschutzes 

bleiben unberührt. 

 

(4) Unbewegliche eingetragene Kulturdenkmale sind im Liegenschaftskataster nachzuweisen. 

Leistungen der Kataster- und Landesvermessungsbehörden zum Nachweis der unbeweglichen 

Kulturdenkmale im Liegenschaftskataster sind frei von Gebühren und Auslagen. Im Übrigen 

bleiben die §§ 2 und 3 des Thüringer Verwaltungskostengesetzes vom 7. August 1991 (GVBl. 

S. 285-321-) in der jeweils geltenden Fassung unberührt. 
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Zweiter Abschnitt 

Erhaltung von Kulturdenkmalen 

 

§ 6 

Öffentliche Planungen und Maßnahmen 

Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen. Die für den Denkmalschutz und die Denk-

malpflege zuständigen Behörden sind so frühzeitig zu beteiligen, dass die Erhaltung und Nut-

zung von Kulturdenkmalen sowie eine angemessene Gestaltung ihrer Umgebung möglich 

sind. 

 

§ 7 

Erhaltungspflicht 

(1) Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen sind verpflichtet, diese im Rahmen des 

Zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten und pfleglich zu behandeln. Unzumutbar ist eine 

Belastung insbesondere, soweit die Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung nicht durch 

Erträge oder den Gebrauchswert des Kulturdenkmals aufgewogen werden können. Der Ver-

pflichtete kann sich nicht auf die Belastung durch erhöhte Erhaltungskosten berufen, die 

dadurch verursacht wurden, dass Erhaltungsmaßnahmen entgegen den Bestimmungen dieses 

Gesetzes oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorschriften unterblieben sind. 

 

(2) Das Land, die Kreise sowie die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen nach Maßgabe 

der verfügbaren Haushaltsmittel zur Pflege und Erhaltung der Kulturdenkmale durch Zu-

schüsse in angemessenem Umfang bei. 

 

(3) Werden Kulturdenkmale nicht mehr entsprechend ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung 

genutzt, sollen die Eigentümer eine Nutzung anstreben, die eine möglichst weit gehende Er-

haltung der Substanz auf die Dauer gewährleistet. 

 

(4) Wird in ein Kulturdenkmal eingegriffen, so hat der Verursacher des Eingriffes alle Kosten 

zu tragen, die für die Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung und Dokumentati-

on des Kulturdenkmals anfallen. 

 

§ 8 

Anzeigepflichten 

(1) Eigentümer und Besitzer haben Schäden und Mängel, die an Kulturdenkmalen auftreten 

und ihren Denkmalwert und ihre Substanz beeinträchtigen, unverzüglich der Denkmalschutz-

behörde anzuzeigen. 

 

(2) Wird ein bewegliches eingetragenes Kulturdenkmal veräußert, so haben Veräußerer und 

Erwerber den Eigentumswechsel innerhalb eines Monats der Denkmalfachbehörde über die 

Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Die Veräußerungsanzeige für unbewegliche Kultur-

denkmale nach § 30 bleibt unberührt. 

 

(3) Bauarchäologische Zufallsfunde und Münzfunde sind ebenfalls anzeigepflichtig. § 16 gilt 

entsprechend. 

 

§ 9 

Auskunfts- und Duldungspflichten 

(1) Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen sind verpflichtet, die zur Erfüllung der 

Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
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(2) Denkmalschutzbehörden und Denkmalfachbehörde sind nach vorheriger Benachrichtigung 

der Eigentümer und Besitzer berechtigt, Grundstücke zu betreten und Kulturdenkmale zu be-

sichtigen, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes erforderlich ist. Woh-

nungen dürfen gegen den Willen des Besitzers nur zur Abwendung drohender Gefahr für Kul-

turdenkmale betreten werden. Die Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 des 

Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt. 

  

§ 10 

Zugang zu Kulturdenkmalen 

Kulturdenkmale oder Teile derselben sollen der Öffentlichkeit soweit wie möglich zugänglich 

gemacht werden, wenn der öffentliche Zutritt zugemutet werden kann. Die Denkmalfachbe-

hörde soll mit dem Eigentümer solcher Denkmale Vereinbarungen über den Zutritt treffen; 

dies gilt insbesondere dann, wenn für die Erhaltung des Denkmals öffentliche Mittel aufge-

wendet werden oder aufgewendet worden sind. 

   

§ 11 

Durchsetzung der Erhaltung 

(1) Kommen Eigentümer oder Besitzer ihren Verpflichtungen nach § 7 nicht nach und tritt 

hierdurch eine Gefährdung des Kulturdenkmals ein, können sie von den Denkmalschutzbe-

hörden verpflichtet werden, erforderliche Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch-

zuführen. 

 

(2) Erfordert der Zustand eines Kulturdenkmals zu seiner Instandhaltung, Instandsetzung oder 

zu seinem Schutz Maßnahmen, ohne deren unverzügliche Durchführung es gefährdet würde, 

können die Denkmalschutzbehörden diejenigen Maßnahmen selbst durchführen, die zur Ab-

wendung einer unmittelbaren Gefahr für den Bestand des Kulturdenkmals geboten sind. Ei-

gentümer und Besitzer sind verpflichtet, solche Maßnahmen zu dulden. Eigentümer, Besitzer 

und sonstige Unterhaltungspflichtige werden im Rahmen des Zumutbaren zur Erstattung der 

entstandenen Kosten herangezogen. 

   

 

Dritter Abschnitt 

Schutz von Kulturdenkmalen 

 

§ 12 

Allgemeine Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben diejenigen Maßnahmen zu treffen, die nach pflicht-

gemäßem Ermessen erforderlich sind, um Kulturdenkmale zu erhalten, zu bergen und zu be-

wahren sowie Gefahren von ihnen abzuwenden. Sie haben bei allen Entscheidungen den be-

rechtigten Interessen der Eigentümer oder Besitzer von Kulturdenkmalen Rechnung zu tragen. 

Bei den dem Gottesdienst gewidmeten Gegenständen (res sacrae) sind religiöse Belange vor-

rangig zu berücksichtigen. Sofern staatlicher Denkmalschutz und liturgische Interessen der 

Religionsgemeinschaften in Konflikt geraten, haben in der Interessensabwägung liturgische 

Belange Vorrang. 

 

(2) Soweit ein Vorhaben nach diesem Gesetz einer Erlaubnis bedarf, kann diese unter Bedin-

gungen, Auflagen, Befristungen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

 

(3) Durch die Erteilung von Erlaubnissen auf Grund dieses Gesetzes werden Genehmigungen, 

die auf Grund anderer Rechtsvorschriften erforderlich sind, nicht ersetzt. Baugenehmigungen 
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und bauordnungsrechtliche Zustimmungen schließen die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis 

ein; sie bedürfen insoweit der Zustimmung der Denkmalschutzbehörde. 

 

§ 13 

Erlaubnis 

(1) Einer Erlaubnis der Denkmalschutzbehörde bedarf, 

 

1. wer ein Kulturdenkmal oder Teile davon 

 

a) zerstören, beseitigen oder an einen anderen Ort verbringen, 

 

b) umgestalten, instand setzen oder im äußeren Erscheinungsbild verändern oder 

 

c) mit Werbe- oder sonstigen Anlagen versehen will, 

 

2. wer in der Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals Anlagen errichten, verändern 

oder beseitigen will, wenn sich dies auf den Bestand oder das Erscheinungsbild des Kultur-

denkmals auswirken kann, 

 

3. wer Erdarbeiten an einer Stelle vornehmen will, von der bekannt ist oder vermutet wird 

oder den Umständen nach anzunehmen ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. 

 

(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, soweit gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für 

die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen. Im Falle des Absatzes 1 

Nr. 2 kann die Erlaubnis darüber hinaus nur versagt werden, soweit das Vorhaben zu einer 

Beeinträchtigung des Wesens, des überlieferten Erscheinungsbildes oder der künstlerischen 

Wirkung eines Kulturdenkmals führen würde und gewichtige Gründe des Denkmalschutzes 

für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen. 

 

(3) Der Inhaber einer Erlaubnis nach Absatz 1 Nr. 3 ist im Rahmen des Zumutbaren verpflich-

tet, die Kosten für die denkmalfachliche Begleitung der Erdarbeiten, für die Sicherung und 

Behandlung von Funden und für die Dokumentation der Denkmalfachbehörde zu erstatten. 

   

§ 14 

Erlaubnisverfahren 

(1) Der Erlaubnisantrag ist der zuständigen Denkmalschutzbehörde schriftlich mit allen für 

die Beurteilung des Vorhabens und der Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unterlagen 

einzureichen. Die Denkmalschutzbehörde prüft den Antrag innerhalb von zwei Wochen auf 

Vollständigkeit und teilt dem Antragsteller den Eingang des Antrags mit. Ist der Antrag un-

vollständig oder weist er sonstige erhebliche Mängel auf, fordert die Denkmalschutzbehörde 

den Antragsteller zur Behebung der Mängel innerhalb einer angemessenen Frist auf. Werden 

die Mängel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der Antrag als zurückgenommen. Die 

Denkmalschutzbehörde kann verlangen, dass der Antrag durch denkmalpflegerische Zielstel-

lungen oder vorbereitende Untersuchungen am Kulturdenkmal ergänzt wird. Die Kosten die-

ser vorbereitenden Untersuchungen hat der Antragsteller zu tragen. 

 

(2) Soweit die besondere Eigenart, die Bedeutung des Kulturdenkmals oder die Schwierigkeit 

der Maßnahme es erfordert, soll die Leitung oder Ausführung der vorbereitenden Untersu-

chung oder die Durchführung von Arbeiten, die besondere Erfahrungen und Kenntnisse vo-

raussetzen, durch denkmalfachlich geeignete Personen zur Auflage einer Erlaubnis gemacht 

werden. 
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(3) Die untere Denkmalschutzbehörde entscheidet über einen Erlaubnisantrag nach Anhörung 

der Denkmalfachbehörde innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Vorlage der vollständi-

gen Antragsunterlagen; die Denkmalschutzbehörde kann diese Frist gegenüber dem Antrag-

steller aus wichtigem Grund um bis zu zwei Monate verlängern. Der Antrag gilt als geneh-

migt, wenn über ihn nicht innerhalb der nach Satz 1 maßgeblichen Frist entschieden worden 

ist. Die fachliche Stellungnahme der Denkmalfachbehörde ist grundsätzlich innerhalb von 

sechs Wochen gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde zu erteilen. Diese ist an die 

fachliche Stellungnahme der Denkmalfachbehörde gebunden. Beabsichtigt die untere Denk-

malschutzbehörde von der Stellungnahme abzuweichen und kommt eine Einigung nicht zu-

stande, entscheidet die obere Denkmalschutzbehörde nach Anhörung der Denkmalfachbehör-

de. Sofern die Gemeinden einen Denkmalpflegeplan erstellt haben (§ 3), entscheidet die unte-

re Denkmalschutzbehörde über die Erlaubnisanträge allein. Die Denkmalfachbehörde kann 

wegen der Bedeutung des Objekts und des Vorhabens im Einzelfall die fachliche Beteiligung 

verlangen. Entsprechendes gilt für die fachliche Beteiligung im Falle des § 12 Abs. 3 . 

 

(4) Die Erlaubnis erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der 

Ausführung begonnen oder die Ausführung ein Jahr unterbrochen worden ist. Die Fristen 

nach Satz 1 können auf schriftlichen Antrag jeweils um bis zu einem Jahr verlängert werden. 

 

(5) Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten übt die Rechte und Pflichten der unteren 

Denkmalschutzbehörde für von ihr betreute oder verwaltete Kulturdenkmale aus. 

 

§ 15 

Beseitigung widerrechtlicher Maßnahmen 

Wer eine Maßnahme, die nach diesem Gesetz der Erlaubnis oder Genehmigung bedarf, ohne 

die erforderliche Genehmigung oder im Widerspruch zu den bei der Genehmigung erteilten 

Auflagen durchführt, ist auf Anordnung der Denkmalschutzbehörde verpflichtet, den alten 

Zustand wiederherzustellen oder das Kulturdenkmal auf andere Weise entsprechend den Auf-

lagen der Denkmalschutzbehörde instandzusetzen. Die Denkmalschutzbehörden können die 

Einstellung der Maßnahmen anordnen. 

 

   

Vierter Abschnitt 

Zusätzliche Vorschriften für Bodendenkmale 

  

§ 16 

Zufallsfunde 

(1) Wer Bodendenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich der Denkmalfachbehörde 

anzuzeigen. Die Anzeige kann auch gegenüber der Gemeinde oder der unteren Denkmal-

schutzbehörde erfolgen; diese leiten die Anzeige unverzüglich der Denkmalfachbehörde zu. 

 

(2) Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer, Besitzer oder sonst Verfügungsbe-

rechtigte des Grundstücks sowie der Leiter der Arbeiten, bei deren Durchführung die Sache 

entdeckt worden ist. Die Anzeige durch eine dieser Personen befreit die Übrigen. 

 

(3) Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im un-

veränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des 

Fundes zu schützen. Die Denkmalfachbehörde soll der Fortsetzung der Arbeiten zustimmen, 

wenn ihre Unterbrechung unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht und der wissenschaftli-

che Wert des Fundes oder der Befunde dies zulässt. 
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(4) Die Denkmalfachbehörde ist berechtigt, den Fund zu bergen, auszuwerten und zur wissen-

schaftlichen Bearbeitung vorübergehend in Besitz zu nehmen. 

 

§ 17 

Schatzregal 

Bewegliche Kulturdenkmale, die herrenlos oder so lange verborgen gewesen sind, dass ihr 

Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des Landes, 

wenn sie bei staatlichen Nachforschungen, in archäologischen Schutzgebieten oder bei unge-

nehmigten Nachforschungen entdeckt wurden, oder wenn sie einen hervorragenden wissen-

schaftlichen Wert besitzen. 

   

§ 18 

Nachforschungen 

Nachforschungen, insbesondere Grabungen mit dem Ziel, Bodendenkmale zu entdecken, be-

dürfen der Genehmigung der Denkmalfachbehörde. Die Grabungsgenehmigung kann be-

stimmen, wer Unternehmer der Grabung sein soll. § 16 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

 

§ 19 

Archäologische Schutzgebiete 

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung bestimmte abgegrenzte 

Gebiete befristet oder auf unbefristete Zeit zu Archäologischen Schutzgebieten erklären, wenn 

dies erforderlich ist, damit die in ihnen enthaltenen Bodendenkmale 

 

1. dauerhaft vor Zerstörung bewahrt oder 

 

2. bis zu einer wissenschaftlichen Untersuchung 

 

vor Eingriffen in den Boden gesichert werden. Die Ausweisung eines Archäologischen 

Schutzgebietes ist nur zulässig, wenn eine begründete Vermutung besteht, dass es Boden-

denkmale von erheblicher Bedeutung birgt. 

 

(2) In Archäologischen Schutzgebieten bedürfen Arbeiten, die Bodendenkmale aus ur- und 

frühgeschichtlicher Zeit gefährden können, der Erlaubnis der oberen Denkmalschutzbehörde. 

 

§ 20 

Nutzungsbeschränkungen 

(1) Die obere Denkmalschutzbehörde kann die wirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks 

oder eines Grundstückteils beschränken, in dem sich Bodendenkmale von wissenschaftlicher 

oder geschichtlicher Bedeutung befinden. Berechtigter ist das Land, vertreten durch die 

Denkmalfachbehörde. 

 

(2) Die Beschränkung nach Absatz 1 ist auf Ersuchen der oberen Denkmalschutzbehörde im 

Grundbuch einzutragen. 

 

(3) Soll eine Grabung auf einem fremden Grundstück erfolgen, so kann der Eigentümer ver-

pflichtet werden, die Grabung zuzulassen, wenn die Denkmalfachbehörde entsprechend der 

Angemessenheit der Aufwendungen festgestellt hat, dass ein besonderes öffentliches Interesse 

an der Grabung besteht. Der Inhaber der Grabungsgenehmigung oder der Unternehmer der 

Grabung nach § 18 Satz 2 hat dem Eigentümer den durch die Grabung entstehenden Schaden 

zu ersetzen. 
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§ 21 

Ablieferung 

(1) Das Land, die untere Denkmalschutzbehörde und die Gemeinde, in deren Gebiet Funde 

(bewegliche Bodendenkmale) gemacht worden sind, haben in dieser Reihenfolge das Recht, 

die Ablieferung gegen eine angemessene Entschädigung zu verlangen. 

 

(2) Die Ablieferung kann verlangt werden, wenn Tatsachen vorliegen, nach denen zu befürch-

ten ist, dass der Erhaltungszustand des Fundes verschlechtert wird oder dieser der Öffentlich-

keit oder wissenschaftlichen Forschungen verloren geht. 

 

(3) Die Ablieferung kann nicht mehr verlangt werden, wenn 

 

1. seit der Anzeige nach § 16 Abs. 1 drei Monate verstrichen sind; dies gilt nicht, wenn der 

Erwerbsberechtigte (Absatz 1) innerhalb dieser Frist sich gegenüber dem Eigentümer das 

Recht, die Ablieferung zu verlangen, vorbehalten hat; 

 

2. der Eigentümer dem Erwerbsberechtigten die Ablieferung des Fundes, bevor über die Ab-

lieferungspflicht entschieden ist, angeboten und der Erwerbsberechtigte das Angebot nicht 

binnen drei Monaten angenommen hat. 

 

(4) Die untere Denkmalschutzbehörde entscheidet auf Antrag eines Beteiligten, ob die Vo-

raussetzungen der Ablieferung vorliegen. 

 

 

Fünfter Abschnitt 

Kosten 

 

§ 21 a 

Kosten 

Für Erlaubnisse nach diesem Gesetz werden keine Gebühren und Auslagen erhoben. Die 

Bestimmungen über die Kosten der Baugenehmigung bleiben unberührt. 

  

   

Sechster Abschnitt 

Denkmalbehörden 

  

§ 22 

Denkmalschutzbehörden 

(1) Oberste Denkmalschutzbehörde ist das für Denkmalschutz, Denkmalpflege und Archäolo-

gie zuständige Ministerium. 

 

(2) Obere Denkmalschutzbehörde ist das Landesverwaltungsamt. 

 

(3) Untere Denkmalschutzbehörden sind die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im 

übertragenen Wirkungskreis. Kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 30 000 Einwohnern 

und mit besonders hohem und wertvollem Denkmalbestand kann die oberste Denkmalschutz-

behörde die Zuständigkeit als untere Denkmalschutzbehörde verleihen, wenn eine qualifizier-

te personelle Ausstattung langfristig gewährleistet ist. Die Aufgaben des Denkmalschutzes 

obliegen den Landkreisen und Gemeinden als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises. 
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(4) Bei der unteren Denkmalschutzbehörde soll nach Anhörung der Denkmalfachbehörden 

vom Landkreis oder der kreisfreien Stadt ein sachverständiger, weisungsunabhängiger Beirat 

berufen werden, der die Denkmalschutzbehörde bei der Durchführung ihrer Aufgaben unter-

stützt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter (§ 26) sind von Amts wegen Mitglieder des Beirats. 

 

§ 23 

Zuständigkeiten 

(1) Für Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes sind die unteren Denkmalschutzbehörden zu-

ständig, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 

 

(2) Bei Maßnahmen an Kulturdenkmalen, die im Eigentum des Bundes oder des Landes ste-

hen sowie in den in diesem Gesetz bestimmten Fällen, entscheidet die obere Denkmalschutz-

behörde nach Anhörung der Denkmalfachbehörde. § 7 Abs. 2 sowie die §§ 11, 27 und 28 fin-

den auf Kulturdenkmale des Landes keine Anwendung. Beabsichtigt die obere Denkmal-

schutzbehörde von der Stellungnahme der Denkmalfachbehörde abzuweichen und kommt 

eine Einigung nicht zustande, entscheidet die obere Denkmalschutzbehörde nach Vorlage bei 

der obersten Denkmalschutzbehörde. 

    

§ 24 

Denkmalfachbehörde 

(1) Denkmalfachbehörde ist das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Es ist Trä-

ger des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens. 

 

(2) Die Denkmalfachbehörde ist der obersten Denkmalschutzbehörde unmittelbar nachgeord-

net. Sie hat zur Erfüllung der in § 1 Abs. 1 genannten Ziele insbesondere folgende Aufgaben: 

 

1.   Mitwirkung bei denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis- und sonstigen Verfahren, an denen 

die Beteiligung der Denkmalfachbehörde vorgesehen ist, 

 

2.   Beratung und Unterstützung der Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen bei Pfle-

ge, Unterhaltung und Wiederherstellung (Denkmalpflege), 

 

3.   systematische Aufnahme der Kulturdenkmale (Inventarisation), 

 

4.   Führung des Denkmalbuchs, 

 

5.   wissenschaftliche Untersuchung der Kulturdenkmale als Beitrag zur Erforschung der Lan-

desgeschichte, 

 

6.   Erarbeitung methodischer Grundlagen auf dem Gebiet der Restaurierung und Konservie-

rung, 

 

7.   Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange in förmlichen Verfahren nach Bundes- und 

Landesrecht, 

 

8.   Öffentlichkeitsarbeit, um das Verständnis für Denkmalschutz und Denkmalpflege zu we-

cken und zu fördern, 

 

9.   Ausstellen von denkmalschutzrechtlichen Steuerbescheinigungen, 

 

10. Bewilligung der Zuwendungen des Landes nach § 7 Abs. 2 und 
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11. Bodendenkmalpflege einschließlich Paläontologie. 

   

§ 25 

Denkmalrat 

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde beruft zu ihrer Beratung einen Denkmalrat. 

 

(2) Dem Denkmalrat sollen insbesondere Vertreter der mit Denkmalpflege und Denkmal-

schutz befassten Fachgebiete wie Kunstgeschichte, Vorgeschichte, Architektur, Städtebau, 

Restaurierung, Geschichte, Volkskunde und bildende Künste, des Museumsverbandes, der 

staatlichen Hochbauverwaltung, der öffentlichrechtlichen Religionsgemeinschaften, der 

kommunalen Spitzenverbände, des Haus- und Grundbesitzervereins und weiterer Verbände 

auf Landesebene angehören, die qualifizierte Kenntnisse der Denkmalpflege und des Denk-

malschutzes besitzen. 

 

(3) Der Landtag entsendet drei Abgeordnete. 

 

(4) Über Stimmrecht verfügen nur die von der obersten Denkmalschutzbehörde berufenen und 

die vom Landtag entsandten Mitglieder. 

 

(5) Ein Vertreter der oberen Denkmalschutzbehörde sowie Vertreter der für Umweltschutz, 

Städtebau, Landschaftspflege, Naturschutz und Raumordnung zuständigen oberen Landesbe-

hörden sollen zu den Sitzungen des Denkmalrates eingeladen werden. 

 

(6) Das Nähere bestimmt die Satzung des Denkmalrates, die die oberste Denkmalschutzbe-

hörde erlässt. 

 

§ 26 

Ehrenamtliche Mitarbeiter 

(1) Die Denkmalfachbehörde kann ehrenamtliche Mitarbeiter für die Bau- und Kunstdenk-

malpflege sowie die Archäologie bestellen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind fachlich und 

organisatorisch der Denkmalfachbehörde unterstellt. Sie werden im Benehmen mit der unte-

ren Denkmalschutzbehörde, in deren Gebiet sie tätig werden sollen, bestellt. 

 

(2) Die ehrenamtlichen Mitarbeiter beraten und unterstützen die Denkmalfachbehörde und die 

Denkmalschutzbehörden in allen Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmal-

pflege. 

 

(3) Das Land ersetzt den ehrenamtlichen Mitarbeitern die Kosten, die ihnen durch ihre Tätig-

keit entstehen. 

 

 

Siebenter Abschnitt 

Enteignung, Entschädigung und Ordnungswidrigkeiten 

 

§ 27 

Enteignung 

(1) Die Enteignung ist zugunsten des Landes, eines Landkreises, einer Gemeinde oder einer 

rechtsfähigen Stiftung zulässig, soweit sie erforderlich ist, damit: 

 

1. ein Kulturdenkmal in seinem Bestand oder Erscheinungsbild erhalten bleibt, 
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2. ein Bodendenkmal (§ 2 Abs. 7) wissenschaftlich ausgewertet oder der Allgemeinheit zu-

gänglich gemacht werden kann, 

 

3. in einem archäologischen Schutzgebiet (§ 19) planmäßige Nachforschungen betrieben wer-

den können. 

 

(2) Für die Enteignung und Entschädigung gelten die Bestimmungen des Thüringer Enteig-

nungsgesetzes vom 23. März 1994 (GVBl. S. 329) in der jeweils geltenden Fassung. 

   

§ 28 

Sonstige entschädigungspflichtige Maßnahmen 

(1) Stellt eine Maßnahme auf Grund dieses Gesetzes eine wirtschaftliche Belastung für den 

Privateigentümer oder sonst dinglich Berechtigten dar, die über die Sozialbindung des Eigen-

tums (Artikel 14 Abs. 2 Grundgesetz) hinausgeht und daher unzumutbar ist, ist eine angemes-

sene Entschädigung in Geld zu leisten. Führen Maßnahmen dazu, dass der Privateigentümer 

das Eigentum insgesamt nicht mehr wirtschaftlich zumutbar nutzen kann, so kann er stattdes-

sen die Übernahme des Eigentums gegen angemessene Entschädigung verlangen. 

 

(2) Die Grundsätze der Entschädigung bei der förmlichen Enteignung sind entsprechend an-

zuwenden. Enteignungsbegünstigt und zur Entschädigung verpflichtet ist das Land. 

   

§ 29 

Bußgeldbestimmungen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. erlaubnispflichtige Maßnahmen entgegen § 13, § 18 Satz 1 oder § 19 Abs. 2 Satz 1 ohne 

Erlaubnis beginnt oder durchführt oder einer von der zuständigen Behörde mit der Erlaubnis 

erteilten Auflage zuwiderhandelt; 

 

2. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2 Maßnahmen der Denkmalschutzbehörde zur Abwendung einer 

unmittelbaren Gefahr für den Bestand eines Kulturdenkmals nicht duldet; 

 

3. der Auskunftspflicht nach § 9 Abs. 1 nicht nachkommt oder entgegen § 9 Abs. 2 Satz 1 den 

Beauftragten der zuständigen Behörde das Betreten von Grundstücken oder Besichtigen von 

Kulturdenkmalen nicht gestattet; 

 

4. entgegen § 8 Abs. 2 den Eigentumswechsel eines beweglichen eingetragenen Kulturdenk-

mals nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt; 

 

5. einer Einstellungsanordnung nach § 15 Satz 2 zuwiderhandelt; 

 

6. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 1 einen Fund nicht unverzüglich anzeigt; 

 

7. entgegen § 16 Abs. 3 den Fund oder die Fundstelle nicht bis zum Ablauf einer Woche nach 

der Anzeige in unverändertem Zustand lässt; 

 

8. den von der Denkmalfachbehörde erlassenen, vollziehbaren Anordnungen zur Bergung, 

Auswertung und zur wissenschaftlichen Bearbeitung nach § 16 Abs. 4 zuwiderhandelt; 

 

9. einer Nutzungsbeschränkung nach § 20 Abs. 1 zuwiderhandelt. 

 



 

© Wolfgang Karl Göhner (Stand: 19.02.2015)     

206 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1, mit Ausnahme der Zuwiderhandlungen nach 

§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a, sowie Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 2 bis 9 können 

mit einer Geldbuße bis zu einhundertfünfzigtausend Euro geahndet werden. Ordnungswidrig-

keiten nach Absatz 1 Nr. 1 können im Falle der Zuwiderhandlung gegen § 13 Abs. 1 Nr. 1 

Buchst. a mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro geahndet werden. 

 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten ist die untere Denkmalschutzbehörde. Abweichend von Satz 1 ist die obere Denkmal-

schutzbehörde zuständig, wenn gegen eine Maßnahme dieser Behörde verstoßen wird. 

 

(4) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 begangen worden, so können die zur 

Vorbereitung oder Begehung gebrauchten oder bestimmten Gegenstände eingezogen werden. 

§ 19 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 

 

   

Achter Abschnitt 

Verfahrens- und Ausführungsbestimmungen 

 

§ 30 

Vorkaufsrecht 

(1) Der Gemeinde steht beim Kauf von Grundstücken, auf oder in denen sich Kulturdenkmale 

befinden, ein öffentlich-rechtliches Vorkaufsrecht zu. Das Vorkaufsrecht darf ausgeübt wer-

den, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt, insbesondere, wenn dadurch die dau-

ernde Erhaltung eines Kulturdenkmals ermöglicht werden soll. Das Vorkaufsrecht ist ausge-

schlossen, wenn der Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegatten oder an eine Person 

veräußert, die mit ihm in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis 

zum dritten Grad verwandt ist. 

 

(2) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zwei Monaten nach der Mitteilung des Kaufvertrages 

ausgeübt werden. Die §§ 463 bis 469 Abs. 1 und § 471 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 

anzuwenden. Das Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar. Nach Mitteilung des Kaufvertrages ist 

auf Ersuchen der Gemeinde ihr zur Sicherung des Anspruchs auf Übereignung des Grund-

stücks eine Vormerkung in das Grundbuch einzutragen; die Gemeinde trägt die Kosten der 

Eintragung der Vormerkung und ihrer Löschung. Bei einem Eigentumserwerb auf Grund der 

Ausübung des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte. Wird die Ge-

meinde nach Ausübung des Vorkaufsrechts im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen, so 

kann sie das Grundbuchamt ersuchen, eine zur Sicherung des Übereignungsanspruchs des 

Käufers im Grundbuch eingetragene Vormerkung zu löschen; sie darf das Ersuchen nur stel-

len, wenn die Ausübung des Vorkaufsrechts für den Käufer unanfechtbar ist. 

 

(3) Der durch das Vorkaufsrecht Verpflichtete hat der Gemeinde den Inhalt des mit dem Drit-

ten abgeschlossenen Vertrags unverzüglich mitzuteilen; die Mitteilung des Verpflichteten 

wird durch die des Dritten ersetzt. Das Grundbuchamt darf bei Veräußerungen den Erwerber 

als Eigentümer in das Grundbuch nur eintragen, wenn ihm die Nichtausübung oder das Nicht-

bestehen des Vorkaufsrechts nachgewiesen ist. Besteht ein Vorkaufsrecht nicht oder wird es 

nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf Antrag eines Beteiligten darüber unverzüglich ein 

Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis gilt als Verzicht auf die Ausübung des Vorkaufsrechts. 

 

(4) Die Gemeinde kann das Vorkaufsrecht zugunsten einer anderen juristischen Person des 

öffentlichen Rechts ausüben. Absatz 1 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. Die Ausübung des 

der Gemeinde zustehenden Vorkaufsrechts zugunsten einer juristischen Person des Privat-
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rechts ist zulässig, wenn die dauernde Erhaltung des auf oder in dem Grundstück liegenden 

Kulturdenkmals zu den satzungsmäßigen Aufgaben der juristischen Person gehört und bei 

Berücksichtigung aller Belange gesichert erscheint. Die Gemeinde kann das Vorkaufsrecht 

zugunsten eines anderen nur ausüben, wenn ihr die notariell beglaubigte Zustimmung des 

Begünstigten vorliegt. 

   

§ 31 

Steuerbescheinigungen 

Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen werden nach Maßgabe der 

einschlägigen Steuergesetze und nur nach vorheriger Abstimmung der Maßnahme von der 

Denkmalfachbehörde ausgestellt. 

   

§ 32 

Religionsgemeinschaften 

Bei Entscheidungen und Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden über Kulturdenkmale im 

Eigentum oder Besitz der Kirchen oder anderer Religionsgemeinschaften sind die in Artikel 9 

des Staatsvertrags des Freistaats Thüringen mit den Evangelischen Kirchen in Thüringen vom 

15. März 1994 (GVBl. S. 509) und in Artikel 18 des Staatsvertrags zwischen dem Heiligen 

Stuhl und dem Freistaat Thüringen vom 11. Juni 1997 (GVBl. S. 266) getroffenen Regelun-

gen zu beachten oder entsprechend anzuwenden. 

   

§ 33 

(aufgehoben) 

   

§ 34 

Ausführungsvorschriften 

Die oberste Denkmalschutzbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Zuständigkei-

ten auf nachgeordnete Behörden zu übertragen. Sie erlässt ferner die zur Ausführung dieses 

Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

   

 

Neunter Abschnitt 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

§ 34 a 

Übergangsbestimmung 

(1) Die unteren Denkmalschutzbehörden erhalten zum Ausgleich der Mehrbelastungen für die 

Aufgabenwahrnehmung nach § 21 Abs. 4 in den Jahren 2008 und 2009 einen angemessenen 

finanziellen Ausgleich. 

 

(2) Ab dem Jahr 2010 erfolgt die Kostenerstattung nach Absatz 1 innerhalb der nach dem 

Thüringer Finanzausgleichsgesetz zu regelnden Auftragskostenpauschale. 

 

§ 35 

Gleichstellungsbestimmung 

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils in männlicher und weib-

licher Form. 

   

§ 36 

(In-Kraft-Treten)  

___________________________________________________________________________ 


